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Vorwort. 
Von Ulrich Wilcken. 

Wer JosEF PARTSCH gekannt hat und sein geniales Lebenswerk überschaut, wird 

es mit wehmütiger Freude begrüßen, im folgenden noch eine posthume Arbeit von 

ihm kennen zu lernen, eine Arbeit, die er auf der Höhe seines Könnens mit der . ihm 

eigenen Energie und Begeisterung unternommen hat, an deren letzter Ausfeilung ihn 

aber der plötzliche Tod verhindert hat. Wie sie entstanden ist, und wie ich zu der 

Ebre komme, sie herauszugeben und mit einem «Anhang» zu begleiten, soll hier in 

Kürze dargelegt werden. 
PARTSCH hat diese Arbeit in Angriff genommen mitten im Kriege, zu einer Zeit, 

wo er in aufreibender Tätigkeit im Dienst des Vaterlandes sich unvergessene große 

Verdienste, im besondern um den Gefaugenenaustausch, erworben hat. In seinem 

Manuskript hat er sich über die Genesis seiner Arbeit nur an einer einzigen Stelle 

geäußert, mit den folgenden schfichten Worten, die er der Textpublikation voraus

schicken wollte, dann aber zugleich mit einem vorhergehenden größeren Passm, auf den 

ich sogleich zurückkomme, - vielleicht mehr versehentlich, wie ich den Eindruck habe -

mitdurchgestrichen hat: «Die folgenden Texte sind während des Krieges neben_ meiner 

Kriegsarbeit, die den Tag füllte, gelesen und kommentiert. Sie folgen der ersten Reihe 

der juristischen Urkunden vom August HH 6. 1) GERHAHD hat sie noch mitgeprüft. » 

In der auf den Krieg folgenden Zeit muß er dann die Arbeit dem Abschluß nahe ge

bracht haben, denn gelegentliche Verweisungen in den mit KuRT SETHE herausgegebenen 

«Demotischen Urkunden zum ~gyptischen Bürgschaftsrecht» zeigen, daß er schon 1920 an 

eine «demnächstige» Edition der Freiburger Papyri in den Heid. Sitzungsberichten dachte 

(vgl. S. 579 A. 2; 777). 2) Um diese Zeit wird er sich entschlossen hnben, eines der Haupt

stücke seiner Sammlung, Nr. 36/7, aus der Gesamtpublikation herauszunehmen und 

in der Freiburger Lenel-Festschrift von 1922 (S. 154 ff.) im voraus gesondert zu edieren. 

Aus seinem Manuskript konnte icli entnehmen, dnß er die gesamte große Abhandlung, 

die er LENEL gewidmet hat, ursprünglich im Anschluß an seine Textpublikation hat 

veröffentlichen wollen, denn in dem Manuskript des «Inhaltsverzeichnisses» finden sich 

unter der Überschrift «Die griechische Publizität der Verträge im Ptolemäerrecht. Ein 

Versuch», dieselben 19 Kapitelüberschriften aufgeführt 3), nach denen sein Beitrag in 

der Festschrift geglieoert ist, und der Titel der Abhandlung (Juristische Urkunden der 

1) [In tlen Sitzungsberichten dPr Heidelberger Akademie 1916, 10. Abhandlung.] 

2) Vgl. auch seinen Hinweis auf die Publikation in seiner Besprechung von RosTowzEw, Large Estate etc. 

in der Z. Sav.-St. 43, S. 565. 
3) Z. T. mit etwas anderen Wortrn, aber im wesentlichen identisch. 
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Ptolemäerzeit) trug ursprünglich den Zusatz: «mit einem Versuch über das griechische 

Publizitätsrecht der Ptolemäer». 1) Beides wurde dann durchgestrichen, als er sich zur 
Herübernahme dieser Untersuchung in die Festschrift entschloß. Es ist nicht ohne Interesse 

für das Verständnis seiner Arbeit in der Festschrift, zu erfahren, daß also diese Freiburger 

Papyri ihm den Anlaß zu diesen großzügigen, wenn auch nicht unbestritten gebliebenen 2) 

Ausführungen über das Publizitätsproblem gegeben haben. So wird durch die jetzt 

erfolgende Vorlage der Texte, die ihn bei der Gewinnung seiner Anschauungen mit
heeinfiufü haben, die Würdigung und Nachprüfung seines Festschrift-Beitrages gefördert 
werden. Als ein Glück aber ist es zu betrachten, daß P .ARTSCH sich damals entschlossen 

hat, diese Publizitätsstudien aus der Papyruspublikation, über die sie ja auch, zumal 

durch die Heranziehung des altgriechischen Rechtes, weit hinausgewachsen waren, loszu

lösen und für sich herauszugeben, denn so ist uns wenigstens dieser Teil seiner Gesamt

publikation, in dem er offenbar das wissenschaftliche Hauptergebnis dieser Papyrusstudien 
sah, von ihm selbst abgeschlossen vorgelegt worden. Wie er in der Festschrift S. 79 A. 1 

sagt, ist. die dort veröffentlichte Arbeit in den Jahren 1917-1919 entstanden. 3) Die 
zahlreichen Verweisungen in dieser Abhandlung auf die «Freiburger Papyri» 4) zeigen, 

daß er sich damals nicht nur über Nr. 36/7, sondern auch über die andern Texte schon 

dieselben Ansichten gebildet hatte, wie sie in der unten abgedruckten Arbeit in seinen 

Ergänzungen und Kommentaren zum Ausdruck kommen. Ja, ich glaube nicht zu 
irren in der Annahme, daß er den Text von Nr. 36/7 aus einem schon fertigen Ge

samtmanuskript herausgenommen bat, daß also die Texte nebst Kommentaren schon 

damals im wesentlichen dieselbe Gestalt hatten, in der er sie bei seinem Tode hinter

lassen hat. Die letzte neuere literarische Erscheinung, die er nachträglich im Zitat 

noch hinzugefügt hat, ist, wenn ich recht sehe, H. LEWALDS Edition des P. Frankf. 1 in 
den Heid. Sitzungsberichten vom Juli 1920, 14. Abb. (vgl. unten S. 30) und F. STÄHELINS 

Kleopatra-Artikel bei PAULY -WrssowA (vgl. unten S. 5 A. 5). Dagegen ScHUBARTs Ausgabe 
von BGU VI von 1922, die wichtige neue Parallelen brachte, finde ich noch nirgends 

verwertet. 
Als PARTSCH 1922 nach Berlin übergesiedelt war, hatte er den Wunsch, diese Arbeit, 

von der er mir schon früher bei einem Besuch in Freiburg erzählt hatte, vor der Druck

legung mir zu zeigen. Unvergeßlich ist mir der schöne Abend im Juli 1923, als wir 

bei mir bis tief in die Nacht hinein die sämtlichen Texte miteinander durchsprachen, 

nachdem er mir das Manuskript vorher zur Orientierung zugeschickt hatte. An den 

wenigen Stellen, an denen ich Bedenken gegen seine Lesungen oder Erklärungen ge

äußert hatte, machte er sich Fragezeichen oder markierte sie mit einem Wi, um weiter 
darüber nachzudenken und eventuell zu ändern. Als ich im September 1923 auf einer 

Ferienreise nach Freiburg kam, benutzte ich die Gelegenheit, ein paar Tage in der 

dortigen Papyrussammlung zu arbeiten. Da ich PARTSCHS Manuskript nicht zur Ver-. 

fügung hatte, konnte ich - außer den schon früher publizierten Texten Nr. 7- 11 -
von den unten vorgelegten Stücken nur die schon in der Lenel-Festschrift edierte Nr. 3617 

1) Darunter steht noch <der Verträge». Offenbar ein Entwurf, der noch nicht definitiv redigiert ist. 
2) Ich denke an ERNST ScHÖNBAUERS Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum, 1924. 

a) Vgl. auch S. 157 A. 1. · 
4) V!l'l. S. 78, 133, 154 ff„ 161, 184, 185, 187, 192, 193 A. 1. 
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am Original revidieren, wobei ich das Glück hatte, einen kleinen Fetzen zwischen die 

von PARTSCH benutzten beiden Fragmente einschieben zu können. Während ich daran 
gedacht hatte, diese Nachträge zu den schon publizierten Texten im nächsten Heft 

des Papyrus-Archivs bekannt zu geben, bat mich PARTSCII, als ich ihm davon erzählte, 

diese Ergebnisse, im besondern auch meine Neugestaltung von 36/7, in einem «Anhang» 

zu seiner Edition in den !Jeid. Sitzungsberichten herauszugeben, worauf ich natürlich mit 

Freude einging. 1) Im übrigen wollten wir, da ich mir auch sonst über seine Texte 

manches in Freiburg notiert hatte, bald miteinander zusammenkommen, um nochmals 
seine Texte durchzusprechen. Hierzu sollte es nun leider nicht mehr kommen, wiewohl 

wir beide den dringenden Wunsch hatten und, so oft wir uns trafen, davon sprachen. 

Abgesehen davon, daß es in Berlin sehr schwer hält, daß zwei Ordinarien zur selben 

Stunde «Zeit» haben, hinderten vor allem die immer häufiger werdenden, oft lang

währenden Abwesenheiteu PARTscus, die durch seine Mitwirkung bei den Entscheidungen 
von internationalen Rechtsstreitigkeiten , die er im Dienst des Vaterlandes in aufopfernder 

Weise auf sich genommen hatte, verursacht waren. 
Als P ARTSCH dann am 31. März 1925 plötzlich zusammenbrach, lag sein Manu

skript in meiner Wohnung, in die er es einige Zeit vorher geschickt hatte, in der 

Hoffnung, bald selbst kommen zu können. kh hielt es für meine Pflicht, als ich die 

erschütternde Nachricht erhalten hatte, seinem hocb\·erehrten Vater die Mitteilung zu 
machen, daß sich bei mir ein nachgelassenes Manuskript seines Sohnes befinde. Der 
Vater ist dann bald danach mit gebrochenem Herzen seinem Sohne gefolgt. Um die 

Publikation in die Wege zu leiten, wendete ich mich im Herbst 1925 an ÜTTO GRADENWrTZ 

als das nächstbeteiligte Mitglied der H eidelberger Akademie, legte ihm die Sachlage 

dar und fragte, ob die Akademie bereit sein würde, entsprechend dem Wunsche PARTSCHs 
seine Arbeit nebst ipeinem Anhange in ihre Sitzungsberichte aufzunehmen. Nach Rück

sprache mit einigen Mitgliedern der Akademie antwortete er mir, daß er an der Bereit

willigkeit der Akademie nicht zweifle. Als ich daraufhin um Weihnachten 1925 mit 

GRADENWITZ über die Form der Redaktion beriet, waren wir der Ansicht, daß - ab

gesehen von dem Anhang - die wenigen Korrekturen, die ich zu PARl'SCHS Texten 

damals zu geben · hatte, am besten in den Text selbst (mit entsprechenden Fußnoten) 

eingefügt würden, da P ARTSCHS Erläuterungen dadurch nicht ernstlich berührt wurden . 

Das änderte sich aber, als ich auf Anregung von GRADENWITZ, dank dem außerordentlich · 

freundlichen E ntgegenkommen des Direktors der F reiburger Universitäts-Bibliothek, 

Herrn Prof. Dr. EMIL JACOBS, q-elegenheit bekam, den größten Teil der von PARTSCH 

. behandelten Texte an der Hand der Originale hier in Berlin zu revidieren. J etzt mehrten 
sich die Korrigenda doch derartig, daß die Frage der Redaktion von neuem uutersucht 

werden mußte. Das Ergebnis des schriftlichen und mündlichen Gedankenaustausches 

mit GRADENWITZ war folgendes. Wir gingen davon aus, daß an PARTSCHS Darstellungen 

in den Einleitungen und Erläuterungen selbstverständlich 'nichts geändert werden dürfe, 

zumal bei einem F orscher von der Bedeutung PARTSCHS Ausführungen ihren wissen
schaftlichen Wert behalten und anregend wirken kö_nnen, auch wenn der Ausgangs

punkt (hier die Lesung) sich verschiebt. Dann mußten aber auch seine Texte un-

1) Vgl. meine Ankündigung im Arch. f. Pap. VII, 299 (1924). 
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verändert gegeben werden, da sonst, wenn ich meine neuen Lesungen in seine Texte 

eingesetzt hätte, seine Darstellungen z. T. unverständlich geworden wären. Auch hätten 

seine Ergänzungen vielfach geändert werden müssen . So kamen wir zu dem Schluß, 

d a ß d i e g a n z e Arb e i t v o n P ARTSCH u n v er ä n d e r t ab zu d rucken s e i , mein e 

Korrigenda und Addenda aber in den schon von PARTSCH vorgesehenen 

«Anhang» zu verweisen seien. Um den Benutzer vor der Übernahme irriger 

Lesungen zu schützen und eine Verbindung zwischen PARTSCHs Arbeit und meinem 

A nbang herzustellen, erschien es uns praktisch, diejenigen Lesungen PARTSCHS, die ich im 

Anhang anders lese, durch einen Stern kenntlich zu machen. Ich betone, daß ich mit 

Sternen nur die Abweichungen in den Lesungen; nicht auch in den Ergänzungen 

markiert habe. Iu einzelnen Fällen, wie in Nr. 34, würde die Anwendung des Sternes 

sich sons.t gar zu sehr ausgedehnt haben; hier habe ich einen Neudruck vorgezogen. 

Vor allem aber würde ich mir sonst ein Urteil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit 

der gesamten Ergänzungen und womöglich der sie begründenden Ausführungen PARTSCHS 

angemaßt habe11, zu dem ich mich zumal als Nichtjurist einer Autorität wie PARTSCH 

gegenüber durchaus nicht für qualifiziert halte, und würde andrerseits eine Veraniwor

tu ng für die Richtigkeit der nichtbestirnten Ergänzungen übernommer: haben, die ich 

nicht tragen kann . 
Nach diesem Plan habe ich im August 1926 die Arbeit durchgeführt. Nachträg

lich habe ich dann noch im Oktober 1926 Gelegenheit genommen, auch die nicht 

hierher gesandten Originale von PARTSCHS Texten in Freiburg zu revidieren und auch 

die sonstigen zu demselben Ankauf gehörigen ptolemäischen Papyri der Freiburger 

Sammlung daraufhin zu prüfen, ob sie zum Verständnis jener Texte etwas beitragen. 

Die Ergebnisse habe ich dann noch in mein Manuskript eingearbeitet. 

Ich stimme völlig zu, daß man prinzipiell gegen die Herausgabe von nicht völlig 

abgeschlossenen posthumen Arbeiten Bedenken erheben kann. Aber wenn ich hier aus 

den angegebenen Gründen das Manuskript PARTSCHS so abdrucke, wie er es hinterlassen 

hat - Kleinigkeiten habe ich natürlich stillschweigend richtiggestellt - , so bemerke 

ich dazu, daß es doch nur wenige ' (nnten im Anhang hervorgehobene) Einzelheiten 

waren, . die er auf Grund unserer gemeinsamen Durchsicht eventuell noch zu ändern 

sich vorbehalten hatte. Im großen und ganzen betrachtete er damals sein Manuskript 

seit Jahren als abgeschlossen, und au einer Herausgabe in früheren Jahren liatte ihn 

nur seine Überlastung mit anderen Pflichten gehindert. So erscheint denn jetzt seine 

Arbeit gleichzeitig mit einer Superrevision der Texte an der Hand der Originale, wie 

sie sonst vielleicht erst Jahre nach der Editiou gefolgt wäre. Für die Wissenschaft 

sehe ich hierin keinen Nachteil. Es wären sonst manche Irrtümer inzwif;chen vielleicht 

Allgemeingut geworden. Daß ich im Sinne von PARTSCH gehandelt. habe, bin ich über

zeugt, denn ihm ging die Sache stets über die eigene P erson. 

Nur wer die griechische Papyrusschrift und ihre Tücken nicht kennt, wird sich 

vielleicht wunrlern, daß PARTSCH manche Wörter irrig gelesen hat. Ich bin vielmehr, 

· als ich sein Manuskript mit den Originalen verglich, oft von aufrichtiger Bewunderung 

erfüllt worden, daß er, der sich doch ganz selbständig in diese ihm ferner liegende 

Kunst eingearbeitet hatte, so viele äußerst schwierige Stellen richtig gelesen hat. Daf3 

er gerade mit einem Hauptstück seiner Sammlung, dem antichretiscbeu Pachtvertrag 

Vorwort. Vll 

Nr. 34, wemg Glück gehabt hat, erklärt sich für den Fachmann sehr einfach daraus, 

daß dieser Text in einer ganz ungewöhnlich unregelmäßigen und ungeschickten und 

daher schwer lesbaren Kursive geschrieben ist, wie man sie, Gott sei Dank, selten findet. 

Ich habe an manchen Stellen dieses Textes auch nur mit Hilfe von Parallelen, die 

PARTSCH z. T. noch unbekannt waren, das Richtige gefunden. 

Zum Schluß sage ich Herrn Kollegen GRADENWITz meinen herzlichsten Dank dafür, 

daß er mir bei der Herstellung meiner Arbeit und der nicht ganz leichten Drucklegung 

von PARTSCHS Manuskript in liebenswürdigster Weise mit Rat und Tat zur Seite gestanden 

hat. Auch Herrn Kollegen JACOBS spreche ich meinen wärmsten Dank für die unüber

treffliche Liberalität aus, mit der er mir seine Schätze nicht nur in Freiburg, sondern 

sogar hier in Berlin zur Verfügung gestellt und meine Arbeit in jeder nur denkbaren 

Weise gefördert hat. Herrn Dr. KUNKEL (Freiburg), mit dem ich in letzter Stunde noch 

einzelne Probleme besprechen konnte, danke ich vielmals für seine wertvolle juristische 

Beratung. 
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P. Freiburg 12-33. 

Urkundenfragmente einer Abschriftenrolle aus dem Dorf
archiv von PQ.iladelphia.-

Verlosungsliste 1 (Pap.-Kartell 1911) no. 25, 5. anno 179/8 a. C. 
21 Fragmente derselben großen Papyrusrolle sind hier erhalten, klägliche Reste 

einer. großen Reihe von Kolumnen, in deren jeder eine besondere V ~rtragsurkunde stand. 
Eine Anzahl Papyrusblätter waren darin aneinandergeklebt, die sachlich jedes für sich 
ein urkundliches Ganze bildeten. Verschiedene Hände hatten diese Urkunden hergestellt, 
geübte stark kursive Schriften, schöne klare Kanzleihände neben ungelenken, welche 
die Buchstaben halb unzial hinmalten und den Gedanken erschweren, daß es sich um 
Kanzleiarbeit handelt. Die einzelnen Blätter sind, wie sie zeitlich zusammengehörten, 
zusamme~geklebt, nachdem jedes selbständig geschrieben war. An den Klebeflächen treten 
die stark verschiedenen Urkunden in ihrer Selbständigkeit hervor, die eine auf wohl
geglättetem Papyrusblatte; die Schrift parallel den horizontalen Fasern laufend, die andere 
zum Teil auf abgeschabter Fläche auf einer Faser, welche zur Schrift senkrecht steht. 
Mehrere gleich geformte Fragmente derselben und verschiedener Urkunden liegen neben
einander, als hätten sie sich ursprünglich gedeckt, wie Blätter einer Rolle, aus der man 
ein Stück herausgestanzt hätte. Daß unter den Urkunden einer Kleberolle noch eine 
zweite angeklebt gewesen wäre, ist nirgends nachweisbar. Möglich bleibt es gleichwohl. 
Einige Male steht der Text auf einer verlöschten ersten Schrift. Zu derselben Rolle gehörte 
wohl die Urkunde Hamburg 28 (ed. PAUL M. MEYER), die aus derselben Zeit und aus 
demselben Dorfe stammt und auch die Überschreibung auf ein schon einmal beschriebenes 
Blatt aufweist. 

Was die Urkunden in der Technik der Zeit bedeuten, ist nicht mit Sicherheit zu 
sagen. In Betracht kommen entweder Abschriften von Syngraphophylax-Urkunden oder 
Grapheion-Urkunden. Für die Syngraphophylax-Urkunde spricht es, daß in dem Anfang 
nach dem Datum nicht der in Pathyris übliche Vermerk steht, welcher die Herstellung 
der Urkunde · bei dem Notar erwähnt, daß ferner die in den Agoranomen- und Grapheion
Urkunden üblichen ausführlichen Personalbeschreibungen fehlen. Daß der Name des 
Syngraphophylax nirgends erscheint, daß die Zeugennamen nicht erhalten sind, nimmt 
der Beziehung die Sicherheit, aber es ist ja bei dem Erhaltungszustand der Urkunden 
durchaus n;iöglich, daß diese Teile jeder Urkunde nur nicht erhalten sind, aber doch vor
handen waren. Wenn es Sechszeugen-(Hüter-)Urkunden sind, so sind es jedenfalls nicht 
Originale. Diese liegen bei dem Hüter, ·sind Doppelurkunden oder tragen im 2. Jahr-

l* 
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hundert das an der Spitze stehende Exzerpt des rpacpE'iov (WILCKEN Arch. 5, 203 f.) und zeigen 

auf dem Verso die kurze Bezeichnung des Urkundeninhaltes uud die Namen der Parteien 

und Zeugen in Siegelbeischriften. Vgl. P. Eleph. 3. 4. Hibeh 84a. 89 (wo das eine Exemplar 

abgeschnitten sein dürfte), 90 (wo allerdings das Verso von dem Herausgeber nicht 

nachgeprüft werden konnte), 9~. Amh 42. Rein. 22 etc. In unserer Rolle handelt es sich 

um Abschriften, welche zum Zwecke der Registrierung zusammengefaßt wurden. Die 

Abschriften wurden alle im Monat Peritios-Mesore gesammelt und von derselben Ha11d 

datiert, indem <las Tagesdatum über die einzelne Urkunde auf den oberen Rand der 
' 

freigeblieben war, gesetzt wurde. So trägt der P. 13 die Zahl 18 (rr1'), ebenso der P. 21 

die Tageszahl 18 (1ri'), der P. 15 das Tagesdatum 15 (1E'), die alle auch im Text als Datum 

der Errichtung der Urkunde vorkommen. .Diese Datierungstechnik ist schon aus den 

Testamenten der Petrie-Papyri (III.) bekannt. Die äußere Auordnung der Urkunden ist 

nicht näher erkennbar, so daß in der Folge auf diese Datierung in der Reihenfolge der 

Fragmente keine Rücksicht genommen ist. Wenn die Hypothese, daß es Hüterurkunden 

in Abschrift sind, zutrifft, wäre sachlich eine wichtige neue Tatsache gewonnen: wir 

hätten den Beweis dafür, daß auch die Hüterurkunde einem Registrierungsbrauch und 

vielleicht einem Registrierungszwange unterlag, wie er tatsächlich schon aus den Anagraphe

Vermerken der Hüterurkunden erschlossen worden ist. Die Ähnlichkeit zwischen der 

Behandlung der Syngraphophylax- Urkunde und der bekannten Behandlung der demo

tischen Urkunden (P. Par. 65) wird eine vollständige, wie schon MITTEIS, Grundzüge, S. 79 

sah: auf das Original der Syngraphophylax- Urkunde, wie sie aus dem Errichtungsakte 

hervorgeht, wird der Anagraphe-Vermerk gesetzt. Er bezeugt vielleicht, daß nicht nur 

ein Auszug, sondern gerade wie bei der demotischen Urkunde der ganze Textinhalt zum 

Gegenstand der Registrierung gemacht worden ist. Und so hätten wir die Wahrschein

lichkeit, daß mindestens eine rechtliche Publizität durch diese Abschrift der. Urkunde 

geschaffen war 1), - vielleicht war diese Publizität, die immer im avarpacpEIV liegt, sogar 

eine ganz sinnfällige, indem das Abschriftenexemplar, welches im 

Dorfarchiv verblieb, als Beleg für eine Veröffentlichung gedacht war, 

die a n g es c h l a gen wurde zu a 11 g e m einer w e i teste r K u n d bar k e i t. Denn 

was «anagraphiert ist>, ist «allen bekannt». 2) 

All dies bleibt für die Sechszeugenurkunde so lange eine Vermutung, als wir nicht 

mit Gewißheit ausschließen könnten, daß in unserer Rolle Grapheion-Urkunden enthalten 

sind. Jene Urkunden der dörflichen Notariate, welche bisher in der Ptolemäerzeit wohl 

nur aus der Thebais bekannt sind 3), haben im allgemeinen allerdings die Angabe des 

1) Meine Bemerkungen Gött. Gel. Anz. 1910, 749. MITTE1s, Grundzüge, S. 82, .Anm. ~. 

2) Bekk. Anekd. 390, 1: &.vdrpumov TÖ 1tdOtv €pwoµ€vov. Unter den neueren Inschriftenpublika

tionen finde ich den Gedanken am besten in den Inschriften von Magnesia und Prieue formuliert. Magne

sia 31 1. 37 ff.: Ö1TW~ h€ µeiv111 el~ Tov ä1tuvru xpovov, &.vurpdljlut Ta hehorµ€vu el~ oTdAuv AtMvuv ... n. 39 

(vom Kotvov der Achäer) 1. 34 ff.: &.vurpdljlut To ljldcpwµu .. . . Ö1Tw~ cpuvepov fit Kui Tot~ Aotltot~ "Enuoi. 

Priene 53, col. 1, 34ff., eo!. 11, 1. 59 ff: \'vu .... TO \jJ~<p1oµu &.vurpu<pfit €v !epun .... l:vu [1tdo1 cpuvep]o~ fit .•. 

Die alte hellenistische Vorstellung, daß durch das c'tvurpd<petv Publizität geschaffen werde, lebte weiter bis 

auf Justinian, Nov. 24i. fi. Nov. 40. Nov. 93, und die Darstellungen der Insignien des quaeslor in der Notitia 

dignitatum enthalten noch die erhöhte Stele mit der Inschrift «leges salutares>, die sich vielleicht auf die 

PubiikRtion der Justinian_ischen Gesetze durch c'tvarpu<p~ bezieht (ed. SEECK, pars Or. p. 84, pars Occ. p. 147). 

3) Für die eigentliehen Agoranomen-Urkunden vgl. GERHARD, Philologus 63, 508 f. M1TTE1s, Grundzüge, S. 1'>8. 

Syngraphophylax-Urkundeu oder Notariats-Urkunden? 5 

Amtes, vor dem sie ~rrichtet worden sind. Aber es fehlen doch nicht sichere Notariats

protokolle aus der Thebais, in denen nichts von dem Grapheion oder Agoranomeion 

am Anfange steht., in denen auch die umfangreichen Personalbeschreibungen fehlen 1); 

wir dürfen auch in diesem Zusammenhange nicht vergessen, welche Verschiedenheiten 

zwischen den einzelnen Gauen denkbar sind. 2 ) Die Agoranomen-Protokolle des arsinoi

tischen Gaues in der römischen Zeit weisen gar nicht die ausdrückliche Nennung des 

Agoranomen, vor dem sie errichtet sind, in den Präskripten auf, welche aus den anderen 

Gaue~ nachweisbar ist. 3) Warum soilte der Vermerk über die Errichtung vor der 

Notanatsbehörde dann in der ptolemäischen Zeit mit Sicherheit erwartet werden? -

Wenn die Urkunden Notariatsurkunden von Philadelphia wären, würden sich allerdings 

Konsequenzen ergeben, welche schwierig ~uszumalen sind. Ist es wirklich wahrscheinlich, 

daß schon im 2. Jahrhundert a. C., und zwar in dessen erster Hälfte, bis in die Dörfer 

des ~ayums ein königliches Notariat hineingreift, das mit solchem Schreiberapparat, wie 

es diese Urkundenrolle .zeigt, arbeitet? Diese Frage stellen, heißt sie vnneinen. An der 

Menge der Hände, welche in diesem Dorfe bei dem Urkundenschreiben auftreten 

scheitert die Annahme, . daß es sich um Notariatsprotokolle handle Alle Zweifel di~ 
. ' 

man gewissenhaft anmelden könnte, um vorschnelle Schlüsse aus schlecht erhaltenen 

Fragmenten zu vermeiden, schwinden, wenn wir die Tatsache feststellen, daß auch in 

Philadelphia in den Jahren, aus denen unsere Urkunden stammen, . der Agoranomenstil 

in der von dem Grapheionbeamten selbst aufgenommenen Urkunde geherrscht hat. Das 

tritt in der Tat in den Fragmenten P. 36. 37 hervor, welche deutlich die Personal

beschreibung der bekannten Agoranomen-Urkunde und deren Beurkundungsvermerk, das 

KEXPriµanKa, zeigen. Diese Tat!'lache bestätigt, daß wir mit Recht die Urkundenabschriften 

unserer Rolle als solche von Syngraphophylax-Urkunden auffassen. Wenn, was nicht 

z~ beweisen ist, jene Fragmente vielleicht sogar zu derselben Rolle gehörten wie P. 12 

bis 33, hätten wir sogar das ptolemäische Vorbild der späteren Etp6µEva, die als Ab

schriftenrolle ins Besitzamt (ß1ßX103-~K1'J E"fKT~<JEwv) wanderten.4) 

Während infolge des schlechten Erhaltungszustandes die meisten Urkunden sach

lich wenig bieten, ist für die Datierung das neue Datum, das sich aus den vielen Frag-

menten mi~ Sicherheit ergibt, interessant: - · 

Bacr1XEu6vrwv KAEOTTarpac;; r~c;; µ11rpoc;; {}ECic;; 'EmcpavoOc;; Kai ITroXEµaiou roO ITroXEµaiou 

3-EoO 'EmcpavoOc;; E'.rouc;; rphou, Ecp' 1Ep€wc;; <!>IXwvoc;; roO Kacrropoc;; 'AXEEavbpou Kai 3-Ewv 

LWT~pwv Kai 3EWV 'AbEAcpwv Kai 3Ewv EuEp"(ETWV Kai 3-EWV <!>tAOTTar6pwv Kai aEwv 'Em

cpavwv Kai ßa<JtAEwc;; ITTOAEµaiou <!>1Xoµ~ropoc;;, a{}Xocp6pou BEpEVlKl']~ EvEp"fET!boc;; Ltµapi<JTl']c;; 

r~c;; Eucppavopoc;;, Kavricp6pov 'Apmv6ric;; <!>1Xab€Acpou 'EX€vric;; r~c;; <!>1XoE€vou, IEpEiac;; 'Apcriv6ric;; 

<!>1Xorraropoc;; Elp~vric;; r~c;; ITroXEµaiou µrivoc;; ITEpniou - MEpop~ - Ev <!>1XabEAcpEim roO 

'Apcr1voirou voµoO. 5). 

1) P. Reinach 12. 13. 26. 27 (alle aus Hermupolis). 
2) KosCHAKER, Zeitschrift der Sav:-st. 28, 281 ff. JouGUET, Revue crilique 1906, 1, 107. 108. 

3) P. CPR I, n: 1, lin. 5. P. Hamburg 15. BGU 196. P. Freiburg 10. 

•4) M1TTE1s, Grundzüge, S . 63 hat offenbar mit der Möglichkeit gerechnet, daß genau dieselben Urkunden

abschnflen auch für die ptolemäiJchen Urkunden des Notariates vorh~nden waren. 

5) Jetzt schon bei STÄHELIN, Art1k. Kleopatra, Pauly-Wissowa XI, 740. ' 
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Das Datum war bisher nur durch die Rekonstruktionen PLAUMANNS (Ptolemais, 
S. 45) zu P. Amh. 42 und zu P. dem. Cairo 30 968 bekannt. Dies wird im wesentlichen 
bestätigt. Aber der Alexanderpriester heißt nicht Hlna, Helena, sondern wohl Phln, 

Philon. Neben den Königskultnamen bis zu den Epiphaneis erscheint noch nicht, wie 
in etwas späterer Zeit, das Geschwisterpaar der Theoi Philometores, sondern die Königin 
Kleopatra ist als Epiphanes göttlich, der junge Ptolemaios, der unter ihrer Vormund
schaft regiert, ist noch nicht Gott, sondern einfach Basileus Ptolemaios Philometor, aber 

doch schon unter den Synnaoi mitgenannt, ein Zeichen dafür, daß es der besonderen 
Vergötterung, die im 3. Jahrhundert v~ Chr. noch stattfindet, gar nicht. mehr bedurfte, 
sondern der neue König durch seine Regierung auch unter den vergötterten Ahnen 
mitzählte. Die A thlophore Simariste, Tochter des Euphranor, wird den älteren Zeug
nissen bestätigt; als Vater der Kanephore Helena erscheint der von SPIEGELBERG 1) zu

nächst abgelehnte Philoxenos. In der Aufzählung der Königsnamen fällt auf, daß die 
Erwähnung der Theoi Soteres vielleicht meist ausgelassen ist. 

In der Folge werden die einzelnen Urkunden, soweit sie sachlich interessieren 

können, herausgegeben, einige Fragmente werden nur beschrieben, da sich ihr Abdruck 
wegen der argen Zerstörung nicht lohnt. Bei den ersten neun Urkunden ist ein sach
licher Kommentar nicht möglich, da nur die Datierung erhalten ist. Sie werden nur 

gegeben, um· die Datierung zu sichern und um den Zustand der ganzen Rolle zu 
veranschaulichen. 

P. 12 (Tafel 28). 

Drei zunächst getrennt gefundene Fragmente, dunkler Papyrus, ungelenke große 

Schrift, die die Buchstaben getrennt fast unzial hinmalt. Links eine vorhergehende . 
Kolumne, deren Zeilenenden zerstört sind. 

1 · L B]mn>..[ E]u6vr[ wv K>..rnnaTp ]as TTJS µ11Tpo~ 

2 füa~ 'Emcpav[oD~ Kai TITO>..]Eµaiou ToO TITo-
3 >..Eµaiou 3[ rnD 'E mcpavo ]D~ h[ ou ]~ Tphou, 
4 E.<p' IEpEw~ <t>[i>..wvo~ Tou] · Kacr[Topo ]~ 'A>..EE[av} 
5 bpou Kai -&E[ wv ' AbE>..<pwv . Kai 3Ewv E]uEp'fETW[v] 
6 (e. H.) Kai {}Ewv Cl>1;l.ona[Topwv Kai {}Ewv ' En1cpavwvJ 

7 Kai ßacr1>..E[ W~ TI TOhEµaiou <!>1A.oµ~T ]opo~, 

8 a3>..ocp6po[ u BEpEVlKll~] EuEp'fET[ 1bo~ I:]iµapi-
9 O'Tl']S Ti]~ E[ ucppavopo~, Kavricp6pou J ' Apcr1v611~ 

10 <1>1>..abE>..cp[ ou 'BEv11~ TfJ~ <1>1>..oEE]vou, IEpEia[ ~] 
11 'Apcr1v611~ [ <1>1>..onaTopo~ Elp~v11~] TfJ<~> TIT0>..€-
12 µaiou µl']vo[ ~ TIEpniou TE<JO'apa ]KmbE[KaT111], · 
13 ME<Jop~ · TEO'[ crapaKmbEKaTl']I, f.v <1>1]>..ab[ Eh<pEi]-
14 m ToO 'Apcr1vo[hou voµoD · „ ., „. „ o bE'iva TOD bE'ivo~J 

15 0pfüE TWV o: [- - - - TllS bEUTE} 
16 pa~ \nnaplxia~ 

1) Zu Cairo dem. · 30 !l68. 

P. Freiburg 12-16. 7 

17 WI µEv[ 
18 [ o ]<pl:ta>..µ[ ocpavoD~ 

!in. 5 für die Ergänzung ~wTfipwv Kai {}uüv ist kein Platz. -- !in. 6 von zweiter Hand zwischen

geschoben. - !in. 11 'Apowori~, 11 corr. über E. - !in. 15 Twv 'Ocp[ las GERHARD. Ich las 0. [ . 

P. 13 (Tafel 29). 

Papyrusfragment, gute Kursive. Über dem Texte von anderer Hand Jie Zahl, 
welche gleichzeitig die Datierung der Urkunde wiederholt haben dürfte und die Über

sicht in dem Register herstellte. 

(1. Hand) 111 
(2. H.) [E!aO'lhEUOVTWV K>..t:onaTpa~ Ti]~] µl']Tpo~ 3Hi~ ['E m<pa ]vou[ ~ Kai TI TOhE-] 

[µaiou ToO TITO>..Eµaiou 3rn0] 'En~cp~voD~ ET[ ou~ rphou, E.<p' iEpEw~ <l>i>..wvo~ ToO 
KacrTopo~ 'A>..EEavbpou] 

[Kai 3EWV LWT~pwv Kai &Ewv 'AbE]>..cpwv Kai -&EWV [EvEp'fETWV] 
[Kai 3Ewv <1>1>..onaT6pwv Kai] 3Ewv ['Emcpavwv Kai ßaO'l>..Ew~ TITo>..Eµaiou] 

P. 14 (Tafel 29). 
Kurze, aus der Mitte herausgebrochene Zeilenstücke der Datierung; bis zur Nennung 

der Kanephore sind die Zeilen sicher, sieben Zeilen, von denen in jeder je 8-17 Buch
staben erhalten sind. 

P. 15 (Tafel 29). 
Zeilenreste einer breiten Urkunde, in schöner breiter Kanzleihand, von dem Vertrags

inhalt nur wenige Worte lesbar. 

(1. Hand) 

{o. H .) [Bacr1>..Eu6vrwv K>..rnmhpa~ Ti]~ µ11Tpo~ {)Ea~ ' EmcpavoO~ Kai TITo>..Eµai]ou TOD TITo>..Eµaiou 
3EoD ('EmcpavoD~ · ETous Tphou, E.cp' iEpEWS <l>i>..wvo~ TOD Kacrropo~ 

'A>..EEavbpou Kai] 
2 [3Ewv LWT~pwv Kai 3Ewv 'AbE>..<pwv Kai 3Ewv EuEp'fETWV Kai 3Ewv <1>1>..onaT6pwv Kai 

-&EWV 'Em]cpav[w]v Kai ßa0'(1>..f.ws Tii:o>..Eµaiou <!>1>..oµ~Topo~, a-&>..ocp6pou 
BEpEviK11~ EuEp'fETtbo~ I:1µapicrT11~ 1i]~ Eucppavopo~, Kav11cp6pou 'Apcr1v6-] 

3 [ 11~ <1>1>..abe>..qiou ' E>..Ev11~ Ti]~ <1>1>..oEEvou, IEpEia~ 'ApO'lv611~ <1>1>..on ]aTOpo~ Elp~v[ 11~ Ti]~ 

4 (voµoD 
5 [ 
6 [ 
7 [ 

TITo>..Eµaiou, µl']VO~ TIEp1Tiou TTEVTEKmbEKUTl']I, Mwop~ TTEVTEKatbEKaT111, E.v 
<1>1>..abE>..cpdm TOD ;Apcnvohou] 

P. 16 (Tafel 29). 

. . ] 'Apn µ1bwpou n u[v 
Jv TTPO'fE[paµµEv] Q[ -

EK<pO ]piou J~V [ apoupav 
]. a. [ 

Drei Zeilenanfänge, nur Datierung; von einer vierten die Spuren der Athlophoren

nennung. 
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Schöne Kursive. 
P. 17 (Tafel 32). 

(8. H.) Ba<JthEUOVTw[ v K>..Eomhpai; usw. 
houi; Tphou, €cp' [1Ep€wi; usw. 
<P1>..ormT6pwv Kai [ {}Ewv 'Erncpavwv usw. 
[I:1µa ]pi<JTYJi; T~i; Eu[ cppavopoi; usw. 

5 [<P1>..onaTO]poi; Elp~v[11i; T~i; ITTOAEµaiou usw. 

P. 18 (Tafel ?). 
Ähnliche Hand wie unten Nr. 25. 

, . Datierung, Stücke von sechs Zeilen, bis einschließlich des Athlophorennameus in 
der ersten Hälfte der Zeile. Offenbar fehlte auch hier die Erwähnung der Theoi 
Soteres. 

P. 19 (Tafel 30 und 31). 
Kleine, stark abgenützte Schrift, kurze Zeilen. In den sieben Zeilen, deren Stücke 

erhalten sind, sind gerade die Synnaoi einschließlich des Königs Ptolemaios aufgezählt. 

P. 20 (Tafel 32). 
Urkundenfragment, enthält Teile einer ähnlichen Datierung aus drei Zeilen. In 

Zeile 2 dürfte nach der Länge zu urteilen die Erwähnung der Theoi Soteres gefehlt 
haben. 

Zu P. 21-25. 
P. 21 und die folgenden Fragmente sind trotz der starken Zerstörung nicht ohne 

Interesse. Durch das parallele Urkundenmaterial ist eine ausreichende Übersicht über 
den Inhalt zu gewinnen. Verpächter und Pächter sind durchweg Kler~chen, Leute von ' 
30-100 Hufen. 1) Folgende Namen mit. den militärischen Bezeichnungen ergeben sich: 

Verpächter. Pächter. 
für P. 21 zerstört 

P. 22 

P. 23 » 

er selbst Pächter des 80-Hufners(?) 
..... 'Api<JTwvoi; 0pmKoi; Twv [ . ] 
P. 24 'Avncpav11i; [ ] Twv 

IT ap{}EVOKAEoui; 
P. 25 zerstört 

n TOAEµa'ioi; MaKEbwv TWV r aH<JTOU 
wohl 30-Hufner 

"AbµY)TO~ -, T~~ bEuT€pai; 
lnnapxfa~ 

M6axou 80-Hufner . 

IT TOAEµa'ioi; [MaKEbwv TWV f aAEaTOU ?J 

.. . cptAO~ 0p~E TWV ..... . 

Diese Kleruchen waren, wie der demotische Text P . Cairo 30659 sagt, Leute, denen 
«Land zu Ewigkeit gegeben isb, nicht mehr im losen Verhältnis angesiedelte Reiter, 
wie sie das 3. Jahrhundert a. C. kennt. 2) Nur eine Spur davon, daß auch in Philadelphia 

') Zu den Zuweisu11gen der 100-, 80- und 30-Hufengüter an die · einzelnen Klerucheugruppen vgl. 
LES!JUIER, Inslitutions rnililaires des L:.gides, p. 177 f. · 

2) Zu den hmei~ vgl. SF.THE-PARTsc11, Demotische Urkunden zum Bürgschaftsrechte, S. 623ff'. 

P. Freihurg 17-21. \) 
„. 

neben den in den Händen der Kleruchen befindliC'hen KleroFgütern auch konfüzierte, 
vom König · zurückg~nomrriene und unter Veräußerungsverbot gestellte 1) Hufen waren, 
findet sich die Nennung von Ta acpE1p11µ€va in P. 24, lin. 17. Von den Lasten, welche 
auch auf den Grundstücken der persönlich privilegierten Kleruchen liegen, ist nur in 
P. 21, 12 die Nennung der Angarienlast für Königsfrachten e.rkennbar. 

Die Pachtverträge weisen die schon beobachteten Klauseln und wirtschaftlichen 
Verhältnisse auf. Es wird meist zu Naturalzins, fällig aua der Ernte, verpachtet, nur in 
P. 25. ist ein Geldzins vereinbart. Der Verpächter liefert k~ine Saat, der Pächter trägt 
die Gefahr für die Bestellung außer bei Ausbleiben der Nilschwelle (aßpoxoi;) oder bei 
Ersäufen der Saat (~µßpoxoi;). 

Nur in P. 24 scheint der Pächter schlechthin auch bei übermäßiger Feuchtigkeit kein 
Abzugsrecht zu haben und auch bei Ausbleiben der Schwelle wenigstens einen Teil der Pacht 
zahlen zu müssen. In diesem Fall könnte sich aber unter dem Pachtvertrag ein eigen
artiges Kreditgeschäft verbergen, da dort auf 1 7 Jahre 2) verpachtet wird und der V er
pächter bekennt, den Pachtzins - vielleicht für die ganze Zeit - im voraus empfangen 
zu haben. Hier könnte eine Antichrese vorliegen, · bei der die langfristige Pächternutzung 
zur Tilgung einer Zins- oder gar der Kapitalschuld des Verpächters eingegangen war. 
Diese Antichresen in Form eines Pachtvertrages verdienen bei dem Kleruchenlande eine 
besondere Aufmerksamkeit, weil es naheliegt, daß diese Rechtsform in Ermangelung 
von Pfandrechten gewählt werden mußte, solange das Privateigentum des Kleruchen 
am Lande noch nicht an erkannt war 3), was ja zweifellos auch im 2. Jahrhundert a. C. 
noch durchaus nicht der Fall war.4 ) 

P. 21 (Tafel 26). 

Zwei Stücke, 2 mal ca. 8,5 cm breit, 8 cm hoch. Schöne Kursive, auf hellem Papyrus. 

Ein Kleruch verpachtet an den Kleruchen Ptolemaios auf drei Jahre 15 Aruren von 
seinem Kleros. Anscheinend ist vereinbart, daß der Pächter für den Fall, daß er nicht 
gewisse Aufwendungen herausgewirtschaftet hat, oder für alle Fälle die Berechtigung haben 
soll, über die vereinbarte Pachtzeit hinaus das Pachtverhältnis fortzusetzen. Vgl. z. B. 
P. Teb. 105, lin. 49 ff. 

1 , IY) 

2 8a<JtAEu6vTwv K>..EonaTpa[i; T~~ µY]Tpoi; {}E<ii; ' ErncpavoOi; Kal. ITTOXEµafou ToO ITToXEµalou 
{}wOJ 'EmcpavoOi; hou~ Tphou, €cp' IEpfo.ii; <Pl>..w[voi; ToO Ka<JTopoi; 'AXEEavbpou 
Kal. {}EWV LWT~pwv Kal. {}Ewv J 

1) P. Petrie III, 20, Reet. Co!. IV, 2 (Wikk. Chrest. 450). 
2) [So deutlich im Manuskript. Muß ein Versehen sein. W.] 
3) Über das Rechtsverhältnis am Kleruchenlande RosTowzEw, Studien zur Geschichte des röm. Kolo

uates, S. 7. W1LCKEN, Grundzüge, S. 282. LESQUJER, a. a. 0„ p. 224ff. GELZER, Mitteilungen aus der Frei
burger Papyrussammlung, Heidelberger Sitzungsberichte 1914, Abh. 2, S. 64 ff. 

4) Über diese Antichrese vgl. unten zu Nr. 84. Welche Bedeutung die nachgebildeten Hechtsgeschäfte 
gerade für den Immobiliarkredit am hellenistischen Soldatenlehen haben , zeigt die von BucKLER und 
Roa1NsoN in American Journal of Archaeology 16, 1912, SaA. p. l2f. herausgegebene Inschrift von Sardes, 
die aus dem Anfang des 3. Jahl'lmnderls a. C. die Autichrese zeigt, welche Mnesimal'hos dem Artemis
Tempel für ein Darlehen bestellte. 
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1 [Bacr1AEuovT]wv KAEomhpa~ T~~ µr]Tpo~ {}E[a~ 'EmcpavoO~ Kal. TlToAEµalou ToO TlTOAEµa(ou {}EOO 'Em<pavoO~] €Tou~ Tphou, E.cp' 
tEpE.w[ ~] <!>(- . 

2 [Awvo~ ToO i<]acrTopo~ -, AAE!:avbpou Kai {}Ewv 'Ab[ EA<pwv Kai &ewv EuEp"fETwv Kal. {}ewv <!>1AorraT6pwv Kai .&ewv 'E]i:r'.<pavwv Kai 

ßaO'IAEW~ 

3 [Tl TOAEµafo ]u <!>1Aoµ~Topo~. 0.&Ao<p6pou BEpeviKI'][ ~ EueprE.nbo~ :t1µapi<JTI']~ T~~ Eucppavopo~. KaVl']<p6pou 'Apcr1V6 ]!']~ <!>1AabE.A

cpou 'EAE.vl']~ 

4 [ T~~ <l>1AoE]E.vo[ u, tEpEl]a~ 'Apcr1v61']~ <l>1AorraTOpo[ ~ Elp~vl']~ T~~ TlTOAEµalou µl')vo~ TlEp1T(ou E.vvEaKmbEKcXTl'Jt] ME<J'OPD E.vveaKmbKciTl'J[t] 

· 5 [E.v <l>tabEA<pela1 l'oO] 'Apcr1vohou voµoO. 'Eµicr{}[ WO'EV o belva TOO belvo~. Nation - - - - - - - ] EKaTbVTapoupo~ 'Abµ~Tw[1] 
6 [ TOO bElvo~, Nation] T~~ beuTE.pa~ 1mrapxla~ [ &rro ToO fouTOO €KaTOvrnpoup1KoO KA~pou TOO ovTo~ rrEpi] 'ATnvoO 'lcr1elov T~~ 'Hp.a-

7 [KAE(bou µEplbo~] &poupa~ TEO'O'apaKOVTa rr[EVTE, EK<pop(ou TDV apoupav EKUO'Tl']V rrupwv &prnßwv TTEVT]E. 'H µicr.&wcr1c;; ~bE Ei~ ETl'j 

8 [ Tpla &rro ToO KaTel TO TE.rnpT ]ov €Ta~ crrr6pou, crrr6pou[ ~ TpEI~, EK<poplou ToO rravTo~ KaTel µ€v TO rrpw ]TOv Ern~ T~~ µ1cr{}w-
Ka{}' ~KUOTOV ~Toc; 

9 [ O'EW~ - - . - - - - - - ]~ rrupwv &prnßwv TE[ O'O'apwv' KaTel b€ TOV AOITTOV XPOVOV KaT' apoupav EKcXcr ]Tl'JV rrupwv &prnßwv 

10 [ TTEVTE - - - - - - - ]u €Tri Tel Tpla E[ Tl'], UVUTTOAO"fOV TTcXO'l'j~ ~{}opa~. ~Tl~ av "fEVl']TaV EV T~I "f~l TaUTl'jl. 'Eµßp6xou 

b€ ~ &ßp6xou "fE]voµE.vl']~. µ~ &rro-
11 [ nvfrw - - - - ] a [ . ] EXl'J*. T fj~* b€ µ[ 1cr-ltwcrew~* rnO xp6vou bteAMvTO~ rrapabEt!:aTw v Abµl']TO~ TDV r~v Ka{} ]apelv* Tol~ lbi-

12 [01~ &vaAwµacr1 - - .:_ -·-Jm* rrapE.xw[v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f rrA~Pl'J Tel 

13 [EK<p6pta-- --- --u]rroAOT[l'J · _ _ - - - - _ - _ - - - - - - - _ ·_ - .- - - - 'Ab]µ~TOU 

lin. 2. Nach 'A~E~dvhpou fehlt hier sicher Kai {}Ewv LWTf]pwv. 
Erläuterungen. 

!in. 6. Ti]c; hwTepac; hnrapxiac;: der Pächter gehörte also hier zu den angesehensten Kleruchen. Während der Pächter in P. 21 ein Dreifüghufener 

war, hat er hier selbst noch keinen Kleros, da für dessen Erwähnung der Platz fehlt; aber er gehört zur numerierten Hipparchie, aus 

der sich die Hunderthufener im 3./2. Jahrhundert rekrutieren. Vgl. LESQUIER, lnstitutions militaires, p. 174 ff. 

lin. 6. ' ATTtvou 'lcriE'iov, eine bekannte Korne in der 'HpaKAEihou µEpic;, vgl. GRENFEr.r.-HuNT, Tebtynis-Papyri II, p. 371. 

!in. 7. Ergänzung wohl wegen des E vor dem Spatium sicher. Mit Ti µ!o{}wotc; tjhE beginnt ein neuer Satz: P. Teb. 105, !in. 17 u. 106, !in. 14. 

lin. 8. Die Bezeichnung des Pachtanfanges wird ebenso wie in den zahlreichen demotischen Pachtkontrakten (Beispiele in SETHE-PARTSCH, Demotische 

Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrechte vorzüglich der Ptolomäerzeit , S. 13 ff.) und wie danach schon in P. Hibeh 90 (ao 222 a. C.) 

derart gegeben, daß vom 'Wuchs des nächsten Jahres» an gerechnet wird. oiropoc; steht dabei wie sonst auch statt des ägyptischen 

Wortes rd (Wuchs), das eigentlich die Ernte bedeutet. Die Zeitbestimmung könnte aber hier auch auf die Datierung von der Aussaat 

an passen : das erste Pachtjahr soll mit dem neuen Wirtschafts- und Kalenderjahr beginnen. So ergab sich die Ergänzung TETapT]ov. 

- oiropou oiropou[c;: Das ist nicht Dittographie, sondern wie in P. Hibeh \JO: Eie; .;viauTov [~va, o]iropov [~va] Kai {}Eptoµov ha, Nach

bildung des Ägyptischen: «vom Wuchse des Jahres 7 bis zum Jahre 13, zusammen sieben Jahre, sieben Wüchse», vgl. SETHE-PARTSCH 

a. a. 0. -

!in. 9. Anfang: µ1o{}w[ OEW<; TUUTl']<; Ti]c; yi]Jc;'~ - Nach aprnßwv TEOOdpwv können nicht die Klauseln livw oirepµaToc;, aKlvhuvov 1taVTO<; KIVhVVOU gefolgt sein. 

!in. 10. Anfang vielleicht: 1TEVT€ aKlvhuvov iravroc; KtvMvo]u. 

!in. 11. Vielleicht [r1verw 1TAEoV i't & /'iv Ti :rfi ir]a(p]EXIJ· 
lin. 13. µfirnu über Korrektur GERHARD. · 
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Drei Fragmente einer Urkunde der Rolle. Kleine, schwer zu lesende Kursive, der die Mitprüfung GERHARDS und die Be
schäftigung v. DRUFFELS auf einem· kurzen Aufenthalte im -Sommer 1919 zustatten kam. Es werden die restlichen mehr als 60 Aruren 
von einem Kleros verpachtet. In Form des Pachtvertrages wird die übliche Antichrese für eine Forderung des nunmehr Nutzungs
berechtigten gegen den Verpächter gesichert und amortisiert. Zu dem Falle vgl. REVILLOUT, Propriete, S. 603; Revue Egyptologique 3, 126 ff.; 
Precis, p. 378, 456 ff~, 1253 ff. MANIGK, Gläubigerbefriedigung durch Nutzung, S. 18ff. MITTEis, Grundzüge, S. 152. Die erhaltenen 
Klauseln bieten zu we'nig Sicheres. Iu unserer Urkuride~gruppe wird die Antichrese besser durch den' · P. 34 veranschaulicht. 

1 [Bacr1X.E]u6VTwv KX.Eo[ mhpac;; {}Eac;; 'EmcpavoOc;;- Kai ITToX.Eµaiou Tou ITToX.Eµaiou 0Eo0 ' Emcpavo ]Oe;; ETouc;; TpiTou, E<p' lEpf.wc;; <t> li>..wv[ oc;; Tou] 

2 [KacrTop ]oc;; 'AX.EEavbpou [Kai {}Ewv 'AbEX.cpwv Kai {}Ewv EuwfETwv Kai 3Ewv <t>1>..orra1-6pwv Kai 3Ewv 'E mcpavwv Kai ß]acr1>..f.wc;; ITTOX.eµaiou <t>1>..o l µ~TO[poc;;], 

3 [ a{}X.ocp6 ]pou BEpEVlKT)<;; Eu[ Ep"fETlboc;; :L1µapicrn1c;; T~c;; Eucppavopoc;;, Kavricp6pou 'Apcr1v6ric;; <t>1X.abf.X.cpou 'EX.f.vric;;. T~c;; <t>1>.. ]oEf.vou, lEpEiac;; 'Apcr1v6ric;; 
<t>iX.olrraTOpoc;; 

4 [Elp~v]ric;; T~c;; ITToX.Eµ[ aiou, µrivoc;; ITEpniou , MEO'op~ , EV <t>1X.abEX.cpeim TOD 'Aper ]1voiTou voµoO · 'Eµicr{}wcrlEv 'Avncpavric;; 

5 [ .. . .. ] Twv ITap{}EvoKHouc;;, (crrboriKovTapoupoc;;), ITT0X.Eµaiw1 Tou bE'ivoc;;, - - - - - - - ]ap„ .[ &]rro Tou €lauTo0. KX.~pÖÜ 
6 [ TOU OVT Joc;; EV TWt TrEpi <t>1[X.abf.X.<pEIUV , ou "'fElTOVE<;; - - - - - - - - - -· - J O'TEla Kali TU a<pElpY]-
7 [ , , J , ~ ~ [ J , ' I , ~ µEva a rro TT)<;; TWV TEO'O' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tac;; /\ omac;; TOU 

8 [ Kh~pou ap ]oupac;; EE~Kov[ Ta . . .. Etc;; ETT) - - - - - - - - - - - - , - - EK<popiou T~V apo ]upav EKa<J'jTY]V Ka&' E-

9 [KaO'TOV l!To]c;; o>..upwv apT[aßwv - - - - - - - - - - - - - - . - - - - _- - - - ]hw bE. ITTloX.Eµaloc;; 

10 [ ...... . ] TaUTTJ* µ ·." bE[ - - - - - - -:- - - ' - - , - - - - - - - - - Ov b'J av ETOU<;; µI~ KaTaO'TrEl-
11 [ ...... „]TJ , T~c;; µ1<J3w<Y[Ewc;; . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ] 'Avncpav;ric;;. YExE1 ·bE. 

12 ['Avncpav]ric;; rrapa ITTO[X.Eµaiou -:--- - - - -- - - - -. - - - -:- - - -- - - - - - J Kai oµ l[o]>..orE'i 

13 ['Avncpa]vric;; µEµETp[~cr{}m founfi - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - -] a[u]T~1 
14 J EEEO'TW [ . 

Erläuterungen. 
!in. ~ fehlt Kai {}ewv LWTi]pwv, da sonst die Zeile zu lang wird. 

lin. 5. Twv TTap{}E'lOKAEoU~, bei L ESQUIER, Instilutions militaires, p. 339 noch unbek;inut. 

!in. 6. Ta aq>elpY]µEva, vgl. P . Petrie III, 20 col. 4, !in. 3, dazu W1LCKEN, Ein!. zu Chrest. n. 450, s. 531. Dikaiomata, s. 105. 

!in. 9. ÖAupwv las GERHARD, das Ende las v. Dii.urFEL. 

lin. 10. Anfang PARTSCH und GERHARD. - Kama. El. Hier las GERHARD KaTa<Jveu oder KaTa<1VEI, PARTSCH Kamanei[p. 

· lin. 11 ff. stand die Erwähnung der Forderung des Ptolemaios, für welche Antipbanes das Grundstück zur Antichre~e hingibt, ferner das Empfangsbekenntnis ·über · den €K 

1TpoMµaTo~ empfangenen Pachtzins, endlich Ende 13 und Anfang 14 die Formulierung der einzelnen Befugnisse des besitzenden Gläubigers bezüglich des 

KapnlZ:ea{}m. 
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P. Freiburg 25-29. 15 

P. 26 descr. (Tafel 28). 
Fragment, ·6 cm breit, 9,5 cm hoch. Die arg verstümmelten Zeilenenden einer 

Schuldurkunde, deren Inhalt dunkel bleibt. Außer den fünf Zeilenenden des Datt1ms 
sind neun Zeilenenden, nur wenige Worte, erhalten. 

P. 27 descr. (Tafel 30). 
Zeilenenden einer schmalen Schuldurkunde. Neben Resten des Datums sind nur 

die letzten Buchstaben der Zeilen erhalten. Nach dem Reste ]ßwvoi;; zu schließen, 
könnte es ein pactum arrhae gewesen sein . 

P. 28 descr. (Tafel 27 ) . 
Zwei Kolumnen zusammengeklebter Urkunden in zusammenhangslosen Resten. Von 

Kol. I nur drei bis sechs Buchstaben in 15 Zeilen. Von Kol. II in feiner wie gestochen 
wirkender Schrift die Zeilenanfänge einer Schuldurkunde, in denen GeldEummen, Zahlungs
termine, Reste von Strafklauseln erhalten sind. ,Es sind mehrere Ratenzahlungen ver
sprochen. Da die Reste keinen Zusammenhang ergeben, wird von Abdruck abgesehen. 
GERHARD macht mich aufmerksam, daß die Schrift den literarischen Texten der Flinders 
Petrie Pap. (Euripides' Antiope und Platon) ähnelt. 

P. 29 (Tafel 27 ). 
Papyrusfragment,_ 6 cm breit, 8,5 cm hoch, große, schöne, die Buchstaben wenig 

ligierende Kursive, der obere Rand zerstört. 
Die beiden folgenden Eheverträge, P. 29, 30, sind trotz ihres schlechten Erhaltungs

zustandes von hohem Werte. Neben dem P. Giss. 2, neben dem glücklich rekonstruierten 
P. Arch. 3, 387 ed. Wr1cKEN, der die Stücke, die in Genf, in München und in der 
Bodleiana getrennt . lagen, vereinte, sind die beiden Freiburger Fragmente heute die 
einzigen Zeugen derjenigen Zeit, welche für die Anpassung des griechischen Eherechtes 
in Ägypten besonders wichtig war. Sie stehen mitten inne zwischen der alten griechischen 
Urkunde in P. Eleph. 1 und dem P. Teb. 104, der die hellenistische Sechszeugenurkunde 
vom Ende des 2. Jahrhunderts a. C. enthält. Und während wir bisher nur Urkunden 
nebeneinanderlegen konnten, fangen wir jetzt an, das griechische Recht der Ehe
begründung zu verstehen, fangen an zu erkennen, wie sich das griechische Notariat der 
Landessitte mit ihrer Scheidung zwischen der losen Ehe und der . Schriftehe angepaßt 
hat. Erscheinungen, die eben noch durch die Urkunden von Abusir el-Mäläq wie eigen
artiges Sondergut der alexandrinischen städtischen Praxis aussahen , werden jetzt für 
das F'ayum erkennbar. · 

Mit dem griechischen Eherecht zogen in Ägypten Eheverträge griechischen Rechtes 
ein. P . Eleph. gr. 1 ist ein Beispiel von diesen, das allerdings nicht überschätzt werden 
soll. Das koische Mädchen, das in diesem Vertrage als Ehefrau von dem Manne «ge
nommen» wird-, hat vielleicht nach einem Gesetz und einem Formular kontrahiert, das 
ohne Einfluß auf die hellenistische Praxis Ägyptens blieb. Es fehlen in diesem alten 
Formular vom Jahre 311(10 die späteren, für Mann und Frau entsprechende Pflichten 
formulierenden Klauseln. Aber zwei Tatsachen waren damit in Ägypten neu gegebeu , 



Hi JosEF PARTSCH. 

die beide im einheimischen Ehevertrage nicht als rechtlich erheblich hervortreten, die 
griechische rrpo'lE und das Entgegennehmen des Mädchens aus der Hand des Vaters, die 
beiden Bestandteile des griechischen Verlöbnis- und Ehevertrages 1 ) . Wir kennen dieses 
griechische Rechtsgeschäft, das das eheliche Zusammenleben vorbereitet, au~ Athen, wo 
die Engyesis zur gesetzlichen Ehe notwendig ist, wenn nicht der Nahverwandte sich das 
Mädchen als Erbtochter anzueignen berechtigt ist, und die Nachbildung des attischen Ge
setzes2) in Platos Gesetzen 3), die Erwähnung der Engyesis im Mitgiftregister von Mykonos 4 ), 

die Erwähnung für Sparta 5), der Übergang des Begriffes in die Literatursprache des Hellenis
mus 6) zeigen, daß es sich um ein gemein griechisches Institut handelt. Zwar streiten Juristen 7) 

und Philologen8 ) ja noch immer um die Denkform der attischen Engyesis. Die Bearbeiter 
des attischen Zivilprozesses heben hervor, daß sie ein vorbereitender Verlöbnisakt gewesen 
sei, nicht ein Ehevertrag, während HRUZA und BEAUCHET in der Engyesis einen Eheschluß 
sehen wo1len. Aber ein wirklicher Streitpunkt scheint mir nicht vorzuliegen, wenn man 
nur versteht, daß die griechische Ehe ebenso wie die römische ein auf tatsächlichem 
Zusammenleben ehebürtiger Gatten fußendes Lebensverhältnis ist, das nichts mit dem 
Eheschluß der- modernen Rechte gemeinsam hat, der unter dem Einfluß des christlichen 
Ehesakramentes ein eigenartiges, von dem bloßen Verlöbnisverhältnis zu scheidendes. 
Rechtsband zwisdien den Gatten schafft. Wenn das verlobte Mädchen noch nicht ehe
mündig ist, liegt dieses tatsächliche eheliche Zusa1u'menleben eben noch in der Zukunft 

. ' 
wie stets, solange nicht Mann und Frau zusammenwohnen.9 ) 'Vird die Lebensgemeinschaft 
tatsächlich aufgenommen, so erfolgt kein neues Rechtsgeschäft, sondern nur die Ver
wirklichung des schon rechtlich begründeten Verhältnisses. Andererseits darf die ehe
begründende Wirkung der Engyesis auch nicht deswegen überschätzt werden 1~), weil nach 

1) Damit ist nicht gesagt, daffi die Ägypter von jeher weder die Mitgift noch die Übergabe des Mädchens 
beim Verlöbnisvertrag gekannt hätten. Die dos ist aber vor der ptolemäis ?hen Zeit in den Ehever
trägen jedenfalls nicht erwähnt, wie SETHE mir nachweist. Vgl. auch MöLLER, Zwei ägypt. Eheverträge aus 
vor5aitischer Zeit, Berl. Abhandlungen der Akad. d. Wiss. 1918, N. 3, Schema V. Die Entgegennahme des 
Mädchens aus der Hand des Vaters spielt in den ganzen demotischen Verträgen keine Rolle. Aber sie tritt 
doch durch das Schema I bei MöLLER · a. a. 0 . jetzt deutlich auch als ältere ägyptische -Rechtssitte hervor. 
SETHE weist mir auch nach, daß der kopt. Ausdruck für verloben: •man nahm die Hand der Maria dem Joseph», 
denselben Gedanken sprachlich fäsihäll. Jedenfalls ist auf diese traditio puellae im ägyptischen Recht zur 
Zeit der Ptolemäerherrschaft nirgends Wert gelegt. 

2) Dem. or. 46, 18, or. 44, 49, Hyperid. c. Athenog. V, 1. 25. 
3) Plato, Leges VI, 774 E. 
4) Inscr. jur. gr. 1, 49 ff. 
5) Sparta Herodot VI, 57. - Aelian Var. hist. VI, 4. - Für Messene die Legende bei Pausanias lV, 9, § 5. 
6) Belege bei HRUZA, Ehebegründung nach attischem Rechte, S. 19 ff. WvsE, Speeches of Isaeus, p . . 289 ff. 
7) HRUZA, a. a. 0„ s. 25 ff. BEAUCHET I, 120 ff. Aber auch THUMSER, Serta Harteliana (1896), s. 189 ff. 
8) THALHEIM, Zu den griech. Rel'htsaltertümern II (Hirschberger Gymnasialprogramm, S. 3 ff~), Pauly-

Wissowa, Realenzykl. V, 2, 2567; ähnlich KüBLER, Z. Sa v.-St. 15, 395. L1P~rns, Attisches Recht und Rechts
verfahren 2, 2, 469 ff. 

9} Plato Leges XJ, 923D : ~U"faTpi TE wom'.ITw~, ~ µEv liv E'fYE'fUl"]µEVO~ w~ dvl)p EO"oµevo~ i'.J , µ!) 
v€µEtv, ~I b' liv µfi, v€µe1v, dazu LrPsrns a. a . 0 . 469 A. 4. 

10.1 Das tut L1Psrns a. a. 0„ der das •Hinweggehen» der Quellen erst durch d;e Trennung des Kyrios 
von dem Mädchen vollzogen sehen will. Er -stützt sich darauf, daß bei Isaios or. 8, 29, p. 72 und bei 
Isaios or. 3, 70, p. 45 das lyyudv neben dem EKbtb6vut wie zwei selbständige Handlungen erwähnt werden. 
Erst bei Vollzug der Ehe sei die Frau eine lrbeboµ€v11. Aber wie stimmt das zu L1Psrns' Meinung selbst, 

Einleitung zu P. 29. Griechisches und ägyptisches Eherecht. 17 
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attischem, wie_ sonst nach griechischem Rechte der Kyrios der Frau diese hingibt, der 
künftige Ehemann sie «nimmt». Wer die Rechtsvergleichung 1) kennt, weiß, daß immer 
wieder nach dunklen vorgeschichtlichen Rechtszuständen bei dem Verlöbnis dieses Hin
geben, tradere bei der Erklärung des Brautmuntwaltes erscheint, 'ohne doch notwendig 
zu bedeuten, daß der junge Ehemann das Mädchen sofort mit sich nimmt oder auch 
nur sofort eine ausschließliche Gewalt an ihr erwirbt. 

Neben dieser Erklärung des Hingebens der Frau an den Ehemann ist regelmäßig 
mit der Engyesis die Bestellung der Mitgift verbunden, die in Attika allerdings nicht 
notwendig ist, von den Sozialtheoretikern wie Plato (Leges VI 77 4 E) sogar bekämpft 
wird, aber doch so fest in der Übung ist, daß das nicht dotierte Mädchen vom Redner 
als nicht rechtmäßig verlobt hingestellt wird2), und der vermögende Ehemann, der ein armes 
Mädchen · heiratet, ihr die Mitgiftforderung durch fiktives Empfangsbekenntnis bestellt. 3 ) 

Diese beiden Elemente des griechischen Verlöbnisvertrages drangen in die ägyptische 
Praxis ein. Die Hingabe des Mädchens wird allerdings, da in Ägypten die straffe Familien
organisation der alten griechischen Gemeinden fehlt, und das Landesrecht der jungen 
Jahrhunderte die Frau auch bei den eherechtlicheri Geschäften selbstäudig handeln läßt 4), 

nicht lange wirklich geübt worden sein. Sie findet sich nur sehr wenig erwähnt 5) und 
ist in dem Pap. Giss. 2, der wenig jünger als unsere Urkunde ist, schon durch die Selbst
hingabe des Mädchens ersetzt, um in den Urkunden der späteren Zeit völlig neben der 
Mitgiftquittung zurückzutreten. Auch in den Freiburger Fragmenten 29, 31, in denen 
ein sicheres Urteil in diesem Punkte nicht möglich ist, da der Anfang zerstört ist, gestatten 
die Raumverhältnisse wohl nicht, daß man liest (29, 5): "EhaßEv vAbp]a<JTO~ Mu~<Jto~ TWV 
[raH<JTOU . . . . ' lcrtbwpav rrapa] TOU CXUT~~ abEXcpoO 'Arr[ ... . In 29, , 6 bleibt dabei 
zu viel Raum. Es ist wahrscheinlicher, daß die Formulierung ähnlich wie in P. Giss. 2 war. 

Der Vermerk über die Hingabe des Mädchens und über die Mitgift und ihr rechtliches 
Schicksal dürfte ebenso wie in P. Eleph. 1 der einzige Inhalt der Urkunde über Verlöbnis 
und Ehe im Anfang des 3. Jahrhunderts gewesen sein. Dann wäre die griechische Ehe-

daffi es nicht eines besonderen Aktes rechtsgeschäftlicher Natur bedarf, um die Ehe zu einer rechtsgültigen 
zu machen? Wie stimmt es dazu, daß die erhaltenen Beispiele der Engyesis bald lrrudv (Herodot 6, 130, 
Isaios or. 3, 4), bald EKbtb6vat sagen (P. Oxy. 211, !in. 38. Menander fr. inc. 185 Meineke), wie auch in 
der Urkunde über die Engyesis im Zeugenprotokoll das EKbtb6vm steht (Dem. or. 45, § 55)? Und die 
Frau in P. Giss. 2 war doch wohl EKbeboµ€vri nach Errichtung der Urkunde, auch wenn sie nicht sofort zum 
Gatten zog. Auch mit dem Sprachgebrauch der Lexikographen vereinbart sich dieser Versuch, das E'f'fudv 
und das EKb1Mvm auf zeitlich verschiedene Akte zu beziehen, nicht. Vgl. Etym. magn. u . !ex. Seguer. bei 
13ekk. Anekd. 1, p. 140, 4. Daß L1Psrns gleichwohl mit den Beobachtungen, daß Isaios lrrudv und €Kb1Mvat 
von zwei nebeneinanderstehenden Akten gebraucht, etwas Bedeutendes gesehen haben kann, will ich nicht 
bestreiten. War das eine der beiden Worte in der Erklärung vor Zeugen und Bräutigam, das andere vielleicht 
bei der Handlung vor der Phratrie gebräuchlich, bei der die Phratriabrüder protestieren konnten gegen 
die Bezeichnung des Mädchens als ehelicher Tochter '( 

1) Vgl. Griech. Bürgschaftsrecht I, s·. 48 ff. 
2) Isaios or. 3, 28. 2\J. Dazu WvsE, Speeches of Isaeus, S. 308. 
3) Isaios or 3, 28, p. 41. Dazu RABEL, Zeitschr . d. Sav.-St. 28, 331. 
4) Über ältere Eheformulare, bei denen der Mann das Mädchen in ihres Vaters Haus freit vgl. jetzt 

MöLLER, Abh. Berl. Akad„ Phil.-hist. KI. 1918, Nr. 3, S. 14 f. · ' 
5) BGU 1100, 7, wahrscheinlich P. Oxy. 265, An fang !in. 3 und, nach Bemerkun g von M1TTF.1s, Grund

züge, S. 218 A. 4, die ich für richtig halte, in P. Oxy. 496 . 
Abhandlungen der Heldelb. 'Akadem ie, philos.-h ist . KI. 7. Abh. 2 
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urkunde als Urkunde über eine Engycsis in Ägypten eingezogen. Der «Eheschluß» wäre ohne 

besondere Anerkennung durch tatsächliche Aufnahme der ehelichen Gemeinschaft erfolgt. 

Aber un~ere Urkunden P. 29 und 30 zeigen, daß im 2. Jahrhundert eine reichere 

Entwickelung der Eheurkunden stattgefunden hat, indem hier schon dieselbe Scheidung 

zwischen einer den Ehekonsens der Gatten samt der Mitgiftbestellung enthaltenden 

Homologia über den Gamos und einer Syngraphe Synoikesiu auftritt, wie dies später in 

P. BGU 1060, 1051, 1098, 1101 der Fall ist. Der Hergang bei der Beurkundung der 

Ehe ist der folgende. Zunächst schließen die künftigen Eheleute eine Abrede über die 

Begründung der Ehe (6µoAo'fia raµou ). Sie vereinbaren die Mitgift, von der nach 

unseren Fragmenten nicht gesagt werden kann, ob sie versprochen oder schon geleistet 

ist., ob ~ie von der Frau geleistet werden soll oder nur von dem M-ann anerkannt werden 

soll, damit durch das fiktive Empfangsbekenntnis des Mannes eine Strafe für leichtsinnige 

Scheidung und eine Versorgung der Frau bei Scheidung gegeben sein solle. In der 

Homologia wird des weiteren die Errichtung einer besonderen Syngraphe 

S y n o i k es in versprochen, mit den schon aus den Berliner Urkunden bekannten Worten, 

die hier eineinhalb Jahrhundert früher im Gau erscheinen, als wir sie bisher von Alexaiidria 

her kannten (30, l): {}E_cr{}w bf. [Kai T~V mpi raµou crur(pacp~v , acp' ~i;; av rrp0Eim11 ~ Mva, 

E.v ~µE.pmi;;J xpriµanZ:o[ UO'ati;; rrEVTE. Vgl. 29, 8 f. · Diese Urkunden sollen nach alexan

drinischer Praxis vor den Hieroihytai, also vor Priestern errichtet werden. In der. Chora 

sind es vielleicht nur Notare (P. 29, 10), die vielleicht auch mit dem Agoranomeion 

verbunden sind. Diese Syngraphe Synoikesiu ist in ihrem Inhalte in der älteren Homologie 

schon vorausbestimmt. Ganz ähnlich, wie es in BGU 1060 heißt, daß diese Syngraphe 

später das Mitgiftempfängsbekenntnis, die anderen üblichen Klauseln, endlich die Be· 

stirnmungen über den Tod der beiden Gatten enthalten soll, sind auch - nach den 

Zeilenresten der Fragmente zu schließen - solche Vorabreden über den Inhalt der 

Syngraphe Synoikesiu in den Freiburger Homologien. erhalten. Und zwar ist in P. 29 

nur die Vereinbarung über die Mitgift auch für die Syngraphe vorausbestimmt, während 

die Bestimmungen über das Ableben der beiden Gatten bei beerbter Ehe schon in der 

Homologia, deren Reste vorliegen, enthalten sind und schon vor Errichtung der Syn

graphe gelten sollen. Dagegen ist in P. 30 eine offenbar sehr u-mfangreiche Bestimmung 

über den Inhalt der Syngraphe Synoikesiu getroffen worden. Das Fragment zeigt, daß 

lin. 1 bis lin. 15 über den künftigen Inhalt der Syngraphe SynoikesiU handeln. Es ist 

deutlich, daß neben der Mitgift auch die Bestimmungen über die Beerbung der Gatten 

in dem Falle getroffen sind, daß der eine mit Hinterlassung gemeinsamer Abkömmlinge 

stirbt, für den Fall auch, daß die Ehefrau ohne . gemeinsame· Kinder stirbt. Der Fall, 

daß der Nachlaß des Ehemannes bei dessen kinderlosem Vorversterben in Frage steht, 

soll anscheinend auch in der Syngraphe Syn<Jikesiu geregelt sein. Wahrscheinlich soll 

die Syngraphe der Frau hier ein Wahlrecht ge_ben zwischen dem Verlassen des Hauses 

mit Mitnahme ihres Frauengutes oder dem Verbleiben im Hame, indem sie eiuen Teil 

oder das ganze Mannesvermögen .entweder endgültig oder mit Vorbehalt der Ablösung 

ihres Rechtes durch die Verwandten des Mannes behält. 

Ein Zweck der späteren Syngraphe Synoikesiu ist jedenfalls in diesen Urkunden 

ebenso deutlich wie in den Berliner: es soll erst später die Vereinbarung getroffen wer'den, 

Einleitung zu P. 29. Homologia Gamu und Syngraphe Synoikesiu. 19 

welches Recht die Frau im Falle, daß sie kinderlos den Mann überlebt an 

dem Mannesvermögen hat. 1) Aber daneben muß der Zweck der Syngraphe ~och 
ein anderer sein. In den beiden neuen Fragmenten wird ein' bisher nicht zu deutender 

Akt erwähnt: in das Demosion von Krokodilon Polis, der Metropole, soll «durch» einen 

unbekannten Vermittler, vielleicht «vor» einem Beamten, etwas eingereicht werden. 

Was das ist, ob . eine Erklärung über geschlossenen Ehevertrag, ob eine Zahlung, ist 

nicht sicher. War es ein arro'fpacpw{}m, eine Melduüg, ähnlich wie diese nach dem 

bekannten Fragmente von Ptolema'is (P. Fay. 22) den Hierothytai, dort im Falle der 

Scheidung, zu erstatten ist? Eine solehe erwog schon mit Grund MrTTEIS, Grund

züge, S .. 214 wegen der entsprechenden Regelung bei der Scheidung. - War es ein 

Antrag zm Veröffentlichung (avarpacp~) in einem Eheregister? - Jedenfalls bleibt die 

Möglichkeit, daß ebenso wie im Register von Mykonos die Engyesis und die Mitgift

bestellung in der bekannten Steininschrift anagraphiert wird, so auch im ptolemäischen 

Staate eine Publizität für die Syngraphai Synoikesiu offensteht. Dem römischen Grund

buch · wäre einerseits die avarpacp~ der Grundstückskäufe, andererseits eine Aufzeich

nung des Sicherungsrechtes der Ehefrau am Vermögen des Ehemannes voraufgegangen. 

Auf zwingender Vorschrift für alle eheähnlichen Verbindungen braucht das nicht beruht 

zu haben, denn was die Parteien vereinbaren, braucht nicht auch Gesetzesinhalt zu sein. 

Aber natürlich kann die Urkunde auch die Gesetzesvorschrift wiederholen. E~ ist zu 

bedauern, daß wir über die Frage, was hier erwähnt war, nach dem heutigen Stande 

des Materiales nicht urteilen können. Es bleibt nur zu bemerken, daß auch der Ägyp· 

tologe MöLLER(t) von ganz anderen Ausgangspunkten auf den alten (REVILLOU'.l.', Precis, 

p. 291 ff., 502ff.) Gedanken eines - ägyptischen - Eheregisters kommt (a. a. 0 ., S. 29). 

. Aber ein anderes wird durch P. 30 plötzlich klar. Der Vertrag enthielt in der 

~eshm.mung über die k.ünftig zu errichtende Syngraphe Synoikesiu die Verfügungen 

uber d1~ Beerbung der beiden Gatten (P. 30, lin. 12ff.). Dieselben Bestimmungen kommen 

aber mit Ausnahme des Falles, daß die Frau bei killderloser Ehe den Mann überlebt, 

am Ende des erhaltenen Fragmentes noch einmal vor. Sie sind vernünftig nur zu erklären 

wenn die H~mo~ogia diese Bestimmungen auch für die Zeit vor Errichtung der Syn~ 
graplie Syno1kesm noch besonders erwähnte. Und ich glaube allerdings, daß die Ur

kunde so zu verstehen ist, weil wir ja den Beleg dafür haben, daß es vertragliche Ge

s~altungen gab, bei denen zunächst auf Grund der Homologia die Ehegatten das ehe

hcl~e Leben aufnahmen, indem sie vereinbarten, daß erst nach einem Jahre die Synoi

kesm Syngraphe aufgenommen werden sollte. Es ist der berühmte Fall des P. Par. 13 

der noch immer. wie~er trotz der griechischen Namen und der offenbar griechische~ 
Vertr~gsklau~eln2 im emge~lag~en ~ Prtrage als Beispiel des ägyptischen Agraphos Gamos 

angefuhrt wird. ) In W1rkhchkeit veranschaulicht diese Urkunde wenn man das 

demotische Material dazulegt, ein anderes: wie sich das griechisch: Notariat mit den 

Bedürfnissen des landesüblichen Agraphos Gamos im 2 .• Jahrhundert abfand . 

. •) ScttuBART, Archiv t; Pa~„-F~rsch. 5, 75ff. sah schon. richtig den Zweck der Syngraphe Synoikesiu 

m der Regelung · der Nachlaßverhaltmsse, verglich richtig als Beispiel solcher Syngraphe die Urkunde Arch. 3, 

387 ff. u.nd~P. Eleph. II. (anno 285/4 a. C.). M1TTE1s, Grundzüge, S. 214. 

2) llf1TTE1s, Grundzüge, S. 201 ff. ; Chrest. Nr. 280. 

2• 



~o JosEF PARTSCH. 

Die Mutter des Klägers Ptolemaios ist danach auf Grund einer ,Ehe-Homologie 

in ein eheliches Verhältnis zu Isidoros getretel:!. In der Homologia stand einerseits das 

Versprechen, daß in einem Jahre die Syngraphe Synoikesiu errichtet werden sollte, 

andererseits das Empfangsbekenntnis über die Mitgift. Bis zu Ablauf des Jahres sollte 

die Frau mit dem Manne «als Mann und Frau)) zusammenleben 1), sollte in der üblichen 

Verfügungsgemeinschaft mit dem Manne stehen. Es fehlte nicht die übliche griechische 

Strafklausel. Die sämtlichen Vertragsklauseln in P. 30 fügen sich diesem Tatbestande: 

lin. 1 ff. wird die Synoikesiu Syngraphe für einen künftigen Moment vorbehalten, !in. 18 

enthält auch hier die übliche Verfügungsgemeinschaft. Daß das Zusammenleben . schoti 

auf Grund der jetzt errichteten Homologia aufgenommen werden soll, folgt aus der 

Klausel in lin . 17 ff. des P. 30, wo die ehelichen Pflichten von Mann und Frau geregelt 

sind. Ich habe kein Bedenken, die erste Zeile von P. 30 als Vorabrede über die 

künftige Syngraphe aufzufassen, die folgenden Zeilen (lin. 17 ff.) als Regelung der bis 

dahin geltenden ehelichen Verhältnisse anzusehen und daher in lin. 17 eritsprechend 

der Darstellung in P. Par. 13 zu ergänzen: µEXPt bf: TouTou. Dann würde nach den 

ersten Worten des Fragmentes gesti,mden haben E.v E.vmvT0 oder eine andere Frist

bestimmung: er soll in einem Jahre die Syngraphe Synoikesiu errichten.. Man sieht 

gerade in einem Falle wie dem des P. 30 den Wert dieser Formulierung: in dem Falle, 

daß die Frau während des Jahres vor Errichtung der Syngraphe starb, hatte der Erbe 

der Frau verbriefte Rechte, die dem Kläger des P. Par. 13 fehlten. 
Dabei ist für die Zeit vor Errichtung der Syngraphe der Vergleich mit der demotischen 

Urkunde der «Frau der Ernährung und Herrin der Geldforderung)) deutlich. Die Rechts

lage ist den praktischen Konsequ.enzen nach nicht anders als bei der «schriftlosen Ehe» 

der Ägypter: bei Vertragsverletzungen des Mannes ist die Frau stets nur auf die 

Summenforderung angewiesen. Hier wie dort fehlt eine Scheidungsstrafe für den Mann. 

Die Frau erwirbt keine Familien- oder Erbrechte · am Vermögen des Mannes, wenn auch 

wirksame Sicherungsrechte für die Forderung der Frau am Vermögen des Mannes be

stehen. Nur beerben die gemeinsamen Abkömmlinge den Mann, wenn die Frau vor 

Errichtung der Syngraphe stirbt. Erst der Abschluß hier der Syngraphe Synoikesiu, 

dort der Schriftehe, schafft der Frau stärkere Rechte am Vermögen des Man11es, denn 

auf Grund der Syngraphe hat die Frau, wenn der Mann verstirbt, ein Recht nach 

P . 30 lin. 12ff., das ihr offenbar die Wahl gibt, mit Zurücknahme des Frauengutes das 

Haus zu verlassen oder im Hause zu bleiben und das Vermögen des Mannes entweder 

in Nutznießung oder bis zur Entschädigung ihrer Dotalrückgabe-Ansprüche oder viel

leicht sogar endgültig wenigstens zu einem Teile zu behalten (vgl. P. Oxy. 496, lin. 15).2) 

Nach der ägyptischen Schriftehe treten die besseren Berechtigungen, welche aus ' der 

«Schrift der Ehefrau) folgen, für die Frau ein: Scheidungsstrafe gegen den Mann, 

vertragliche Unterhaltsansprüche, Sicherung am gesamten Vermögen des Mannes 

oder Anteilsberechtigung in Gütergemeinschaft oder Errungenschaftsgemeinschaft. Da

gegen bleibt, wenn wir auch die erste Homologia Gamu mit der sr.hriftlosen Ehe der 

1) M1TTEIS, Grundzüge, S. 205 meint, das sei fiktiv zu verstehen: «wie · eine Ehefrau, sie ist es nicht». 

Aber wenn diese Deutung nötig sein sollte, müßte es wohl tl.JoavEi heißen statt tl.J~. 

2) [Nach einer Randbemerkung hatte PARTSCH die Absicht, hier über alexandrinisches Recht zu 

sprechen. w.1 

E~nleitung zu P. 29. Parisinus 13 und andere Parallelen. 2 1 

Ägypter vergleichen können, eine wichtige Differenz: die ägyptische Trophitis wird bei 

der schriftlosen Ehe nicht zur Ehefrau erklärt. - In ihrem Vertrage steht nicht die Er

klärung: «ich habe dich zur Ehefrau gemacht», während in den griechischen Parallel

fällen die Eheleute als «Mann und Frau)) in Ehe zusammenleben. 
Aus P. 30 scheint mir die Wahrscheinlichkeit sich zu ergeben, daß wir Urkunden 

wie P. Par. 13 nicht für den ägyptischen Agraphos Gamos in Anspruch nehmen dürfen. 

Es handelt sich um Griechen und hellenistisches 1 ) Formular. Dieses versuchte zwar die 

ägyptische Lebensgewohnheit nachzubilden. Aber die Anpassung geschah doch mit 

Aufrechterhaltung der griechischen Form, und die griechische Ehefrau wurde nicht zur 

Trophitis. Für den Zweck, den die Ägypter mi t der Schriftehe verfolgten, 

erfanden die hellenistischen Notare die Syngraphe Synoikesiu. Die privat

rechtliche Auffassung der griechischen Ehe wurde dadurch ·nicht anders, der Eheschluß 

wurde nicht etwa ein besonderes Rechtsgeschäft neben einer Homologia, welche man 

mit dem Verlöbnis des modernen Rechts vergleichen könnte, weil sie das Nachbild der 

alten Verlöbniserklärung war, welche wir aus Attika als Engyesis kennen. 

Im Materiale der Ptolemäerzeit ist P. Teb. 1104, wie die Urkunde selbst es sagt, 

eine Homologia Gamu, ähnlich der hier besprochenen in P. 29, 30. Nur fehlt dort die 

Bestimmung über eine künftige Syngraphe. P. Arch. 3, 387 ff. ist, wie schon WILCKEN, 

Arch. 1, 487 hervorhob, eine Synoikesiu Syngraphe, wie die Urkunde es selbst sagt. 

Aus dem römischen Materiale ist P. BGU 183 (MrTT., Chrest. n. 313, 85 p. C.) wohl 

eine Spur davon, daß bei bestehendem enchorischen schriftlosen Gamos damals auch 

griechische Verträge, welche der Syngraphe ähneln, geschlossen werden. 
Eine wirkliche Rezeption der ägyptischen Verträge der «Frau der Ernährung und 

Herrin der Geldforderung», wie die Trophitis der schriftlosen Ehe im Ägyptischen heißt, 

in das hellenistische Notariat können wir erst am Anfang der Römerzeit beobachten. 

Damals wird vielfach, ebenso wie in den demotischen Urkunden, über die schriftlose Ehe 

ein~ personenrechtliche Wirkung gar nicpt mehr beurkundet, sondern nur die Forde

rung der Frau gegen den Mann anerkannt. Es ist zunächst P. Teb. 386 vom Jahre 12 

a. C., wo unter einem leider nicht veröffentlichten demotischen Texte, den uns der 

Ausbruch des Weltkriegs vorenthielt, und der wahrscheinlich eine Schrift der «Frau der 

Ernährung unrl Herrin der Geldforderung» enthielt, das griechische Daneion anerkannt 

wird, das zugleich als cpEpv~ <ruv !µan<rµt+i bezeichnet wird. Die Reihe dieser Urkunden 

setzen die bekannten Depositen fort, Lond. 2, p. 208. CPR 29 (MITT., Chrest. n. 334. 335), 

dazu schon REVILLOUT, Precis 2, 1019f., die wohl nach der aus P. Cattaoui 5 bekannten 

Urkundensitte die ägyptischen Phernai verbergen. Daß sie jederzeit rückforderbar sind , 

paßt gerade zu den Verhältnisseu 2), welche wir bei den Trophitis-Urkunden beobachten 

können . Eine solche als Pherne bezeichnete Frauenforderung liegt wohl auch in 

P. Flor. 24, 5 f. (MITT., Chrest. 187) vor, wo die Rückzahlung der Pherne aus dem Agra

phos Gamos bescheinigt wird. Daneben waren die älteren Gamu Homologiai noch in 

einer lokal beschränkten Übung vielleicht nur in Alexandrien, wo konservativ die_ 

gri1:1chische Form noch straff eingehalten wurde. 

1) [Im Ms. steht «hellenisches», was wohl verschrieben ist. W.] 
2) M1TTEIS, Chrest. 334.Einl., fand darin eine Schwierigkeit für den Vergleich mit dem ägyptischen 

Agraphos Garnos. 
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P. Freiburg 29. 23 

Erläuterungen. 
Ich stelle mir !in. 5ff. wie folgt vor, ohne s i chere Ergänzung gehen zu wol l e n: 

5 [bEAcpEim TOD ' Apa1voiTou voµoO · E.vqu~<YaTo (oder l!>.aßEv?) v Abp la<YTO<;; Mu~crwc;; TWV 
r[ aAE<YTOU . . . . . . apoupoc;; 'lcr1bwpav TOV bElvoc;; Nation J 

6 L Elvm ruvalKa raµET~V, E.'{"boµEVfJV EaUT~V µrn1 Kupiou J T[o JO aurfjc;; abEAcpoO An [. . ... 
roO bElvoc;;, Nation, . . ... Kovrapoupou J · 

7 [Kai 6µoAO'fEl V Abpa<YTO<;; ' lcr1bwpm EXElV rrap' avT ]f\c;; xaAKOU voµicrµaToc;; ocp&[ a>.µocpavoOc;; 
TUAaVT - - - . T ~V M E'f'fVf]<YlV J 

8 [Kai T~V cpEpV~V U'ITO'fpaljJa<Y{}waav bta TOU aropav6µ(? )]ou Et<;; TO briµo<YIOV EV KpoK[ obi>.wv 
rr6>.Et. 0€cr.&wcrav bE Kai] 

9 [ T~V mpi raµou crunpacp~v, acp' ~c;; UV ~µ€pac;; au ]Twt rrpOElTif]l ' lcr1bwpa, E.v ~µ€[pmc;; XPl'J-
µanZ:oucrmc;; rr€vn] 

10 [ E.npcicpOVTE<;; TE T~V cpEpV~V Kai Ta a>.Aa Tel EV f.{}Et E.rri TWV rrparµa ]rEUoµ~vwv rac;; raµtKcl<;; 
al unpacpac;;, wc;; UV E.rri TOU KmpoO KOtvwc;;] 

11 [ Kpivwcr1v Kai 6µo>.oro0vTE<;; Kara T~v crunpacp~v ' Abpaarov n'>.~p]ri EXEtv r~v rrporqpa[µ-
µ€vriv <pEpV~V. LUV<pEpoµEVWV b' auTWV Ell'J µEV] 

12 [ur1Eia usw. 
!in. 5. Das erste Wort des Geschäftsinhaltes ist nicht sicher zu vermuten : Eleph. 1 >.aµßdvet ist bei dem 

Alter der Urkunde und ihrem vjelleicht nicht in Ägypten rezipie1ten Stil ohne l:ledeutung. 
Sonst nur Giss. 2, der mit €EEllo10 die Hindeutung darauf gibt, daß ein Wort dort stand, welches 
das Verlöbnis griechischen Rechtes andeutet. Die jüngeren Urkunden weisen auf den Verlöbnis
akt des griechischen Rechtes nicht mehr hin. Für €veyufjcra10 vgl. Etym. magn. v. E"f"fUl'], wo das 
E"f"fudcr3at das Hinnehmen der Braut durch den Bräutigam parallel zu €Khihwµ1 zu sein scheint. 

!in. 6 . . e1vat yuva\Ka yaµe1ftv: wesentlich für den Verlöbnisvertrag mit der yv11cria im Gegensatz zur Tra>-AaKi'\, 
vgl.Eleph. 1, 3. P. Giss. 2, lin. 11 ; P. BGU 1050, lin.13 ; BGU 105~, Jin.14; BGU1 101 , !in. ll ; 
P. Teb. l Ot, !in. 17. - Das elvat ist voll korrekt nach €vquftcra10; bei €E~ho10 in P. Giss. 2 
scheint es aus dem Gedanken heraus g(·setzt zu werden, daß auch EKhthOvat ein Versprechen 
bedeutet. 

Der Bruder war nicht als €yh6111c; genannt, sondern nur als Kuptoc;; die Frau wird eben-
so wie in P. Giss. 2 (vgl. KoRNEMANN in Ein!.) als selbstkontrahierend beim Verlöbnis aufgefaßt 
sein. Sonst wäre zu erwarten, daß der Bruder unmittelbar nach dem Verlobten genannt war: 
vgl. P. Eleph. 1. Denn dann wäre er Vertragspartei des Verlöbnisses . 

!in. 7 ff. Die Nennung des h11µ6cr1ov in die~em Zusammenhange ist wichtig. An die Deponierung der cpepvft 
bei einer öffentlichen Kasse wird nicht zu denken sein; bleibt angesichts der Tatsache, daß in 
Ptolemars eine aTroypacpft für die Scheidung erstattet wird, vgl. P. Fay 22 (M1TTE1s, Chrest. n. 291, 
dazu ScHUBART, Arch. 5, 76; PLAUMANN, PtolemaYs 13; MJTTErs, Grundzüge, S. 214), als wahrschein
lich, daß bei einem Beamten bei der Gauverwaltung von Krokodilopolis, in der Metropole die 
Anzeige über den Eheschluß erfolgt. Vgl. oben S. 19. Etw:i dem &yopavöµo~? Vgl. zu !in. 10. 

!in. 10. Daß die yaµtKTj cru"f"(pacpft neben dem Dolalversprechen errichtet wird und das Dotal· und Ver
löbnisversprechen einzelne Klauseln dieser yaµtKTJ crunpacpft im voraus festlegt, ist schon für 
Alexandrien bekannt. Vgl. MJTTEIS, Grundzüge, S. 215 ff. 

Die yaµtKTJ · cru"f"(pacpft wird nach dem Zusammenhang in der xwpa von Notaren er
richtet, <lie dafür Spezialisten sind: ol Tac; yaµtKac; <ru"f"fpacpa~ rrpayµanu oµEvo t ist m. E. wahr
scheinliche Ergänzung. In Alexandrien sollen es nach Damascius in Photius' Biblioth. 242, 
p. 338 ed. Bekk. (vgl. MJTTErs, Reichsr. 227, Grundzüge, S. 214 f. ) Priester gewesen sein, nach 
P. BGU 1050. 1052. 1098. 1101 waren es die \epo{turnt. Diese sind in der xwpa darum natür
lich noch nicht erwiesen. Zu denken wäre an Notariatsbeamte, die an die Agoranomen-Organi
sation angeschlossen sind. P . Teb. 104 ist wie alle Syngraphophylax-Urkunden der Zei t ana
graphiert. Wahrscheinlich ist er eine yaµ1KTj 0-uY"(pacpft im Sinne unserer Urkunde. 



P. 30 (Tafel ll). 
Zwei Fragmente auf Tafel 11, 51/4 cm breit, 19 cm hoch, flüchtige, stark verschleifende Kursive auf schlecht geglättetem Papyrus. 

1 ]. (.] 0EO"&W bE. [Kai Ti}V TIEpi 'fOµOu O"U'f'fpa<p~V,] 
2 [ acp' ~<;; av 1TpOEi1TY)t Etp~VY), EV hµEpm<;;] XPYJµanZ:o[ UO"a.t<;; 1TEVTE ETri TWV 1Tparµa(?)TEuoµ€vwv TU<;; raµtKa<;; crunpacpa<;;] 
3 [ W<;; av ETri TOÜ Kmpou KO\VW<;; KplVWO"tV' crunpacp6µ ]Evo<;; Ti}v cpE[pvl)v cllTEO"Xt]KEVm 
4 ]Twv npo<;; Ta[Xavrn TptaKovrn 
5 ]vua 1TEVTE cr.[ 
6 [ 'Eav bE Tl<;; avTWV av&p]wmvov Tl rra[&t]t Kai TEAEUT~O"Y)t, Ta KarnXEmoµEva {mapxovrn] 
7 [ Elvm ToO Z:wvrn<;; avTwv Kai Twv TEKvwv T ]wv EE aX>.~Xw[ v auTot<;; EO"oµ€vwv. Mi] ovTwv bE auTol<;; TEKvwv] 
8 [EE aXX~Xwv Ti Kai 'fEVOµEVWV Kai TOUTWV UlTO'fEV J~µEVWV npiv [Ti Et<;; ~AIKiav 'fEVfo&m 11 µETU Ti]v OTTOTEpououv J 
9 [ TEAEUT~V' E<lv µEv Elp~VY) 1TpOTEpa Tl na&t]t ], TOl<;; E'f'f!O"TU 'fEV[ Et OUO"IV aUTD<;; Elp~Vt]<;; aTroboOvm 1 

10 [TU EV TDI <pEPVDI xaXKoO voµicrµarn<;; TOA Javrn TptaKOVT[ a, acp' ~<;; av hµEpa<;; cl1T}UTYJ&Dt, EV bucri µt]O"i] 
11 [ ]10v aunuv Evav[ Tiov 
12 ['Eav bE wqavTW<;; M€vwv TtpOTEpo<;; av&pwmv6v n] Tra&Y)t K~i TEA[ EUT~O"t]I, TEKVWV aurni<;; µ1) OVTWV EE aAA~AÜJV Ti Kai] 
13 [ 'fEVoµ€vwv Kai TOtl'rwv arrorEvoµ€vwv ]rn<;; uTrapxovT[ o<;; 
14 T ]iiv rrpO'fE'f Paµµ[ EVYJV <pEpvl)v 
15 J aliTDt btanµricr[ 
16 µ€vo Jucrav EV TWt ol[ KWt 
17 w]v* Ei<;; To bt]µ6cr[1ov Ev KpoKobiXwv rr6XE1. M€xp1 bE TOvTou EcJTW Elp~vri Trapa M€vwv1] 
18 [ 1TEt&apxoOO"a aUTOÜ W<;; 1TpOCJDKOV EcrTI 'fUVatKa a]vbpi, KUplEVOU[ O"a µET' aUTOU KOIVDI TWV UTr.a.pxovTWV auTOt<;;, .... 
19 [ Mt]bE 'fE]vfo·{}w Etp~VY) a[ 1TOKotTO<;; µrib' acp~µEpo<;; cl1TO TD<;; M€vwvo<;; olKia<;; UVEU TD<;; M€vwvo<;; 'fVW ]-
20 [µt]<;; µrib' UAAWI avbpi CJUVEO"TW µY)b' a tcrxuvfrw MJ€vwva Ö<Ja <pEpE! &[ vbpi atO"XVVt]V Ti auTi] TOUTWV Tl btaTrpafoµEVt] Kpt&EIO"a CJrEpEO"&w TD<;; 

. <pEPVD<;;· Mrib'J 
21 [EEf.CJTW Etp~VY)l EfoAAOTp!OVV Tl TWV umifilxovTWV avEu r[vwµ11<;; 
22 ['Eav bE Etp~Vt] €KOUO"a ßoUAt]TUI UTraXAci]CJCJEO"&at cl1TO M€~[ WVO<;;, cmobou<;; aUTDI M€vwv Ti}V <pEpvl)v U1TADV, acp' ~<;; av hµ€pa<;; cl1Ta\Tt]&~1,J 
23 [Ev hµ€pm<;; . aTroTrEµ\jJaTw auT~v. 'Eav bE µl) aTrobw1, aTrornmhw] Ti]v <pEpvl)v xaXKoO [ voµicrµaTo<;; Ta>.avrn Tp1aKovrn TrapaxpDµa hµ16>.ia. EIYJ µE.v 

ur1Eia. ' Eav b€ n<;; avTwv l 
24 [ av&pwmv6v Tl mi&111 Kai TEAEUT~O"Y)I, 6 Z:wv Kai Ta J ECJOµEva EE aUTD<;; [ TEKVa EXETWCJav Ta KarnXEmoµEva. Mi] OVTWV bE aUTOl<;; TEKVWV, EaV µEV Etp~VY) l 
25 [TrpOTEpa Tl Tra.S-111 Kai TEAEUT~O"Y)l, M€vwv Ev] bucri* µricriv cllTObw[O"El Ti]V <pEpvl)v mx<Jav. 'Eav bE µ1) U1TObw1, U1TOTEIO"OTW ·TrapaxpDµa] 
26 [ TllV <pEpvl)v hµ16>.10v Ta xaAKOU voµicrµaTO<;; TdXavrn. TEO"O" ]apaKOVTU 1TEVTE [Kai avaTrEµTrfo&w Et<;; TOU<;; mpi Elp~VY)V Ta clAAa aUTD<;; rravrn.] 

. 27 [Tfiv bE aTr6bocnv TTO\ElTW M€vwv TDI µY)Tpi auTfj<;;], . EUV TrEPIDI, 11 TO rrp[iv UlTO'fEVOµEVt]<;; TD<;; µY)Tpo<;;, TOl<;; E'f'flCJTU 'fEVEl oÜO"LV aUTD<;; Elp~VY)<;;.] 
28 ['Eav bE µ1) cl1TObw1, U1TOTEIO"OTW Ti}v <pEpvl)v ~µtOAIOV J Kai ~ npcfü<;; EO"TW h *. [MEVWVO<;; aurnO Kai EK TWV UTrapxovTWV aUTWl 1TOVTWV. KaTa Ta auTa bE] 
29 [µfi EEEO"Tw M€vwv1 ruva!Ka aXAriv ETrE1CJ<i'fEO"ttm] µ~TE TraXXaKi}v µYJ[bE. nmbtKÜV EXEtV µY)bE TEKVOTrotEICJ{}m EE <XXXI')<;; ruvmKo<;; Z:wO"YJ<;; Elp~vri<;;] 

30 [µrib' UAAY)V olKiav OtKElV ~<;; ou KUpia] EO"Ti* Elp~VY)V µt]bE a[ 1T01TEµ1TEIV (?) µrib' ußpiZ:EIV µt]bE KaKOUXEtV aun)v] 
31 [µrib' EEaAAOTplOUV µt]bEV TWV aun'\<;; UTrap ]xovTWV E1T' ab1Kim [ TD<;; Etp~Vt]<;;, aVEU TOU E1Tl'fpa<pDVUI Ti}V Elp~Vt]V ßEßmwTp!UV] 
32 El]p~VYJ<;; Kai µ€voucra [Ev TWI 01Kw1 
33 Ei]p~VY)V aX>.a Kai TU b[fovrn mivrn Kai TOV \µancrµov Kai TUAAU] 
34 [öcra TrpoO"~KEI ruvmKi raµETDI] TrapEXETw aÜTDI Evb[ riµwv Kai aTrobl')µwv KaTa Mvaµ1v] 
35 [ Twv uTrapxovTwv auTo'i<;;. 'Eav bh1 Twv] Trpomµ€vwv* [E.mbE1x&Dt Tro1wv 11 Ta bfovrn Ti Tov \µaT10"µov 11 TaXAa µ1) Trap€x111] 
36 [ Ka&' a. 'f~'fpama.t, xwpi<;; TOU µ1) a&ET ]Dcra{ ~l)v TOU cruv[ OIKEO"iou crunpacp~v, U1TOTEIO"UTW M€vwv 
37 ] m* Tl)V <pEpvl)v [ hµt6At0V 
38 ]'fE'fpaµµEVt]V at .[ 
39 ].[ .. ] Eav bE µfi[ 

„ 
Erläuterungen. 

!in. 1/2 erg. nach BGU 1050. 1052. 1098. 1101. 
lin. 2. E'.tti Twv npayµaTEuoµ€vwv erg. nach P. 29, lin. 10. 
!in. 3. auyypaqi6µ]Evo~ wahrscheinlich wegen des Mediums, das die Verpflichtung bezeichnet. 

Vgl. Gr. Bürgschaftsrecht 1, 320, 1, wo noch P. Reinach 18 (ao 108 a . C.) zu 

nennen wäre. 
!in. 5. ]vua, wohl Bezeichnung von Schmuckstück oder Gebrauchsgegenstand. cr[ könnte cr[uvTET1µ11µ€va zu ergänzen sein, vgl. die häufigen Erwähnungen von E'.v <JuVT1µY]crE1 auf-

geführten Gegenständen P. Wessely Stud. Pa!. IV, p. 115. CPR. 1, n. 21. 15 u. 22, !in. 7. 
!in. 6ff. erg. nach P. Arch. 3, 387. Teb. 104. Oxy. 496 !in. lOff. P.-Freiburg 29. 
lin. 7 nach Teb. 104, 14ff. Giss. 2. 
!in. 10. Zur Restitutionsfrist vgl. MITTEIS, Grundzüge, S. 222, Anm. 1 und SETHE bei' SETHE-PARTSCH, Demotische Bürgschaftsurkund., S. 30. Zu ergänzen ist wohl nach unten !in. 25. 
!in. 11. Neuartige Klausel über Restitution in Gegenwart der Empfangsberechtigten und vor Zeugen, etwa: Tfiv h€ &.n6hoo1v M€vwva no1f]crm E'.vwn]iov auTWV E'.vav[Tiov µapTup~v ~E oder ähnlich. . . !in. 13ff. Wie die Klausel für das Versterben des Mannes bei unbeerbter F,he aussah, kann · nur nach P. Oxy. 496, !in. 15/16 geahnt werden. Jedenfalls darf die Frau, wenn sie will, 

als Kupia im Hause bleiben . und hat dann wohl Nutzungsrecht oder gar Eigentum an den Gegenständen des Mannesgutes. Es bleibt ihr aber sicherlich das Recht, 
die Herausgabe der q:iEpv~ statt dessen zu fordern und das Mannesgut den Erben des Mannes zu überlassen: . 

lin. 17. Vgl. oben P. 29, zu !in. 8. - M€xp1 h€ TOUTOU, vgl. P. Par. 13, !in. 11: µ€xp1 h€ TOUTOU (1UV€lvCLI auTOi~ w<; &.vfip Kai yuv~. Dazu oben S. 20. 
!in. 18. Zur Klausel vgl. M1TTEIS, Grundzüge, S. 226ff. 
!in. 19. · y E)v€cr{}w Jas GERHARD. 
!in. 21. y[vwµri~ las GERHARD. Ich Jas zuerst To[ und ergänzte /ivw -ro[u auvrn1ypaq:if]vm . . Zu avEu yvwµY)<; vgl. die Überlieferung für µETa yvwµri~ bei WYsE, Speeches of lsaeus 

· zu or. 2, 8. · · 
!in. 30. Kupia] E'.<JTi ist ungewöhnlich, sonst KUptEUEt. - Elp~vriv lies Eip~vri. - dn[on€µttEtv statt sonst im Formular E'.rßdHE1v. 
lin. 32. Offenbar wird für die Mutter der Eirene ausbedungen, daß sie mit den Eheleuten zusammenleben ~arf. 
!in. 33. Auffällig ist, daß erst- jetzt die Unterhaltspflicht erwähnt ist, die sonst im Zusammenhang mit den übrigen ehelichen Pflichten des Mannes (1. 29ff.) aufgeführt wird. Auch 

der, Anschluß der Unterhaltspflicht ist nicht klar . Man würde vor d~M Kai dasjenige erwarten, was in !in. 29 steht. 
!in. 36. xwpi~ TOU µfi aßET)f]om ist unsichere Ergänzung. Die Klausel kommt so im bisherigen Material nicht vor, wo regelmäßig steht: xwpi~ ·Toll µ€vEIV Kupia Ta npoyEypaµµ €va 

(P. BGU 94) oder Kai µ11h€v i']aoov Kup1a Eivm Ta npO'f€'fpaµµ€va. Die gewagte Ergänzung knüpft an die d{}fr11a1~ Kai dKupwa1~ des Ehevertrages in der Scheidungs-
urkunde an, vgl. P. Lips. 27, 20. 
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P. 31 (Tafel 32). 

Gute Kursive, regelmäßige Schriftzüge mit Trennung der einzelnen Buchstaben. 

~elangloses Frag1~ent eines anderen Ehevertrages. Nur 8-12 Buchstaben jeder Zeile 

smd erhalten. Die Stellung des Namens des Ehemannes und des Kyrios der Frau be

w.eis~n, daß das Entgegennehmen des Mädchens wie in P. Giss. 2 aus ihrer eignen Hand, 
mcho aus der Hand des Kyrios erfolgte. 

[Bao-.>„wovT ]wv K>..E[ omh ]pac;; T~<;; µn[ Tpoc;; 
[ TOu, €cp' IE lp€wc;; <l>i>..[ wvoc;;] ToO Ka<JTo[poc;; 

[Kai &Ewv 'E m]cpavw[ v Kai] ßaO't>..Ewc;; TI[ TOAEµaiou <l>t>..oµt1TOpoc;; 

] ' Apcn~6ric;; <l>t[>..abE>..cpou 
5 TIEpt]Tiou n[ <r<rapaKatbEKUTl']t 

]wpoc;; 0pfüE [ 
0]rncpi>..ou 0patKoc;; [ 

Jxa>..KoO voµi<rµ[ aTOc;; 
].v xpuooOv EV a*[ 

1 o ]0Epµou&E[ · 

Erläuterung. 
!in. 9 gehörte zu der Aufzählung des Frauengules. 

P. 32 (Tafel 36). 

Papyrusfragment, 3 cm breit, 7 cm hoch, große ptolemäische Kursive. 

Das Fragment enthält die Reste eines Königseides, den ein Staatspächter oder 

ein Käufer vom Staat leistete._ Erkennbar ist die Klausel, durch welche sich der 

Schuldner dem Staate gegenüber des Rechtes des prozessualen Widerspruches und des 

Prozeßurteils begibt. Über diese Unterwerfu'ngserklärung, die in den älteren Ptolemäer

urkunden imn:er wiederkehrt, wo die Urkunden des 3. Jahrhunderts vielfach von der 

Vollstreckung aus Königsforderung sprechen, vgl. P. Hibeh 29, 37, wo im Finanzgesetze 

einmal ausdrücklich dem Pächter die Befugnis zum defeudere, &vn>..ETEIV zugesprochen 

wird, andererseits die Verzichtsklausel in P. Hibeh 94, lin. 14 (bpaxµwv) bEKa avav[•1>..€]KTWV, 

die in P. Freiburg Inv. 76 (vgl. SETHE-PARTSCH, S. 545) ähnlich wiederkehr·t ·; auch in 

P. Gradenwitz (eJ. PLAUMANN, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wiss„ 

Phil.-hist. Klasse 1914, 15), Nr. 3, !in. 11 ist in den nicht gelesenen Buchstaben eine 

ähnliche Klausel mit Wahrscheinlichkeit zu vermuten. Vgl. PARTscn bei SETHE-PARTSCH, 
S. 5Hff. 

'Oµvuw - - {}rnuc;; 'Emcp ]avE°ic;; K[ai &rnuc;; <l>t>..orrcirnpac;; 

Tw ]v Atobwpou T.~c;; rrp[ 
EV <Pt>.. ]abEAcpEiat TOO 'Ap<r1v[ oiTou , voµoO 

]€µ µrivi TIEpniou*[ · 
f> ]<rot Ttµ~~* T~[c;;* 

cX ]TTOTElO'W O'Ot . Kai [ 
avn>..o Jfiac;;* ouTE biKl']<;;*[ 

]ouTOV EaV bE [ 
TTPOTETPa]µµ€vov ÖpKOV [ßaO'IAtKOV 

P. Freiburg 31-33. 27 

P. 33 (Tafel 22). 

Fragment auf hellem Papyrus, in derselben Schrift wie P. 32. Das Bruchstück 

stammt aus <lern letzten Stück der Zeilen, vorher fehlte viel. Die ersten vier Zeilen 

denke ich mir etwa so: 

( 1) [Ba<rt>..Eu6vTwv KXEorraTpac;; T~<;; µl']Tpoc;; Kai TIToXEµaiou TOD TIToXEµaiou LT, ME<rop~ ... . 

oµvuoµEv ßa<JiAtO'O'av K>..rnmhpav Kai ßa<JtAEa ITTOAEµalov Kai &rnuc;; 'EmcpavE'ic;; 

Kai &rnuc;; <l>tAOTIUT ]opac;; Kai &[ rnuc;; EuEpr€rnc;;J 
(2) (Kai {}rnuc;; 'AbEXcpouc;; Kai {}rnuc;; LWT.~pac;; Kai TOV :Lapamv Kai T~V 'l<rtV Kai Touc;; ah>..ouc;; 

füouc;; rravrnc;; Kai rra<Jac;; 6 bE'iva TOV bE'ivoc;; . . . . Kai 6 l:>Elva TOV 

Mvoc;; . . . . . Kai 6riµt1]Tptoc;; 0rncpi[>..ou . . . . . 

(3) [Kai - - -
- ET"fUOl Elc;; EKT10'1v T JoO TTPOTETpaµµ€vou [ TOV bE'ivoc;; 

( 4) r €r>..aß6vrnc;; . . .. 

Vielleicht schließt es an die Pächtererklärung des P. 32 an, indem dort der Schuldner, 

hier seine Bürgen schwören. Jedenfalls,ist es ein lfäd von Bürgen, ähnlich P. Petrie III, 57 a. 

Die Bürgen treten für einen Steueq~ächter ein und verpfänden für 'diesen einen 1<>..~poc;;, 

der ihnen wohl gemeinsam gehört. Außer der Angabe des Pächters, für den die Bürgen 

eintreten, der Anerkennung des Steuerpachtvertrags, für dessen Erfüllung sie einstehen, 

der Zeit, für welche die Steuerpacht gilt, auch des Bezirks, dessen Steuer gepachtet ist, 

war die i'mo{}iJKTJ angegeben, welche die Bürgen dem Staat stellten (vgl. P. Par. 62, 

eo!. 2, 7 ff.. nach Lesung von WILCKEN, Ostraka 1, 553); in lin. 6 folgten Ortsangabe 

und Maßverhältnisse des verpfändeten KA~poc;; , in 1in. 7 die übliche Versicherung, daß 

das verpfändete Grundstück frei vou anderen Rechten sei. Die übrigen Klauseln sind, 

weil zu wenig erhalten ist, nicht zu ahnen. Am Eude folgten die Unterschriften 

der einzelnen Bürgen, von denen nur die letzte noch stückweise erhalten ist. 

Unten auf dem Blatte folgte ein zweiter solcher Eid. 

Welche Bedeutung .diese <ruµßo>..a der Pächterbürgen mit den Erklärungen über 

die Hypotheken in unserer Urkundenrolle haben, ist nicht deutlich. ,Als Hypothese 

gebe ich einen Gedanken, der mir in der RichtmJg auf die oben dargelegte Möglichkeit 

kommt, daß alle hier zusammengeklebten Abschriften publiziert ( «anagraphiert») worden 

sind (s. oben S. 4): P. Par. 62, eo!. 2, !in. 4 ff. schreibt vor, daß die <ruµßo>..a der Pächter 

· µET' avarpacp~c;; von gewissen Beamten und vom Kassenvorstand (TparrEZ:iTric;;) untersiegelt 

deponiert sein sollen. Die avarpacp~ im Sinn eines Versandnachweises (PREISIGKE, 

Girowesen , ·s. 409 ff.) oder einer Registrierung (MrTTEis, Grundzüge, S. 79) scheint mir 

in diesen Zusammenhang nicht zu passen. Gemeint ist doch wohl eine Publikation des 

<ruµßo>..ov. Unsere Urkunden könnten deswegen in Abschrift in der Rolle zusammen

gebracht sein, weil die ganze Rolte ausgehangen, publiziert wurde. «Öffentlich das 

Rechtsgeschäft verzeichnen », so deutet MrrTE1s, Grundzüge, S. 82, 2 das &varpacpEtv. 

Schon vorher im selben Sinne ich, Gött. Gel. Anz. 1910, S. 749. Die Publizität des 

<ruµßo>..ov hätte in , der Tat einen guten Grund gehabt: wenn sie so, wie ich vermute, 

erfolgtE;l, konnten alle etwa dem Fiskus g'efäbrlichen besseren Rechte durch den Aushang 

der Erklärung, daß die Grundstücke frei von jedem älteren Rechte seien , zum Einspruch 
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herausgefordert und durch Verschweigung ausgesc'hlossen werden, oder durch die er

folgte avaypacp~ konnten ältere nicht anagraphierte Rechte ausgeschaltet, spätere ana
graphierte in endgültige Rechte verwandelt werden. 1) Auch hier .treffen wir wieder die 
Frage, ob nicht das ptolemäische Recht ein Publizitätssystem kannte, das mit der avaypacp~ 
über das einzelne Geschäft Vertrauensschutz oder sogar Versch weigungswirkungen aus
löste, im Gegensatz zum ' späteren römischen Vertrauensschutz durch die ß1ßX1o{t~Kl'] 
E'fKT~O"Ewv. Vgl. meine Bemerkungen Arch. f. Pap.·Forschung 5, 468. 501. Mitteil. aus 

. der Freiburger Papyrnssammlung 2 (Heidelb. Sitzungsber. 1916, Abb. 10, S. 4_2). 

1 {tEOuc;; c.t>1Xomh ]opac;; Kai {t[ EOuc;; EuEpyhac;; 

2 r~Tptoc;; 0Eocpil AOU 
3 T]oO lTPO'fE"{pa[µµEVOU 
4 1 Kai µl']vi.i°c;;·*· c.t>aµEv[ LiJ{t* 

5 ] ~ c;; urro{t~Kl']c;; ~ITl'fE'fpa[µµEV!']c;; 
6 KA] ~pou* öc;;* E.crnv apoupwv €m[ a 
7 ~ µ~V Ta btE'f'(U~µa ]rn* T~c;; rrpobEb!']AWµE[ Vl']c;; WV~c;; 

8 J aAXwt T6nw1, E.v w1 buv[ 
9 ] xaXKoO Kai TOV vo [µov* 

10 J rn1houc;;* ou{}Ev rraparrX!'] [ 
11 E. J qoµEvouc;;* T~c;;* acrEßfac;;* T[ oO* ÖpKou 
12 6 J µoXoyw oµwµoKEVat TOV rrpo[ "{ ]E[ 'f ]p[aµµEvov ÖpKOV ßa<YtAIKOV 

13 
14 

· c.t>1Xo ]mhopac;; Kai {tE[ ou lc;; EuEpyh[ ac;; 

1 · O"Tt] [ ] . . · [ 

Erläuterungen. 
lin. 7. Erg. hinter wvf)~: ElVa\ fiµwv, Ka~apa Kai µi] U'lTOKElcJ~a\ npo~ äno OU~EV. - Tel lnenufiµa]w Tf)~ 

npobebri:>..wµ€[vl'J~ wvf)~ nach P. Arch. 2, 519 (= W. Chrest. 167, 28). Zu b1enuriua vgl. PARTSCH, 
Bürgschaftsrecht 1, 62, A. 3. SCHWARZ, Hypothek und Hypallagma, S. 145 f. 

lin. 8. Ohne Parallele. Haftungsklauseln suche ich hier nil'ht. 
!in. 1'1. Vgl. P. Eleph. gr. 23 (Rubensohn) am Ende. _ 
!in. 12. Vgl. P. Petrie III, 57 b, !in. 12 (= W. Chrest. 110). 
!in. 14. Von GERHARD gelesen. 

1j [Die Entzifferung der Worte • in endgültige Rechte verwandelt werden», die in PARTSCHS Manuskript 

z. T. nur angedeutet sind, verdanke ich Herrn Dr. KuNKEL. Über die Lesung «endgültige• könnte man vielleicht 

schwanken, aber jedenfalls entspricht sie PARTSCHS Auffassung (KuNKEL verweist z. B. auf die Lenel-Fest
schrift, S. 101). W1LCKEN.] 

P. Freiburg 33-34. 

P. Freiburg 34-38. · 

P. 34 (Tafel 11). 

1. Fragment: 10 cm größte Breite, 13 cm Höhe, oben 
Zeile. 2. Fragment: 9,5 cm größte Breite, 8,5 cm H öhe. 
mäßige Kursive, gute Orthographie. 

29 

a0 174/3 a. C. 
1 cm Rand über der ersten 
Stark verschliffene unregel~ 

Wenige Jahre jünger als die eben besprochene Rolle ist diese Urkunde, den oben 
vorgelegten P. 21-26 eng verwandt. Gleichzeitig mit jenen gefunden, verstärkt sie 
den Eindruck, daß es sich dei diesen Texten um den Inhalt einer, archivmäßigen Ur
kundensammlung handelt. Auch hier der ptolemäische Großkleruch als Verpächter, ein 
anderer als Pächter. In den Pachtvertrag kleidet sich hier ein Sicherungsgeschäft, das 
wohl ebenso wie in dem Falle von P. 24 die Form des Pachtvertrages deswegen suchte, 

weil die Bestellung einer Hypothek an dem Kleros noch einer Zeit als unmöglich erscheinen 
mußte, welche dem soldatischen Lebensmanne der Ptolemäer kein Volleigentum am 

Lehenslande zugestand. Ptolemarchos hatte von Theokles ein Darlehen von 2 Talenten, 
2000 Drachmen, natürlich Kupfergeld, erhalten. Für die 24 °/0 Zinse~ , die er dafür 
schuldet, gibt er 30 Aruren seines Kleros in Nutzung. Der Geldgeber soll für eine 

nicht genannte Zahl von Jahren die Rente aus dem Gute als Zins für seine Forderung 
herauswirtschaften. Die Gefahr für Ausfälle durch Trockenheit oder übermäßige Feuch
tigkeit trägt der Geldnehmer. Offenbar für den Fall, daß nach den vereinbarten Jahren 
des Nutzungsverhältnisses das Darlehen nicht getilgt ist, hat der Geldgeber das Recht, 

die Zinsen auch weiterhin aus der E rnte des Grundstückes sich gutzuschreiben, indem 
hier wie in P. BGU 101; Lond. 3, p. 136,lin. 1-17, BGU. 1115 die Verzugszinsen auch 

aus der Nutzung gezogen werden können. Wie dort trägt auch hier der Geldg~ber 
während der Antichrese die Steuern, nach Verzug werden sie vom Geldnehmer getragen. 

Der VerrechnungslI!odus ist interessant. Während für die Zeit , da das Darlehen nicht 
fällig ist, die 24 °/0 Zinsen durch die jährliche Nutzung voll gedeckt werden, es sei 
denn, daß durch' die Klauseln über den Mißwachs eine andre Berechnung zugunsten 

des Geldgebers sich ergibt, hat nach dem Eintritt der F älligkeit der Geldgeber das 

Recht, die Zinsen von 24 °/0 , die Vertragsstrafe nebst seinen Kosten auf das Er!lte
erträgnis zu verrechnen, indem er die Ernte zum Marktpreis anschlägt. Die Folge muß 
anscheinend, wenn der Gläubiger an dieser Gestaltung Interesse haben sollte, gewesen 
sein, daß nach Verzug des Geldnehmers der Ernteertrag selbst eines guten Jahres nicht 
einmal die Zinsen für die Geldforderung des Geldgebers deckte. Für die Ausfälle haftet 
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der Schuldner, den der Geldgeber auch, ohne sich anf die Antichrese einzulassen, per

sönlich in Haftung nehmen kann. Die Gestaltung für das Nebeneinander persönlicher 

Haftung und der Befriedigung durch die Nutzung ist also ebenso wie in P. Lips. 10 . 

bei dem dort vorliegenden Hypallagma (darüber MrrTErs, Grundzüge, S. 145 ff.) oder 

bei der Sicherungsübereignung in BGU 1158, 13 (a0 9 p. C.). 

Offenbar ist der Gedanke, daß der Geldgeber in unserem Falle das Wahlrecht 

zwischen der persönlichen Haftung des Schuldners und seiner Bürgen und der Aus

übung des Nutzungsrechtes hat; das ist ausdrücklich in der. Hervorhebung des Rechtes 

des Geldgebers, auch vor dem Ende der vereinbarten. Nutzungszeit von der Nutzung 

zurückzutreten, wie in der lin. 20 unterstrichen, wo die Befriedigung durch Verrechnung 

aus den Früchten des Gutes ausdrücklich alternativ neben der persönlichen Haftung 
genannt wir~. 

Das ganze Geschäft tritt dabei nicht wie oft in jüngerer Zeit als ein Darlehens

vertrag auf (vgl. P. BGU 101, P. Lond. 3, 1168, p. 136, BGU 1115, BGU 1157, Ham

burg 30, Ryl. II, 335, Oxy. 1641, und für die Fälle der bloßen Verzugsantichrese BGU 

339, Teb. 390), sondern es liegt wie in BGU 636, P. Flo1:. I, 20, Class. Philolog. I, 

p. 168, n. 3, P. Frankf. 1 (ed. LEWALD), ein Pachtvertrag vor, der neben einer Dar

lehensurkunde oder einem schriftlos gegebenen Darlehen stehen könnte .. Im Pachtvertrag 

erscheint der Darlehenszinsbetrag der Nutzungszeit als vorweggezahlter Pachtzins. Es 

fragt sich, ob die Rechtslage wirklich nur so ist, wie wenn sonst der Zins vorausgezahlt 

ist (Teb. 372, 27), oder ob nicht der Pächter außer seiner Stellung im Pachtverhältnis 

noch eine bessere Sicherung gegen willkürliche Verfügung des Verpächters zugunsten 

Dritter hatte. Diese Frage, die den pfandrechtsähnlichen Schutz des Geldgebers betrifft 

und die bisher für die hellenistischen Urkunden ganz unklar war 1), wird durch unsere 

Urkunde klarer. Das zweite Fragment der Urkunde enthält die Reste der Klauseln, 

welche den Geldnehmer während der Dauer der Antichrese von der Bewirtschaftung, 

von der Rückzahlung des Darlehens vor dem Termine ausschließen, dem Geldgeber 

während der Antichrese das Recht zur Defension im Besitze des Grundstückes gegen

über den Ansprüchen Dritter geben (!in. 27. 28), auch die Verpachtung an dritte Hand 

oder die vorzeitige Rücknahme des Grundstückes ausschließen. Diese griechischen Ver

fügUngsbeschränkungen scheinen den Par:teien ebenso zur dinglichen Sicherung _genügt 

zu haben, wie die Verfügungsbeschränkungen der Hypallagma-Urkunden.2) Man versteht 

dies erst voll, wenn man die demotischen Formulare derselben Antichresenverträge aus 

derselben Zeit daneben legt. Denn die griechischen Pachtverträge mit Vorauszahlung 

des Pachtzinses sind einer einheimischen Antichrese nachgebildet, aus deren Urkunden 

der Gedanke erweislich ist, daß der _Geldgeber gegen jede Vertragswidrigkeit des Geld· 

nelnners gesichert war. In· den demotis·c~en Urkunden, welche die Erklärung des Geld

nehmers enthalten, findet sfoh sogar derselbe Satz, durch welchen der Geldnehmer das 

Herrenrecht des Geldgebers während der Antichrese anerkennt, nicht anders als in 

der Anerkennungsurkunde bei dem ägyptischen Barkaufsgeschäfte: «Dein sind die 
Grundstücke». · 

1) M1TTE1s, Grundzüge, S. 15:3 gegen Anschauungen MANIGKs. 
2) Über diese vgl. RABEL, Verfügungsbeschr. d. Verpfä11ders, S. 28 ff., 93. ScmvARZ, Hypothek nnd 

Hypallagma, S. 56 ff. 

Einfeitung zu P. 34. Oie Antirhrese im Griechischen und im Demotischen. 31 

. Dafür ist ein Überblick über das demotische Material nötig, den ich der Mitarbeit 

von SETHE und SPIEGELBERG verdanke. SPIEGELBERG hat mir -das ihm bekannte Material 

z~sammengetragen, zur Ergänzung meiner eigenen Sammlung, die auf den Ausgaben 

von REVILLOUT und GRIFFITH beruhte. SETHE hat mir freundlichst die Kairener Texte, 

die SrIEGELBERG schon ediert hat, mit seither vermehrtem Wissen übertragen. 

Nach REVILLOUT (Precis 1, 465 f.; 2, 1254 ff.) sollte die alte Urkunde P. dem. 

Louvre E 7833, Notice p. 375. 376, hierher gehören, die aber nach der Beschreibung 

von GRIFFITH (Invent. in P. Rylands, p. 23, Nr. 34 und 35) vielleicht Fälle von colonia 

partiaria betrifft. Richtig wird dagegen zur Antichrese P. dem. ßrit. Mus. von Mem

phis (Proceedings of the Society of biblical archaeology 1889, antichrese in solutum 9, 

S. 228 fl. Notice des papyrus archaiques S. 328; Precis 2, 1258 ff.; Propriete, p. 355 ff.) 

zitiert. Die Lesung muß noch abgewartet werden, ehe die Urkunde für moderne For

schung voll verwendbar wird. Deutlich ist auch nach REVILLOU'L'S Übersetzung, daß 

hier Grundstücke und Priesterliturgien für drei Jahre dem Geldgeber zugestanden werden, 

der 8000 Drachmen gezahlt hatte, während deren die Nutzung der überlassenen Ver

mögensgegenstände die Darlehenssumme amortisieren soll. Der Geidnehmer übernimmt 

die Verpflichtung zur Defension während dieser Zeit, eine Konventionalstrafe in 71/ 2 facher 

Höhe 1) der Darlehenssumme für den Fall der vorzeitigen Entziehung der Antichresen

objekte, daneben die Verpflichtung, über diese Gegenstände nicht tatsächlich anderweit 

zu verfügen und sie nicht zu verkaufen. Nach der Aufzählung der Objekte scheint 

die Erklärung zu stehen, welche anerkennt, daß der Geldgeber das Herrenrecht habe. 

Der Vertrag stammt vom Jahre 131 a . C. 
P. Rylands 41 (p. 166) jüngere Ptolemäerzeit. Der Schuldner schuldet einen nicht 

erhaltenen Geldbetrag, der für das Jahr 23 eines nicht genannten Königs dem Betrag 

von 1871/2 Artaben gleichgesetzt wird. Es wird unterschieden zwischen der Fälligkeit 

im Jahre 23, an dessen 30. Payni die Schuld aus den Erträgen des ersten Jahres amor

tisiert sein soll, die der Geldnehmer auf dem haftenden Grundstücke selbst oder durch 

seine Pächter erzielen soll, und der Antichrese, die im Falle des Verzuges eintritt. Ist 

am 30. Payni des Jahres 23 nicht amortisiert, so soll der Geldgeber «pflügen und ernten 

auf dem Grundstück und die Ernte zu~ · Satz von 5 Artaben auf die Arure sich an

rechnen, nach den Bestimmungen des Vertrages ». _Anscheinend statt der Verzugszinsen 

fällt ihm der gesamte ~rtrag des haftenden Gutes zu. Im einzelnen sind hier Unklar

heiten im Papyrus, da einerseits davon gesprochen ist, daß oer Geldgeber während des 

Verzuges alles, was von dem Lande als Ertrag sich ergibt, behalten soll, andererseits 

ist von einer «Hälfte ihres Kornes» die Rede, während daneben wieder deutlich erkenn

bar ist, daß der Geldgeber auch Pachtzinsen, die aus dem Gute erwachsen, voll ein

stecken soll. Während der Verzqgsantichrese soll die Geldschuld auf die jährlichen 

5. Artaben pro Arure so verrechnet werden, daß 20 Artaben Weizen auf den Silber

deben, also die 20 Drachmen, gerechnet werd.en. Die Verzinslichkeit des Kapitals bzw. 

die Vertragsstrafen, welche bei Säumigkeit fällig werde11, sind aus der Antichreseurkunde 

nicht erkennbar. In der Freiburger griechischen Urkunde, P. 34 steht ja wohl eine 

Darlehensurkunde neben der Antichrese, und dasselbe ist auch in den demotischen Ver-

1) 3000 Silberlinge ist die in den Antichreseurkunden immer wiederkehrende Konventionalstrafe. 
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trägen, welche wir nachher besprechen werden, der Fall gewesen. - Der Geldgeber 
trägt die Königssteuern während der Verzugsantichrese. 1) Die Klauseln, welche die 
Sicherung des Geldgebers in der Landbestellung während der Verzugsantichrese bilden, 
sind einerseits die Gewährschaftsklausel (lin. LOf.)[: «ich will entfernen jeden Angreifer, 
der dich im Besitze stört»], ferner die Quittungserklärung des Geldnehmers in bezug 
auf den Vorausempfang der Rentenzahlung, der auch hier wie in den griechischen Ur
kunden und in allen demotischen Antichreseurkunden deutlich ist. Die Anerkennung, 
daß der Geldgeber während der Antichrese Herr des Landes sein solle, scheint zu fehlen, 
könnte aber am Anfang verloren gegangen sein. - Der Text wird noch der Arbeit der 
Demotiker bedürfen, da GRIFFITH die Lücken noch nicht völlig füllen konnte und daher 
den Sinn durchaus noch nicht für gesichert hielt. Aus den mehrfachen Erwähnungen 
der Hälfte des Kornes, welche dem Geldgeber und Pächter bei der Antichrese zufallen 
soll, kann man 'nicht mit GRIFFITH den Schluß ziehen, daß der Geldgeber wirklich nur 
einen Teil der Ernte nehme. Es ist nur die häufige Form der demotischen Pacht
urkunde dort, wo es sich um Weizenzins handelt, und der Gedanke der Partiarpacht 
immer seinen Anhalt an der Art findet, wie die Teilung der -Frucht zwischen Ver
pächter und Pächter bei der Ernte erfolgt. Da werden auch in unserem Fall nach 
Zahlung der königlichen Steuern zwei Teile der Ernte gemacht: den einen verdient der 
Geldgeber als Entgelt für Zinsnutzung und Bestellung, den andern verrechnet er bis 
zum Maximum von 5 Artaben auf die Arure auf die Forderung. 

Das beste Beispiel der demotischen Antichreseverträge bietet der in d~n Kairener 
Urkunden vorliegende Fall von Tebtynis, den ich mit SE'rIIE auf Grund der SPIEGEL· 
BERGsehen Ausgabe schon vorlängst durcharbeitete. Hier liegen wohl für dieselbe For
derung vier Verträge vor, welche immer wieder die ungenützt ablaufende Tilgungsfrist 
einer Antichr~se ein Jahr vor Ablauf verlängern. Die Schuldurkunde dazu scheint 
nicht erhalten zu sein. Es sinCI nur die Tilgungsvorgänge klar, durch welche der Geld
nehmer die Rente aus dem Grunds.tück Jahr um Jahr durch Verrechnung verliert, in
dem der Geldgeber das Grundstück bewirtschaftet und während der Dauer der Anti
chrese als Herr anerkannt ist. Gerade an diesen Urkunden wird es klar, daß die de
motische Antichrese in Form eines Pachtverhältnisses ein Faustpfand mit 
Nutzun'g des Gläubigers schafft, der nicht anders dinglich gesichert ist 
wie der römische Faustpfandgläubiger nach justinianischem Recht. Mit 
SETHEs Erlaubnis gebe ich seine Übersttzung unter dem Texte, der die rechtliche Be
deutung der Urkunden darlegt. 

Sokonopis ist Geldgeber, Sokonopmois Schuldner. Gegenstand der Antichrese sind 
zunächst zwei Aruren in der Feldmark von Tebtynis. Die sämtlichen Urkunden sind 
aus der Regierung des Ptolemaios Alexander, die erste aus dem Jahre 106 a. C., also 
wenig jünger als die großen Ernteberichte von Kerkeosiris in den Tebtynispapyri. 

Cairo 31079. Die Tilgungsantichrese für eine im Betrage nicht bezeichnete 
Forderung hat damals schon ,5 Jahre, von 111 a. C. bis 106 gedauert. Sie sollte im 
13. Jahrn der regierenden Kleopatra, im Jahr 10 des Alexander ablaufen, also im 
Jahre 105. Ein Jahr vor dem Ende der Tilgung8periode, wahrscheinlich im Brache-

1) Vgl. SETHE bei SETHE-PARTSCH, S 180 zu Urk . 9, § 53. 
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jahre, das selbst für die Tilgung der Forderung nichts ausmachen kann, wird die 
weitere Tilgung durch die Antichrese geregelt. 1) Zunächst wird in Z. 15-25 das 
bisher geltende , Antichresenverhältnis dargelegt (sub I). An der Spitze steht die 
Anerkennung des Rechtes des Geldgebers (Ia), das während der noch laufenden 
Periode besteht. Die Anerkennung erfolgt mit denselben Worten (Dein sind die 

1) Cairo 310i9. 
Jahr 12, welches ist gleich Jahr 91 Monat 4 der Sommerszeit (Mesore), Tag 25 der Königin Kleopatra, 

der wohltätigen Göttin, (2) und des Ptolemaios, genannt Alexandras, der mutterliebenden Götter usw. 
(9) Es sagte der rp'j usw. (Titel des Fayumfürsten) Sokonopmois, (11) Sohn . des Sokonopmois und der 

Esoeris, zu dem rp'j usw. (12) Sokonopis, Sohn des Sigeris und der Tarmuthis: 
I. J,·h habe dir verpachtet (13) meine 2 Aruren Acker, die auf der nördlichen Seite deines Ackers 

liegen, der auf der großen bJjt (in) der Feldmark (14) von Tc,btynis liegt. Ihre Nachbarn 
sind : südlich dein Acker, nördlich der Kanal, östlich (15) die Äcker [ . ....... ] Sigeris des 
Jüngeren, (indem) der .... -Weg zwischen ihnen ist, westlich die große lJ,jjt. 

a Dein sind die 2 Aruren Acker, die [oben] sind (16) vom Wuchse des Jahres 7 bis zum Jahre 13, 
welches ist gleich Jahr 10, macht zusammen 7 J~hre, 7 Wüchse wiederum. Und du nimmst 
(17) den Baum (und) die Frucht, die in ihnen entstehen wird in den Zeiten, die oben sind. 

b Was den Pachtzins (Ernteabgabe) der .2 Aruren Acker, die oben sind, (18) für die 7 Jahre, die 
oben sind, betrifft, so hast du mich vollbezahlt (eig. gefüllt), du hast mein Herz zufrieden
gestellt mit ihm. Du hast mir ihn gegeben (in) Geld vor (19) dem heutigen Tage. Ich habe 
ihn empfangen aus deiner Hand. Mein Herz ist zufrieden damit, er ist vollzählig ohne jeden Rest. 

c Und du wirst messen die 5 Artaben Weizen, (20) welche auf sie (d. h. zu Lasten der Grund
stücke) geschrieben sind, sie zu messen an den König alljährlich. 

d Wenn ich die Äcker, die oben sind, unter .dir (d. i. aus deinem Besitze) wegnehme im Jnhre 13 
welches ist gleich Jahr 10, (21) oder wenn ich mich zurückziehe von dir (d. h. weigere) 
wegen der Pachtzinsen (oder Ernteabgaben) der Äcker, die oben sind, (für) die 6 Jahre, 
die vergangen sind, (22) so werde ich dir geben 3000 Silberlinge, welches ist gleich 
10 Talenten, in Kupfer(-geld zum Kurse von) 24 (Kupferkite auf 2 Kite Silber), außer dem, daß 
ich sie gebe an den König wiederum, indem ich entfernt bin von dir in be.zug auf sie (seil. die 
Pachtzinsen). (23) Nicht werde ich dir sagen können:_ «ich habe irgendeinen Rest in der Welt 
von dir zu. fordern wegen der Pachtzinsen (Ernteabgaben) der Zeiten, die oben sind » (d. h. Nicht 
werde ich behaupten können, daß du mir. noch etwas an Pachtzinsen für die 'letzten 6 Jahre 
schuldest). . 

e (24) Und du wirst die 2 Aruren Acker, die oben sind, mit Dämmen umgeben, und du wirst 
sie mir wiedergeben, indem sie rein sind von jedem [Unkraut] , (25) von jedem dXX6Tp1ov in 
der Welt (aus) den Zeiten, die vergangen sind, bis zum Jahre 13, welches ist gleich Jahr 10. 

II. Wenn ich \Verde dir (aufs neue) die Verpachtung, die oben ist, machen, so 
a sollen die 5 Artaben Weizen Königssache (26) des Jahres 13 in deiner Hand sein. Und du 

wirst sie (an) den König für sie (für die Äcker) messen. 
b Uud du wirst die Äcker, die oben sind, bestellen für den Wuchs des Jahres 14, des Jahres 15, 

des Jahres 16, (27) des Jahres 17, des Jahres 18, macht zusammen 5 Jahre, 5 Wüchse. 
c Ihr Pachtzins (Ernteabgabe) wird sein 3 Artaben Weizen alljährlich, außer ihren Königssachen. 
d Und du wirst sie mir wiedergeben (28) im Jahre 18, die Acker, die oben sind, indem sie. 

('f) frei (für) Weizen sind. 
e Nicht gibf es eine mtnj.t in bezug auf sie im (oder «für », «in bezug auf») Jahr 18, um sie 

mir zu geben , (29) außer den 5 Artaben Weizen, die du -messen wirst (an) den König für sie 
(die Äcker). 

Es unterschrieb (dies) Sokonopmois, Sohn des Sokonopmois. 
Es schrieb Haryotes, Sohn des Harmiysis (?). 

Abhandlungen der Heidelb. Akademie, philos.-hist. KI. 7. Abb. 3 
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2 Aruren), welche wir ans der ägyptischen Apostasionurkunde bei dem Kauf oder 
bei der Rezeßerklärung des unterlegenen Vindikanten im ägyptischen Vindikationspro
zesse kennen.1) Der Geldnehmer erkennt dadurch an, daß er kein Recht hat, dem 
Geldgeber während der Nutzungsperiode das Antichreseobjekt zu entziehen, und daß 
der Geldgeber auch die Defensionsbefugnis des Grundstückes hat. Es ist eine Erklärung, 
wörtlich und sachlich einer in iure cessio des römischen Rechtes entsprechend, aber 
im Gegensatz zu dieser auch auf Zeit zulässig. Die Herrschaft des Geldgebers über 
die ihm überlassenen Grundstücke wird damit anerkannt. Diese Formel entspricht auch 
völlig dem, was wir ia der griechischen Antichres~urkunde P. Freiburg 34 sehen, wo 
auch als möglich unterstellt wird, daß der Gläubiger während der Antichresenperiode 
in die Lage kommt, das Grundstück gegen eine Vindikation eines Dritten zu defen
dieren. Dabei erscheint der anerkennende Schuldner nicht anders als ein privatrecht
licher Eigentümer. Dem König gegenüber ist er nur Kleruch und zahlt für die Aruren 
jährlich 21 /2 Artaben Steuern, die Artabieia und die üblichen Nebenabgaben (Teb. I, 55f>), 
aber im Verhältnisse zum Gläubiger, der jetzt die Nutzung hat, tritt er wie ein privat
rechtlicher Eigentü~11er auf und erkennt das Herrenrecht des Gläubigers an dem Anti
chresengrundstücke mit derselben Wortformel an wie ein Eigentümer, der veräußert, 
den Käufer als Herrn anerkennt. Die Rechtslage ist für den Erbpächter nicht anders 
als für die römischen Dauerpächter am ager vectigalis der italischen Städte oder für den 
römischen Provinzialeigentümer, der auch privatrechtlichen Eigentumsschutz, aber nicht 
quiritisches Recht hat. Angesichts der demotischen Anerkennung des nutzungsberech
tigten Gläubigers als Eigentümer wird auch klar, warum wir in griechischen Antichrese_ 
urkunden dieselbe Denkform finden: nämlich die €mxwpelv-Erklärung des veräußernden 
Eigentümers zugunsten des Antichresegläubigers im Pachtvertrage. 2) 

Der Gläubiger hat an dem Grundstück nur die Stellung eines Pächters, soweit die 
Beziehung zum Schuldner in Betracht kommt. Der Pachtzins ist hier wie in den ent
sprechenden griechischen Urkunden als durch Vorauszahlung erledigt erklärt (Ib): «in 
Geld vor dem heutigen Tage», an anderen Stellen kürzer ausgedrückt: «Geld von frü
her» (eig. «Geld vor»). Das ist nicht wortgleich dem griechischen EK rrpob6µaro'O. Denn 
dieses bezieht sich nur auf die rechtliche Behandlung des Pachtzinses als vorahbezablt. 
Die demotische Bezeichnung «Geld von früher» bezieht sich auf die ältere Forderung 
des Nutzungsberechtigten gegen den Verpächter. Aber praktisch bedeutet es dasselbe. 
Die Quittungserklärung erfolgt mit den üblichen Worten (Mein Herz ist zufrieden ... ). 

1) Über diese Anerkennungserklärung des ägyptischen Rechtes vgl. ausführlich Z. Sav.-St. 33, 614 f., 

Die demotischen Papyrus Hauswaldt, p. 17*, wo ich das Material und die Deutung zu der Rezefüerklärung 

des ägyptischen Rechtes gab. Aus der älteren Literatur vgl. REVILLOUT, Notice des papyrus archaiques du 

Louvre, p. 241, Origines egyptiennes du droit civil romain, p. 92. 95. M1TTE1s, Grundzüge, S. 169 und d!.e 
dort S. 166 zitierten. 

1) RABEL, Zeitschr. d. Sav.-St. 28, 318 halte sie schon in P. Flor. I, 20 (ao 127) in der €Kxwp11a1o:;, 

die dort erscheint, erwogen, aber die Erklärung aus dem Apostasion-Gedanken abgelehnt. In BGU 636 

(ao 20 p. C-) hob er das €µ(a{}waev - EntKEXWPl']KEvm hervor. Nun enthält der Berliner Papyrus von 

Theadelphia (Griech. Texte aus Ägypten, ed. P. M. MEYER, Berliri 1916, Nr. 12) die deutlichste der Nach

bildungen: «Dein sind die x Aruren -Äcker für den Wuchs des Jahres ... » sagt der Ägypter. 'Oµo~oyti -

EmKEXWPl']KEVat d~ TÖ EVEO"TÖ~ .. fro~ schreibt der hellenistisehe Notar mit der entsprechenden Anleihe 

bei der napaxwp11a1~-Urkunde. Ähnlich, wie P '. MEYER mit Recht hervorhebt, P. Teb. 310 (ao 186 P- C.). 
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Der Gläubiger trägt während der Tilgungsperiode auch die an den König zu zah
lenden Abgaben (Ic). 

Der Schuldner erkennt die Strafklauselverpflichtung sowohl für den Fall, daß er 
in dem letzten Jahre der Pachtperiode dem Gläubiger das Grundstück entzieht, wie für 
den Fall (Id), daß er die für die vergangenen 6 Jahre der Autichrese geschehene Ver
rechnung widerruft. Das Recht des Schuldners auf die Pachtzinsen der letzten 6 Jahre 
wird dabei noch einmal ausdrückli,ch als erledigt erklärt («indem ich entfernt bin in 
bezug auf sie»). Endlich wird bei dieser Wiederholung der bisher für die Antichrese 
geltenden Klauseln auch die Bestimmung des zugrunde liegenden Vertrages wiederholt, 
daß der Gläubiger atn Ende der Pachtperiode das Grundstück frei von Unkraut usw. 
übergeben werde (Ie). , 

An diese Aufnahme der alten Bestimmungen des laufenden Antichresenverhältnisses 
knüpfen sich die Klauseln über die Erneuerung derselben für die Zukunft (II). Während 
nicht deutlich war, nach welchem Satze die jährliche Nutzung bisher zur Tilgung 
rechnete, ist für die Zukunft, d. h. für die neue . Antichresenperiode Jahr 14-18 (II b) 
(anno 104-100 a. C.), der Satz von 3 Artaben als Arnortisationsrente jährlich fest
gesetzt (Ilc). Für das letzte Jahr ist die Bestimmung nicht klar: rechnet es als Brache
jahr und fällt daher die Amortisation fort? Oder ist eine dem Geldgeber günstige 
Bestimmung gegeben? Der Gläubiger hat jedenfalls für dieses Jahr nur die Abgaben 
an · den 'König zu tragen. 

P . Cairo 30615.1) Ein Jahr vor Ablauf der in P. Cairo 31079 verlängerten Anti-

1) Cairo 30615. 

(1) Jahr 17 [Monat 3 der] Überschwemmungszeit (Athyr), Tag 5 des Königs Ptolemaios, genannt 

Alexandras, und der Königin (2) Kleopatra, der mutterliebenden Göttin usw. 
Es sagte (3) der ..... Sokonopmois, Sohn des Sokonopmois und der (4) Esoeris, zu dem Sokonopis 

Sohn des Sigeris (5) und der Tarmuthis: 
eich habe dir verpachtet meine 2 Aruren Acker, welche auf der großen Mlt des Opfergutes (b,tp-ntr) 

des Suchos von ·'febtynis, des großen !,iottes, liegen (in) der Feldmark (6) von Tebtynis. Ihre Nachbarn sind : 

südlich dein Acker, nördlich der Kanal des Agathon, westlich die große '!JjJt, östlich ...... Rest der 

Äcker (7) ( ...... ] 

a Dein sind die 2 Aruren Acker, die oben sind, (für) den Wuchs des Jalires 18, um sie zu bestellen 

mit Gras. 
b Was ihren Pachtzins betrifft, so hast du mich vollbezahlt, du hast mein Herz zufrieden gestellt 

mit ihm in Geld v.on früher, (8) [vollzählig] ohne jeden Rest. 
c Und du wirst 2 '/2 Artaben Weizen an den König messen im Jahre 17, und Hermou wird andere 

5 Artaben Gerste an den König messen (9) [im Jahre 17, um vollzumathenj die 5 Artaben Weizen als 

Ernteabgabe des Königs für .das Jahr 17.' Und deine 2 1/2 Artaben Weizen des Jahres 17 machen 
(d. h. belaufen sich auf) 3 2/s 1/ 12 (d. i. 3 8/ 4, also Hemiolion) (an) Kapital (und) Zinsen (10) [bis zum 

Jahre 17 Monat :! der Sommerzeit, Tag] 30. . . . .... Ruhe (avdnauµa) mit Gras (im) Jahre l8 

gemäß dem, was oben geschrieben ist. Und du wirst andere 3 1/2 Artaben Weizen (an) den 

König im Jahre· 18 messen ( 11) [und Hermon wird] andere 11/2 Artaben Weizen messen, die mir 

gehören in seiner Hand (als) Mehr seiner Königssachen. Nicht werde ich machen können mst 
(Ackerbauausdruck?) . . . .. ( 12) .. .. ..... um vollzumachen die 5 Artaben Weizen als Ernteabgabe 

des Königs im Jahre 18. Und deine 3 1/2 Artaben Weizen zu den 3 2/a 1/12 (= 3 3/4) Artaben 
Wei-zen (13) [machen 7 1/4 Artaben Weizen an Kapital bis zum] Jahre 18 Monat 2 der So~mer
jahreszeit (Payni) Tag 30. Und sie machen 11 Artahen Weizen an Kapital und Zinsen bis zum 

Jahr 19, Monat 2 der Sommerjahreszeit (Payrii) Tag 30. 
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chrese .kori:unt in dieser Urkunde eine neue Verlängerung zustande. Noch immer ist 

die Schuld nicht getilgt. Im. Athyr des Jahres 17 ( 101 a. C.) war es schon sicher daß 
' ' 

am Ende des Jahres bei der Abrechnung nach der Ernte die Forderung nicht getilgt 

sein würde. Das folgende Jahr als Brachejahr kann am Ergebnis nichts ändern. Darum 

d (14) (Dein sind die Äck<'r, welche oben sind, für den] Wuchs des Jahres 19, frei (?) (für) Weizen, 

(macht an Pachtzins) 15 Artaben Weizen; oy~geg!ic.h~n. d_u~c~ Geld von früher zu [meinen] Lasten 

am heutigen Tage: die 11 Artaben Weizen, die oben sind, außer eine 4 Artaben Weizen. 

e (15) (Der Pachtzins der Äcker, die oben sind, ich habe] ihn [empfangen] aus deiner Hand. Mein 

Herz ist zufrieden damit, er ist vollzählig ohne jeden Rest. Es gibt keine Sache (Rede) in der 

Welt, in bezug auf die ich rufe hinter dich (16) [wegen des Pachtzinses des Jahres 19J (d. h. ich 

habe wegen der Pachtzinsen aus keinerlei Rechtsgrund mehr einen Anspruch gegen, dich). 

f Und ich werde messen die 5 Artaben Weizen an den König (im) Jahre 19 (?). Du wirst verfügen über 

meine 5 Artaben Weizen, die mir gehören beim (17) (König als meine] König[sachen] für die 

5 Artaben Weizen der Ernteabgabe des Königs, die oben sind. Nicht werde ich Zahlung leisten 

können (in) die Hand eines anderen (18) [Menschen außer der Kasse ?] des Königs für die Ernte

abgabe des Jahres 19. 

g Jedes Ding [auf der We]It, das man dich geben lassen wird, ist zu Lasten der Äcker, die oben 

sind (eigentlich auf dem Kopfe der Äcker). 

h (19) [Du wirst verfügen über die Äcker], die oben sind, von dem Wuchse [des Jahres 20] an 

hinauf, bis daß du dith gefüllt haben wirst mit dem, was man dich geben lassen wird, mit seinem 

1 zu 11 /2 (Ausdruck für Hemiolion) alljährlich. 

(20) (Der Pachtzins der Äcker, die oben sind, ist in ihrem Jahre des] Weizens 7 1;2 Artaben 

Weizen (auf) eine Arure [Acker, macht zusammen] 15 Arlaben Weizen, in ihrem Jahre der Gerste 

7 1/2 Artaben Gerste (auf) eine Arure Acker, in ihrem Jahre des Grases (21) [x Bund Heu auf 

eine Arure Acker, au.Eier dem (d. h. abzüglich dessen), was man dich geben lassen (d. h.) von dir 

eintreiben wird, mit ihrem 1 zu 1 1/2. 
k Du wirst verfügen über meine 5 .Artaben Weizen, die mir gehören beim König alljährlich, (22) 

(für) die Ernteabgabe des Königs. 

[Wenn] ich. die Äcker, die oben sind, wegnehme unter dir (d. h. aus deinem Besitz), oder wenn 

ich sie dir [nicht] ,rein (d. h. frei von Lasten) sein lasse, so werde ich dir geben 3000 Silberlinge, 

welches ist gleich 10 Talenten, in Kupfergeld zum Kurse von 24, (23) (außer da.Ei ich dasselb~ gebe 

an den König] und (gleichwohl) wirst du vufügen über die Äcker, die oben sind, wiederum. 

m Nicht werde ich sagen können: «eine Verpachtung zum Umwenden um ein Jahr ist das» (d. h. ich 

werde nicht jährlich kündigen können?) ' . 

(24) (2. Hand). Es unterschrieb Sokonopmois, Sohn des Sokonopmois: Ich werde tun gemäß dem, was oben 

geschrieben ist. YE·rov~ tZ: 'A~u[p 'K}~ ('r) 1tETtTWK[Ev Ei~ avarpacp~v]. 

Zum leichteren Verständnis folgt eine Paraphrase von !in. 7 ff. 

a Der Verpächter erkennt das Herrenrecht des Pächters für das Jahr 18 der Antichrese an. 

b Der Pachtzins wird für das Jahr 18 quittiert. Die Worte der. Quittung sind die des üblichen ·auf 

Barzahlung lautenden Formulars. In Wahrheit ist nicht bar gezahlt, sondern es wird ähnlich 

wie bei der römischen acceptilatio· eine Quittungserklärung abgegeben, um den Zahlungsanspruch 

zum Erlöschen zu bringen. · 

c Verabredung über die Zahlung der Steuern. Es sind 5 Artaben wie in Cairo 30 179 zu zahlen. 

Der Pächter soll für das Jahr 17 die Hälfte, 2 1/ 2 Artaben auslegen, während ein gewisser Hermon, 

wohl ein Pächter des Sokonopmois, den Rest in Gerste zahlen soll. · Die Steuerauslage von 2 1/2 Ar-· 

taben trägt bis zum Jahresende scpon die Hemiolia als Zinszuschlag. Für das nächste Jahr legt 

der Pächter noch weitere 3 1/2 Artaben aus. Hermon zahlt das, was er über die Steuern hinaus 

als Pachtzins noch an den Verpächter schuldet, auf die für das Antichresengrundstück geschuldete 

Steuer. Zum Ausdruck cdas Mehr seiner Königssachen» vgl. den ähnlichen Ausdruck unten in 

P. Cairo 30614, !in. 4. 
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zieht der Gläubiger 1n dem vorliegenden Vertrilge die Schlinge enger. Die Antichrese 

wird' nicht mehr auf eine bestimmte Reihe von Jahren eingegangen, sondern bis amor

tisiert ist (h). Außerdem trägt schon für das Jahr 17 nunmehr der Schuldner die 

Last· der Steuern (c). Das ist die übliche Verzugsfolge, die hier durch Vertrag schon 

vor Ablauf der laufenden Nutzungsperiode eingeführt wird. Diese Steuerlast wird zur 

Gelegenheit weiterer Zuschläge, welche die Belastung des Schuldners noch erhöhen. 

Da nämlich der Schulqner diese Steuern nicht zahlen kann und andererseits bekanntlich 

der Pächter dem König auch für dieselben haftet (vgl. W1rnGER, Stellvertretung, S. 94f. 

Mein griech. Bürgschaftsrecht 1, 72), so muß der Gläubiger sie aus der Ernte beza-hlen. 

Aber er legt sie nur aus, so daß hier eine besondere Ersatzforderung des Gläubigers 

entsteht. Und für diese wird jetzt vereinbart, daß sie im folgenden Jahre immer auf 

das Eineinhalbfache gehen soll (c). Wenn wirklich, wie verabredet, der Gläubiger für 

das Jahr 17 nur 21/2 Artaben auslegt, machen diese 33 /4 bis Ende 17. Wenn dazu 

noch 31/2 Artaben kommen, die für das Jahr 18 ausgelegt werden, ist bis Ende 18 schon 

eine Forderung von 71/4 Artaben entstanden, Ende 19 eine Forderung von 11 Artaben, 

genau eigentlich nur 32'.~CJ = 8; (= 107/s). Dabei 1 sinkt die A~ortisationsrate, welche aus 

der Grundstückrente angerechnet wird. Während anfänglich noch neben der Tragung 

d Die Verrechuung für das Jahr 19 : 'Der Pachtzins ist auf 15 Artaben angesetzt. Davon geht der 

Rückstand aus Ersatzforderungen von 11 Artaben, bleiben 4 Artaben. Über den Ausdruck «eine 

4 Artaben• vgl. SETHE, in SETHE·PARTSCH, Demotische Urkunden, S. 11. 

e Besondere Quittungserklärung auch . für den Pachtzins des Jahres 19. Die Quittung ist auch hier 

Barquittung nach Formular, sie macht .besonders schön deutlich, .wie wenig die Worte des Spruch· 

formulars dafür beweise.n, da.Ei wirklich bar gezahlt sei. Neben der Quittungserklärung noch die aus

drückliche Hervorhebung, da.Ei keinerlei Anspruch auf Zahlung des Pachtzinses erhoben werden könne. 

f Abtretung- des Gehaltsanspru·ches, den der Verpächter an die königliche Kasse hat, für das Jahr 19. 

Aus dem Guthaben soll die Steuer für das Grundstürk bezahlt werden. Sperrung des Anspruches 

für diesen Zweck. 

g Alle etwa gegen den Pärhler erhobenen Ansprüche aus Belastung des Grundstückes - gedacht 

ist wahrscheinlfch daran, daß in den Jahren 17 und 18 die Steuern nicht, wie vereinbart, richtig 

gezahlt werden - sollen aus dem Ertrage des Grundstückes beigetrieben werden. Darin liegt 

Abrede, daß diese eventuellen Ersatzforderungen des Päc4ters nicht gegen die Person und das 

Vermögen des Verpächters eingetrieben werden sollen. Die Steuer ist Grundlast, nicht persönliche 

Schuld. Daher haftet zunächst nur der Ernteertrag des Grundstfickes. Über die Bezeichnung für 

die Haftungsbeziehung vgl. SETHE-PARTSCH, Demotische Urkunden zum Bürgschaftsrechte, S. 23, 

· SETHE zu Urk. 1, § 26c. 

h Die Vereinbarung über die Fortdauer der Antichrese bis zur v~Hligen Befriedigung für die Ersatz

forderungen aus den bezahlten Steuern, analog P. Teb. 105, !in. 58 ff. 

Die allgemeine Bestimmung über die Höhe des Pachtzinses. 

k Die allgemeine Bestimmung über die Haftung der Gehaltsforderung für die Steuern. 

1 Die Strafklausel. Haftungsfälle sind einerseits die vertragswidrige Wegnahme des Grundstückes, 

andererseits das Bestehenlassen störender Rechte. Gedacht ist wohl an die Möglichkeit, da.Ei eine 

Beschlagnahme des Kleros erfolgt, wegen Nichtzahlung der Steuern, 

m Ausschlufi des Kü~digun'gsrechtes (?). Zur Klausel vgl. P. Rejnach 1, !in. 18, wo dieselbe Klausel 

vorkommt. Dort lautet der Pachtvertrag auf 2 Jahre. Durch die Klausel wird ausgeschlossen, 

daß nach dem ersten Jahr gekündigt wird. Die Übersetzung von SPIEGELBERG, P. Reinach, p. 177. 

187 f. wird von SETHE1 bei SETHE-PARTSCH, Demotische Urkunden1 S. 24, berichtigt. 

Zu dem seltsamen Ausdruck für das Hemiolion für die Ersatzschulden der Geldnehmer be

merkt SETHE: vgl. Bürgschaftsurkunden zu Nr. 1, § 26 c (S. 29). 
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der Abgaben 3 Artabeu angerechnet wurden, beträgt jetzt, wo die Last der Abgaben 

vom Schuldner getragen wird, die Amortisationsquote zwar 71/2 Artaben auf die Arure 

also 15 Artaben im ganzen (i), aber der Vorteil der schnelleren Amortisation wird da~ 

d.urc~ zunichte, daß die großen Ersatzrechnungen für die Steuerauslagen entstehen. So 

smd im Jahre 19 zwar 1~ Artaben für den Geldnehmer in Rechnung zu stellen, aber 

davon werden 11 durch die alten Ersatzforderungen beansprucht, so daß nur 4 Artaben 

für die Amortisation verbleiben, und auch das nur unter der Voraussetzung, daß die 

neue Abgabe von 5 Artaben anderswoher gedeckt wird. Der Schuldner tritt daher zur 

Sicherung für den Gläubiger diesem eine Gehaltsforderung von 5 Artaben gegen die 

königliche Kasse ab. 

Die diugliche Sicherung des Gläubigers bleibt dabei dieselbe. Auch hier am An

fange die Erklärung, welche den Gläubiger als Herrn anerkennt. · 

Die Folge des neuen härteren Antichresenverhältnisses zeigt sich in P. dem. Cairo 

30613.1) Im Jahre 20, also 98 a. C„ wird das Verhältnis neu geregelt. Statt der zwei 

1) C airo 30613. 

(l) [Jahr 20] Monat 2 der Winterjahreszeit (Mechir) des Königs Ptolemaios genannt (2) Alexandros 

des mutterliebenden Gottes usw. ' 

(3) Es sagte' (4) Sokonopmois, Sohn des Sokonopmois und (5) der [Esoeris], zu dem rp't usw. (6) 

Sokonopis, Sohn des Sigeris und der Tarmuthis: 

(7). [Ich habe. di'r verp~ch~tet ~ei?e] 4 Aruren Acker mit ihrer Vermehrung (ode~) ihrer Verminderung 

des Messens (cf. das l'] ö~wv €av i;i der gnech. Papyrus), welche liegen auf der [großen] lJ,j)t (8) [des Opfergutes] 

des Suchos von Tebtyrns, des großen Gottes, (in) der Feldmark vo11 Tebtynis. 

(9) [Ihre Nachbarn sind:] 

. süd.lich ~eine Acker'. nördlich der Kanal de~ Agathon, östlich (10) [ .. . . ] westlich die große !J,j;t. 

a Dem smd die Äcker, die oben sind, (für) den Wuchs des Jahres 21. 

b (l .l) ~Ihr P~chtzins ist .. Artaben,] du hast mich vollbezahlt, du hast mein Herz zufriedPn gestellt 

m1~ ihm (1~) Geld. vor dem heutigen Tage. (12) [Icli habe ihn empfangen aus deiner Hand]. 

Mem Herz ist damit zufrieden, er ist vollzählig ohne jeden Rest. 

c Und ich werde sie messen (13) [die x Artaben Weizen an den König] (im) Jahre 21 als Ausgleich von 

Gel~ von früher, da~ dir gehört zu meinen Lasten am heutigen Tage: 3 Artabe~ \v~i;.e1~ ·(~ni 
K.ap1tal (14) [und Zmsen]. Und sie machen 4 1/2 Artaben Weizen (an) Kapital und Zinsen 

bis .zum Jahre 21 Monat 2 der Sommerjahreszeit (Payni) Tag 30. (15) [Und du mißt] 7 '/2 [Artaben 

Weizen] an den König (im) Jahre 21, macht (zusammen) 12 Artaben Weizen bis zum . Jahre 21 

Monat 2 der Sommerjahreszeit (Payni) Tag 30. 

d (16) [Dein sind die Acker, die] oben (sind), (für) den Wuchs des Jahres 22 frei (?) für Weizen. 

e Ihr Pachtzins ist 23 Artaben Weizen. (17) [Und deine 12 Artaben Weizen, die oben sind], machen 

18 Artaben Weizen (an) Kapital (und) Zinsen bis zum -Jahre 22 Monat 2 der Sommerjahreszeit 

(Payni) Tag 30. Und. sie (18) [gleichen aus 1.lie] 23 [Artaben Weizen], die oben sind, his auf eine (i') 

5 Artaben Weizen. Und sie werden sein in deiner Hand unter den Füßen (19) ( .............. ] 

Jahr 22. 

Jedes Ding in der Welt, das man dich geben lassen wird, (ist) auf den Äckern, die oben sind. 

g (20) [. · - · · · · · · · · . ... ] verfügen über die Acker, die oben sind, vom Wud1se des . Jahres 

23 an, .?is dafä.ich (21) [dich gefüllt haben werde mit ihm] mit seinem 1 zu 1 1/2. 

h Wenn ich die Acker, die oben sind, wegnehme unter dir (d. h. aus deinem Besitz) oder wenn ich 

~icht ~22) [sie dir rein .sein_ lasse ·(von Lasten), so werde ich dir geben] 3000 Silberlinge, welches 

'.st gleich 10 Talenten m Kupfergeld zum Kurse von 24 (Kite auf 2 Kite Silber) außer dem, daß 

. ich. es geben werde an den König wiederum. Du wirst (23) [verfügen üher sie wiederum]. 

[Es schrieb dies Haryothes, Sohn des] Harmiysis. 

(24) [Es .unterschrieb Sokonopmuis,] Sohn des Sokonopmois. 
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Aruren unterliegen dort vier, mit derselben Ortsbezeichnung, also wohl die beiden alten 

mit, der Nutzung. Es liegt nahe zu denken, daß der Hermon, der nach Cairo 30 615 

neben dem Gläubiger einen Teil der Steuersummen aufbringen sollte, nicht gezahlt hat, 

so daß die Ersatzforderung des Gläubigers aus Steuerauslage statt 11 Artaben bis zum 

. Sommer 19 schon 181/4 Artaben betragen haben würde. Dann ging trotz der in Cairo 

30615 zugestandenen Gehaltsüberweisung, die nur die neuen Steuern des Jahres 19 

deckte, das ganze Jahr 19 für die Amortisation . verloren, und es blieb noch ein Betrag 

von 31;4 Artaben, der das neue Jahr (20) belastet. Etwa so wird sich das Verhältnis 

entwickelt haben, denn der Betrag von 3 Artaben tritt Anfangs des Jahres 20 in unserer 

Urkunde (unter c) als noch zu . deckender Rückstand (« Geld von früher») auf. Damit 

überhaupt einmal amortisiert wird, gibt der Schuldner noch weitere Aruren in Anti

chrese. Dafür wird ihm auch anscheinend das Hemiolion für die 3 Artaben im Jahre 20 

nicht berechnet. Der Pachtzins, der aus den Jahren 20/21 errechnet werden soll, und 

dessen Betrag leider durch Zerstörung des Papyrus verloreu ging, wird anscheinend voll auf 

die Amortisation verrechnet, so daß die alte Steuerersatzforderung aus dem Jahre 19 

in Höhe von 3 Artaben bis -Payni 21 auf das 11/2 fache anwächst, und die neue Aus

lage von 71/2 Artaben für die Steuer des Jahres 21 am Ende des Jahres 21 ungedeckt 

sein wird. So ist gleichzeitig in unserer Urkunde für das Jahr 22 die Rechnung 

aufgemacht (d. e). In diesem Jahr wird als Pachtzins der Betrag von 23 Arta,ben als 

Zins, der verrechnet werden wird, angenommen. Davon gehen 18 Artaben für die 

Ersatzforderung aus dem vergangenen Jahre ab, infolge der Hemiolia, die zugeschlagen 

wird. 5 Artaben werden zur Verrechnung stehen und als Amort.isationsrate in Betracht 

kommen (e). Wie sich der Schuldner die Regelung der Steuerlast in diesem Jahre 

denkt, ist wieder nicht gesagt. 

Die dingliche Stellung des Gläubigers ist durch die Anerkennung seines Herren

rechtes für die nächsten zwei Jahre gesichert. Darüber hinaus ist dem Gläubiger aber 

das Recht die Antichrese weiter zu treiben, auf unbestimmte Zeit gewährleistet. 
' 

Der P. dem. Cairo 30614 1} zeigt, wie dieses Antichresenverhältnis an den 4 Aruren 

1) Cairo 30614. 

(l) Jahr 29 Monat l der Sommerjahreszeit (Pachon) Tag 10 des Königs Ptolemaios, 

(2) der Götter, welche retten. 

Sokonopmois, (~) der Sohn des Sokonopmois, ist es, der sagt zu Sokonopis, dem Sohne des Sigeris: 

(4) Du hast mich voll bezahlt, du hast mein Herz befriedigt mit dem Pachtzins (5) meiner 4 Aruren 

Acker, welcher beträgt 4 1/ 2 Artaben Weizen, dem Mehr der 7 1/ 2 Artaben Weizen (d. h . ungerechnet die 

7 1;2 Artaben Weizen), welche du messen wirst an den König seit dem Wuchse des Jahres 26, (6) welches 

ist gleich Jahr 29, bis zum Jahre 29, (7) welches ist gleich Jahr [32], [macht zusammen 4 Jahre] (8) 4 Wüchse. 

Ich habe ihn empfangen [aus deiner Hand. Mein Herz ist befriedigt] (9) damit. Er ist vollzählig ohne Rest. 

[Ich mache dir die Verpachtung,] (10) welche ich dir 10 Jahre gemacht habe. 

[Nicht gibt es irgendeine Sache der Welt], (ll) in bezug auf die ich rufen werde hinter dir wegen 

[des] Pachtzinses meiner (4 Aruren Acker, die oben sind]. 

(12) Jedes Ding in der Welt, das man dich geben lassen wird, ist auf mir außer (13) den 7 1/2 Ar

taben Weizen. Du wirst verfügen über die Acker, bis du (14) dich vollbefriedigt haben wirst mit ihnen 

und ihrem 1 zu 11/2 (in) den Zeiten, welche kommen. 

Du bist (15) hinter mir in bezug auf das Tun dir das Recht dessen, was geschrieben ist, was oben ist. 
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seit Jahr 20 noch weitere 10 Jahre, bis 29 gedauert hat. In diesem Jahre kommt bei 
Gelegenheit der Ernte diese Urkunde zustande, in der eine Jahresverrechnung vorliegt, . 
die in ihrer sachlichen Bedeutung nicht mit den bisher besprochenen Urkunden ver
wechselt werden darf, welche für die Zukunft das Antichresenverhältnis neu regelten. 
Es handelt sich um eine Verreclmung auf Grund des eben besprochenen Antichrese
vertrages vom Jahre 20, ein cruµßo}.ov 6µ6}.o'fOV, wie Teb. 105, 49 sagt. Zur Verrechnung 
stehen in diesem Jahre wohl zunächst als Pachtzins 23 Artaben. Elf mfü:sen auf 
Ersatzforderungen für Steuerauslagen draufgegangen sein, 41 /2 Artaben werden noch 
als Pachtzins bezeichnet, die als empfangen bekannt werdeu, also auf die zu amorti
sierende Forderung gehen. Die übrigen 71/2 werden dazu bestimmt, vom Gläubiger 
auf Steuerrückstände an die königliche Kasse für den Schuldner gezahlt zu werden. 
So haftet der Schuldner dem Gläubiger aus 'diesen 71/2 nicht mehr für künftigen Er
satz (so erklärt sich lin. 12). Anscheinend läßt sich der Gläubiger aber jetzt nicht mehr 
darauf ein" andere Beträge als diesen für den Schuldner auszulegen und die Auslagen 
dann im nächsten Jahre aus der Grundrente zu verrechnen, zum Schaden seiner Amor
tisation. Vielmehr übernimmt der Schuldner für solche Beträge, die über die 71/ 2 Ar
taben hinausgehen sollten, persönliche Haftung. Es heißt nicht mehr wie in P. dem. 
Cairo 30615: «Alles, was man von dir eintreibt, ist auf den Äckern, die oben sind 
(!in. 18)». So noch im Jahre 20, in P. 30613, !in. 19 für die Dauer der Antichrese, 
sondern statt der Verrechnung aus der Ernte hat der Schuldner jetzt die persönliche 
Haftung mit Person (lin. 12) und Vermögen - lin. 16/17 enthält die Klausel über die 
Vermögenshaftung - übernommen. Der Gläubiger hat sich zunächst bei dieser Ver
rechnung für künftige Ersatzforderungen aus Haftungen, die bis zum Jahre 29 ent
standen sind, die persönliche Haftung des Schuldners ausbedungen. Er hat jetzt prak
tisch zunächst für diese Ersatzforderungen clr,s Wahlrecht, welches auch unser Freiburger 
Papyrus 34 dem Gläubiger von vornherein gab: entweder die Ersatzforderungen für 
Steuerauslagen aus den Ernten mit Hemiolia einzutreiben - dieses Recht steht ihm 
auf Grund der Urkunde vom Jahre 20 zu -, oder für die Ersatzforderung die persön
liche Haftung des Schuldners in Anspruch zu nehmen. Die volle Darlegung über diese 
demotischen Haftungsklauseln, welche das persönliche Forderungsrecht und die sofortige 
Vollstreckbarkeit gegen die Person und das · Vermögen analog der Klausel über die 
rrpcfüc;; · KaMmp EK blKYJ<;; begründen, ist in meinem rechtsgeschichtlichen Beitrag in SET~E
PARTSCH, Demotische Urkunden zum Bürgschaftsrecht, S. 544ff., 572ff. erfolgt. 

Für die Auffassung der uns vorliegenden griechischen Urkunden folgt aus den 
demotischen Urkunden, wenn wir zusammenfassen: In der demotischen Urkunde ist die 
Tilgungsantichrese, sei es für Zinsen, sei es für Kapital, in Form eines Pachtvertrages 
mit Quittung über den als vorausgezahlten Preis nachweisbar. Die Forderungen werden 
nicht auf den Zeitpunkt der Eingehung des Pachtvertrages aufgehoben, sondern auf die 
Ernten verrechnet, indem ein Teil des Ernteerträgnisses dem nutzungsberechtigten . ' -

Alles und ·jedes Ding, (16) das mir gehört, und das, _ was ich erwerben werde, ist das Pfand des Rechtes 
(17) dessen, was oben geschrieben ist. · 

Es schrieb dies Haryothes, der Sohn des Haryothes. 
Darunter: 

Es unterschrieb Sokonopmois, Sohn des Sokonopmois. 

41 Einleitung zu P. il4. Die demotische Antichrese. P. Cair. 30614. 
~·~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Gläubiger als Gewinn für die Bestellung verbleibt, während der Pachtzins, der angesetzt 
wird, an Stelle der Zinsen dem Nutzungsberechtigten verbleibt oder auf die Forderung 
verrechnet wird. Bis zum Ablaufe der 'l'ilgungsfrist hat der Gläubiger die Steuern zu 
tragen. Nach Ablauf der Tilgungsfrist trägt, wenn der Schuldner nicht abgezahlt hat, 
der Schuldner im Verhältnisse zum Gläubiger die Steuerlast. Der Nutzungsberechtigte 
haftet auch dann dem König für die Steuern wie jeder Pächter. Aber was er nach 
Verzug zahlt, gilt als für den Schuldner ausgelegt und ist mit Zinsen oder Strafzuschlag 
der Hälfte zu ersetzen. Für diese Ersatzforderung haftet der Schuldner zunächst nicht 
persönlich, sie wird durch die weitere Verrechnung in den folgenden Jahren gedeckt, 
indem der Gläubiger das Recht hat, die Antichrese bis zur völligen Deckung fort
zusetzen. Aber es kann auch daneben persönliche Haftung des Schuldners vereinbart 
werden. 

Der P. Freiburg 34 entspricht diesen Klauseln völlig. Die Ergänzung, die nach 
den griechischen Zeilenresten und nach den griechischen Parallelurkunden der jüngeren 
Zeit sich ergibt, wird durch die demotischen Urkunden bestätigt. 



. P. 34 (Tafel 11 ). 

1 [BaCT!AEUOVTWV TITOAEµaiou TOO TITO>.. ]Eµaiou Kai K~EO'rr<hpac; {}Ewv 'Emcpavwv ET[ ouc; oyb6ou, Ecp' lEp€wc; 'HpaKAEO ]-

[bwpou ToO 'Arro>..Aocpavouc; 'AX.EEcivb ]po.u Kai {}Ewv I:wT~pwv Kai {}Ewv 'AbEX.cp[ wv Kai {}Ewv EuEp"fETwv Kai {}Ewv ct>1>..orraT6pwv KaiJ 

[{}Ewv 'Emcpavwv Kai {}Ewv ct>1>..oµriT6pwv ], a{}X.ocp6pou BEpEVlKl')c; EuEpyfoboc; I:ap[ amaboc;] 

[ T~c; : Arro>..Awviou, Kavricp6pou 'Apcn]v6ric; ct>1>..ab€Acpou 'Ap10"TOKAEiac; T~c; ßri[µTJTpiou, tEpEiac; 'Apow6ric;] 

5 [ ct>1>..orraTopoc; Etp~vric; T~c; n TOAEµai]ou' µrivoc; TIEpniou 7TEµ7TTT)I' MEO"opi} [ rr€µmri1' EV ct>1>..abEAcpEim] 

[TOO 'Apcrtvohou voµoO · 'Eµicr{}]wcrEv TTTOX.€µapxoc; MaKEbwv Twv [ - - - - - - - ] 

[ - - - - T~c; - - irrrrapx]iac; 0EOKAEt Eußou>..lbou MaKEbOVt T~c; 'Emy[ov~c;, arro TOO EaUTOU .... ovrnpouptKoO] 

[ KMpou TOU OVTOc; mpi - - - ]v TOU 'Apcrtvohou voµoO y~c; apoupac; TptaK[ OVTa, wv "fElTOVEc; - - - - - ] 

[Etc; ETTJ . • . : ., arro TOU ... frou]c;, EKcpopiou TTJV apoupav EKUO"Tr)V rrupwv a[prnßwv •.. Kai TWV urrE.p auTWV briµocriwv {?)] 

10 [aO"rrEpµov Kai cXKivb]uvov Kai avurr6>..oyov rracrric; cp{}opcic;, rr>..[iJv aßpoxou, ~Tlc; av "flVl')Tal EV T~l "f~l] 
[ TaUTr)t. T auTric; bE.*] yEvoµ€vric;, µi} arr0nvfrw 0EOKX.~c; To E[ Kcp6p1ov. . . . . . Ä1EX.MvTOc; bE. ToO KaTa TTJV µicr{}wcr1v] 

[XPOVOU, rrapabEtt<lTW TTJV "f )~V 0EOKA~c; Ka{}apav* Tüte; tblotc; av[ a>..wµacrtv. 

]Epov*. 'Eav bE. µi} KarncrrrEipri1 T[i}v f~v 

[ - - - ...:...._ - ]TTJ*[ . . . . ] . U7TOAO'f~O"ac; rrp6TEpov 0 av rrpocr*[ 

~ 
~ 

......., 

1 

1 

1 

.1 

1 

16 €]K-;: rrpoMµaTOc;* Ta rrpoyEypaµµ€~a EKcp6p[ia 

]TOu frouc; TOKWV btbpaxµwv T~c;* µv[ ac; EKUO"Tr]c; 

TIToA€µa]pxo~*. Twv Mo TaAdvTwv Kai bpaxµwv bicrx1Aiwv 

er ]urxwpEt TITo>..Eµapxoc; 0EOKAE'l urro>..oyE[tv 

]10v* tJtTOV nµ~\r*; Twv €croµ€vwv €rri T~[1 y~1 
20 ] 0EOKAfouc; ~TOI KaT' €Eurro>..[ o]yac;* ~ Ka[ . 

] TOuc;* urrE.p TITOAEµapxou 0EY"fUO~c;* Etc;* [EKTEIO"IV 

urro ]>..6ro.u* Kai TaUTa wcrmhwc; EtEO'T[ w 0EOKAEl 

)Evwv Errt TTJV* UAW TOU ÖEUTEp( ou* frouc; 
] . w[ „ .. 

25 ] ~µ16>..10v Ka[l] . . ; 
] fj µicr&wcrt~ i\bE, Tw1* TI[ToAEµdpxw1* 

]. 0EoKAEt Kai Tote; rrap' mhoO [ 

]O"Tr)V avurrEU3uvo1c; OVO"IV . -iravTo[ c; ETnTtµou Kai rrcicrric; Z:riµiac; 

]ou buv~O"ETm ßEßmoOv TIToX.€µapxoc; TTJ[ v y~v 
30 ]v av OCJ>ElAr]l auTO'lc;* 'xa>..Kov ~ rrupov EV ~µ€pa[1c; KE, 

] arrobtbOVTOc;*. ~€*, TOKOV arrAOUV T~c; [µvac; 

] Örro>..or~crac;* E[ K ]* T~c; µ1cr{}wcrEwc; Kai [ 

] TITO>..Eµapxoc; .. ' Eav .. Tiva rrapaµEivri1*[ arrEptAUTa 

] T~t* €myEwpyim Ta rrEptX.Em6µEva, ·~av* [bE. 

35 ] Ti}v* _arr6>..ucr1v*, örnv ~ acpE0"1c; TEVr]lf m* 

37 ]cr{}wcr1* Kai Ta* ..... . .... ~ . [ 
38 tb liotc; ava>..wµacr1v EV* OE[ 

39 7rpafa]c; EcrTw €y* TIToX.Eµcipxou* K[al* EK Twv u7rapx6vTwv mhoO rravTwv 

40 ]?"~:VTaO"O"E[ 

~ ~ ~ l-:J 
l\!l - 0 oc 

Nl _, Nl 
~ 

Nl 
O• 

Nl 

""" 
to:l. 
~ 

~ 
Nl 

~ Nl 
0 

..... 
<:!:> 

..... ..... 
00 -:i 

..... 
0:. 

..... 
Cl 

..... 
"'" 

..... 
~ 

......., ......., ......., ......., ......., r--i ......., ......., ......., ......., ......., ~ ~ .......,......., ~ ......., ......., 

"' ..::sr q „ or .-i Er ::1 cr "' , ;:t .-i ~ "' rn 
o -,::: 1 c rn m· 1 \ E> .n R· ::1 R 'f{:' R ..:::S· 0 R, R• 

>= m• < R• x < < m• .-l .-i "O < >= , .- < 

. F< "O Q, < -o -; .-i "O R• R· ~ o m-

m- Q 1 O• 1 1 -; m• R ,.., -; >" ;o; OI' 

C\ "' .-l OI' < m -; „ .-i or R ..:::S> O C\ m• 

q, >= - mv ;:t R R ''" mv 0 1 1 R < .-l . "O .-l :>': -1 ~- 0< ..:::S• :>': m- Cv mr < C\ ';:;1 .-l .-l .-l 

E..::sR< 1 ~3~.-i>=< 1 1 ~..:::S&R~R~o<<R,...as c-o~~~ 

C§. ~v .;;.,, C\ Q E> Jl 15' (Tlv E> s, .- ~ <fl ~ 0 _c> E ~v ,_., R• C> q' Rv ~ C> E <fl ' 

CD.noi 1~- ... m~a1 1 1 1 <,...E~Q~;:t~-<"'a -1 .... o~Eg::IL......J~B 
m C> "O' ,.., C ~ .- "CD m >= ~ C• -f ,_., "O "O C\ .-l 

~ :;:; OI' R N ..:::S• a. C\ ~, ~- 1 \ O r < .-l -; :g, "O R .g ;:t a • .n a C .-l ~> Rv E• _3, q, R 

~~~~!%~<?<~' \ j~i~~~~~~~<~~~t~CD~~~~~ 
.n.-i~ · R~.-lC\~~"'\ \ ~.-i :-i::C <C\"'R";>:..:::s>= m~ *m~-

o :>': l"'m~..:::S.n · \ \-;Rmv~ OI' q, -:o Rmv o.- E"O 

..:::s• c ..::sr m, '---' m "' .-i >= o -e "' < m- ;;;· ;>'( E =I o c C\ ~ O" :;:; ;>'( ..:S ~ 3, "' ~ 

1 1 ::1 
1.-.-J "O 

R· 
N'i 
R 

~~~~ ~~e~~l'--'1 1 <~~ga~a~a~"'~~~~~ g~'--' ... 

"O ..., ~"CD m < ..:::S .::Sr -; 0 "O .-l .-l >:: >" .-> .-l-; .n ~.,__, mv.n ....-, 

Q -e 0 < R _:;;:- ~ ...=., 1 l= (Tl >= -E· C r 0 ;>'( ,.., .- ~- 0 0 ;>< * C\ .... ;>'( ;>'(* ":--' Cn . ..:::S• 

, L-.-J 

~ 
0 
>" 
''" ·>= 
R 

"O 
~ 
"' 
i::: 
00 

~ 

"' 
Q 
Cv .... 
O • 
< 

'---' 

.:;$• 

C r 
::1 
0 
>" 
0 
-; 
..:::S• 
C\ 
R 

"' * (Tlv 
,--, 

"' '--' 

* .... 
..:::S> 

"' >= 
Q 
q, 
E· 
C\ (Tl 
E 
"' 
;>'( 

e. 
1 

- V CY' - g • ..., - 1 1 < L......J ;:t c Q „. O• ,_ < C> E - ,.., 0 Q . < 

"' · o- E ..:::S> O• m· m-· < 0 ' -· >" R * „ c .-i ;:t 
..::S• .-l .-l ' .-l < .::Sr >" C\ <! - '---' Cn .- "O· n "O .-l .-l Q 0 -; 

>= "' E . O· C\ ..:::S• ":--' >= rrl ö 1 '---' q, E '->=" ;:t .... ;:t ~ X 9, § ~) E> ~ C\ -3 ~ ..:::S> 

2:, <Em< ,.., L>< , E<:>':o,"OoR· o::;m-1< ~;:to -; < 

R• O" C\ "'~ '---' E '-' e. -; E· C• "O ~ :c: 0 "O -f 0 (Tl O" .::l• >= 

R-<,,,. m.n..::s-; q, :>': , mv'--'O.-i.nX <::1.-lor c.,;:::·o· C\ "' 

q" ' E °' ......, ;:t c o * o m o c - .n m >= .-i 
::l;:t-1 =>"_< "C\- ,E., .... *C <::I v .-iQ>"o -R Q R• 
O "O -f .- O• -. ,_., \ Cr .-l R rn .- 0 , m• < .-i <ll 

Ol'o.-l R-;m .i)OL......J .-i :>':m«-oR"OR,>=<>=.-i .-l o .-i 

& m o ..._. o " < R .-i '"' R· < ..:::S• .-i R R o- :>': .n ;:t o· 

O• ;:j' ~ C\ ~ ~ .::So '---' .-l \ ~- ,_., O ~ R '---' < O "O >" :>': R, * "O < 

< E >= ~- C\ ~ o · -.. .-i .;i ~- CD or - * .n ~ R• E ..,. O • _, 

.-iqR ' < .-l - * R'--'=lom"'' .n< <;>:.-i .-l'"' 

.}; .- ~ - E .-l \ Ro C> ~ C> 0 .-l E ?C'5 CD E Q R• ~ ~> 
* L......J 0 Qv L.....J E> ~ E s:l ~ L......J ~ .- <) O• ,:,, <! 8" -g 0 .-l 

;>: "' < CD '"'* R· 1 m m· ;:t C§ o O" .-. ;:t _< o 

(Tl c (Tl . . = ~ E l= 0 "O (Tlv c ;>'( ;>'( "O N "O < 

~ .; ~ ;;l ~ =I .}; 1 @, C\ r .§· .;;; ~ ~ '---' ~ e. ~- ~ ~ o o C\ 

< c >" ....-, .-.-. R X q,>:: .- --s::q,m ;:t 

~ ~ q, ~ a : or ~ g ~~~ ~~ EB~ ~ ~ 
:>': < ~- ;o: i;';' · 1 1 ~ E 9 .- E B R < '---' R o 

0 R ....-, mv 'i' X >= ::1 < 
< 0 0 -- >= .... "' -; """ < >" >= .... l= "O -

. -e" .;:) .§· 1 1 "'' (Tlv -; B g; (Tlv ~ E> ..:::S> ~- 0 

§"(Tl a ;>< 1 '8 N'i c- .-l;o;;:1 m< "'* Q C\ 

>" 9 0 ~ E 1 c ~ g V~- ~O" ~ 
O ..:::S C• .-* 1 * ....-, .n mv .n .-l < .- >= mv < 

C> .- 9 _, m. .-l * ~ '---' ..:::S> mv C\ < :>': Q 

< ·s:< < '"' >= j .-i E ;:t r--i ;:t~ r--i -6 >" 

.-l • Cv .§ ..:::S• 0 .~v 0 .- ,_., :=: R> O• E• 

..:::S> a ::1 V~ .;;; CD"'*~ 3 .-iE "',32., C\ 

"' .;:)' ~ . R "'' 1 1 - g; -; _, E> :c: "" R ~ 
......., * .... • c - C\ ;>'( ~ Q• .- ;>'( * 
~ x ,.Q; ·a e 1 1 a- ~ :'.l "'* ~ ~ ~- :::i 
R> Q .n C> .- m >- .::l .-i 

.n >" ~ \ 1 C\ C" Q .::l• g .-l .n ~ 
mr ~- mv ":;;' .-i ~- ;:t ~ :>': ... , E> ,,,, 

;>'( < ;:t -o = o • Q E < .-i >= 

R· :::; ;:t E > 1 1 o >"o .--, < mv 0 Q 

C\ .:::s• ,.., R q >" .- ;>: C> "O 

.-i 5 "O R 0 ';:;1 :::1 ;:t -6 ~ 
..:::s ::1 c R .- ' \ < ,.., m -3 R• o >= .n 

.n C g'° 1= 1 < °52- R• ~ "O ..:::S 

.... "O ;>'( C> ..:::s . i (Tlv N'i E E-· < ;>'( 

o o · R C\ O" 1 \ .-l :::1 O" R O· R 
C> < _„ - v v _,,. m... cfl < < d"'\ _„ 

~ 
.... 
§' 

C\ 
;:t 
O• 

"O 
E 

(Tlv 
N1 (Tl· 

~ 
E 
CD (Tl 
0 
;>'( 

>" 
~) 
Rv 

~ 
Q· 
C\ 
~ 
C\ 
q, 
e 

- - -15· f:r ?' 
- - <C w w. 
=ll • 
' to::I 
C/I "'.l = 
- 0 """ ~~CD 
CD CD CD ..... = ::s 
0 .... 

P'" t:O ~ 
8 ~ ~ ............ r:> ... s ; 
'° 3 = 
~ s::""" 
.?' Jg te J 

.g g "' 
-· c::: 
Cl> §! Cl.? 

~ ~ Jß 
<JQ """ s- -· t-$ „ :--
< 
~ c:l - „ 
~~~ 
~ ff~ t'l1 
CD =:! ~ ::!. 
::l"" 0 11>: 
"' C/I :::r" = s::= "'t:S ::=: ..... 
(1) = (") fD -· ::r- ... 
'"tl r. "' = 
"' ::r- ::l = ... .... C1Q 

"' s:: :xi fD 

~ ~ . ~ ? 
eo - t:r 
::l :;!.~ 
N ~ :1. 
~ [oQ" 

0 s:: 
to::I t:r ::l ....... "" 
~. to::I < 
::l - · ClQ 
N 0 -c:: :::r" • 
:s a o.. 
~ ~ - · s:: „ 
'""0 ..... e:"" ::::~ 
CD 0.. e.. 
~ ~ ~. 

c:l E" 
... 0 

"''?'l 
0 
t:r .g 
~-
0 
0.. „ 
? 

... 
w 

"-< 
0 
C/I ,., .., 
;.o 
" .., 
C/I 

'"' :i: 

·:o 
"'.l 
; . 
C" s:: 

.,"il 

~ 

t 



. 
Q.. 

r--i 
V' 

<s=" ... 
UJ 

.IO 
<;:l 
0 

1-

JosEF PARTSOH. 

r--i 

r--i 

1 

1 

1 

1 
-
1 

c.. 
~ 
::l ... 
:c 
~ cn 

U' 
0 
'ö 
ca. 
w 
Cl, 
Cl, 

!;1.1 

i.r.i 
~ 

u5 

$ 
0 

°' :::'.. 
i:: 
Q) 

i:: 
0 

'"O 
Q) 

-"' 

"' :::;! 
Q) 

ö 

.....: 
M 

cC 
M . 
Q.. 

~ 
<J) 

..0 
<J) 

bO 
<J) 

bO 
(/) 

0 
~ 

"" <J) 

...Q 

~ 

"""' in 
M 

uj 

iN . 
C'<l 
~ 

....:i 
~ z 
~ 

...:l 
·o 
Eo< 
Eo< 
0 

"" JE 

45 P. Freiburg .35 .und 38. „.~~~~~~~~~~~~~~~""'~~~~w~ 

P. 38 (Tafel 10). 
Papyrusfragment, 7 cm breit, 10,5 cm hoch. Zeilenanfänge der elf Zeileu eines 

amtlichen Schreibens. Kursive des 3. oder 2 . . Jahrhunderts a, C. MH den Urkunden 
von Philadelphia zusammen erworben. 

Die Enkyklionquittung, deren Einzelheiten nichts Besonderes bieten, ist deswegen 
interessant, weil die Quittung nicht, wie in den Urkunden des 2. Jahrhunderts (P. Par. 5, 
col. 50. P. Par. 15 bis, ter. P. BGU 993. 994. P. Rylands 17 docket und die zahlreichen 
Urkunden, die \VILCKEN im Generalregister Arch. f. Pap. 1, 8 unter IVa zusammenstellte), 
auf einer Urkunde, sei es einem Agoranomen-Protokoll .oder einer zu anagraphierenden 
demotischen Urkunde steht, sondern in einem besonderen Briefe des Enkyklionpächters 1} an 
eine Behörde, wahrscheinlich den Grapheionbeamten von Philadelphia gerichtE·t ist. Dieses 
Schreiben hat also eine ähnliche Bedeutung wie die ähnlichen Erniächtigungsschreiben des 
Steuerpächters oder Enkyklionbeamten in der römischen Zeit. Unter diesen treten auch 
dieselben in Form eines Briefes an den Agoranomen gerichteten Quittungen auf, vgl. 
für die Auflassung (KaTU"fPUl.\IOV) . (dazu MrTTEis, Einl. , Chrest. 182) P. Oxy. 242, für andere 
Akte (avan>al.\lov) 243, für die Freilassungen (Mi; €>-.EuaE.pwow) P . . Oxy. 50. Daß diese 
[Freiburger].Quiltung nicht unter einer Agoranomen-Urkunde steht, hängt möglicher
weise mit den oben [in der Lenel-Festschrift. W.] zu P. 36. 37 geschilderten Verhältnissen 
zusammen. Trifft dies zu, so hätte der Grapheionbeamte die Mitteilung der Enkyklion
pächter2) über den Eingang der Enkyklionzahlung erhalten, er hätte danach selbst die 
gefertigte Kaufurkunde anagraphiert, während er in der römischen Zeit überhaupt nur 
die Kaufurkunde (KUTU"fpacp~) nach Erhalt der Ermächtigung aufsetzen darf. Das 
Nähere vgl. unten in der Abhandlung XVI. XVIII [= Lenel-Festschrift . W.] 

Im Interesse der klaren Auffassung des Zusammenwirkens von Steuerpächter 3
) und 

Dorfgrapheion ist es sehr zu bedauern, daß nicht noch eine Silbe nach dem Stück von 
Z. 10, das uns erhalten blieb, überliefert ist. Es fragt sich nämlich, ob in dem vor
liegenden Schreiben der Enkyklionpächter2) nur die Tatsache feststellte, daß das En
kyklion gezahlt sei, oder nicht ausdrücklich den Grapheionbeamten zur Vornahme des 
Anagraphein ermächtigte, ähnlich wie es in den oben erwähnten Urkunden der 
römischen Zeit durch eine andere Behörde· geschieht, die zum Katagraphein oder Ana
graphein oder zum Ausstellen des Freibriefes die Anweisung gibt. Möglicherweise hat 
hinter dem Kai die Ermächtigung zum &va1pacpEtv gestanden. Es ist müßig zu fragen, 
ob die Ermächtigung auf Anagraphein oder Katagraphein gelautet haben müßte. Oder 
war etwas über eine Parteierklärung, daß der Kaufpreis gezahlt sei, gesagt? 

N1K6µaxo[ i; . . ........ : . x,aipHv.] 
HT((KTm €rr1 T[11v €v ...... TpamZ:Uv, 
apoi;;* 'A&Eµ~{}[ Ewt;*, 6 bE'lva TOO bE'lvoi; 
"fEWP"fO~ TEhOt; [( EtKOCJTilt;) E"fKUKAlOU ... 

€cp' ~t; .... ] 
. . ßacJ1}..1Kot;] 

. . . . . . OlKOU lf!-] 

1} [Hier hat PARTSCH «Trapeziten» durchgestrichen und durch • EQkyklionpächters» ersetzt. W.] 
2) [Im Manuskript steht «der Trapeziten> resp .. «der Trapezit». Da PARTSCH wenige Zeilen vorher 

das ursprüngliche «Trapeziten• durchgestrichen und durch «Enkyklionpächter> ersetzt hat, war es redaktionell 
geboten, die von PARTSCH an diesen Stellen versäumte Korrektur nachzuholen. W.) 

3) [Hier hat PARTSCH •Trapezit> durchgestrichen und durch «Steuerpächter» ersetzt. W.] 
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5 ~oboµ?µEvou ~ ou reiToves - - - - - - EK ToO rrpos] 

<XTTY)AlWTY)V µ[epous - - -- - - - - - -- - -] 

OVTOS EV T~l bri[ - - - - - - - - - - --] 

ou ETTpl<XTO rrap[ a TOO belvos - - - - - -- - - ] 

Kpl']TOS iuiv 'Ap[ - - - - - - - _ _ _ -) 

10 TaKToµfcr&ou Kai* [- - - __ _ _ _ __ _ -] 

vEppwcro. (E TOUS) Kb M[ ecrop~ .] 

!in. 2 T(i]v - TpdrrEZ:av (Accus.) ALY. 
Erläuterungen. 

l~n. 3 A{}Eµ~{}[ las GERHARD. Ich dachte an 'A{}Eµµ[€wc;. 

Im. 4 (EiKOO'Ti')<;), unter der Voraussetzung, daß der Text ins 3. Jahrhundert gehört vgl die Bel g b · 

G~ENFELL·HuNT; :reLtynis Papyri II, p . 183 f. - Hinter llyKuK).fou entwede~ KaTd 1Haypa;i]: Toe~ 
betvoc; oder KaTa biarpacpi]v ~v ~XEt. 

Anhang. 
Von Ulrich Wilcken. 

_ Über Ursprung und Zweck dieses Anhanges habe ich mich oben im Vorwort 

p. III sqq. geäußert. 
Die Tafelnummern, die PARTSCH in seinem Manuskript angegeben hatte, sind z. T. 

geändert · worden. Mit Genehmigung des Herrn Direktors Prof. JACOBS hat Herr Dr. HuGo 

lBSCHER, der treffliche Konservator der Berliner Papyrussammlung, die von PARTSCH als 

zusammengehörig erkannten Fragmente, die auf verschiedenen Tafeln zerstreut waren, 

soweit sie nach Berlin geschickt waren (s. p. V), zusammengefügt und neu verglast. 

Er hat ferner mit seiner großen Erfahrung die Zusammengehörigkeit auch noch weiterer 

Fragmente erkannt und auch diese zusammengefügt (s. P. 17 und 20"). Endlich sind 

von ihm auch einige Fragmente vereinigt worden, die ich zusammengefunden hatte 

(s. P. I2b, 24, 36/7). Darnach habe ich auch in PARTSCHS Manuskript die jetzt gültigen 

Tafelnummern eingesetzt. 

Zu meinen Transkriptionen bemerke ich, daß ein Strich unüir einem Buchstaben 

(~) bedeutet, daß dieser nur teilweise (oft nur in kleinen Spuren) erhalten, aber nach 

meiner Ansicht sicher gelesen ist ; dagegen ein Punkt unter einem Buchstaben ('.X-) be

deutet, daß mir die Lesung nicht ganz sicher ist. 

Ehe ich zu den einzelnen Nummern übergehe, möchte ich hier die allgemeine 

Frage behandeln, ob die Verträge der Freiburger Rolle private Sec hszeugenver

träge oder not a r i e 11 e Ver t r ä g e sind. PARTSCH ist in sorgfältiger Abwägung der 

verschiedensten Momente, die für die eine oder andere Lösung sprachen, zu dem Er

gebnis gekommen, daß diese Freiburger Papyri Sechszeugenurkunden sind, die in einer 

«Abschriftenrolle» zusammengeklebt waren. Am durchschlagendsten erscheint unter 

seinen Argumenten der Umstand, daß die Signalements per Parteien, die in den Sechs

zeugenurkunden nicht begegnen, dagegen für die agoranomischen Verträge charakte

ristisch sind 1) (wenn sie auch nicht in allen vorkommen), in seinen Freiburger Papyri 

fehlen, ferner, daß durch P. 36/7 (unten S. 99) die normale Form des agoranomischen 

Vertrages (mit Signalement im Kontext und der Subskription KEXPriµchtKa) zur selben 

Zeit für Philadelphia bezeugt ist. 

Die Frage ist darum so schwer zu entscheiden, weil, wie a-q.ch PARTSCH hervor

hob, von der Kleberolle, der die in Frage stehenden Papyri angehören, durchweg nm: , 

der obere Teil erhalten ist, so daß wir nicht wissen, wie der Schluß dieser Verträge 

1) Vgl. die Ausführungen der Graec a Halensi s in Dikaiomata, S. 213. Zustimmend J. HASEBROEK, 

Das Signalement in den · Papyrusurkunden (Pap. Institut Heidelberg, Schrift 3), S. 20 f. 
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ausgesehen hat. Die Fragmente bleiben sämtlich im Kontext stecken 1 Nun habe ich 
in der Freiburger Sammlung zwei von PARTSCH nicht publizierte Fragmente von agora
nornischen Verträgen eines besonderen Typus bemerkt, die zum selben Ankauf und 
aller Wahrscheinlichkeit nach zu demselben Funde (Philadelphia) gehören, aber nicht 
den oberen, sondern den unteren Teil der Verträge uns bieten. Sie gehören zwar zu 
keiner der von PARTSCH edierten Urkunden, auch ist es aus technischen Gründen nicht 
gerade wahrscheinlich, daß sie zu der s e 1 b e n Rolle wie jene gehörten (hiergegen spricht 
für den zweiten auch die Jahreszahl), wohl aber besteht technisch kein Hindernis für 
die Annahme, daß sie aus einer gleichartigen Rolle aus einem andern Zeitabschnitt stam
men. Es ist daher zu prüfen, ob typologisch die Möglichkeit besteht, für die von 
PARTSCH behandelten Stücke die hier auftretende Vertragsform anzunehmen, so daß auch 
seine Verträge agoranomische Urkunden ·wären. Ich setze zunächst die beiden Frag
mente als P. 12a und 12b hierher. Die sachliche Erklärung beschränke ich auf das 
Notwendigste, da es mir nnr auf die Feststellung des Urkundentypus ankommt. 

P. 12a (Tafel 36). 
Oben abgebrochen. 

]. [ 
]ap.[ 

j111 rr[ 
. ]'fE"fpaµµE[ V . 

5 ]wt rrpacrÖ'ovTt [ 
T]µur€at 

J . EV Tf\t Errt"fEOP[ "fElTW] 
]µEva rrupov K[a&apo-v] 

ehr ]oKa(Ta)O'TllO'a<; Et<; Kqt[ ] 
'Eav b JE_ µ~ arrobt+i, arroT[ ElO'clTW] 

10 ]Övn TT TOAEµalov - [ ] 
f <2 H-J .6.ta Z~v-wv[oc;.] 

(3. H.) • ' • OUA~ rrap' ocpp]uv bEEtav. [ J 
]. ou(X.~) µE(nurrwt) f.E a(ptO'TEpwv). [ J 

Unten freier Rand. 
6 = €myewp[yehw]; Ergänzt nach 34, 33 (Neudruck). - 8 oKaO'Tl')<Hl~ Pap. Am Schluß Ka oder 

K~. - 9 ergänzt nach 34, 38 {Neudruck). - 11 sehr ähnliche Schrift wie vorher, aber etwas gedrängter 
· U E und steiler. ·- 12/3 in flüchtiger Kursive. - 13 o (u korrig.) µ eEa Pap. 

Das Fragment gehört einem Pa c h tv ertrage an, und wenn· ich recht sehe, einem 
antichretischen. Von Z. 5 an läßt sich genau derselbe Gedankengang erkennen wie in 
meinem Neudruck von P. 34 von Z. 31 an, wo man in entsprechenden Abständen den
selben Wendungen begegnet. Die Vergleichung zeigt, wieviel links fehlt . Rechts ist 
Zeilenschluß. In Z. 11 steht .6.ta Z~vwv[ oc;] nach einem großen Spatium selbständig für 
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sich. Daß dies von 2. Hand geschrieben ist, wird durch 12 \ 18 gesichert. Es ist also 
· · · l ' U t schr'ift Von 3 Hand sind dann die Signalements darnntergesetzt. eine ongma e n er , . · . . Die Wiederholung der ouM in z. 13 zeigt, daß zwei Personen beschrieben werden, also 

Verpächter und Pächter. 

P. 12b (Tafel 34). 

· Oben abgebrochen. 
[ - - - - - - - - ] „ . • ~ '. „ [ - ] 

[ - - - -"- - - - xJ~6vou TOKWV 
[ ( btbpaxµwv) Tf\I µvfü TOV µfjva EKaO' ]~ov' TO bE b[ a ]
[ VElOV TOUTO Kat TOV UTtEp(?) TO ]~TOU TOKOV 

5 [ arrobOTW - - - - _:. ]wt EV µl']Vl .=_~[V} 
[btKWI - - - - - - b ]EKclTOU h ouc;. 
('Eav bE µ~ arrobwt, arrornJ~aTW rrapaxpf\[µa] 
[ TO µE_v MVElOV ~µ16>..t0v' TO ]v bE TOKOV arr~[ oDv] 
[Kai ~ rrpcifac; EO'Tw - - Jwt rrpaacrov~[t] 

10 [ - - - - -'- - - - T]~UTOU Ka&<i_'..TE[p] 
[ E"f biKl']<; - - - - ·- ]ou TOD rrpO"fE"f[puµ]
[µEvou baveiou (?) - - :..._ J~A.iwv Kai T~ a[ ] 
[ - - - "Enuoc;; Et<; EK]mcr1v I:apa Arr.[.} 
[ - - - µETa Kupiou TO ]D l ~au ;Tf\(<;) u\oD 

15 [ - - - - - - - 'lo]~baiolu Tf\<; f.m-
[ "fOVf\c;;. 'H O'U"f"fpacp~ f\bE Kupia rr ]aVTiaxou, OV av 
[ E.mcpEpl']Tat. ] 
[ (2. H .) ] ~ta I:w\O'TpclTOU. [] 

(3. H.) [Name wc; (f.Twv) .. Evµ]E"fE il111<; µEX.ix[p(wc;)] 
20 [ - - - - - - -· o]u>..~ 1 rrap' ocp&a>..(µov) 

[ aptO'TEpov Kai rrapa TO "f ]~vE1 iov E"f bE( Etwv ). 
[Name - wc;; ETWV - - - - - - - ] 
[ ~ - -- - - - - - - -- - - - ] 

3 wegen der Kleinheit der Lücke (durchschnittlich 20 Buchstaben) wird l:>tl:>pdxµwv wie in Ha~b. 28, 5 
mit ßl- geschrieben sein. - 8 ergänzt nach BGU VI, 1273, 31 f. Vgl. auch P. 34, 31 (N~udruck)'. - 13 Schluß 
möglich \t.,nQ[>.]-. _ 18 diese Subskription steht nur wenig tiefer als Z. 17. Dahmler freier Raum. -
19 µüiiPl Pap. - 20 ocp{}a>. (mit z)Vei übergesetzten Buchstaben) Pap. - 21 l:> e Pap. - 22/3 hier fehlt 
die beschriftete obere Papyrusschicht. 

Erst bei meinem letzten Besuch in Freiburg (Oktobei) gelang es mir, das Haupt
stück dieses Fragments auf Taf. 34 mit einem kleinen Fetzen auf Taf. 32. z~~ammen
zufügen.1) So winzig dieser Fetzen ist, hat er mir doch erst voUe ~larhei,t uber ,dep 
Typus von 12 a und 12 b gebracht, denn erst dadurch, daß ich durch ihn bta, I:~O'TpaTou 
mit einein Spatium dahiriter gewann , wurde mir meine Vermutung, daß .6.ta Z11vwv[ oc;] 

1) Jetzt sind beide zusammengesetzt auf Taf. 34. 
Abhandlungen der Heidelb. Akad emie, philos.-hlst . KI. 7. Abb. 

4 
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in 12 ", 11 eine Subskription sei, gesichert, wodurch sich dasselbe für ll.ia rwcr-rpchou 
in 12 h, 18 ergab. Durch Vertikalstriche habe ich oben das kleine Fragment kenntlich 
gemacht. Es reicht von Z. 14-21. 

Der Vertrag ist ein Darlehensvertrag. Wichtig ist mir das Zusammenstoßen 
von xp6vou und -r6Kwv in Z. 2 dadurch, daß sich dies genau so in p. Hamb. 28, 5 
findet , wo leider gleichfalls vor xp6vou eine noch nicht sicher ergänzte Lücke ist. Denn 
dieser aus Philadelphia stammende Text gehört, wie schon PARTSCH bemerkt hat1) , zu 
einer ganz ähnlichen, vielleicht sogar zu derselben B,olle wie seine Freiburger Fragmente. 
Diese Ähnlichkeit des Formulars bestärkt mich daher in der Annahme, daß _ auch das 
obige Fragment aus Philadelphia stammt. Während ich Z. 3 nach diesem P. Hamb. 
ergänzen konnte, gehen die Texte von da -an auseinander, da .in unserer lJrkunde keine 
Hypothek wie dort bestellt wird. Dcls Jahr in Z. 6 (mindestens das 10.) ist auf Philo
metor zu beziehen. Dieser Text ist also etwas jünger als die von PARTSCH behandelten 
Verträge, die aus RoUen aus dem 3. und 8. Jahr des Königs stammen. Die Lesung 
tapa (mit einem merkwürdige;i Schluß-Alpha) 'Arro[A·](?} gelang mir erst, nachdem .ich 
in Z. 15 durch das neue Fragment ' lo]ubaiou gewonnen hatte. Bürgin .ist also eine 
Jüdin rapa, deren Vater einen griechischen Namen trägt, die mit ihrem Sohn als KUp10c; 
auftritt, der seinerseits als ein ' louha'loc; -r~c; €mrov~c; 2 ) bezeichnet wird . Da unterh alb von 
Z. 21 die obere Papyrusschicht fehlt, ist es sehr wahrscheinlich, daß hier noch ein 
zweites Signalement gestanden hat, so daß Schuldner, und Gläubiger beschrieben waren. 3 ) 

Beide Verträge, 12a und J2h, Lefolgen genau dasselbe Vertragsschema: auf den 
Kontext folgt eine amtliche Unterschrift in der Form ll.1a -roO bE'ivoc;; (ohne Amtstitel), 
und darauf, wieder von anderer Hand, das Signalement der Kontrahenten . . Zumal für 
diese Zeit agoranomische Verträge auch sonst bereits bezeugt sind (Grenf. I„ 10, a. 174), 
ist wohl nicht zu bezweifeln, daß der unterzeichnende Beamte, der durch das b1a aus
drückt, daß er die vorstehende Urkunde errichtet hat und hiermit vollzieht, d er Ago
ranom ist, resp„ ' da die Texte aus einem Dorf stammen, der Agoranomie -Vertreter im 
Dorf (6 rrapa -roO &ropav6µou) .4) · Vom Grapheion, mit dem PARTSCII oben und in der 
Lenel-F'estschrift durchweg für diese Zeit operiert, spreche ich hier nicht, weil ich glaube, 
daß die "fpa<pE'ia erst im Verfolg der Anagraphe·Verordnung des Philometor vom Jahre 
146/ö eingerichtet worden sind.5) Im übrigen wird ja aucl) mit Recht angenommen, 
daß die Grapheia in der Ptolemäerzeit, anders als in der Kaiserzeit , nur Urkun.den re
gistrierten, aber nicht errichteten.6) 

Eine vollständige Parallele zu dem hier festgestellten Schema habe ich unter den 
Ptolemäerurkundeu nicht gefunden. Agoranomische Verträge, die die Signalements 

. nicht im Kontext, sondern nachträglich in einer Unterschrift bringen, bege,gnen zwar 

1) Oben S. 3 und Festschr„ S. 187. 
2) Vgl. hierzu P. Gurob _2. 
3) So ist es für diese Zeit zu erwarten nach HAsEBROEK 1. c., S. 14. 
4) Vgl. hierzu unten zu P. 36/ 7 und 38. 
5) Tatsächlich steht ihre älteste Erwähnung im P. Buttmann von 145. Genau~r handle ich hier

über in der 4. Lieferung von UPZ 1 (in der Einleitung zu Nr. 126ff.), die demnächst erscheinen wird. 
6) So jetzt auch FR. VON WoEss, Untersuchungen ühe1· das Urkundenwesen und den Publizitätsschulz 

im röm. Ägypten (Münch. Beiträge VI, 1924), S. 34. 
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in größerer Zahl unter den Berliner Papyri des 1. Jahrhunderts v. Chr„ die Dr. KUNKEL 
demnächst herausgeben wird 1), aber Beispiele für die Unterschrift ll.1a -roO bElvoc;; statt 
der üblichen und, wie P. 36/7 zeigt, zur selben Zeit auch in Philadelphia bekannten 
Formel 'O bE'lva KEXPrtµch1Ka habe ich nicht finden können, wiewohl ich ihr schon 
irgendwo einmal begegnet zu sein glaube. 

Schon auf P. 12 a hin hatte ich die Frage erwogen, ob nicht die von PARTSCH be· 
handelten Verträge nach diesem Schema abgefaßt seien, doch auf dies Unikum bin, 
das mir zudem noch nicht ganz klar war (s. oben über ll.1a Zfj vwv[ oc;;]), hätte ich nicht 
wagen können, diesen Schluß zu vertreten. Nachdem nun aber 12h hinzugekommen 
ist, und jetzt ein fes ter Typus klar vor uns steht, rückt die Frage in ein neues Stadium. , 
Jedenfalls fällt das Argument, das nach meiner Ansicht am stärksten für PARTScHs An
sieht, daß Sechszeugenurkunden vorliegen, zu sprechen schien, nämlich die Abwesenheit 
der Signalements, jetzt fort-: auch in seinen Verträgen können überall wie in 12 a und 
12h die Signalements in Unterschriften gegeben sein, und ebenso k ann auch in ihnen 
der Agoranomie-Vertreter mit ll.1a -roO bE'lvoc;; persönlich unterzeichnet haben. 2) Das 
Argument, auf das PARTSCH besonderes Gewicht legte, die Verschiedenartigkeit der Hände, 
die s~ine Verträge geschrieben haben, scheint mir isqliert nicht durchzuschlagen: der 
Agoranornie-Vertreter eines ,so großen und von Griechen so stark besiedelten Dorfes wie 
Philadelp!;iia kann sehr gut ein großes Bureau mit mehreren Schreibern gehabt haben. 
Im übrigen kehren ja auch z. T. dieselben Handschriften wieder. 

Ein positives Argument für den agoranomischen Charakter der PARTsciI sehen 
Texte, das Herr Dr. KUNKEL im Gespräch mit mir hervorhob, kann man in dem Um
stande finden , daß, wie PARTSCH oben S. 4 dargelegt hat (vgl. auch die Lenel-Festschrift, 
S. 161 /2), die Verträge in der Freiburger Kleberolle nach dem D1ltu111 ihrer Errichtung 
geordnet, und das Tagesdatum der Errichtung auf dem freien Rand oberhalb des Ver
t~ages von der Hand des ordnenden Beamten wiederholt worden ist. Eine solche An
ordnung versteh t sich ohne wei~eres, wenn die Verträge von demselben Notariat er
richtet und zur Kleberolle zusammengefügt werden. Dagegen bei Sechszeugenverträgen 
müßte man schon annehmen, daß damals der Zwang bestanden hätte, sie noch a m 
selben Tag~ dem Amt einzureichen, wovon uns sonst nichts bekannt ist, denn bei nach
träglichen Einreichungen hätte man die Verträge höchstens nach dem Tage der Ein
reichung, nicht aber nach dem der Errichtung ordnen können. Die Soldatentestamente 
des 3. Jahrhunderts, auf die PARTSCH als Parallele hinweist, sind jedenfalls keine 
Sechszeugenurkunden, wie schon die G r a e ca Ha l e n s i s, Dikaiomata, S. 213, ge
zeigt hat. 

Die Freiburger Papyri bieten aber · vielleicht auch noch ein weiteres positives Ar-
gument für den agoranomischen Charakter. Ausfertigungen der Eheverträge P. 26, 29 
u nd 30 sollen, falls meine Deutung zutrifft, durch den A g o ra n o m e n im brtµ6 0"10v von 
Krokodilopolis hin terlegt werden (vgl. unten S. 64). Auch dies versteht sich ohne 
Sch wierigkeit, wenn diese Verträge von einem-:, Agoranomie-Amt errichtet waren. Wären 
sie dagegen Sechszeugenverträge, so müßte man annehmen, daß die nötigen Exemplare 

1) Zu ihnen gehört auch BGU VI, 1261. 
2) Daß die Nennung des Agoranomen im Präskript nicht nötig war, hat schon PARTSCH betont (S. 5). 

4* 
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erst von den Parteien dem Agoranomen zu diesem Zweck eingereicht wären, eine A ri
nahme, die für diese Zeit ebenso wie jene andere großen Bedenken unterliegen müßte. 

Es ist mir daher immer wahrscheinlicher geworden, daß die von PARTSCH be
handelten Verträge vom Agoranomie-Vertreter von Philadelphia errichtet 
und daher nach Analogie von P. 12a und 12h in ihrem Schlußteil zu er
gänzen sind. Im besonderen scheint mir auch die schon oben hervorgehobene starke 
Übereinstitnmung von P. 12 a mit P. 34 deutlich dafür zu sprechen. Völlige Sicherheit 
wird freilich erst die Auffindung vollständig erhaltener Verträge .von Philadelphia aus 
dieser Zeit bringen können. 

Ist diese Auffassung richtig, so fallen damit alle Konsequenzen, die PARTSCH aus 
dem privaten Charakter seiner Verträge gezogen hat. Zunächst haben wir dann nicht 
eingereichte «Abschriften» vor uns, sondern vollwertige, von mehreren Händen herge
stellte und unterzeichnete originale Ausfertigungen, und da sie zu einem T6µoi;; O'u"fKOA
M<1tµoi;; zusammengeklebt sind 1), sind es die Am t's ex e m p 1 a r e, die im Bureau der 
Agoranomie verblieben (vgl. MrTTEIS, Grundzüge, S. 62 f.). Wichtiger noch ist, daß 
diese Freiburger Vertragsrolle dann mit dem Publizitätsproblem und im besondern mit 
der « Anagraphierung» überhaupt nichts zu tun hat, da diese für agoranomische Ver
träge nicht' in Betracht kommt. Hierzu muß ich freilich bemerken, daß, selbst wenn 
es sich um Sechszeugenurkunden handelte, auch dann die von PAR'l'SCH angenommene 
«Anagraphierung» m. E. hier auszuschalten wäre, da diese, wie ich glaube, sowohl für 
die griechischen wie für die demotischen Verträge, erst durch den Erlaß Philornetors 
über die ava1paq>~ im Jahre 146/5 eingeführt worden ist. 2) 

Zu P. 15 Tafel (29). 

Zu Z. 1 dieses Fragments hat PARTSCH, wenn ich sein Manuskript richtig lese, 
bemerkt «(6. Hd.)», ebenso zur 1. Zeile von P. 17 deutlich «(8. Hd.)». Sonst habe 
ich bei ihm nur den Unterschied von 1. und 2. Hand gefunden. Er hat daher anfangs 
offenbar die Absicht gehabt, die Unterschiede resp. Übereinstimmungen der von ihm 
hier entzifferten Handschriften durch einheitliche Numerierung der verschiedenen 
Hände kenntlich zu machen, hat dies aber nachher offenbar aufgegeben. - Ob die 
übergeschriebene Zahl [1]E ist, ist · mir zweifelhaft. Eher E, wie auch PARTSCH anfangs 
gelesen hatte, da er im M:anuskript in Z. 3 zuerst 7TEµmri1 geschrieben hatte. 

Zu P. 17 (Tafel 32). 

Zu dem kleinen Fragment von fünf Zeilen, das PARTSCH oben unter dieser Nummer 
herausgegeben hat, hat inzwischen Dr. IBSCHER mit bewährter Kunst noch zwei weitere 

1) PARTSCH gebraucht oben S. 5 und noch deutlicher (nicht nur als Vorbild) in der Festschrift S. 187 
den Ausdruck dpoµevov für die Freiburger Rolle. Die dpoµeva enthalten vielmehr Exzerpte der Verträge, 
wie wir soeben aus P. Michigan 622 (A. E. R. BOAK, Journ. Eg. Arch. xn, lOOff.) gelernt haben. Vgl. A. SEGRE, 

Aegyptus VII, 106 und meine Einleitung zu Nr. 126 ff. in UPZ I, S. 612 f. 
2} lch muß hierfür auf meine Ausführungen in der Einleitung zu Nr. 126ff. in den UPZ 1 verweisen. 

f 

Anhang. Zu P. Freiburg 15; 17 und 20. 
-~~~~~~~~~~~~~ 

53 

kleine Fragmente hinzugefunden, die sich auf derselben Tafel 32 befanden. Dadurch 

ergibt sich jetzt folgender Text: 

ßaO'tAEUOVTWV [K>..Eomhpai;; KTA 
ETOU<;; TpiTOu; €cp' [!EpEwi;; <t>i>..wvoi;; KTA 
<t>1>..01raT6pwv Kai [aEwv 'Emcpavwv KTA 
[:L1µa ]pi6Tl'J<;; T~i;; Eu[ q>pavopoi;; Kr>.. 

5 [ <t>1>..07TaTo ]poi;; Elp~vrii;; [ T~<;; TTTo>..Eµaiou KTA 
[ ToO 'Ap ]O'woli]TOu [ voµoO 6µ0>..01000'1v KTa 
[ .. .. ]i;; Twv €-y ~o.[ ... 
[ .. Jqi;; . auroO E":' xa>..Ko[ 0 .bpaxµali;; ... 
[ .. J iµan<J'µov EV xa>..[ KOU bpaxµa\i;; 

10 [x1]Aimi;;, ljJEA~o[ v ... 
[µa J~oi;; ocp{}a~~.[ ocpavoOi;; . . . 

Der \µan0'µ6i;; wie auch das ljJEAIOV lass-en wohl keinen Zweifel, daß ~ir hier ei~en 
Ehevertrag vor uns haben. Wahrscheinlich war er in derselben Weise formul~ert, 
wie ich es unten· S. 60 für P . 29-31 vorgeschlagen und S. 62 für P. 26 durchgeführt 
habe. . Ich gehe hier nicht darauf ein . Für die Ergänzungen ist zu berücksichtigen, 
daß in z. 1-4, wo sie gesichert sind (in Z. 2 fehlen wieder die {}Eüi :LwT~pE<;;), 68-72 
Buchstaben rechts fehlen. Unklar bleibt mir leider Z. 7. Das v von €v hat einen sehr 
schrägen Anfangsstrich, aber auch in dem vorhergehenden Twv, auch in O'tv in 6. ist 
er schräg, wenn auch nicht so stark. Ein µ würde ich hier nicht verstehen, falls ~1cht 
auch der nächste Buchstabe ein µ (statt v) sein sollte, was ich nicht glaube. Hmter 

0 sehe ich einen geraden Strich, dann noch etwas, vielleicht zusammen ein l'J· Ich 
vermute eine Ortsangabe. Wahrscheinlich gehört dieser Passus zur Personalbeschreibung 
der Kontrahenten, oder vielleicht schon des 1<vp1oi;;. Dann wäre dahinter Platz genug 
für die unten von mir angenommenen Formeln. - Von Z. 8-11 ist eine Aufzählung 
der Mitgift (nach vorhergehendem 6 Mva b€ EXEtV q>Epv~v). Wie bät.lfig (so auch in P. 26) 
stehen voran die Kleider und die Kostbarkeiten, nach ihrem Wert abgeschätzt, 
dann das Kapital (10/1: xa>..KoO voµi<J'][µa]oi;; KTA.). In umgekehrter Ordnung steht es 

in P. 31. 

Zu P. 20 (Tafel 32). 

Ein Fragment von drei Zeilen (mit der Datierung) auf Taf. 32, wie PARTS~H diese 
Nummer beschreibt, kann kaum ein anderes sein als das winzige Stückchen, das wiederum 
Herr Dr. IBscHER inzwischen mit P. 31 verbunden hat und ich oben S. 26 dem 'fext von 
PARTSCH bereits angeschlossen habe. Die Berechnung von PARTSCH, daß die {}Eüi :LwT~pE<;; 
hier gefehlt haben müssen, ist richtig. 

Erwähnt sei, · daß Dr. IBsCHER auch noch zu einem andern Stück auf Taf. 32, 
das PARTSCH nicht erwähnt hat, noch ein kleines Fragmentchen von Taf. 31 hinzugefügt 
hat.. Das Aktpräskript (wieder vom 3. Jahr der Kleopatra und des Philometor vorn 

· 14. Mesor,e) reicht, da die Zeilen nicht lang sind (ca. 46 Buchstaben), bis in die 10. Zeile. 
Ich übergehe das sattsam bekannte Präskript und gebe nur, was vom Kontext erhalten 
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ist. Es ist wenig genug, aber wegen des zweimaligen 'b 
I nteresse. . N . rrapEm riµoc; nicht ganz ohne 

ennen WH es P. 20 a. 

P. 20a. 
'Apcr1voh Jou voµoO 6µ[ o:>..or .......... . ] 10 [bEAq:>Elat T00 

[-
[- ·_ . _ 

[- -- -

- ] i::apmlbriµoc; [ - - - - _ J 
'A{}?Jrivai[ o Ju rrÖpm[1briµ -. . - - J 

- - - - MJaKE[b - - - - J 

. Das 6µ[ o:>..or zei~~· daß ke~n Pachtvertrag vorliegt, da diese hier alle mit €µicr{}wcrEv 

begmnen. Dagegen konnte es em Ehevertrag sein nach dem von mir vorgeschlagenen 

Sehern~ (S. 6?): der .erste rraprnibriµoc; wäre der Mann, der zweite, der ein Athener oder 

auch em .Mytilenäer ist, wäre der Vater der Frau, und der Makedonier wäre ihr Kuptoc;. 

Aber es gibt wohl auch andere Möglichkeiten. Zu rrapmibriµos vgl. jl:ltzt die Parallelen in 

PREISIGKES Wörterbuch. 

Zu Nr. 21 (Tafel 26). 

2. Für die Ergänzung Kai {}Ewv :LwT~pwv reicht der Platz nicht. 

. 6: Statt , ou "fEhovE Je; sehe ich Ju. In keinem der hier vorgelegten Pachtverträge 

smd die rmv'.m an?egeben. · Auch in den Paralleltexten fehlen sie meist. Daß an un 

serer Stelle, m,cht die _Nachbarn. nach den vier Himmelsrichtungen genannt sind, , zeigt 

schon das arro, das mem~ls ~ei den "fEhovEc; steht. Damit ist vielmehr ausgedrückt, 

daß das betreffende . Terram sICh «nordöstlich von - -» befand. 

, , 8. Stat~ TauTric; bE. "fEvoµE]vric; µD arronvE_Tw ITTOXE[µaloc; To €Kcp6p1ov wird T ~ c; ·b·E. 

aßpoxou rric; uvoµE]vric; µ~ cirroT1vfrw ITTOAE[µa'ioc; To EAAEtµµa zu ergänzen ·sein 

Vgl. unten zu 34, 11 (Neudruck). . _ · 

. 1?. Zu~al ~er sehr sorgfältige Schreiber vor ßPEXElO"l']c; ein Spatium gelass~n hat, 

wird hier kem µri. davor ,zu er?änzen sein, sondern wie an den Parallelstellen (22, 11. 

34, 11. 35, 10). mit BpEXEtcrric; em neuer Satz beginnen, wenn er hier auch nicht mit bE. 

angeschlossen ist. Vgl. zu 34, 11 (Neudruck). 

. 12. Statt ßa.crt]XtKwv möchte ich EX] atKwv lesen (zwischen a und 1 ein kleiner 

Zwischenraum, de~ der Sch.reiber wegen einer kleinen Unebenheit oder dergleichen über

sprung~n h~t). ~Ie Stelle ist zu erklären nach Teb. 105, 24 1), wo von ,der Brache die 

~ede ~st: avarraucrEt - "fEVEO"tv ol[c;J €[a]v alp~T[at] TIADV ÜatKwv cpopTiwv. In diesem 

Smn~ ist a~ch hier im Vorhergehenden zu ergänzen. Das paßt dazu, daß in dem mit 

BpEx.rn1ric; -~mgefü?rten A~schnitt, der also die normale Bewässerung voraussetzt, Vor

schriften uber . die landw1rt~chaftliche Behandlung des Bodens gegeben werden. Vgl. 

34, 11. ff. Da~~t e?tfallen die «Angarienlasten der Königsfrachten>, von denen PARTSCH 

auch m der Emle1tung S. 9 spricht. · 

Zu Nr. 22 (Tafel 26). 

7. Nach PARTSCHS Ergänzungen wird das EKcp6ptov zweimal und zwar in ab

weichender Weise angegeben: hier in Z. 7 soll es 5 Artaben betragen, nach z. 8 f. 

1
) Weitere .Parallelen für diese cpopTia in Pm:1SJGKES Wörterbuch. Vgl.. dazu auch Rev. 43, 14. 
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aber soll es im ersten Jahre 4 Artaben, in den weiteren Jahren x Artaben betragen. 

Das scheint mir doch nicht möglich. In Paralleltexten, die die Formel 'H µicr{}wcric;; ~bE 

Elc; hri x h aben, wird das EKcp6p1ov in diesem Abschnitt angegeben (vgl. Teb. 105. 106). 

Danach wird PARTSCHS Ansetzung des €Kcp6p1ov in Z. 8 richtig sein. Für Z . 7 müssen 

wir aber nach einer anderen Ergänzung suchen. Das E vor dem Spatium im 2. Frag

ment ist sicher, also wird hier rrEvTJE stehen müssen (der Buchstabenrest paßt für T). 

Vielleicht war in der Lücke noch ein zweites Stück Land von (mindestens) 5 Aruren 

genannt. Danach ist die Ergänzung [rrEVTE in 10, die sich wohl auf das rrEvTJE in 7 

stützte, nicht gedeckt. ' 

·10. Hinter diesem [rrEVTE vermutet PARTSCH in der Note aKlvbuvov rravToc; KtvbUvoJu. 

Es ist aber unwahrscheinlich, daß diese Klausel von· dem sonst immer damit verbun

denen aVUTIOAO"fOV durch foi :ra Tpla hri getrennt wäre. Für diese vordere Lücke "weiß 

ich keine Parallele. In der hinteren großen Lücke hat PARTSCH hinter micrric; cp{}opac; 

ausgelassen TIA~V aßpoxou, denn hierauf nur bezieht sich der Zusatz ~nc; av "fEVllTat EV 

T~ l "f~l TClUTJ]l. Andererseits muß nun v or avurr6Xoyov nicht nur O.Ktvbuvov, sondern, wie 

wir sogleich sehen werden, auch noch aO"rrEpµov gestanden haben. Gegen E nde hat 

P ARTSCH im Manuskript TCl JuTY}l . . 'Eµßpoxou bE. ~ [ aßp6xou "fEJvoµEvric; geschrieben. Die 

beiden ersten Klammern können aber nur aus Versehen gesetzt sein (die erste übrigens 

mit Bleistift), wie · das Original zeigt, denn das 2. Fragment beginnt erst mit "fEJvoµEvYJc;. 

Statt dieser Ergänzung habe -ich zu 34, 11 T~c; bE. aßR6xou r~c; yEJv oµEvri c; vor 

geschlagen . Dies alles hat aber nur Platz in der großen Lücke, wenn man annimmt, 

daß der Schreiber wie in Teb. 105, 18 sich auf rracrl']c; cp3-opac; beschränkt hat . Somit 

würde ich ergänzen : E[TYJ aO"rrEpµov &Kivbuvov aVUITOAO"fOV rr ci crri c; cp {}o pa c;. 

T~ c; bE. a ßp o x o u "f~c; "f€JvoµEV%, was mit 57 Buchstaben genau die Lücke füllt. 

11. Statt PARTSCHs Lesung Ja[ .lEXll· T~c; bE. µ[1crMicrEwc; lese ich BJ p[E]X~ O"Etc; bE. 

T[~c;. wobei BpEX~O"Etc; vom träumenden Schreiber statt ßpExEicrric; geschrieben ist, wie 

die P1:1rallelen an dieser Stelle bieten. Der Kopf von p ist nicht sehr klar, und der Platz 

für [ E] et was sch mal, aber nach den Parallelen halte ich die Lesung doch für richtig. 

Damit fällt zunächst PARTSCHs Ergänzung der vorderen Lücke (s . Note): µ~ arro[n

vfrw rr:>..Eov ~ o av ~ "f~ rrJa[pJEXYJ, ein an sich richtiger Gedanke. Vgl. hierzu meine 

Ausführungen zu 34, 11, 'wonach vielmehr µ~ arro[TtVETW VAbµY}TOc; TO EAA Etµµa zu 

ergänzen ist. Es fällt aber auch die Ergänzung der zweiten Lücke, zumal da s zweite 

F ragment nicht mit Ka{}Japav, sondern mit Ka{}'] wpav beginnt. Der kleine Rest vor p 

(eine kleine Rundung, nach links geöffnet) paßt nTcht zu a, wohl aber zu w. In Ü ber

einstimmung mit dem in meinem Neudruck von Nr. 34 gegebenen Text (vgl. Z. 11 f.) 

lautet der Satz daher ungefähr folgendermaßen: BJp[E]x(Ei) cr<ri>c; bE. T[~c; r~ c; Karn

O" TIE tpci Tw Kai Kapmcrcicr{}w (o. ä.) T~v "f~V T ~ UTYJV VAbµY}Toc; Ka {}'J wpav, worauf, 

wie in P . 34, sich sinngemäß To'ic; lbi[ 01c; &vahuµacr1v anschließ~. -

12. Im Anfang lese ich nicht Jot, sondern lw1 (die rechte H älfte des w erhalten). 

Kombinieren wir dies Jw1 rrapExw[v mit P. 35, 11, wo ic~ crrrEpµarn foun1J[1 lese, so er

halten wir die volle F ormel crrrEpµarn E.auT]wt rrapExw[v 1) , die ich außerhalb der Frei-

1) Ich kann das Original nicht mehr prüfen , ob vielleicht irapEx6[µEvo~ zu lesen ist (PARTSCH hat einen 

Punkt unter w). Ich komme auf die Frage wegen Petr. III 43 (2), I 8/9: fouToi~ irdVTa irapEx6[µE]vo1((~)). 
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burger Philadelphia-Gruppe noch nicht fand. Dies schließt sich hier direkt an ava
XwµaCJ1v an und paßt zum Raume. Darum mußte vorher aCJrrEpµov ergänzt werden. 

Zu Nr. 23 (Tafel.. 27). 
8. In tw1 b8v1 t]oO (Lesung ou sicher) M6axou ist das toO sprachlich zu beanstanden, 

denn der Artikel vor dem Vatersnamen ist, was oft übersehen wird, immer Apposition 
zu dem vorhergehenden Kindesnamen~1) So liegt hier wohl ein Versehen für tw1 vor. 

13. Der Name des Verpächters in der übergeschriebenen Zeile könnte vielleicht 
0 Eo cp [ gelesen werden. 

14. Nach 34, 12 wird vor Ka&' wpav der Name des Pächters stehen. Also endete 
dieser auf - ~ac;;. · Hinter wpav kann statt E ein t gele~en werden, also tl o'lc;; tbio1c;; 
avaXwµaCJ1v . Der ganze Passus ist zu ergänzen nach 34, 11/2 (Neudruck). -

15. Da KataCJrrE1patw schon in 14 zu ergänzen ist, wird es hier nicht wiederkehren. 
Ich schlage E.rr1CJrr]E1patw vor und lese dahinter autf\1, nicht mh~v. Da.vor aber ist 
nach 35, 16 etwa Xwtov oder xXwpov o. ä. zu ergänzen. 

16. Am Schluß ist die Schleife für w zu schmal. Auch wird Ka&' wpav, das schon 
in 14 steht, hier nicht wiederkehren. Ich lese Ka&a und davor m. Hier könnte also 
die Bestimmung stehen, daß nach Ablauf der Pachtzeit der Pächter rrapabE1Eatw t~v 
"ff\V - - K]ai Ka&a[pelv arro &puou KTA. Aber es bleibt ganz unsicher. V gL meine 
Bemerkungen zu 34; 12. Als Paral~ele vgl. z. B. Teb. 105, 25 f. 

Zu Nr. 24 (Tafel 23). 
In 5. kann statt ]ap ... [ wohl ]apari.[ gelesen werden. 
In 6. ist nur noch ]Eta sichtbar, nicht ]ama. 
Links vor Fragment l konnte ich einen kleinen Fetzen anfügen, der von Z. 8-13 

di.e Zeilenanfänge sichert. Sie lauten demnach folgendermaf3en: 
8 [KA~]p[ o]u ap:oupac;;, wie PARTSCH ergänzt hatte. 
9 [Ka<Jftov- ~to l c;; dito. 

10. [t~]v-"ff\ lv und weiter lese ich rnutriv µribE[. Das . µri ist schwer zu erkennen 
und nicht absolut sicher. Über der Z'eile sehe 'ich ein T, wodurch also µribE in µ~TE 
verändert wird. Wenn dies µri richtig gelesen ist, so muß in 9 vor . ... ]hw bE TTto
AEµa'loc;; ein M~ gestanden haben. 

11. Nach dem · Ou b' ]av Etouc;; µ~ KataCJrrE1 in 10 hatte ich in 11 [pritm fJ "f]f\ 
vermutet, woran auch PARTSCH ursprünglich gedacht bat (später durchgestrichen). Dies 
bestätigt der neue Fetzen, aber mit einer sehr merkwürdigen Verschreibung. Ich sehe 
rim"f, wobei aber an dem a etwas korrigiert zu sein scheil\t. Das ergibt also: Kata
CJrrEi[prit]ri al "fl*, also mit Umstellung von ri und at. 

12. Hier ergibt der Fetzen nur die Bestätigung des Namens [' Av]ncpavlric;;; ebenso 
m 13 ['Avt]1cpajvric;;. Hinter vEXEL bE ['Av]ncpavric;; rrapel TTto[XEµaiou ist nicht EK -rrpoMµatoc;; 

1) Der Nominativ zu Tiro;\eµa(ou TOO TITo;\eµaiou heißt TITo;\eµalo~ ITrn:>..eµaiou , nicht TITo;\eµaio~ 
ToO Tiro;\eµaiou, wie in Indices und sonst oft gedruckt wird. 
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zu ergänzen (s. PARTSCHS Note), sondern rrp6boµa de; tel rrpo"(qpaµµEva E.Kcp6pta. 
Vgl. unten zu 34, 15. . . . . . 13. Da µEµETp sicher gelesen ist, ist der Vorschuß hier m natura, .mcht . m Geld 
gegeben. Ebenso in BGU VI, 1265, wo auch Getreide Et<; tel E.Kcp6pia geliefert ist. V g_L 
H. LEWALD, z. Sav. St. XLI, S. 121 f., der in P. Frankf. Inv. 20, P. Grad. Inv. 17l wie 
in Hamb. 26 solche Pränumerandolieferungen nachweist. In 12 könnte nach 35, 14 a c;; 
(seil. apnißac;;) ]Kai öµ[o]AO"(El ergänzt werden. Auffallend ist dies~ ~es~ndere Erklärung 
µEµETp[f\CJ&m, da doch schon mit "EXEl in 11 der Empfang besc~em1gt ist. Es muß a.lso 
hinter µEµETp [f\a&m di.e Pointe gefolgt sein, um derentwillen diese~ Zusatz gemacht ist. 
Da µEtpE'lCJ&m in Quittungen medial gebraucht zu werden pflegt (1ch habe zugemessen 
erhalten), ist Eautw1 zu streichen (ebenso in 35, 14). 

Zu Nr. 25 (Tafel 31). 

5. Der Verpächter heißt nicht H . .. toc;; S. zu 9. 
6. Der Pa'chter heißt 0[rn]cpiXw1. Vgl. 12., 
7. Der Dorfname scheint ' HpaKAEiwv[oc;; Kwµriv geschrieben zu sein. - Da der 

Pachtzins in Geld festgesetzt wird, wird -am Schluß cp 6 p o u statt EK<popiou zu schrei
"-

ben sein. 
8 n Das Verständnis dieser Zeilen ist außerordent lich schwer. Ich hin zu keinem /v. 

festen Ergebnis gekommen. Die Lesungen sind_ richtig, nur da13 ich K[at ' ~]toc;; lese 
statt H[ .. . ]rnc;;. Für PARTSCH$ Annahme, daß in Z. 8 der Passus übe~ das rrpoboµa 
beginnt, spricht der Akkusativ TCEVtaKoCJiac;; in !~. Auch könnte man. Jetzt f~rtfahr~n 
K[at' ~]toc;; t[6Kwv b1bpaxµwv tf\1 µvfü toµ µf\va EKaCJtov. Aber dalnnter wa~e kem 
Platz für die notwendigen Klauseln über die Rückzahlung des Vorschusses, vielmehr 
folgt in 10 aCJtrEpµov KtA., was noch zu dem ersten Paragraphen. über das µ1CJ&o.ov ge
hört. Darum erwog ich, ob der Schreiber nicht aus Versehen die Pachtsum1?e m den 
Akkusativ statt in den Genitiv (auf cp6pou bezüglich) gesetzt hat, so daß m 8 etwa 
zu ergänzen wäre xa[XKoO voµiCJµatoc;; Öcp&aXµocpavoOc;; taXavta - - bpaxµel.<; - - x1Xiac;;j , 
was ungefähr den Raum füllen könnte, · wenn man lange Zahlwörter emselzt. Dann 
würde Kat' Etoc;; die Zinszahlung als eine jährliche bezeichnen. In 9 würde nachher 
wohl 'H µia&waic;; ~b·E Etc; ~T'll x folgen vor aCJrrEpµov. Doch ich stelle das alles nur zur 
Erwägung. 

11. Eine unlösbare crux bleibt mir das von PARTSCH ref'p. GERHARD · gelesene Wort 
EtK[oa]ioCJtric;;, das ja sprachlich unmöglich ist. Es ist mir nicht gelungen, die richtige 
Lesung zu finden. Hinter EtK ist oben noch eine Schriftspur, aber vielleicht erst vom über
nächsten Buchstaben. Statt ]10 ist nur noch ein Punkt, der zu o (oder auch zu w) paßt, 
zu sehen. Wahrscheinlich ist, daß t~c;; mit dem Folgenden zu verbinden ist. Aber was 
kann E.1K[?].[.]oc;; bedeuten? Und zwar an dieser Stelle, der vorangegangen sein wird 
die Klausel rraCJric;; cp&opac;; rrA~V aßp6xou ~nc;; av KtA. (vgl. 34, 10 f )? Ich finde keine 
Lösung. Das Folgende könnte dann nach den Parallelen (s. meinen Neudruck von 
34, 11 ff.) etwa ergänzt werden: Tf\c;; ÖE "(EVoµ[EV'll<; "ff\<; aßp6xou 1) arrOTIVETW GE6cp1Xoc;; TO 

1) Diese Wortstellung z. B. in BGU VI, 1270, 20. 
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EAAE1µµa. BpEXElO'l']c;; bE. Tijc;; rilc;; KarnO'rmpaTw T~V 'fi\V] (12) 0 E 6 cp 1A0 c;; (statt {}w „ . 1oc;;) 

Ka{}' W Pa V (statt wpac;;) TO['tc;; tblo1c;; ava>.wµaO'IV, <11tEpµarn EaUTWI rrapEXWV, ·- - - -

- - - 'Eav bE. µ~ Karn<J' ]- ( 13) rrEipl'Ji ~ Aim;i T~v [µi<J'{}w<J'1v rrpo ToO xpovou KTA. 

14. Daß hier von rrp6boµa gesprochen wird, kann als Stütze gelten für meine obige 

Vermutung, daß in Z. 8 nur vom Pachtzins die Rede ist. Es entspricht ganz der Dis

position in Nr. 34, wenn jetzt nach den Vorschriften über den landwirtschaftlichen 

Betrieb der Paragraph über das rrp6boµa kommt. Aber auch hier bietet der Text eine 

Schwierigkeit in dem ]Kw1, das die Anwendung der zu Nr. 34 von mir nachgewiesenen 

Formel vEXEI 6 bE\va rrapa ToO Mvoc;; rrp6boµa Etc;; KTA. verhindert. An aT6 ]Kw1 rrpob[ 6µan 

kann nicht gedacht werden, da aT6Kw1 hinter rrpoMµan stehen müßte. Gehört es zu 

einem Namen wie etwa I:rraprnKoc;; (vgl. in Nr. 28), so wäre das der Verpächter, da der 

Pächter 0E6cp1>.oc;; beißt. Aber eine Wendung wie ~EbwKEV bE 0E6cp1>.oc;; I:rrapTa]Kw1 rrp6-

[boµa Etc;; Tov rrpO'fE'fpaµµfvov cp6pov wäre ohne Parallele, wenn auch an sieb wohl ein

wandfrei. 

Zu Nr. 26 (Tafel 28}. 

Dieser Text ist nic~t eine Schuldurkunde (oben S. 15), sondern ein Vertrag 

über eine griechische lose Ehe. Ich werde ihn unten im Kommentar zu dem 

Ehevertrag Nr. 29 mitteilen (S. 62). 

Zu Nr. 27 (Tafel 30) . . 

Statt ]ßwvoc;; ist (in Z. 7) ]vwvoc;; zu lesen. Damit fällt die Stütze für die Annahme, 

daß hier ein ~actum arrhae (appaßwvoc;;) 1) vorliege. 

Zu Nr. 28 (Tafel 27). 

, Die II. Kolumne dieses Papyrus ist nfoht eine Schuldurkunde (oben S. 15), sondern 

eiu antichretischer Pachtvertrag. Trotz der Kleinheit des Fragments hat es 

mich doch bei der Bearbeitung von Nr. 34 gefördert. Ich setze daher den Text hierher. 

Oben abgebrochen. 
rravrn <J>OP.\!I[ V 
b1<1x1>.iac;;. YEXE[1 
TclAaVTOV gy K[ai bpaxµac;; 
bpaxµac;; x1Aiac;; [ 

5 pav E.µ µl']vi TOß1 ·[ 
E.µ µl']vi <t>apµo0[{}1 
Kai b1<1x1>.iwv b[ 
Wv T~µ µEV rr[ 
b1<1x1>.iac;; E.EaK[ o<J'iac;; ' · 

10 ~µ16>.10v Kai -~ [ rrp&Eic;; 

Tflc;; TaUTl']c;; K[ 

1) Interessant ist, das bisher nur spät belegte appaßwviZ:rn&cn jetzt srhon für das III. Jahrb. V. Chr. 

bezeugt zu finden. In P. Cair. Zen. II 59250, 3/4„ wo Edgar appaßwvicraµEv schreibt, ziehe ich c'tppaßwv1-

crdµEv[o1 vor. Danach vermute ich in Petr. II 4 (3), 6: a p paß] w vi"crdµE voi aprupwv KaTUKEXpfiµE{}a El<; Ta KT~. 

Anhang. Zu P. Freiburg 26, 27 und 28. 

TaKou Etc;; TO ß[ a0'1>.1Kov 
µEVOV TOU cp[ 6pou 
~TOI KaT' E.rr[1<1rnMc;; (?) Ti KaT 

15 I: rrapTUKWI T[ 
Tij1 µvfü To ~[ 
Tijc;; b1acracpo[ uµEvl']c;; 
O'Tl'Ji;" T~V EVE. [ 
rrparµEVOI u[ 

20 p' aUTWV T~Y [(oder T~µ?) 
f<Xµ µ~ Tl ß[ a<JIAIKOV 
rrp6boµa [ 
O'OUO'IV .[ 
- Hier bricht der Papyrus ab. 
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Für die Bedeutung der Paragraphen verweise ich auf Nr. 34 (Neudruck). Hier soll 

nur kurz begründet werden, daß dieser Text in die Gruppe der antichretischen Pacht

verträge gehört. 

Der Text spricht in Z. 1 von <p6po1, weil der Pachtzins in Geld festgesetzt ist. 

In Z. 2 befinden wir uns mit YEXE[1 schon in dem Paragraphen über den Vorschuß 

(rrp6boµa). Ich bemerke, daß I:naprnKoc;; der Name des Verpächters ist, wie aus Z. 12 

hervorgeht, und daß die Pächter sich in der Mehrzahl befinden, wie Z. 19 und 20 zeigen. 

Demnach würde hier nach den Parallelen zu ergänzen sein: YEXE[1 bE: I:rraprnKoc;; rrapa 

ToO bE°ivoc;; Kai ToO bE\voc;; (eventuell noch mehrere) rrp6boµa Etc;; Tov . rrpO'fE'fpaµµfvov <p6pov 

xa>.KoO voµIO'µaTOc;; (öcp&a>.µo<pavoOc;;?)] (3) Ta>.av1"ov ~v KTA. Schon dies Beispiel zeigt, wie 

außerordentlich breit die Kolu_mne gewesen ist. Die nächsten Zeilen. werden von der 

Rückzahlung des Vorschusses gesprochen haben. Ob sie in zwei Raten erfolgen sollte, 

im Tybi (in 4/5 vielleicht T~µ µE.v rrpoTE]pav?) und im Pharmuthi? Ist deshalb in Z. 1 

v~n <p6pw[ v im Plural die Rede? Bei der Größe der Lücken lasse ich dahingestellt, 

ob der rrp6boµa-Abschnitt bis Z. 10 reicht, oder ob dort vorher von der Amzahlung der 

<p6po1 die Rede ist. 

Z. 10/1 könnte man nach BGU VI, 1271, 9 erklären : Ta bE. ßa<11>.1Ka mivrn öcra 

Ka{}~KEI urrE.p Tijc;;] ( 11) rf]c;; TaUTl']c;; K[ arnßaAAETW (?) I:rraprnKoc;;. Hiermit hängt gedanklich 

zus.ammen die nächste Bestimmung, die den Fall betrifft, daß die Pächter für den Ver· 

pächter die Steuern zahlen. S. unten zu 34, 20 ff. Hiermit stehen wir auf festem 

Boden durch das Etc;; To ß[ in 12. Es ergibt sich dem Sinne nach die Ergänzung: 'Eav 

bE n rrpax{}w<J'1v 6 bE1va Kai 6 bE\va (eventuell noch mehrere) urrE.p Ti]c;; rflc;; (oder ToO KA~

pou) fi urrE.p I:rrap]TaKOU Etc;; TO ß[aO'lAIKOV ~ clAAO Tl Ka{}' OVTIVOUV TpOTTOV E.mbEifoVTEc;; O'uµ

ßo>.a 6µ6>.ora(?) UTt'OAO'fElTWO'av (oder E.EEO'TW auTO\c;; urro>.orEiv) rnOrn Etc;; TO wp1<1] (13) µEVOV 

TOU cp[6pou KEcpa>.mov KTA. 

In 14 folgt eine Bestimmung, die vom Vorhergehenden zu trennen ist, da sie in 

Nr. 3-1 sich vor dem eben behandelten Paragraphen findet (34, 20). Dies deutlich ge

schriebene ~TOI KaT' E.rr[ hat mir bei der Entzifferung von 34, 20 geholfen. 

Was die nächsten Zeilen behandeln, lasse ich dahingestellt. 

\ . 
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Klar wird es mir erst wieder mit Z. 20 ff„ die sich vorzüglich dem BEßalwcn<;;
Paragraphen einfügen. Also: BEßatovTw bE I:rrciprnKo<;; TWt bElv1 Kai TWI bElv1 Kai TOI<;; rra] 
(20) p' aVTWV T~V (oder T~µ) (µlcr{}wcnv KTA. 'Eav bE µ~ ßEßatWO"l']l KaTa Ta TETpaµµ€va, 
UTTOTEIO"clTW I:rrciprnKO<;; aurnl<;; E.rrlnµov KTA.] (2J) E.aµ µ~ Tl ß[aO"!AlKOV KWAUµa TEVl']Ta!. ' Eav 
bE Tl ßaO"IAIKOV KWX.uµa TEVl']Tm, arrob6Tw I:mipTUKO<;; TWI btlv1 Kai TWI bElVI TO] (22) rrp6boµa 
l Kai av Tl a>..Ao rrp6crocpE1Mcr111 rrapaxp~µa. ' Eav bE µ~ &rrobw1, airomO"clTW - - - T~<;; 

rrpci~Ew<;; oucr11<;; aurnl<;; rrpcicr] (23) croucriv, darauf nicht K {K[ aTa TÜ biarpaµµa). Diese Er
gänzung soll natürlich nur im allgemeinen die Struktur angeben. 

Zu Nr. 29 (Tafel 27). 

Die Lesungen P ARTSCHS 'sind völlig korrekt 1), aber seine Herstellung des Textes 
in Z. 5 ff. möchte ich nicht unwidersprochen hinausgehen lassen. Es ist eines der wich
tigsten Ergebnisse dieser Publikation, daß nach PARTSCHS überzeugenden Darlegungen 
Nr. 29 und 30 Verträge griechischen Rechtes sind, die unter dem Einfluß der ägyptischen 
Landessitte ebenso wie die alexandrinischen crurxwp~O"EI<;; aus Augustus' Zeit in BGU IV, 
1050 ff. eine lose Ehe begründen, der später eine Vollehe folgen soll. Vgl. auch .PARTSCH 
in SETHE-PARTSCH, Demot. Urk. etc„ S. 580 ff., wo er zugleich, ebenso wie oben S. 19 f„ 
darauf hinweist, daß auch die · in P . Par. 13 erwähnte crunpacp~ oµo>..orla<;; eine der
artige griechische lose Ehe betrifft, ein Ergebnis, das auch ich schon vor langen Jahren 
gewonnen habe (vgl. UPZ I, S. 322). Diese Parallelen verlan_gen aber eine andere 
Rekonstruktion des vorliegenden Passus, als PARTSCH vorgeschlagen hat. Er ergänzt 
'EvETU~O"aTo (was bisher in keinem ptolemäischen Ehevertrag begegnet) oder EX.aßEv 
(dito) 2) v AbpacrTo<;; 3) - . 'lcribwpav - Elvm ruvalKa raµET~v E.rboµ€v11v E.auT~v µrnx Kuplou KTA. 
Da Par. 13 den Vertrag über eine solche griechische lose Ehe als crunpacp~ 6 µ o >.. o Ti a <;; 
bezeichnet, und ferner der P. Teb. 104, der gleichfalls zu dieser Gruppe gehört 4) (wie
wohl das Versprechen der Vollehe hier ebenso fehlt wie in BGU. IV, 1052), auf dem 
Verso eine 6 µ o (>.. o Ti a) . rciµou genannt wird 5), so scheint es mir zweifellos, daß, wie auch 
in Teb. 104 zu lesen ist, dclS Verbum oµo>..orElv den Text einleiten muß. Zieht man 
ferner die alexandrinischen Parallelen heran, so ergibt sich etwa folgende Struktur: 
'Oµo>..oroOcr1v "AbpaO"TO<;; - [Kai ' lcribwpa -' µETCt KUpiou] TOU auT~~ abEX.cpoO [ - O"UVEAl"j
>..u&€vm . a>..M>..01<;; rrpo<;; raµov (o. ä.), V AbpaO"TO<;; bE Kai EXEIV cpEpV~V rrap' au ]T~<;; xa>..KoO vo
µlcrµaTO<;; KTA. Damit fällt außer den einleitenden Verben auch die Ergänzung P ARTSCHS 
Etvm ruva\Ka raµETDV , die er dem P. Giss . 2, 11 entnommen hat, wiewohl dieser ein V o 11-
-ehevertrag ist.6) Es hängt dies damit zusammen, daß PARTSCH das w<;; av11p Kai TVVD 
des Par. 13 mit «als Mann und Frau» übersetzt (s . S. 20) statt mit «w ie Mann und 

1) In Z. 3 ist in dem Namen :r1µcxpiO"TrJ~ nicht xcx, . sondern pcx gelöscht. 
2} Den ältesten Text von 311, der Acxµßdve1 hat, läfit PARTSCH mil Recht beiseite. 
3) Dieser Adrastos ist ein Mufimo~. Vgl. hierzu jetzt die Bemerkung von Dr. ELIAS BrcKERMANN im 

Gnomon II, 611. 
4) So auch PARTSCH in der Einleitung, S. 21 Dagegen in den Erläulerung·en zu 29, 10 nennt 

er ihn irrig eine rcxµ1Kij ounpcxqifi (=Vollehevertrag). 
5) :runpcxqii] 6µoAO"'ficx~ ist offenbar eine Verkürzung von ounpcxqii] 6µoAoyicx~ rdµou, wie in MiTT., 

Chrest. , Nr. 293, 16 steht. 
6) Dorther hat er auch das E"'flloµEVrJV €cxuTf]v entnommen. Übrigens ist das [ elvcxt] dort nur ergänzt. 

Anhang. Zu P. Freiburg 29. Über Eherecht. 61 

Frau». Zur ruv~ raµü~ wurde die Frau vielmehr erst durch den späteren Vollehe
vertrag ( crunpacp~ cruv0tK1crlou), daher in den alexandrinischen crurxwp~O"Et<;; , die unserer 
Urkunde entsprechen, immer w <;; ruvmKi raµET~t gesagt wird, da die Griechen die Frau 
schon in der losen Ehe wie eine legitime Ehefrau behandelten, wiewohl sie es recht
lich noch nicht war. Also die Ergänzung Elvm ruva\Ka raµET~v steht mit dem schönen 
Ergebnis v~n PARTSCH, daß hier Urkunden über eine lose Ehe vorliegen, i~ Wider
spruch. Ich verweise zu diesen Fragen auf meine Neuausgabe des Pt1r. 13 I~ UPZ I, 
Nr. 123 (in der demnächst erscheinenden 4. Lieferung). Erwähnen möchte ich, daß 
ich schon bei unserem Zusammenarbeiten PARTSCH auf diese Einwendungen aufmerksam 
gemacht habe, und daß er daraufhin in . seinem Manuskript zu der Erläuterung ~on 
z. 6 sich ein wn notiert hatte. Möglich, daß er dies geändert hätte, wenn er zu emer 

Schlußredaktion gekommen wäre. . 
Für die manchem · vielleicht etwas kühn erscheinende Ergänzung P ARTscHs in Z. 10 

E.rri Twv rrparµa]TEuoµ€vw v Ta<;; raµ1Ka<;; er[ unpacpa<;; kann ich eine glänzende Bestätig~ng 
beibringen. Sie steht auf dem Papyrus, den PARTSCH oben S. 15 unter ~r. 26 m:ht 
ediert, ·sondern nur beschrieben hat. Da er sie als «Schuldurkunde» bezeichnet, wird 
er sie wegen ihrer Zerrissenheit nicht genauer betrachtet haben. Sie ist vielmehr ein 
Vertrag über eine lose Ehe von derselben Art wie Nr. 29 und 30, übrigens auch 31 
(vgl. jetzt auch 17). Da sie für diese Texte nicht unwichtig ist, teile ich ihren Wort-

laut hi,er mit. 
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Erläuterungen zu Nr. 26. 
5 - 8. Meine Ergänzungen von 'Oµo>..oroOow an entsprechen meinen obigen Aus

führungen. Die Ergänzung von cpEpV~V in z. 8 scheint mir nach den alexandrinischen 
Parallelen und auch aus sachlichen Gründen notwendig; sie wird auch in 29, 7 (hier 
vor TTap' auJrf\c;) einzusetzen sein. Da ich den Schluß von Z. 6 nicht verstehe, bleibt 
ungewiß, wo Kai ~ bE.lva hinzusetzen ist. 

7. Ein fü1Kovrapoupoc; begegnet in Cair. pen. I 59001, 24. _ 
10. Mit Recht hat PARTSCH in seiner Note zu 29, 7 ff. die Erwähnung des b ri µ 6-

0' 1 o v der Metropole mit dem vorher behandelten Vertrag über die lose Ebe in Be
ziehung gesetzt, wie auch seine Ergänzung T~v bE. E.nuricr1v in 7 zeigt. Im Widerspruch 
hiermit hat er aber in der Einleitung S. f9 sie auf den Vollehevertrag (cruvo1K10'iou) be
zogen, wiewohl dessen Erwähnung doch erst mit den folgenden Worten 0Ecr&w KTA. be
ginnt. Auf die Wichtigkeit der Erwähnung des briµ6cr1ov in diesem Zusammenhang 
hat schon PARTSCH S. 19 und 23 kurz hingewiesen, ohne aber auf die sonstigen Er
wähnungen in der Ptolemäerzeit einzugehen. Unter den verschiedenen Deutungen, die 
er für diese Stelle erwägt, hat er für seinen Text sich für die Annahme einer aTTO"fpacp~ 
an das Demosion entschieden: [ T~v bE. E.nuricr1v] [Kai r~v cpEpv~v aTTo"fpmµcicr&wcrav b1a 
roO aropav6µ(?}lou Et<; ro briµ6cr1ov KTA. Er beruft sich dafür an beiden Stellen auf 
P. Fay. 22, wonach in der Griechenstadt Ptolemais Mann un4, Frau bei beabsichtigter 
Scheidung aTTO"fpacpai an die tEpo&urm 1) einzureichen hatten, die diese dann im Archiv 
(K1ßwr6c;) deponierten. Ich trage aber Bedenken, ob man diesen Text als Analogie ver
wenden darf. Die Situation ist doch eine wesentlich andere: dort handelt es sich um 
eine Scheidung, hie_r um einen Eheschluß, dort um eine Vollehe (vgl. die 
tEpo&Urn1), hier um eine lose Ehe. Man begreift, daß bei einer Scheidung, zumal wenn 
längere Zeit zwischen ihr und dem Eheschluß liegt, ' den tEpo&utm, vor denen die Ehe 
3inst geschlossen war (BGU IV), zur Einleitung des Verfahrens die nötigen Daten über 
die Personalien etc. (s. Fay. 22) in einer aTTO"fpacp~ ·an die Hand gegeben wurden. Wenn 
aber der Agoranom einen Vertrag über eine lose Ehe aufsetzt wie hier (s. oben S. 52), 
so sieht man nicht, weshalb die Parteien ihm 2) eine aTTO"fpacp~ einreichen sollten, die 
durch ihn dem Demosion vermittelt würde, da er doch in dem von ihm aufgesetzten 
Vertrage alle nötigen Angaben zur Verfügung hätte. Wäre der Vertrag aber, wie 
PARTSCH annimmt, ein privater Sechszeugenvertrag, so fragt man, wie denn der Ago
ranom überhaupt dazu kommt, diese Vermittlerrolle zu spielen. Vor allem würde aber 
die Analogie von Fay. 22 erfordern, daß, wenn beim Eheschluß wie bei der Scheidung 
eine arrorpacp~ an die betreffende Behörde _zu richten war, diese UTIO"fpacp~ V 0 r dem 
Vollzug des Aktes durch die Behörde, wie dort vor der Scheidung, so hier vor dem 
Ehevertrag, nicht aber nach Ausfertigung des Vertrages, erfolgte, wie das nach PARTSCHS 
Ergänzung der Fall sein würde. 

Auf eine andere Ergänzung führt uns. die Prüfung der 
das briµ6cr1ov in der Ptolemäerzeit, die freilich sehr rar sind. 

sonstigen Angaben über 
Nach einer Inschrift aus 

1 ) Z. 3 irp[o~ -rou~ !epolHi-ra~, wie mir ScHÖNBAUER vorschlug. So auch PARTSCH oben S. 19. 
2) Dies würde nach PARTsctts Text anzunehmen sein, wie auch er S. 23 sagt, daß die Anzeige «bei» 

einem Beamten, «etwa dem Agoranomen'r•, erfolgte. 
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Ptolemais (PREISIGKE, Sammelbuch 3926) soll ein öffentliches Dokument, das der Stadt 
übersandt wird, in dem Archiv der Stadt hinterlegt werden: öm.Uc; - Karnxwpi<YrJTE f.v 
TWl rrap' vµlv briµoo'i'w1 . Hätten wir nur diese Erwähnung des briµ6<J10v, so würden wir 
hieraus kaum Rückschlüsse auf die Archivverhältnisse der xwpa zu ziehen wagen, da 
Ptolemais eine rr6A1c; war. Ein briµ6<J1ov begegnet aber auch in Petr. III, 7, 14, einem 
Soldaten-Testament des 3. Jahrhunderts aus Krokodilopolis im Faijum, wo es von 
einer privatrechtlichen Schuldurkunde heißt, daß sie im bqµ6<J1ov (wahrscheinlich von 
Krokodilopolis, also wie in den Freiburger Texten) liege: Kaa' vrrorpa<p~V T~V EV briµo
<JlWI KÜ. Die Graeca Halensis hat seinerzeit noch Bedenken getragen, dies als das 
Gauarchiv des Faijum anzusehen, da sie au{3erdem nur das Zeugnis aus der rr6At<; Pto
lemais kannte. 1) Heute, wo nun die Freiburger Papyri dazukommen, werden wir diese 
Bedenken fallen lassen, und da unser Text aus Philadelphia stammt, und trotzdem das 
briµ6<J1ov von Krokodilopolis angeführt wird, · wird dies das einzige briµ6cnov im Gau ge
wesen sein, also ein Gauarchiv. Ich kann noch ein weiteres Beispiel hinzufügen. 
In einem sehr- verstümmelten Fragment der Berliner Sammlung aus Oberägypten 
(:2. Jahrhundert. v. Chr.), das ich in UPZ II herausgeben werde, wird in bezug auf eine 
frühere <Jurrpa<p~ [bavdou] gesagt: -lJEt<JEV (offenbar für -lJEt<Jav, wohl wegen des folgenden 
f.v) EV briµo<Jiw[t b1a (oder vno) ...... . ] aropavoµ~<JavTOc;. Also der Vertrag ist seiner-
zeit im Demosion - - worden durch den damaligen Agoranomen. Das Verbum fehlt 
leider auch hier, aber wertvoll ist immerhin das -lJEt<J(a)v, wodurch z. B. avarpaq:>El<Jav 
oder arrorpaq:>Et<Jav hier ausgeschlossen wird, dagegen T~v Karnxwpt<J ]aE'i<Jav; was die In
schrift aus Ptolemais nahel~gt und gut zum Raume paßt, ermöglicht wird. Danach 
wär_e also dieser Vertrag (ob er ein privater oder ein agoranomischer war, ist nicht ge
sagt) durch den Agoranomen im Demosion in einer Ausfertigung hinterlegt worden. 
Hiernach liegt es nahe, auch die Lücken in Freib. 26 und 29 zu füllen und an- · 
zunehmen, daß hier gesagt war, -daß dieser Vertrag über die lose Ehe durch den Ago
ranomen ___: PARTSCHs Vorschlag in 29, 8 b1a TOO aropav6µ(?)]ou würde durch den Berliner 
'l'ext, wenn auch in anderem Zusammenhang, schön bestätigt! - hinterlegt werden 
soll. In 26, 10 wäre etwa zu ergänzen: 'H ÖE oµoAO'{'ta ~ÖE Karnxwp1<J-lJ~TW bta (oder VTTO) 
TOU aropav6µou Eie; TO briµ6<JtOV EV KpoKobl]AWV 7TOAE[t TOU 'A ]pcrtvoiTou voµ[ oOJ. Dieser 
Satz würde einen gewissen Abschluß bilden für den ersten Teil des Vertrages, der von 
der losen Ehe handelt, während mit dem folgenden Wort 0E<J&w der zweite. Teil über 
die zukünftige Vollehe beginnt. Daß in den hier vorgelegten Beispielen das Verbum 
bald mit f.v, bald mit Etc; verbunden wird, würde die Annahme, daß es sich um KaTC(
xwpiZ:EtV handelt, nur stützen, denn bei diesem Verbum wechseln beide Verbindungen 
(s. PREISIGKE, Wörterbuch). Ebenso wäre auch in 29, 7 ff: zu ergänzen. 

Bei der Größe der Lücke bleibt mein Vorschlag natürlich eine Hypothese, aber 

1) Dikaiomata, S. 156 f. Daran schliefit sich WE1ss an, Griech. Privatrecht 1, S. 409. - Es ist mir 
eine Freude, daß ich noch Gelegenheit fand, PARTSCH davon zu überzeugen, daß der Vorwurf, den er in der 
Lenel-Festschrift, S. 139 A. 1 gegen die Graeca Halensis angede'utet hat, grundlos war. Er schrieb dort: •Anders 
M1TTE1s, Grundzüge l, 178, der seine Darstellung abschließen mußte, ohne <lati ihm der Halensis bekannt 
gegeben wurde.» In Wirklichkeit lagen M1TTE1s' und meine Grundzüge nebst Chrestomathien bereit s fertig 
vor, als im Hrrhst 1911 die Graeca Halensis ihre Arbeit an den Papyri begann. M1TTE1s' Vorwort ist vom 
Juli 1\J 11 datiert. 

T 
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ich möchte sie doch zur Diskussion stellen . Auf alle Fälle ist es für die Geschichte der 
Archive in Ägypten von Bedeutung, daß es nach obigem schon seit dem 3. Jahr
hundert (vgl. P. Petr.) Gauarchive (briµ6 <Jta) gegebet. hat. Damit fällt endlich etwas 
Licht auf die dunkle Vorgeschichte der römischen Einrichtungen, auf die einzugehen 
hier aber nicht der Platz ist. 

Wenn PARTsöu S. 19 andrerseits daran denkt, aus der Erwähnung des briµ6<J10v 
· auf eine Veröffentlichung (avarpa<p~) der <Junpa<pai <JuVOIKt<Jlou in einem besonderen 
Ehe s tand s r e gister zu sch ließen, so wird diese Schlußfolgerung schon dadurch ab
geschwächt, daß, wie wir soeben sahen, auch MvEta ebendort deponiert wurden - ganz 
abgesehen davon, daß es sich hier, wie gesagt, um O"Ul"fpa<pai oµoAO'flU<; und nicht O"UV
OIKt<JlOU handelt. Also ganz verschiedenartige agoranomische Verträge wurden (nach 

·meiner Deutung) vo·u dem Agoranom, der sie errichtet hat te, im Demosion in einer Aus
fertigung hinterlegt, u rid diese werden hier in T6µ01 <JV'fKOAAD<Jtµo1 durcheinander, aber in 
chronologischer Folge zusammengeklebt worden sein, ebenso wie es die F reiburger Rolle 
uns zeigt, nur daß diese aus einem dörfischen A,rchiv stammt. Von einer avarpacp~ 

aber ist in den I.Preiburger Texten weder hier noch sonstwo die R~.de (s. oben S. 52). 
Damit will ich durchaus nicht die Möglichkeit leugnen, daß man in Agypten Ehestands
register gekannt h abe. Die überzeugende Deutung, die SETHE (GGA. HH8, 377) den 
raµo1 €r'fpa<pot a ls e in ge tragen en E hen gegeben hat, spricht dafür. Zweifel können 
einstweilen nur bestehen, ob diese Einrichtung schon in der Ptolemäerzeit bestanden 
hat, da die termini technici raµot €rrpa<pm , und drpa<pot, wenn ich mich nicht täusche, 
erst für die Kaiser~eit überliefert sind. 1) Aber auch wenn sie schon bestanden haben 
sollte, so würde doch die oben angenommene Deponierung der Eheverträge im Demosion 
hiermit nichts -zu schaffen haben, weil es sich hier ja um ·Verträge über die 1 o s e Ehe 
handelt, also, um den späteren Ausdruck zu gebrauchen, gerade um rciµo t -a. r p a <p o t .. 
Dazu kommt, daß das f.npaq:>Etv SETHES auf ein schriftliches Eintragen in ein Ehestands- -
register hinweist, während es sich oben um eine Deponierung von Ausfertigungen im 
Archiv handelt. ' 

11. Ich ergänze 0E<Jaw im Singular nach 30, 1, wie auch PARTSCH im Text von 29, 8 
tut, nicht 0Ecr&w<Jav, was er seiner R ekonstruktion in den Erläuterungen zugrunde legt 
(S. 23). Er hat sich h ier zu eng a n die alexandrinischen Verträge a us Augustus' Zeit 
angeschlossen, in denen in der Tat das {}fo{}m von Mann und F rau ausgesagt wird , 
aber dort steht daher auch a<p' ~c; av ~µEpac; aH~Aotc; rr poEirrw<Jt, _hier dagegen a <p' 
~c; av ~µEpac; at1T]w1 rr podrrrit ' l<Jtbw pa (29, 9). Daraus folgt notwendig, daß ,hier 
der Munn allein das -lJE<J-lJm besorgt, und so steht es ja auch in 30, 1. 2) Die F rist, 
binnen deren der Mann d_en definitiven Vertrag ausfertigen soll, nachdem die Frau (das 
ist neu!) den Wunsch ausgesprochen hat, beträgt nach unserm T ext (26, 11) 30 T age. 
Danach wird man auch in 29, 9 und 30, 2 TptaKovrn ergänzen statt 7TEVTE, das PARTSCH 
wieder den alexandrinischen Urkunden en tnommen hat. Die Verkürzung der Frist in 
der späteren Zeit mag damit zu~ammenbängen , daß damals Mann ' und Frau gemein-

1) Vorsichtiger ist es daper, bis diese Termini für die Ptolemäerzeit nachgHwiesen sind, sie für diese 
Periode überhaupt nicht zu gebrauchen. Vgl. UPZ 1, S. 580, 

2) Auch in Par. i 3, 9 wird es nur vom Manne gesagt. 
Abhand lungen der Heidelb. Akademie, phllos.-hist. KI. 7. Abh. 5 

1. 

l 
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sam den Termin bestimmten. Da konnte man, da man darauf vorbereitet war, die 
nötigen Formalien in fünf Tagen erledigen. Anders in der älteren Zeit, wo der Mann 
von der Frau mit dieser Ankündigung eventuell überrascht werden konnte. 

Eine besondere Freude hat es mir nun gemacht, am Schluß dieser Zeile 11 Erri] Twv· 
rr p a 'f µ a zu finden. So ist hier gerade das erhalten, was in 29, 10 fehlt, von PARTSCH 
aber scharfsinnig und glücklich ergänzt worden ist : 1tpa-rµa ]TEuOµEVWV ! 

12. Ich habe acp' ~i;; äv KTA. hierhin gestellt statt nach z. 11, weil das Objekt O"U'f
'fpacpi]v KTA. doch voranstehen muß. Nachgestellt ist jene Wendung z. B. auch in BGU 
IV, 1050, 27. Da ich die Zeichen vor wi;; dlhcrrn1 nicht habe deuten können (auf cracp 
folgt ein senkrechter Strich), bleibt vorläufig unklar, ob sich wi;; El{}1crTm auf 0€cr{}w ·KTA. 
bezieht oder auf das unmittelbar Vorhergehende. 

13. Die Ergänzung (nach MITT„ Chrest„ Nr. 284, 14 aus demselben 2. Jahrhundert), 
die genau zum Raume paßt, schließt den Zusatz TEKVWV E.~ aAMAWV mholi;; OVTWV bei 
PARTSCH 29, 12 aus; ebenso fehlt er in 30, 6. Er dürfte auch in 29, 12 zu streichen sein. 

Auf die Ergänzung der weiteren Zeilen habe ich verzichtet. Der Zusammenhang ist klar. 
Auf derselben Tafel 28, wie P. 26, steht auch noch ein Fragment, das PARTSOII 

nicht beschrieben hat, das sich aber mit den unter P. 29 von uns behandelten Fragen 
eng berührt, denn es ist, wenn ich es richtig erkläre, · eine sogenannte Scheidungs
urkunde. Zumal solChe aus der Ptolemäerzeit sehr selten sind 1), möchte ich den Text 
hierher setzen, wiewohl ich manche Stellen noch nicht sicher habe lesen können. Ich 
übergehe das nur allzu bekannte Aktpräskript vom 3. Jahr der · Kleopatra und des 
Philometor (vom 14. Mesore), das hiei\ weil die Zeilen nur kurz sind {44-50 Buch
staben), bis zur 10. Zeile reicht. Ich beginne mit Z. 10, um einen Maßstab für die 
Zeilenlänge zu geben. Damit man das Stück zitieren kann, nenne ich es P. 29 a; 

P. 29a (Tafel 28). 
10 [ crapEO"KmbEKaTrJt E.v <t>1AabEAcp ]Eicü T[ o JO 'Apcr1voh[ ou voµoOJ 

. . . ... „u 2:]upaKoCJia µrn't Kup(ou (2 . H.) 
[oµoAO'fEI 'A>-.EEavbpa . ... ... ]u ToO Awvucriou Lup[aKo]-

. TOO 'l!UTpÖ~ cu'.JTi')~ (2. H .) 

[ ofou -- --- - - - - KO ]vrnpoupou aTTEXEIV n[apa] 
[ - - - ToO -- - TT€p]crou T~i;; ETTt'fOV~i;; T~[v] 
[ cpEpv~v, DV rrpoO'rJVE'fKaTo 'AA ]EEavbpg ~ rrpo'fE'fpa[µµ€]-

lf> [VYJ xaho0 bpaxµai;; b1cr(?)X1A]iai;; rrE(vrn]KOO"tai;; TOU. ( .. } 
[ - - - - - - - - ]wt ri[ ... . ]bt TTaxwv bEu-
[ TEpm - - KaTcX crunpa]~~v· oµ[ OAÖ'fi]ai;;, D Kai EVD
[ VEKTUI Eli;; aaETY)O'lV (?) UTT Jo 'AAE~[ avbp] . i;; TOV µil -civ-
[ Tl TT 0 1 D ()"EO"{} ai 'A h EE a V b]pa<v> -µribE. T[ oui;;J rrap~ 'AAE~av-

20 [bpai;; Erri - - - - - Jbriv µribE. lEJrri Tov-i;; rra[pa] 
[ - - - b'ou TTEpl Ti]V T ]1µi]v T~r i;;J cpEpv~i;; TW[.] [ - - - rr - ]XaAKOV. [ - ]-
[ - - - - - - Jo~. C- - J 

Hier bricht der Papyrus ab. 
1) Vgl. BGU VI, 1284. Die Heidelberger Dissertation von GALM, Das Recht der Ehescheidungen in 

den Papyri 1923 (durch Schreibmaschine vervielfältigt), war mir leider nicht zugänglich. 

i n 
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Eine Frau Alexandra, eine Syrakusierin, die mit ihrem Vater, der gleichfalls aus 
Syrakus stammt, als Kup10i;; auftritt, erklärt hier, von einem X, der TTEpcrri~ T~i;; ETTl'fOV~i;; 

ist, die Mitgift zurückempfangen zu haben, die sie ihm gemäß einer crunpacpi] oµoAO
'flai;; zugebracht hatte. Wenn hier auch nicht wie meist in den Scheidungsakten der 
Kaiserzeit in irgendeiner Wendung auf die vorangegangene Lösung der Ehe 1) hinge
wiesen wird, sondern formell nur eine Quittung über den Rückempfang der cpEpv~ aus
gestellt wird 2), so wird man diese Rückzahlung doch nur im Zusammenhang mit einer 
vorangegangenen Auflösung der Ehe auffassen können. Da :ims nur der obere Teil 
dieser Urkunde erhalten ist - wie von der gesamten Aktenrolle!-, so ist es im übrigen 
sehr gut möglich, daß noch Ausführungen über die Lösung der Ehe gefolgt sind. Diese 
Ehe war durch eine crunpacpi] oµoAO'ffai;; (Z. 17) geschlossen worden, d. h. durch den Ver
trag über eine 1 os e griechische Ehe. Daß nicht etwa aus diEisem Charakter der Ehe 
zu erklären ist, daß uns hier nur eine Quittung über die cpEpv~ vorliegt, zeigt MITT. , 
Chrest. 293 {123 n. Chr.), wo ganz deutlich von der Scheidung gesprochen wird, wie
wohl es sich auch hier um eine durch. crunpacpi] ,üµo>-.o'flai;; 'faµou geschlossene Ehe han· 
delt. Im einzelnen bemerke ich zu dem Text noch folgendes: 

Die Ergänzung [ ou µrivoi;; IT Ep1Tiou TEO"O"apEO"Km ]bEKUTYJI Mw[ opi] TEO" ]- in Z. 9 stützt 
sich auf die Raumverhältnisse, die ein möglichst lang-es Zahlwort verlangen. An dem
selben 14. Mesore sind auch P. 12 (Pacht), P . 2o a (Eheschlnß) und P. 31 (Ehescbluß) 
errichtet worden. Es ist für das Leben in diesem Dorf Philadelphia nicht uninteressant , 
_daß an einem ·und demselben Tage zwei neue Ehen und eine geschiedene Ehe das 
Agoranomie-Amt beschäftigt haben. Daß diese Urkunden, da sie vom selben Tage datiert 
sind, in dem T6µoi;; O"U'fKOAA~0"1µoi;; der Agoranomie nebeneinander zu stehen kamen, wie 
aus der von PARTSCH dargelegten kalendarischen Anordnung der Rolle folgt, wird be
stätigt durch das Format der Fragmente: da sie in der geschlossenen Rolle aufeinander 
lagen, haben sie bei der Zerstörung der Rolle dieselbe Gestalt bekommen.3) Ich be
merke, daß dieselbe Hand, die hier über Z. 11 und 12 die Nachträge geschrieben hat , 
auch in P. 12, '6 den Nachtrag eingefügt hat. 

11 /2. Der Fehler, der hier von 2. Hand korrigiert wird, liegt darin, daß der 
Schreiber, anstatt hinter 'AAEEO.vbpa zunächst den Vaternamen und LUpaKocria zu schrei
ben, aus Versehen sogleich den Vaternamen so geschrieben hat, wie er als Kvp10i;; (mi t 
Angabe seines . Vaters, der Herkunft etc.) zu nennen war. Wir haben also hinter Ale
xandra sowohl auf wie über der Zeile den Namen des Vaters einzusetzen. 

16. Den Anfang habe ich nicht verstanden. . 
17 /8. Lesung 4) und Ergänzung sind nur als Versuch mit-allem Vorbehalt gegGben. 

Das Perfektum EV~l VEKTm findet seine Stütze in der Parallele der römischen Urkunden, 
wo es an der betreffenden Stelle avabEbWKEVUI mhtV - Eli;; a{}ETY)O"IV Kai aKvpwO"lv 0 . ä . 

' heißt (Mrrr., Chrest. 292, 14; 293, _ 19). Das cp€pEIV steht hier also im Sinne von Em
cp€pEtv (vgl. Errfcpopov 1. c. 292, 14). Für auTw1 ist hier kein Platz, ist aber wohl hinzu-

1) Daß die Scheidung den erhaltenen Verträgen schon immer vorangegangen ist, betont ERNST LEvY, 
Der Hergang der römischen Ehescheidung (1925), S. 109 ff. 

2) So auch in Lond. II, S. 207 (Nr. 178) a. 145 p. Chr. . 
3) Darum habe ich auch in P. 26 den Monat Peritios-Mesore eingesetzt, weil er dasselbe Format hat. 
') In Z. 17 ist ]a~ korrig. aus ]m. 

5• 
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zudenken: - Rätselhaft bleibt mir der Schluß von 'A>-.EEf avöp J . c;: hinter der Lücke steht 

kein a; es sieht aus wie ein u oder eine unverständliche Ligatur (m?). Und doch k1rnl1 

nur ac; gemeint sein, wenn anders ich A>--EE richtig gelesen habe. Der Papyrus ist so 

gedunkelt, daß ich EE nur mit großer Mühe erken'ne. 

18 ff. Der substantivierte Infinitiv im Genitiv, der den Zweck ausdrückt (ToO µ~ 

av[ nrrot~<JE<J{}m) ist mit E.v~[ VEKrnt zu verbinden: die Athetierung der Urkunde ist erfolgt, 

damit nicht künftig Alexandra wegen der Mitgift noch Ansprüche erbebe. Für E.rr[ nach 

avnrro1El<J{}m habe ·ich kein Beispiel (rrp6c; wäre besser). Aber avnrrotEl<J{}m wird an 

dieser Stelle so oft mit E.m>-.Eu<JE<J{}m verbunden (s. PREISIGKI<J, Wb.), daß wohl daher 

dem Schreiber das E.rri in die Feder gekommen ist. 

Zu Nr. 30 (Tafel 11). 

2. Statt rrEVTE wird TptaKovrn zu ergänzen sein. S. S. 65. 

3. Ob die den alexandritiischen O'U"fXWP~O'EI<; entnommene Phrase wc; av E.rri TOU 

KatpoO Ko1vwc; Kpivw<Jt (ebenso in 29, 9) hier am Platze ist, möchte ich bezweifeln. Dort 

siud die Fragen über das Erbrecht in dem provisorischen Vertrage noch nicht geregelt; 

darüber sollen die Eheleute eben später bei Schließung der Vollehe frei miteinander 

bestimmen können (vgl. BGU 1050). Hier aber sind diese Erbfragen von Z. 6 an . 

(ebenso in P. 29 von 11 an) aufs genaueste geregelt. Wahrscheinlich sind die Eheleute 

hieran doch bei dem S]Jäteren Volleheschluß gebunden gewesen. Dann verliert aber 

jene Phrase ihren Sinn. Es iRt auch zu überlegen, ob nicht das Kotvwc; KpivEtV damit 

zusammenhängt, daß damals im Gegensatz zur älteren Zeit, wie ich oben betonte, das 

{}E.<J{}m T~V crunpacp~v von beiden Gatten ausgeführt wurde. 

11. In Evav[ ist a unsicher. Dieser 3. Buchstabe (vielleicht a) scheint von 2. Hand 

gelöscht zu sein, die mit matterer Tinte etwas darüber geschrieben hat, was ich nicht 

lesen kann (w?). 

15. Ergänze E.v T ~ 1] mh~t ö 1 a Tlµ~ er [Et. Vgl. z. B. Oxy. 2ö7, 17: E.v T~t lcri;i öia

Ttµ[~O'Et. 

17. Vor Et<; sehe ich nicht v, sondern u. Also ka~m auch hier ö 1 a T o 0 <h o p a

v 6 µ o-] u Et<; TO Öt]µ6<J10v ergänzt werden. Im übrigen muß hier in diesem Zusammen

hang die Ergänzung eine andere sein als in 29, 8. Offenbar wird hier zurückverwiesen 

auf die schon in dem ersten, hier verlorenen Teil erwähnte Deposition im Demosion 

(vgl. 29, 8). 

18. Von hier an springen die vorderen Ergänzungen. z. T. zu weit nach rechts vor. 

Die Lücke vorn ist nicht größer als die von Z. 1-17 im Durchschnitt; von 19 an wird 

sie sogar etwas kleiner und von Z. 28 an noch mehr (um ca. drei Buchstaben). Die ab

sobte Länge ist zwar nicht zu berechnen, da i1ier das Datum fehlt, aber es müßte eine 

einheitliche Berechnung durchgeführt werden. 

25. Ich bezweifle öu<Ji (vgl. Z. 10 Schluß). Vor 1 steht kein <J, eher ein v. Auch 

öu kann ich nicht sehen'.' 

28. Statt fr[ lese ich E l p [~ v t] 1 h M~vwvoc;. 

so lebt sie; Damit fallen PAwrsc11s Ergänzungen 
W eirn aber Eirene die rrpaEtc; hat, 

auch der vorhergehe11den Zeilen, ich 

Anhang. Zu P. Freiburg 30, 31 und 32. 69 

glaube, schon von Z. 23 an (Eil'] µEv uriEta). Warum sollten auch diese erbrechtlichen 

Bestimn;rnngen, die schon oben Z. 6 ff. behandelt sind, hier nochmals erscheinen? 

30. Das Eo-n, das die Konstruktion stört (PARTSCH muß Elp~vt] emendieren), steht 

nicht da. Ich lese J üri Elp~Vt]V. H ier sclieint eine sonst nicht bezeugte Wendung vor

zuliegen, denn E.rrEHJU"fE<J{}m, zu dem E.rri Elp~Vt]V treten. könnte, bat PAllTSCH mit Recht 

schon in Z. 29 eingefügt. 
31. Am Schluß steht beute nur aö1K{, wie in Z. 32 nur µEvou<J[. Ob hier in

zwischen am Rande etwas verloren gegangen ist? Ebenso endet in Z. 34 der Papyrus 

mit EV[. 
35. Die Schrift ist z. T. abgescheuert. rrpoKEtµE.vwv steht nicht da. Aber ich kann 

nichts Vernünftiges herauslesen. Sollte der z'weite Teil nicht ME.vwv sein? 

36. ]l'lcrm ist richtig gelesen, aber die Ergänzung ist mir unglaubwürdig. 

37. Nicht m. Vielleicht nEpl. 

Zu Nr. 31 (Tafel 32). 
' 

1- 3. In bezog auf die 8-12 Buchstaben der Zeilen, von denen PARTSCH in der 

Einleitung S. 26, spricht, bemerke ich , daß in dem obigen Textabdruck von Z. 1-3 

ein kleines Fragment links von mir angefügt ist, das in zwischen von Dr. lBscHER dort 

plaziert worden ist. Ich erwähnte. schon S. 53, daß dies allem Anschein nach das von 

PARTSCH als P. 20 beschriebene Stück ist. 
8. Vor xa>-.KoO scheint mir ein c; zu stehen (s. unten). 
9. Anfang Jov, Schluß nicht a, sondern x, also E.v x[aX.KoO öpaxµa'lc;. Vgl. 26, 8. 

Was PARTscH: in der Einleitung über die Entgegennahme des Mädchens etc. sagt, 

geht auf seine Auffassung von 29, 5 ff. zurück. Ich meine vielmehr, daß auch hier die 

oben zu P. 26, 29 und 30 von mir vorgeschlagenen Formeln Anwendung finden können, 

etwa folgendermaßen: 'Oµo>-.oroO<Jtv ... ] wpoc; (oder öpoc;?) E>pfüE [ - - Kai ~ ÖElva (viel

leicht E>Epµo0&1c; nach Z. 10) - µETa Kupiou - E>]EOcpi>-.ou E>pmK[oc; - cruvE>-.t]>-.u{}E.vm a>-.M>-.01c; 

rrpoc; raµov (o. ä.), ... wpoc; ÖE Kai EXEtv cpEpv~v rrap' mh~]c; xahoO voµicrµ[ aToc; KTA. 

Danach scheint auch dieser 'l'ext ganz gleichartig wie Nr. 29 und 30 zu sein. 

Zu Nr. 32 (Tafel 36). 

1. Zu den {}EOi ' EmcpavElc; vgl. zu Nr. 33 . . 

2. Die _Ergänzung T~<; rr_e[ WTt]<; \rrrrapxiac; liegt nahe. 
4. Ich lese IT E p tT i w [1 statt IT EptTiou. 

5. Statt nµ~c; T~[c; lese ich T 1µ~v Tt][. 
6. Hinter Kai könnte [ Toi:c; rrapa <JoO- ergänzt werden. 

7. Wichtiger ist, daß avn>-.o ]riac; nicht gelesen >Verden kann, sondern ] v a c; dasteht. 

Damit entfällt der Ausgangspunkt für PARTSCHS Ausführungen über avnAE"fEtv. 1) Ferner 

ist' ö i K l'1 v statt öiKf)<; zu lesen. Manche Parallelen, die öiKt] und Kpi<J1c; nebeneinander 

stellen, Jegen die Ergänzung oÜTE öiKt]V [ oÜTE Kpi<Jtv nahe. 

1) Seine Vermutung, daß auch in Pap. Grad. 3, 11 eine ähnliche Klausel stehe, wird durch L EWALDS 

Mitteilungen über den Text der Außenschrift in P. Grad. Inv. 0 17 nicht bestätigt. Vgl. Z. Sav.-St. 1921, 

s. 115f. 
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'8. Vor 'Eav bE T[ em Spatium. 
9. Hinter ÖpKOV ist ein freier Raum bis zum Ende des Fragments. Danach ist 

[ßaO'tAlKOV zu streichen. Nach 33, 12 ist zu ergänzen: oµoAO"fW ÖµwµoKEVat TOV rrpO"fE
"fpa ]~µEVOV. ÖpKov.. ~ich~ig ist,. daß diese Subskription von einer zweiten Hand ge
schr~eben ist. Sie schreibt kl~mer und enger. Somit haben wir eine Originalaus
fertigung vor uns und damit eine Illustration zu der Formel: ÖpKO~ ov wµo0'€V Kai 
U TrEXE l p O"f p cicpYJ 0'€ V. 1) 

Das Fragm~nt ist so klein, daß es schwer . ist, zu sagen, wer den Eid geschworen 
hat. Ich sehe mchts, was speziell auf einen Steuerpächter oder einen Käufer vom 
Staat, ~n die PARTSCH d~nkt; hinwiese. Das arroTEiO'w 0'01 in Z. 6 erinnert an die Sprache 
der Privatverträge. Wie Dr. KUNKEL mir zeigte, .befinden sich unter den von ihm be
handelten Berliner Papyri mehrere Königseide ( 1. Jahrhundert v. Chr.), die, vor dem 

. Agoranomen gel.eistet, agoranomische Privatverträge bekräftigen (gleichfalls mit origi
nalen Unterschriften). Es wäre nicht unmöglich, daß auch dieser Eid (wie auch der 
f~lgende? so zu deuten wäre. Danach könnte er, wie die vorhergehenden Stürke, aus 
emem rnµo~ O'U"fKOXMcr1µos von agoranomischen Amtsexemplaren (s. oben S. 52) stammen. 
Aber sicher oder gar nötig ist diese Annahme nicht (s. zu Nr. 33). 

Zu Nr. 33 ('l'afel 22). 
Auch dieser Eid ist wie Nr. 32 von einer 2. Hand unterzeichnet (Z. 12) ist also 

gleichfalls eine Originalausfertigung. Die Beobachtung von PARTSCH, daß beide Texte 
(32 und 33) von derselben Hand geschrieben sind, fand frh am Original bestätigt. So 
~ag a~ch von Nr. ~3 gelten, was ich eben von Nr. 32 sagte. PARTSCHs Ausführungen 
uber die « Anagraphierung» kann ich nach dem oben S. 52 Bemerkten nicht beistimmen. 
A1:1~h se.he ~eh. ke~?- I~diziu~n d~für, daß dies der Eid von Bürgen eines Steuerpächters 
sei. ) Die emz1ge Ahnhchkeit mit P. Petr. III, 57 liegt in der von PARTSCH in Z. 7 nach 
ihm ergänzten Wendung, aber diese Ergänzung beruht auf einer irrigen Lesung (s. unteri). 
Das Fragment ist zu winzig, als daß es uns einen festen Anhalt für die Deutung des 
Eides gäbe. 

Die beiden Eide gehören kaum ins 3. J ahr der Kleopatra und des Philometor. 
W'_ enn in Nr. 32 bei den {}EOI 'EmcpavE'i~ geschworen wird, so ist zu überlegen, ob daraus 
m.cht folgt, daß damals die gemeinsame Regierung der Kleopatra I. und des Philometor 
n1~~t bestand,, denn sonst würde zweimal bei der Kleopatra geschworen sein, zuerst 
bei ihr als ßacr1X1<TO'a KXEorrciTpa {}EO.- ' EmcpaviJ~ 3) und dann bei ihr als dem weiblichen 

1) Vgl. Theb. Bank XI, 1 und 17 (d;izu S. 65). Auch in PSI V, i':>15, 8 und 28 ist uitEXEtp~ypdq>l']OEV 
herzustellen (s. Archiv VI, 400). Vgl. auch PSI IV 425, 15. 

2) Zum Par. 62 verweise ich auf meine Neuausgabe in UPZ I, Nr. 112, die demnächst in der 4. Lie
ferung ersch~inen. wird. Natürlich habe ich damals meinen Text PARTSCH gezeigt, worauf er ein paar 
Anderungen m semem Manuskript vorgenommen hat. Auf diese Nr. 33 beziehen sich auch seine Ausfüh
rungen in der Festschrift, S. 196, wo versehentlich «Freiburg 35» gedruckt ist. 

8) PARTSCH hat im Datum in seiner Rekonstruktion S. 27 3e<l~ 'Emqiavou~ bei der Mutter und 3eou 'Em
qiavoO~ bet dem Vater ausgelassen, auch das {}eav 'Emqiavf] in der Eidesformel, das nach Parallelen doch 
wohl zu erwarten wäre. 

71 Anhang. Zu P. Freiburg 32 und 33 (Königseiden). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Teil der {}Eol 'EmcpavE'i~. Setzt man die Eide in Philometors Zeit, so würden sie also 
etwas später anzusetzen sein, entweder in die Jahre, wo er allein regierte, oder auch , 
wo er mit seiner Schwester Kleopatra zusammen regierte. In letzterem Falle könnte 
man 1) in 33, 1 ergänzen: ßacn>..Ea TIToXEµa'iov Kai ßaO'iX1crcrav KXrnmhpav {}rnu~ <D1XoµiJ
T ]opa~ Kai -a[ EOU~ 'EmcpavE'i~ KTA. Sie könnten aber auch aus der Zeit des Epiphanes 
stammen, etwa wie Nr. 38 aus den letzten Jahren (s. unten). Dann wäre in 32, 1 zu 
ergänzen: ßacr1Xfo TIToXEµa'iov Kal ,ßacriX1crcrav KXEOmhpav {}rnu~ 'Emcp]avE'i~ K[al {}Eou~ <1>1-
Xomhopa~ KTA. Sicherheit läßt sich nicht gewinnen. _ 

Gegen PARTSCHS Rekonstruktion der ersten vier Zeilen S. 27 habe ich manche Be-
denken, doch würde es zu weit führen, sie zu ,begründen. 

2. Zwischen Tpto~ und 0Eocp1[X ist ein Spatium in der Größe von etwa zwei Buchstaben. 
4. Vor Kai noch ein Buchstabenrest. Statt µ11vo~ <DaµEv[wD lese ich avEVYJVE"f-

µE. v[ . . . , wobei allerdings das VE korrigiert zu sein scheint."· . . 
5/6. Am Anfang von 5 u·nd 6 war der Papyrus etwas umgeklappt, so daß die 

Schrift verdeckt war. Mit Erlaubnis des Herrn Direktors drehte ich den Fetzen um 
und gewann dadurch für 5 die Lesung ]~~~. für 6 aber, was wichtiger ist, ]~'f"fUO~ 
statt KA ]iJpou o~ . PARTSCH nahm an, daß auf diesen Kleros die Hypothek (Z. 5) bestellt 
sei. Dds stand freilich im Widerspruch da~it, daß die KA~p01 in dieser Zeit nicht :B~igen
tum der Kleruchen waren und daher nicht verpfändet' werden. durften. PARTSCH selbst 
hat oben S. 29 (ebenso wie LEWALD, H eid. Sitz.-B. 1920, 14, S. 6) von dieser Tatsache 
aus die große Bedeutung der antichretischen Pachtverträge für die Kleruchen erklärt. 
Da die Eide in erster Person sprechen, ist der E"f"fUO~ eine dritte Person. Vielleicht liegt 
eine ßEßaiwcr1~ für einen Bürgen vor. Aber das bleibt ganz unsicher. 

7. Am Anfang steht nicht Jw, sondern Jta. Der erste Buchstabe ist ein 1 mit 
dem kleinen Ligaturstrich wie in Kai· in Z. 4 und 9. Für den Querstrich des T wäre 
dieser Strich zu kurz. _ Also b Jul. oder sonst etwas. Selbst wenn w dastünde, wäre die 
Ergänzung PARTSCHS (nach Petr. III, 57) natürlich in keiner Weis.e zwingend gewesen. 

8. Diese Worte J aXXw1 T6rrwt f.v w1 buv[ würden wohl sehr schwer. mit einer Bürg
schaft für einen Steuerpächter in Verbindung zu bringen ·sein. 

9. Statt TÜV v6[µov steht TÜV "fEVOµE[vov. · 
10. Ich lese TOUTOt~ statt TOVTO\J<;. Am Schluß ist das 11 von rrX11 korrigiert. Da-

hinter sehe ich noch eill Sigma. 
11. PARTSCHS Lesung f.]croµE.vou<; T~~ aO'Eßla~ T[ oD ÖpKou ist offenbar unter dem Ein-

fluß der aus dem von ihm zitierten- P. Eleph. 23 bekannten Schlußformel gewonnen 
worden. 2) Gerade in jenen Jahren hat er sich ja eindringend mit diesen Elephantine
texten beschäftigt (s. SETBE-PARTSCH, Dem. Urk.). Die Photographie, die mir Kollege 
A1Y freundlichst sandte, und jetzt das Original bestätigen mir meine frühere Lesung 
]acroµEv O'UO'Tij<Tacr{}a1 rrX[. 

- 12. Diese Zeile ist von 2. Hand geschrieben mit etwas blasserer Tinte. Aus 32, 9 
geht hervor, daß hier kein ßaO'tAtK6v zu ergänzen ist. Mit 14 setzt wieder die 1. Hand 
ein. Dazwischen ein freier Zwischenraum von ungefähr drei Zeilen. 

1) Natürlich ist in 33 1 <1>1~oirdTO]pa~ (mit. entsprechender Ergä~zung) auch dann nicht ausgeschlossen. ' , 
2) Vgl. jetzt auch PSI V 515, 18 ; Cair. Zen. 59011 Verso 3. 
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1-1-. Am Anfang sehe ich ]~OTYJ, am Schluß ]. vnxt. [. Von 15 sind noch minimale 
Spuren. . -· 

Nach PARTSCII folgt hier «ein zweiter solcher Eid» (S. 27), d. h . wohl ein zweiter 
Bürgeneid. nach seiner ~uf:assung. Da uns. aber ~öni~se!de auch als Doppelurkunden 
bekannt srnd (vgl. A~ch1~. \i '. 204. und dazu Jetzt die Liste von ßILABEL in Aegyptus VI, 
104), besteht wohl d10 Moghchkeit, daß auch hier ein solcher Fall vorliegt. Dann wäre 
~aum an eine agoranornische Kleberolle (s. zu 32) zu denken. Doch eine Entscheidung 
ist schwer zu treffen. 

Der er.ste E1"d „ d l b" Z wur e nac l o igem von . 4 an folgendermaßen lauten : 

J . Kai cXVEVYJVE'fµEv[ .. 
5 J:~<; urro&~K~~ ETTl'fE'fpa[ 

]~!'fUO<; E<JTIV apoupwv €rr[ Ta 
]ta T~<; npobEbYJAWµEv[ YJ<; 

Ev~]aAXwi T6rrw1, €v U:n-buv[ 
JxaXKoO Kai Tov 'fEv6µEv[ ov 

1 Ü . ]TOUTOt<; ou&E.v rraparrA~<J[ 
Ji:aoµEv <Ju<JT~<Ja<J&m nX[ 

(~. H.) o]µoAO'fW oµwµOKEVat TOV ~~O'fE!p[aµµEVOV ÖpKOV, 

Zu Nr. 34 (Tafel 11). 

. Z~ diesem sehr schwer .lesbaren Text (s. oben p. VII) hat die Revisiou des Ori-
gmals m Lesung~n und Ergä~zungen so viele Abweichungen von PARTSCHS Au~gabe 
ergeben, daß es sich empfahl, sie zum Schluß (S. 86/7) in einem Neudruck übersichtlich 
zusammenz~.stellen. Das hat auch deu Vorteil, daß ich mich hier in der Besprechung in 
ma~chem kurz~: fassen und_ auc~ davon absehen kann, alle falschen Lesungen hier auf
zu_zaMei:;i. Erganzu~gen brmge ich nur, soweit Parallelen oder der Zusammenhang sie 
m~: ~u ergeben schienen. V~n den Parallelen der Kaiserzeit habe ich mich prinzipiell 
moghc_hst ferngehalt.en, u_m so mehr, als PARTSCH durch sie mehrfach -in Irrtümer ge
raten ist. Andrerseits wird sich zeigen, daß PARTSCH durch die demotischen Parallelen 
du~ch deren ausgezeichnete juristische Analyse er einen Beitrag von bleibendem Wer~ 
geliefert h_at, mehrfac~ . in die Irre geführt worden ist. An mehreren Stellen hat er Ge
da?ke~ dieser den:iohschen Parallelen in unsern Text hineingetragen, die in keinem 
gnech~schen Text Jener Zeit stehen, die aber auch durch meine Revision und Rekon
st~ukt10n ausgeschlossen · werden. Nur deswegen konnte er zum Schluß seiner Ein
l~~t~ng (S. 41)_ sagen: «Der P. Freiburg 34 entspricht diesen (demotischen) Klauseln 
vo!llg».' Es wir~ dah~r von neuem zu prüfen sein, ob seine Anschauung, ,daß diese 
griechischen antichrehschen Pachtverträge der einheimischen (ägyptischen) A t. h h b"ld · n IC rese «?!LC. ge i et». se_ie~ (S. 30), zu Recht besteht. Mir liegt es fern, zu dieser Frage, die 
emdrmgender Juristischer Untersuchung bedarf, im Vorübergehen Stellung zu nehmen 
aber a_ufmerksam -~achen möc~te ich doch darauf, daß die von PARTSCH herangezogene~ 
de~otische~ Vertrage alle der Jüngeren Ptolemäerzeit angehören, während uns die grie
chische Antichrese schon in Texten des 3. Jahrhunderts v. Chr. vorliegt. Vgl. P. Straßb. 

Anhang. Zu P. Freiburg 34. 73 

II, 92 vom J. 244/3, BGU VI, 1273 vom J. 222/ 1, 1262 vom J. 216 /5, P. Frankf. 1 
vom J . 214/3. r Ihnen schließen sich die Freiburger Texte von 179/8 und 174/3 an. 

· Bei meinem Bemühen, mich in dieses mir ferner liegende juristische Problem ein-
zuarbeiten, bin ich namentlich durch den P. Frankf. l und die klaren Ausführungen 
dazu von H. LEWALD (in den Heid. Sitzungsber. 1920, 14. Abb.) gefördert worden, 
durch den ich wiederum auf die lehrreiche Arbeit von A. MANIGK, Gläubigerbefriedigung 
durch Nutzung (1910), aufmerksam gemacht bin. LEWALD kannte damals an ptole
mäischen Parallelen nUr zwei, die beide noch unpubliziert waren, einen Straßburger 
Papyrus, der inzwischen von PREISIGKE als P. Straßb. II, 92 ediert ist, und eben uusern 
P. Freib. 34, von dem ihm PAR'rscn Kenntnis gegeben hatte, auf den er aber begreiflicher
weise nicht eingegangen ist. Auch P. Teb. 105 (s. LEWALD, S. 7 f.) und 106 haben mir 
genützt, wiewohl sie von keinem np6boµa handeln. Inzwischen sind aber neue Paral· 
lelen hinzugekommen, die PARTSCH noch nicht herangezogen hat, in BGU VI (1922). 
Ich meine namentlich Nr. 1262, 1265, 1271, 127·2, 1273: Es ist zu hoffen, daß weitere 
neue griechische Parallelen das Dunkel, das noch auf manchen Fragen liegt, aufhellen 
werden. 

Besonderes Gewicht habe ich darauf gelegt, bei den Ergärizungen _den zur Ver-
fügung stehenden Raum genau zu berücksichtigen, was PARTSCH nicht immer getan hat. Der 
linke Rand dieser Freiburger Fragmente springt bald vor, bald zurück. Je nachdem sind 
vorn durchschnittlich ca. 28 resp. 34 Buchstaben zu ergänzen. Während man an der 
linken Seite an möglichet strenge Einhaltung des gegebenen Raumes gebunden ist, da 
die Zeilenanfänge genau untereinander stehen1), kann rechts, · am Ende der Zeilen , mit 
einer gewissen Latitude gerechnet werden, da die Schreiber meist keine abeolute Gleich
heit der Zeilenlänge beabsichtigten.2 ) Aber genau zu berücksichtigen ist auch hier das 
unregelmäßige Profil des rechten Randes der uns erhaltenen Fragmente. 

I. Fragment. 
3. Nach meinem Text fehlen die . &Eoi <t>1Xoµ~rnpE<;. Das kann nicht Absicht sein, 

· da sie für dieses 8. Jahr bezeugt sind. Es liegt also ein Schreibfehler vor, wie sie ja 
in diesen öden Aufzählungen der &rni <Juvvam oft vorkommen. Entweder hat der 
Schreiber Kai &Ewv <t>1>..oµriT6pwv übersprungen oder das gleich lange Kai &Ewv <t>1>..om.n6pwv. 
Letztere Möglichkeit soll mein Fragezeichen andeuten. 

3/4. Es ist wegen der Raumverhältnisse unmöglich, mit PARTSCH am Schluß von 
Z. 3 nur I:ap[ amcibo<;] zu schreiben. Setzt man T~<; 'AnoAXwvlou J dahinter, was dem 
Raum entspricht, so bleibt für Z. 4 vorn nur Kavricp6pou 'Ap<J1]v6ri<; mit 13 Buchstaben. 
Der Schluß ist zwingend, daß der Schreiber hier I:apamabo<; T~<; ' Ano>..>..wviou in Ditto
graphie wiederholt hat oder doch zu wiederholen begonnen hat, denn mit Rücksicht 
auf den Raum nehme ich an, daß er, etwa bei 'ArroAXwv angelangt, seinen Irrtum be
merkte und die Dittographie tilgte. Dann Jiaben wir die gewünschten 33 Buchstaben. 

1) Im Druck konnte leit,ler die in meinem Manuskript genau angegebene Stellung der Klammern zu
einander nicht entsprechend wiedergegeben werden. Aber die Füllung der vorderen Lücken beruht auf 
genauer Berechnung des U111faPges. 

2) Vgl. z.B. die sehr unregelmäßigen Zeilenschlüsse auf dem Original von Nr. 26 und 36/37. 
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6/7. Der sehr lange Raum zwischen T11Jv[ und lrmapx]fa~ erfordert eine ungewöhn

lich lange Titulatur der Hipparchie. Ich habe - nur als Möglichkeit - die aus 36/7, 10 

bekannt gewordene Hipp_archie der «Thessaler und der andern Hellenen» eingesetzt, 

weil dies dem vorhandenen Raume genau entsprechen würde. Daß der Verpächter in 

solchen Verträgen nicht als Kleruch bezeichnet wird, wiewohl er es ist, kommt auch 

sonst vor. Der KA~po~ wird iu meinem Neudruck in Z. 21 erwähnt. Es handelt sieb 

in diesen griechischen Antichresen immer um KA~po1 (oder crrn{}µof). Den Grund, wes

halb für die:>e die Form der µ{cr{}wcr1~ gewählt wurde, hat PARTSCH oben S. 29 dargelegt, 

vgl. auch LEWALD, 1. c., S. 6 oben. · 

8. Zu PARTscHs Ergänzung wv "fEhovE~] s. oben S. 54 zu · 21, 6. 

9. Schon bei unserm Zusammenarbeiten ( 1923) habe ich mich PARTSCH gegenüber 

gegen seine Ergänzung Kai TWV urrE.p mhwv briµocriwv J geäußert, im besonderen gegen 

die Bezeichnung der Steuern als briµ6cria, die doch erst in der Kaiserzeit begegnet. Dar-

. auf bezieht sich im Manuskript eine flüchtige Bleistiftnotiz, die wohl zu lesen ist: eist 

das ptolemäisch». Er hat daraufhin ein Fragezeichen hinter briµocrfwv gesetzt und würde 

wohl bei einer Schlußredaktion ein anderes Wort dafür eingesetzt haben. Aber auch 

von briµocrfwv abgesehen, ist die Ergänzung sprachlich und sachlich zu beanstanden. 

PARTSCH beruft sich auf BGU I, 339, 21 (übrigens 129 nach Chr.!). Dort steht aber: 

"fEWP"fElV - UVTi TWV TOKWV -- Kai TWV urrE.p mhwv briµocrlwv. Das ist ganz in der Ord. 

nung. Aber man wird kaum sagen: €µ1cr{}wcrEv .......:. EK<poplou - Kai TWV briµocrfwv. Ich 

kenne wenigstens keine derartige Parallelisierung des EKcp6p1ov mit den Steuern. · Aber 

wichtiger ist ein sachlicher Einwand. Erst jetzt, nach genauerem Studium seiner 

großen Einleitung, ist mir klar geworden, daß dieser Zusatz zu jenen Elementen gehört, 

die PARTSCH aus den demotischen Urkunden in unsern Text hineingetragen 

hat. Er hat dort auseinandergesetzt, daß nach diesen während der Antichrese der 

Pächter, der Geldgeber, die Steuern zahlt, während nach Ablauf der Tilgungsfrist die 

Steuerzahlung auf den Verpächter, den Geldnehmer, übergeht. Gerade auf die Über

einstimmung der demotischen und der griechischen Verträge in diesem Punkt legte er 

großes Gewicht. Aber die Übereinstimmung hat er erst geschaffen durch diese Er

gänzung in Z. 9, wonach der Pächter die ' Steuern vom Beginn der Pacht an zu zahlen 

hat, und die in Z. 19, wonach nach Ablauf der Vertragszeit sie auf den Verpächter über

gehen sollen. Das widerspricht aber der griechischen An tichrese. Der Para

graph 'Eav b€ n rrpaxa~1 (vgl. Z. 20 ff.), nach dem der Pächter für Zahlungen an die 

Königskasse Abzüge vom Pachtzins machen darf, setzt voraus, daß der Verpächter 

zur Steuerzahlung verpflichtet ist.1) Dieser Paragraph findet sich aber in der Ptolemäer

zeit überall (s. Belege zu Z. 20) in der grundlegenden µ{cr{}wm~, so daß hiernach der . 

.Verpächter von vornherein, Während der Antichrese, die Steuern zu zahlen hat. 

An einer leider verstümmelten Stelle hat es ausdrücklich gestanden, nämlich in dem 

gleichfalls aus Philadelphia stammenden P. BGU VI, 1271, 9: ra b€ ßacr1AtKa (so sagt 

man in der Ptolemäerzeit !) rravrn öcra Ka{}~KEI urr€p T~~ "fD<;; TaUT1"J~ µETpEhw 6[ ..... . 

Da dies unmittelbar vor dem Paragraphen 'Eav bE n rrpax&~1 steht, gedanklich aufs engste 

mit ihm verbunden, so ist kein Zweifel, daß das Subjekt zu µETpEhw nur d~r Verpächter 

1) Diesen 8chluß zog schon ST. WASZYNSK1, Die Bodenpacht (1905), S. 1 Hi. 
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sein kann. Statt der Übereinstimmung der griechischen mit der ägyptischen 

Antichrese müssen wir in diesem Punkt vielmehr einen Unterschied kon

statieren. 

11. PARTSCHS Ergänzung TaUT1"J~ bE.], die schon wegen des vorhergehenden TaVT1"Jl 

bedenklich ist und auch die Beziehung des TauTri~ zum Vorhergehenden unklar läßt, 

wird dadurch ausgeschlossen, daß vor "fEVoµ€vri<;; kein E, sondern ein ~ steht. Die Her

stellung dieses Satzes war eine der schwierigsten Aufgaben. An .unserer Stelle ~teht: 

]~ "fEvoµ€vri~ µD &rroTJVETW 0rnKA~~ (der Pächter) TÖ E[. Nach meinen Berechnunge~ wurdeu 

vorn etwa 14 hinten 5-7 Buchstaben Platz haben. Derselbe Passus lautet m 21, 8: 

"fEVOµE]vri~ µD 'UTrOT\VETW TTTOAE[µalo~ (der Pächt~r) und. in 22, 10 "fE]v.oµEV1"J~ µD arro[~IVET~. 
Vgl. ·auch zu 25, 11. Vorher ste~t überall drn Bestimmung, daß i~ Fa~le der ~ßpoxia 

(der Nichtbewässerung durch die Uberschwemmung) der Schutz des avurr~AO'"fOV fur den 

Verpächter fortfallen soll. Mit Recht hat PARTSCH angenommen, d~ß drnser Gedan~e, 

der dort nur kurz mit TrADV aßp6xou angedeutet war, in dem vorhegenden Pa~rns i.rr 

seinen Konsequenzen für den Pächter ausgeführt sein muß. Aber ebenso .wemg, wie 

TauT1"J~ bE.] "fEVoµ€vri~ zu halten ist, kann sein µD arronvhw TO €[Kcp6p1ov ·akz:ptie.rt werden 

(ebenso ergänzt in 21, 8). Es fehlt bei seinem Text, wem~ wir von de~ ~n .drnser Ver

bindung kaum begreiflichen arroTtVEIV absehen, die Beschränkung der Erleichterung auf 

den Teil des €Kcp6p10v, der für ·das äßpoxo~ gebliebene Land zu zahlen war, den~ der 

Vertrag rechnet nicht mit einer aßpoxla der gesamten 30 Aruren, sondern. nur mit der 

eines Teiles (vgl. Z. 10: aßp6xou, ~Tl~ av "fEVl"JTa! EV T~I "f~l TaUT1"Jl). Drns hat auch 

PARTSCH empfunden, denn in seinem Manuskript hatte er hinter €[ Kcp6p1ov zunächst. TD<;; 

aßpo angefangen, dies dann durchgestrichen, dann unterpunkti~rt und noc~1mals getiigt. 

Er suchte offenbar nach einem Ausdruck für den richtig erkannten Begriff. Daß tat

sächlich im Falle der aßpoxfa dem Pächte.r ein Abzugsrecht nur für den von ihr be

troffenen Teil zustand, drücken die sonstigen Parallelen folgendermaßen aus: urr6AO"fO~ 

foTw I:wcrw1 (dem Verpächter) TO KaTa AO"fOV T~~ T~<;; [ E]I~ Ta rrpo"fE'"fpaµµ€va EKcp6p[ia]. 

Vgl. Teb. 106, 18. Etwas anders gewendet (mit rrapabEXEO"{}w) in Frankf. 1, 13ff. 

BGU 1268, 11 f. Diesen Gedanken hat PARTSCH in der Note · zu 22, 11 folgen?ermaßen 

auszudrücken gesucht: µD arro[nvhw rrHov ~ o av ~ '"f~ rr]~[p]€xi;i. Daß drns durch 

meine Lesung B]p[ E]XEicrri~ hinfällig wird, habe ich schon zu dieser Stelle bemerkt. ~her 

auch sonst ist der an sich richtige Gedanke sprachlich nicht zutreffend ausgedruckt, 

denn das Zahlen für den bewässerten Teil (darauf liefe diese Ergänzung hinaus) könnte 

nicht als &rroTtVEIV bezeichnet werden. Im übrigen würden unsere und die parallelen 

Stellen hierdurch keine Erkläru-ng finden. Wir müssen nach einer für alle Stellen 

gleichen Lösung suchen. Als ich kürzlich mit ÜTTO GRADENWITZ, der von Anfang an den 

gröl3ten Anstoß an arroTfvE1v TO EKcp6p1ov genommen hatte, unsern Passus nochmals be

sprach, kam er, ohne den letzteren Vorschlag ~on PARTSC~ ~u ke~nen,, a~f ~enselben 

Gedanken, fand aber eine glücklichere Form, mdem er µri arronvETW TO E[KAEmov vor

schlug. Hier läßt sich der Gebrauch von arroTtVEIV schon e~er' verstehe~, wenn er 

auch überraschend ist. Der Gedanke ist vielleicht: es würde emer Buße, emem Straf

geld gleichkommen, wenn der Pächter für das unbewässerte Land den Zins zahle~ s~llte. 

· Dies wird nun ins Negative gewendet: µ~ arronv~Tw. Für GRADENWITz' Vorschlag EKAEmov, 
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der im Gespräch schnell hinge ~ d „ . 

mit leiser Änderung TÜ EAAElrrovwsocrh~n.bwur el' t~ochte ich nach genauerer Untersuchung 

. . Iei en 1 as im Dekret von Ka z 45 1. 

t1v1sch begegnet, oder noch besser , "X~ . nopos, . , suustan-

der Finanzsprache ist (s. PREISIGK;o ;b )EtµIµad, wa~ hemd fester technischer Ausdruck 

. p , · . n em IC en Anfang des Sat h 

Jenen arnllelen ergänze, schreibe . icl1 also. T ~ b, , , - ~ zes nac 

TIVETW 0EOKA~~ TO l![HEtµµa d h . Für d· . ~~ '' E aßpox~u rri]~ '(EVOµEV% µ~ arro

den Ausfall nicht bGßen.- ' · ·· as un ewassert gebliebene Land soll Theokles 

sagen~~~ il:.1::~~ p~läographisch ist es, da ein Riß durch die Schrift geht, schwer zu 

letzte;es, erstens ;~~vi~~~~Ts~~) odedr Ka{}' wpl~vhz~ lesen ist. Ich entscheid.e mich für 

• , un nament 1c m 23 14 und 25 12 d 

sprechenden Stellen die Lesun , " „ . • , an en ent-

Parallelen, denen PARTSCH seine gE Ka.~ wpav volhg feststeht, und zweitens, weil in den 

. rganzung entnommen bat zu Ka{} ' · ' ' ' 

KTA. hinzugefügt istl), endlich dritt : 'l . d. ' , apav immer arro {}puou 

ava'Awµaow niemals steht ens, wei. m iesen Parallelen der Zusatz Tot~ 1blo1~ 

dl·e L " J , • '. un~ er auch an srnh unwahrscheinlich ist. Da auch in 35 10 

esung. Kava pav unnchhg . t k t d ' 

den Freib~r er Pa) . . ~s , omm _er ~assus über die rrapabE1E1~ nirgends in 

23 16 t·· dg Dl yrr vo,r, wemgsteus, soweit sie erhalten sind, es sei denn daß er in 

' S un e. US Ka{} wpav } t J h . . , 

liehen Betrieb hin . Dazu . aßt «zur dreßc 1. en, a re~zeit» weis.t im! den landwirtscbaft-

, . P es, a m der nachsten Zeile die Sanctio 'Eav b' ' 

Karncrrmp111 verlangt, daß vorher das Ka . , . . . E µ11 

von z 11 13 II . . rn<JrrEtpE1v angeordnet ist. Meme Ergänzungen 

durch .Zusamme~~a~~nnur b.eispielshalber ?e11 Ge~ankengang wiedergeben, wie er sich 

. G aller Parallelen ergibt. Mit BpExEfcrri~ (vgl. 25 11 · 35 l0)2) . d 

im ogensatz zu der vorher bes l , , . . ' ' ' wir 

wieseu Ist d. . . proc ienen aßpox1a auf die normale Bewässerung hinge-

auf ei~ene K~:::n ~1~7:t~::t:~a:o s~lldzm~~eehteu ~ahreszeit gesät und geerntet werden, 

pachtet hat .(Z 10), Z , so e: achter srch selbst liefern , da er acrmpµov ge-

. · u crmpµarn fourw1 rra ' 1 22 12 
bleibt mir dunkeJ.3) zu dei E .. , , P~xwv vg · zu ' · Der nächste Passus 

Unverstandlich Lleibt mit- der ~!:~:~;g ~ Ey'Amrii. KT~ . vgl, 25, 13, auch Tel>. 106, 23. 

hinter ö av nicht sicher l k ( z der Sa~ct10 i_n z .. 14, zuma.l ich die Buchstaben 

r~cra~ scheint mir arro TEt es~n am: ~pocr. schernt mir mcht dazustehen). 4) Vor urro'Ao-

1 \1'e E „ d' J [craT]~ moghch, Jedenfalls TEi (statt Tll PARTsCH) ist siche·r -

u rganzungen re PARTsc f'" 13 4 . . 

fügung stehende~ R~ h . H ur / vorschlägt, gehen in 13 weit über den znr Ver-

niclit, woher er die"e ~~sti:aus und .~erden in 14 durch das ]TEi[ gestört. I ch weiß 

blieke d" „ • 1 u M, , . m~ngen uber den ersten crrr6.po~ geschöpft hat. Ich über-

„s rormsc ie alerral mcl t „ d 
Oder kommen sie ·ms de D i ?enugen ' um zu sehen, ob sie von dort stammen. 

ich ähnliches nicht ~efund~~~ . emot1s.chen? In den griechischen Ptolemäertexten habe 

15-20. Wichtiger als die B t' .. . . 

der folgP11de Parngraph üuer das es I~mungen ~ber .die _Bewirtschaftung des Kleros ist 

gelmiSS('Jl gekommen als PAR' rrsp~boµa. Hier ~111 ich zu wesentlich anderen Er-

' rscH. erne Rekonstrukt10n von Z 1 ~ 17 · b !' 

Sachverhalt. Der Verpächter h· t P" · · 0 - erg1 t iolgenden · 

a von1 achter t-rhalten EK rrpob6µaro~ Ta rrpoyEypaµµ€va 

') Vgl. Teb. lOiJ, 25 f.; 106 25 auch Z 42 . , , 

IJ Es gab also einen 2. Aori~t E , E v . , ' wo mit Ka{}o'.1 ~POKE!Tat auf Z. 25 hingewiesen wird. 

aJ Der Anfang von 13 könnteß~ie~~1·c.htM]an brauclht daher In feb. 106, 19 nur ßPEXi'Jt zu accentuienrn. 

') [K Tpov ge esen werden . 

orreklurzusatz · Bei nochmar p „ t' . · 
· iger rn uug sehren mir jetzt TT;~~~[µapx .. nicht unmöglich.] 

\ · 
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EK<p6pia (eine Wendung, die ich nur aus römischen Texten kenne) und · überläßt dem 

Pächter Saat und Ernte des Grundstücks anstatt der 24 prozentigen Zinsen eines Dar

lehens, das er vom Pächter in der Höhe von 2 Talenten 2000 Drachmen erhalten hatte 

(E.bavEicraTO). Man braucht den Text nur zu übersetzen, um zu sehen, daß das rrp6boµa 

und das MvE1ov hiernach zwei ganz verschiedene Dinge sind: «die oben genannten 

EK<p6p1a», die der yerpächter vom Pächter EK rrpob6µaTo~ erhalten bat, können nur die 

in Z. 9 stipulierten Artaben sein, also eine Naturalleistung, ~agegen das MvE1ov ist in 

Geld gezahlt. Auch zeitlich würden sie nach diesem Wortlaut auseinander fallen, denn 

6µo'Ao'fEt arrEXEIV (nach PARTSCH) bedeutet, daß er dies jetzt bekommen hat, dagegen Eba

vEi<JaTO weist auf eine etwas zurückliegende Vergangenheit hin. Natürlich hat PARTSCH 

das nicht so gemeint, aber sein Text besagt es. Vielmehr müssen rrp6boµa und MvE10v 

zusammenfallen, und !1Ur eines von beiden kann genannt sein. Wir haben antichre

tische Pachtverträge, die vom rrp6boµa handeln, und andere, die statt dessen vom M

VEIOV handeln (vgl. Beispiele bei LEWALD, S. 5). Aber beide nebeneinm;ider können so· 

wie hier bei PARTSCH nicht erscheinen. Ein anderes sachliches Bedenken sehe ich darin, 

daß hier, naqhdem vorher die Bestimmungen über die µicr{}wcn~ (einschließlich des Ka

rn<JrrEipElv) ausführlich gegeben sind, gesagt sein soll crurxwpEI KarncrmipE1v Kai Kaprri

Z:E<J{}m. PARTSCH brauchte dies, um eine Anknüpfung zu haben für avri] TOKWV. Ich 

vermute, daß er auch dies BGU I, 339 entnommen hat, wo es Z. 17 ff. heißt: crurxwpE! 

- yEwpy!v Kai KaprriZ:rn&m - avTi ruiv T6Kwv. Ähnlich in BGU I, 101, vgl. auch Teb. 

II, 390. In allen diesen, übrigens der Kaiserzeit angehörigen Fällen ist die Sachlage 

aber eine ganz andere, da hier gar keine µicr{}wcr1~ vorhergeht, sondern dies crurxwpEtV 

selbst an die Stelle des µ1cr&oOv tritt. Aber -auch grammatisch liegt ein schweres Be

denken vor, denn der Artikel TWV vor der Geldsumme (Z. 17) ist ganz unmöglich nach 

dem vorhergehenden wv E.bavEi<JaTO. 

. PARTSCH ist zu seiner Rekonstruktion wohl namentlich durch seine Lesung EK rrpo

b6µaTO~ verführt worden. Statt dessen lese ich aber 8EoK>.fo]u~ np6boµa EI~ Ta rrpo

yqpaµµ€va EK<p6pta. Der Verpächter hat also einen Vqrschuß auf deu Pachtzins 

bekommen. Die Höhe können wir Z. 17 entnehm~n, denn der Artikel TU.IV weist darauf 

hin, daß diese Summe vorher schon einmal genannt war. Demnach habe ich diese 

Summe in Z. 15/6 im Akkusativ eingesetzt, und der Satz heißt nun: der Verpächter hat 

«als Vorschuß» auf den Pachtzins 2 Tal. 2000 Dr. erhalten. Bei solcher Formulierung 

ist es, wie mir .scheint, nicht ausgemacht, daß das rrp6boµa der gesamten Höhe des 

Pachtzinses immer entsprechen mußte, was natürlich ;orkam, sondern es konnte auch 

eine kleinere Summe sein, nur nicht eine größere, da diese nicht durch den Pachtzins 

gedeckt war. Aber auch wenn der Vorschuß den vollen Pachtzins ausmachte, würde 

dies doch nicht bedeuten, daß hiermit nun der Pachtzins ein für allemal im voraus 

bezahlt wäre, denn in Z. 34 wird ja festgesetzt, daß der Pachtzins im Payni in der 

und der Weise noch gezahlt werden soll, und andrerseits soll der Vorschuß - leider 

erfahren wir nicht, wann - zurückgezahlt werden (Z.16/18). Nicht anders liegt es in 

P. Frankf. 1, wo uns die Bestimmung erhalten ist (Z. 32 f.), daß der Verpächter den 

Vorschuß zurückzahlen soll, ehe er den Pachtzins erhalten hat. In beiden Texten aber 

wird bestimmt, daß, wenn diese Rückzahlung nicht erfolgt, der Vorschuß vom Pacht-
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z1~s a gezogen werden soll (s. nnten). Somit ist . 

wre PARTSCH annahm eioe µ("'"' ' , , erwiesen, daß unser Text nicht, 

Z ' vuWO't~ avn TOKWV Sonde · , 

weck der Amortisation der K 't l ' rn erne µtcr{}wcri~ zum 

(vgl. LEWALD, S. 6). So können ;i~1T:K sch,uld beh.andelt, ebenso wie P. Frankf.1 

boµa l'ein. Wir haben hier als . G ot b1bpaxµo1 m Z. 16 nur die Zinsen des rrp6-

" . o im egensatz zum Frankfurt . T t . ht . , 

aToKov (so auch in BGU VI 1762) d . ei ,ex nrc em rrpoboµa 

ich bezüglich der Ergänzung 'von . J ' s~n ern_ e~n rrpoboµa EVTOKov. Geschwankt habe 

Frage nahe, ob hier vielleicht die ZTo~td Tou~ dm z. 16. P. Hamb. 28, 5 legte mir die 

er auer es rrp6boµa angegeb . t . 

bmi]rnv ( o. ä.) ETOV~ (der Vertrag t t en ser, e wa mit €w~ 

.J 
s amm aus dem 8 Jahr) abe . h b "fi 

uaß man in diesem Sinne sagen k"" t . „ , . ' r Ic ezwe1 e doch, 

onn e. EXEt - rrpoboµa €w~ S b' . h 

ursprünglichen Ergänzung EKcicr]To „ k - · o m Ic zu meiner 

zu verbinden ist u ETou~ zurüc gekehrt, was mit dem folgenden TOKwv 

Au{ die Feststellung des rrp6bo a m , ß 

zunächst die Bestimmung über sein: Rüc~za~~: nach Analo~ie von P. Frankf. 1, 32 ff. 

und Anfang von 18 ergibt sich dahe . T ~ b' 'g g~folgt sem. Am Schluß von Z. 16 

bestimmung die darauf gefolgt ' . r. . adurn E a~o/b6Tw ITToX€µapxo~ 0EoKXEI. Die Zeit-

' sem wir wage ich nicht zu v t S' 

als die eben erwähnte des P. F~·ankf. 1 (~ 33 d . e.~mu e~. ie war anders 

für diese der Platz nicht aus, auch nicht ~·er )• denn„m der L~cke bis crurxwpEI reicht 

dies das ITrnXEµa]pxou 1) eine andere E : „ m er ubergeschnebenen Z. 17, wo über-

Al:i . d" rganzung verlangen würde 

er m ieser Lücke die zugleich d · „ b h . · 

muß ferner notwendig noch der Beg1· d IeS u e~ge,sc riebene Z. l 7 und Z. 18 umfaßt, 

d . nn er anct10 Eav b€ , , b -

enn mit crurxwpEI beginnt hierzu der Nachsatz . ~'1 arro w1 gesta~den haben, 

µapxo~ genannt wird, wird der Name im V . Da m dies~m schon wieder ITToX€

haben nun die Wahl wie wir dies b . d ordersatz wohl mcht genannt sein. Wfr 

zahlung und den Anfang der Sä ;. er e; ?esiderata, die Zeitbestimmung der Rück

verteilen wollen. Irgendeine Sic:ec h10,'t ~ut ddie ~erlorenen Anfänge von Z. 17 und 18 

· r er 1s a mcht zu ge · M · 

Im Neudruck soll nur ein bescheidener Vers . wmnen. eme Anordnung 

Schreiber das 'Eav b€ µ11' a' "' , . h . uch sern. Ich nehme danach an, daß der 

rrouw1 nc tig vor cr - h . b 

den vorhergehenden Satz verseheutlich mit ITT ur~wpEt gesc ne en hat, daß er aber 

später, als er seinen Fehler bem kt d oXEµapxo~ abgebrochen hat und . dann 

(bis ITToXEµcipxou) 2) . Wie der er „e' e~ fehlenden Schluß clarüber geschrieben hat 

µcipxou macht es .schwer. zu erganzen JSt, ahne ich nicht. Namentlich das ITrnXE-

Zum Verständnis dieser Sanctio ist wicht' d ß . . 

nµwv statt nµ~v lese. Damit ergeh . h ig, a IC_h 111 ~-9 ]1wv st.att ]tov und 

<pop]fwv und nµwv TWV EO'O EVWVe~ ~IC 'vo~ sel;st die Erganzungen arro TWV EK

VI 1262 '19 di b 'd µ rni Tl'J[~ aXw ) nach P. Frankf. 1, 35 f. und BGU 

' ' ' e c1 e aus Oxyrhynchos t d . 

weichungen zeigen. Ihnen entnehme ich as amm~n ~n daher gewisse formale Ab-

Kai rrpocrbEXfo{}w ITTOX€µapxo W . h uch d~e SICh daran anschließenden Worte 

. Kai] [wv av aXXwv rrpocrocpEtA~S~ enn ~c dagegen In 18/9 ergänze urr€p TOO rrpob6µaTo~ 

ist das von mir etwas freier ~t, was . em lvorhan~enen Raume vorzüglich entspricht, so 

ompomert, ehnt sICh aber auch an die Gedanken von 

') So ist statt PARTSCH s TTToA!'.µa]pxo~ zu Ie' en . 

2) Die Korrekturen sind von derselb H d~ . A~Iem schon daran scheitert oeine Rekonstruktion. 

3) w· L en an gesch11eben. 

Je EWALD bemerkt, sind die Tennenpreise niedriger als die Marktpreise. 

Anhang. Zu P. Freiburg 34. 79 
~ 

Frankf. 1 an . Zu den Schulden, die der Verpächter eventuell noch außer dem rrp6boµa 

gemacht hat, mit denen auch Frankf. 1, 37 und 4 7 rechnet, vgl. unten zu Z. 30. 

Es bleibt nur noch übrig, das in Z. 17 übergeschriebene Twv Mo rnMvTwv Kal 

bpaxµwv b1crx1Xfwv zu erklären. In P. Frankf. 1 und BGU 1262 wird die Summe des 

rrp6boµa (wie hier natürlich mit dem Artikel) hinter cr!Tov genannt, z. B. BGU 1262, 20: 

'Eav b€ µ~ O.rrobwt, E.~€crTw - [urroXo'fE'lv] ahov Twv haTov bpaxµwv &rro Twv EK<popiwv 

nµ[D~ w~ av 7TWAD]Ta1 E.ni TD~ äXw, also: Es ist dem Pächter erlaubt, i11 Abzug zu bringen 

Getreide «für die 100 Drachmen» (das rrp6boµa) oder «im Werte der 100 Drachmen » . 

In unserm Text hat der Schreiber, der die Summe des rrp6boµa hier zuerst vergessen 

hatte, sie nicht über dhov in Z. 19, sondern über 18 nachgetragen, nicht gerade sehr 

geschickt, im Anschluß an das im Anfang der Zeile hier Nachgetragene. Man muß es 

hier wohl vor urroA.O'fElV einschieben; freilich sollte der Zusatz dann auch über urroXO'fE\v 

beginnen! Man tut diesem Konfusionarius von Schreiber daher wohl nicht unrecht, wenn 

man ihm zutraut, daß er, verführt durch die vorhergehende Korrektur, diesen Nachtrag 

irrig über Z. 18 statt über cr!Tov in Z. 19 angebracht hat. · Das Twv steht genau über 

cr!Tov, nur eben eine Zeile zu hoch. ' 

Wenden wir uns nun zu PARTSCHs Herstellung dieser Zeilen 18 ff. Nach ihm soll 

hier gesagt .sein, daß nach dem Ablauf der Pachtzeit (das meint er o_ffenbar mit METa 

bE Ta .. . . ETl'J) der Pächter auch die Zinsen für die überfällige Zeit vom Pachtzins ab

ziehen darf, umgerechnet nach dem Marktpreis, und daß die Steuern (die nach ihm 

nach Z. 9 bis dahin vom Pächter zu tragen waren), nunmehr auf den Verpächter fallen 

sollen. Das sind wieder Gedanken, die ich in keiner griechischen Parallele gefunden 

habe, die vielmehr aus den demotischen Texten hier eingefügt sind. Dahin gehört 

' die Unterscheidung der Zeiten .vor und nach dem Ablauf der Pacht, dahin auch der 

Wechsel in der Belastung . mit den Steuern, worüber ich schon oben s; 7 4 gesprochen 

habe. Die Verlesungen sind paläographisch sehr unbedeutend, töv für 1wv und Ttµ~v 

für T1µwv, aber die Wirkungen sind weitgehend. Übrigens wäre, auch wenn diese Le

sungen richtig wären, die Wendung [ KaTa T~v Et~ Tov U'fopa]iov oiTov TEtµ~v sprachlich 

nicht möglich. Unter dem Et~ Tov hat PARTSCH im Manuskript eine wellige Linie ge

zogen. Vielleicht bedeutet sie, daß auch ihm Bedenken gekommen waren. 

20. Für diese Zeile weiß ich keine klärende Parallele. Die Lesung E.mcrT[o]Xa~ 

ist nicht sicher. Daß PARTsCHs Lesung · E.EvrroXora~ (im Sinne von urr6Xo...,.ov) sp~achÜch 

unmöglich sei, sagte ich ihm schon bei unserm Zusammenarbeiten, worauf ein Wi im 

Manuskript hinweist, aber ich konnte ihm damals keinen Vorschlag machen. Auf E.m

crrnM~ bin ich erst jetzt durch den oben S. 58 von mir edierten P. Freib. 28 gekommen, 

wo in Z. 14 völlig deutlich steht: ~Tot KaT' €rr[, Erst hierdurch gelang es mir, an un

serer Stelle €m sicher zu erkennen. Auch ac; ist sicher. Die geringen Spuren dazwischen 

passen zu O'T, aber [ o ]X bleibt zweifelhaft. Paläographisch ist E.rr1~:'[ o J~a~ immerhin 

möglich, aber. verstehen· tue ich es nicht. Vielleicht steckt hierin .noch etwas ganz an

deres.1) ~Tot - ~ wie oft = entweder - oder. 

20-23. Diese Zeilen sind nach meinen Lesungen von 'Eav b€ n rrpax{}Dt bis äXw 

durch _Parallelen gesichert und völlig klar. Es ist der bekannte Paragraph, nach dem 

') 'Emrpmpa~ geht nicht. 
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~er Pächter, wenn er für den Kleros oder den Verpächter (diese Unterscheidung ist 
1~teressant_!) Steuern und dergleichen zu bezahlen genötigt wird, dies von den Pacht
zm~en abziehen dar~, wobei wieder der Umrechnung von Artaben in Geld die Tennen
pre1se zugrunde gelegt werden. Zu diesem Parilgraphen s. oben S. 7 4. Als Parallelen 
vgl. Frankf. l,_27ff._; Teb .. 105, 48ff.; BGU VI, 1262, 13ff.; 1266, 31; 1271, 10 ff.; 
1272, 9 ff. Meme __ h1~ran swh ~nschließenden Ergänzungen im Neudruck passen genau 
zu den Raumverhaltmssen. Mit Kai TaOrn wcraihwc; EZECYT[w - UTTOhO'fElV wird auf 
O"U'fXWPE~ - UTTOhO'fElV in z. 18 hingewiesen. Die Wendung ETTtbEifoVTI cruµßo}.ov öµ6}.o ]Tov 
ergab s~ch aus dem gle1chf~Us aus P~iladelphia stammenden -p. BGU VI, 1271, 10, 
fi~1det steh aber ~uch schon m Teb. lOo, 49, wo EmbEifoc; danach herzustellen ist. Der 
Smn kann nur sem, daß der Pächter seine Steuerquittungen (tax-receipts übersetzten schon 
G~EN~ELL-~UN:) vorlegen soll zum Beweise, daß er die von ihm angegebene Summe 
wirklich fur die Steuer bezahlt hat. Wenn diese cruµßo}.a als öµ6X.ora bezeichnet werden 
so lieg~ da~in wohl, daß ~er Pä~h~er keine Einrede gegen diese Quittungen erhobe~ 
hatte (avn}.qE1v), sondern sich mit ihnen einverstanden erklärt hatte. PARTSCH hat diese 
Worte völlig anders aufgefaßt (s. unte11). · 

Wenn die Annahme richtig ist, daß 'Eav b€ n am Schluß von Z. 20 steht s ß . h d" ' 0 mu zw1sc en. iesem Paragraphen und dem im Anfang von z. 20 mit Thox.Eµapxoc; schlie-
ßenden e:ne_ ganz kur_ze, selbständige Bestimmung gestanden haben (mit dem rätselhaften 
Emg:[o]~ac;_ J~ der _Mitte). Der Versuch, dieses Mittelstück schon in den neuen J;>ara
grap~en hrn.~mzuz~ehen und _etwa 'Euv b€ n rrpax&~1 0rnKX.~c; ~ ol rrapu] 0EoK}.fouc; zu 
schreiben, fuhrt mcht zum Ziel. Er scheitert nicht nur an den Raumverhältnissen 
sondern es wäre auch stillos, den Namen mit 0rnK}.fouc; zu wiederholen da es nach 
Z. 27 (we_nigs_tens innerhalb dieses Textes) wohl ol rrap' aihoO heißen m~ßte. Für die 
S~lbständ1gke1t de~ Mittelsatzes spricht aber auch, daß er in 28, 14 nicht vor, sondern 
hrn ter dem Satz ·Euv bE n rrpax&~1 steht. So muß es wohl dabei bleiben, daß der 
neue Paragraph erst am Schluß von Z. 20 anfängt. 

· PARTSCH, der diesen Paragruphen schon mit Z. 19 beginnt, hat auch hier wieder 
Gedanken aus den demotischen Parallelen wiederzufinden geglaubt. Nach ihm han
delt es sich hier um eine Konsequenz davon, daß der Verpächter erst nach Ablauf der 
Pachtzeit die -~te_uern zu zahlen hat. So kann auch diese Entschädigung des Pächters, 
der Steue~n f~r ihn agsgelegt hat, wie im Demotischen erst von da an gelten. Nach 
uns~rn griechischen ~arallel~n gilt dieser Paragraph, wie die oben angeführten Belege 
sowie un_sere Nr. 34 zeigen, vielmehr bereits vom Beginn des Pachtverhältnisses an. Darin 
stimm~n also die griechischen und die demotischen Verträge nicht überein. Aus dem 
Demotischen stam~lt auch die Bestimmung, daß der Pächter, der für den Verpächter 
Steuern bezahlt, seme Auslage mit 50°/0 Zuschlag zurückerhalten soll wobei' er die Wahl 
h~t, ob er sie vom Pach~zins abziehen oder vom Verpächter und sein~n Bürgen einziehen 
will (s. oben S. 411) . Die Annahme einer solchen Wahl fällt mit der Lesung EforroX.oruc;; 
(s. oben S. 79) sowie mit Touc; in Z. 21 statt KX.~p]ou ~ und mit hruouc; Eie; ebendort 
statt Et<; To ßacr1[X.1Kov. Erwähnt sei noch, daß ö rrapuJ 0rnK}.fouc; in z. 20 undenk
bar i~t. Unsere Texte kennen in diesen Zusammenhängen nur den Plural (ol rrapu) 
und diesen nur nach Nennung des Namens. Weshalb hier plötzlich «der Vertreter des 
Theokles» auftreten sollte, ist nicht zu verstehen. 

Anhang. Zu P. Freiburg 34. 81 

Wie PARTSCH zu dem nächsten Satz (21 ff.) gekommen ist, der mit TIEpi bE. T~c;; 
aßp6xou beginnt, habe ich nicht ausfindig machen können. Ich kenne hierzu keine Par
allelen in den griechischen Texten. Der erstere Teil fällt mit der falschen Lesung 
urro}6rou statt 6µ6X.o]Tov 1), der zweite mit T~v statt T~S in 23. Auch kann ich brn
[ TEpou ebendort nicht lesen, wenn ich auch nicht sagen kann, was da steht. Vom 
zweiten Jahr ist jedenfalls ebensowenig die Rede wie vom ersten. Der Schluß von Z. 23 
To cruµßoX.ov µET' auTwv 6µ6X.orov "fEVE<J&w] scheint wieder vom Demotischen beeinflußt 

· zu sein, denn in der Einleitung S. 40 sagt er, daß das cruµßoX.ov 6µ6}.orov in Teb. 105, 
49 der Verrechnung in P. dem. Cairo 30614 entspreche. So soll es hier wohl heißen, 
daß die Verrechnung mit ihnen (wem?) stattfinden solle. Wir sahen schon, daß <lies 
cruµßoX.ov 6µ6X.orov vielmehr die Steuerquittung ist und bereits in Z. 22 vorkommt. 

II. Fr a g m e n t. 
Die Lage des zweiten Fragments gegenüber dem ersten wird dadurch gesichert, daß 

durch beide von ooen nach unten eine KlebÜng läuft. Hält man diese Klebungen genau 
untereinander, so ergibt sich, daß der linke Rand von Z. 28-35 in derselben Linie 
mit Z. 2-6 und 12-13 verläuft, so daß link~ etwa 33 -Buchstaben fehlen (Z. 25-27 
springen etwa zwei Buchstaben vor); von Z. 37 an wachsen die Lücken noch um ca. neun 

Buchstaben. 
Mit Hilfe von Frankf. 1, 44 ff. konnte ich feststellen, daß wir mit der ersten Zeile 

des zweiten Fragments (Z. 24) schon mitten in der ßEßaiwcr1c; stehen, und zwar beginnt 
hier schon die Sanctio. Indem ich die Spuren vor dem schon von PARTSCH gelesenen 
w in 24 m lese, ergänze ich: 'Euv bE. µ~ ßEß]mw[CYl']t. Daraus folgt, daß Fragment I 
und II nicht unmittelbar aufeinander folgen, sondern daß einige Zeilen 
dazwischen fehlen. 

Da die Parallele von Frankf. 1, 42 ff. mir ausgezeichnete Dienste bei der Her-
stellung der nächsten Zeilen geleistet hat, setze ich den Wortlaut hierher, um die Nach· 
prüfung zu erleichtern 2): 'Euv bE. µ~ ßEßmwcri;i KaTu Tu 'fE'fpaµµ€va, arromcrchw 'Arrof...
X.wv10c; (der Verpächter) NEOTTTOAEµWt (dem Pächter) foinµov aprupiou bpaxµuc; x1}.iac;, E<lµ 
µ~ Tl ßaO"tAIKOV KwX.uµa TEV!']Ta\. EUV bE Tl ßaO"IAlKOV KwX.uµa TEV!']Tal, arrob6TW 'Arrox.hwv10c; 
NE.OTTTOhEµw1 TU<; E.E~KOVTa bpaxµuc;; TO rrp6boµa Kai av Tl ax.ho rrpocrocpElADO"l']I rrapaxp~µa. 
EUV bE. µ~ arrobw1, UTTOTElO"UTW ~µ16X.1ov Kai ~ rrpcföc; EcrTW Nrnmo}.€µw1 rrapu , ArroX.X.wviou 
rrpacrcrovn KaTu To b1a1paµµa. Hiernach sind die Strafen für das µ~ ßEßmoOv verschieden, 
je nachdem ein ßacr1X.1Kov Kw}.uµa vorliegt oder nicht, oder besser, eine Strafe (foinµov) 
tritt nur in letzterem Falle ein, wo der Verpächter nicht dazu genötigt wird; im anderen 
Falle muß er nur das rrp6boµa zurückgeben. Was unter dem ßacr1X.1Kov KwX.uµa zn ver
stehen ist, wird uns in den griechischen Urkunden bisher nirgends erklärt, doch war 
schon vermutet worden, daß an die Einziehung des Kleros durch den König zu denken 
sei. 3) Daß dies richtig ist, scheint mir jetzt durch die von SETHE hier mitgeteilten de
motischen Verträge bestätigt zu werden. Mir scheint nämiich, daß der Paragraph d in 

1) Ich kann nicht sagen, ob der Papyrus inzwischen gelitten hat, oder ob PARTSCH die Klammern 
unrichtig gesetzt hat. Heute ist nur "fOV zu sehen. 

2) Ich verzichte auf die Klammern, da Innen- und Außenschrift der Doppelurkunde sich ergänzen. 

Abhandlungen der Heidelh. Akademie, philos.-hist. KI. 7. Al>h. 6 

3) So LEWALD, Z. Sav.-St. 1921, S. 122/:!3 und Heid. S!lz.-B., 1. c. 6. 
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Cairo 31079 (S. 33) und h in Cairo 30613 (S. 38) 1) dem griechischen Bebaiosis-Para
graphen entsprechen: «Wenn ich wegnehme die Äcker (aus deinem Besitz) etc., so werde 
ich dir geben 3000 Silberlinge= 10 Kupfertalenten (das ist das €rrinµov in Z. 24/51), 
außer dein, daß ich sie gebe an den König wiederum». Letzteres entspricht 
doch offenbar dem €av µ~ n ßacr1>.1Kov Kw>.uµa "fEVY]Tm in Z. 25/7. Das Kw>.uµa besteht 
also in der Rückgabe des Kleros an den König. Nun schienen mir die originellen 
Worte in Z. 29: ou buv~O'ETm ßEßmoOv ThoMµapxoc; 2) , für die ich keine Parallele fand, 
wohl geeignet, um die Wirkung eines solchen KwAuµa auszudrücken, nämlich, daß in
folgedessen der Verpächter nicht in der Lage sein werde, die ßEßaiwcr1c; zu leisten. So 
ergab sich für Z. 29: [ 'Eav bE. Tl ßacr1>.1Kov Kw>.uµa "fEVY]Tm, Ka{)-' oder vielleicht noch besser 
rrap'] ö 3) ou buv~O'ETm ßEßmoOv ITToMµapxoc; T~v [µicr&wcr1v. piese Vermutung fand wie
derum-in P. Frankf. 1 ihre Bestätigung, nach dem in diesem Falle der Verpächter das 
rrp6boµa und sonstige eventuelle Schulden zurückzahlen soll, denn in der nächsten 
Zeile ist von solchen Schulden die Rede: ocpEtAY]I ~Tot xahov ~ rrup6v, wofür Frankf. 1, 47 
zwar einfach äv Tt ä}.>.o rrpocrocpE1Mcrl'lt sagt, aber in Z. 37 /8 rrpocrocpEtA~O'Y]t n - ~ 

crmKov ~ xah1K6v. Damit ergab sich die in meinem Neudruck vorgeschlagene Ergänzung 
von z. 29/30. Gegenüber Frankf. 1 besteht nur der Unterschied, daß dort die Rück
zahlung rrapaxp~µa erfolgen soll, hier dagegen in sÖ und so vielen Tagen 4}, wohl, wie 
PAR'l'SCH annimmt, naeh der Kündigung (durch den Pächter). 

Damit war für mich die Gewißheit gewonnen, daß vorher in Z. 24- 28 der Fall 
behandelt sein muß, daß kein ßaO'tAIKOV Kw>.uµa vorlag. Nach P. Frankf. 1 trifft dann 
den Verpächter ein Strafgeld {foinµov) . , Aber das ~µ16>.1ov ' in Z. 25 verlangt, daß er 
außerdem noch etwas mit 50 °/c Zuschlag zu büßen hatte, ähnlich wie in Teb. 105, 35. 
Das kann hier, wie mir scheint, nur das rrp6boµa gewesen sein.5) Der P. Teb. lOf> (wo 
die Voraussetzungen aber andere sind) erwähnt dahinter noch TÜ ßhcißo~. Das würde 
gut zu PAR'l'SCH::l .Text in den «Erläu0terungen » passen (Ka[i] TO ßhcißoc;}, aber da er in 
seinem Textdruck hinter Ka[i] nur Punkte setzt, wird er an der andern Stelle die zweite 
Klammer wohl nur versehentlich gesetzt haben. In Wirklichkeit passen die dortigen 
Spuren, die nur noch durchgedrückt auf der Unterschicht des Papyrus erscheinen, nicht 
zu TÜ ßMßoc;, vielleii.;ht aber zu ~ rrp[ <fü<;. So ergab sich mir die in meinem Neudruck 
vorgeschlagen_e Rekonstruktion von--Z. 24, 25 und 27. Die zwischengeschobene Z. 26 
hatte ich schon vorher hergestellt. P AR'l'scHs Lesung Tw1 ist sprachlich zu beanstanden, 
da sonst hier vor den Namen von Pächter und Verpächter kein Artikel steht. Da ich 
statt dessen Ku las und dahinter p1, so ergab sich nach bekannten Parallelen, daß . das 
Zwischengeschobene nichts anderes ist als die sogenannte salvatorische Kla usel : [ K a l 
µY]bf.v ~crcrov] ~ µicr&wcr1c; ~bE Kupi[a EcrTw]. Vgl. zu dieser BERGER, Die Strafklauseln 

1) E1 gänzt auch in Cairo 30 6 15 in 1 (S. 36). Vgl. die Paraph rase S. 37. 
2) PARTSCH hat diese Zeile im Textdruck gelesen, aber in den Erläuterungen übersprungen. 
3) So läßt sich die Schriftspur am Rande lesen. 
4) Die Zahl KE' bei PARTSCH beruht auf seiner irrigen Lesung der nächsten Zeile. Eine Ziff~r ist hier 

auch nicht zu e rwarten, sondern volle Ausschreibung des Wortes. 
5) So in BGU VI, 1280, 19 (ohne 50°/o), wo die 70 Drachmen, die neben dem €rrinµov gebüflt werden 

müssen, das rrpoboµa darstellen. Dieser Text hat übrigens manche originelle Wendungen. So sagt er Z. 17: 
€a]v be µi'J ß€ßatol, cm< €yßd~>.i;i Tl~ b.IOKAi')V KTA. 

• 
1 
1 
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in d. Pap.-Urk. (1911), S. 47 f. und .82 ff. Sie findet sich am Schluß ·der Strafklauseln, 
wie auch an dieser Stelle in Teb. 105, 36. Der Schreiber hat sie so angesetzt, daß man 
sie hinter M.v µ~ n ßacr1>.1Kov Kw>.uµa lesen soll , und dort steht sie auch am rechten Platz. 

In Teb. 105, 36 schließen sich hieran direkt die Worte an: [eil b'J avTEEarovTE<; 
TOV dcrßtaZ:6µEVOV elc; T~V r~v Kai au['r-oc;J ITTOAEµaloc; Kai Ol rrap' aurnO avurre{/{}uvo1 EcrTWO'av 
rravTÜ<; €rr1Tiµou Kai rraO'Y]<; Z:Y]µiac;. Vgl. auch BGU VI, 1273, 33 an derselben Stelle : 
Kai EfEO'TW ßl']µY]Tpim Kai TOl~ rrap' auT~<; cXVTEtci"(EIV TOV EEar ovrn auTOU<; - - UVUTTEU
Mv01c; ovcr1 rra O'Y]<; Z:Y]µiac; Kai avurroblK01<;. Damit wird auch unsere Z. 27 und 28 er
klärt. Auch P AR'l'SCH hat offenbar den Teb. 105 zur Ergänzung von Z. 28 herange
zogen, aber anstatt TÜV elcrßta ]crT~V von ihm zu übernehmen, wogegen sprachliche Be
denken sich erheben 1 ) , traue ich dem Schreiber lieber die Auslassung von r~v zu und 
schreibe : Tov EicrßiaZ:6µEvov Ei]<; T~ v <r~v). Auf eine Ergänzung des Schlusses von 
Z. 27 verzichte ich, da ich PAR'l'SCHS Ergänzung nicht ganz verstehe und nicht weiß, 
ob oder wieweit das auf einer Parallele beruht. 

PARTSCH e~tnimmt in der E inleitung S. 30, unserer Stelle {Z. 27, 28), daß hiernach 
«dem Geldgeber (Pächter) während der Antichrese das Recht. der Defension im Besitze 
des Grundstückes gegenüber den Ansprüchen Dritter» gegeben sei. Aber schon aus 
Teb. 105. l. c. war zu erseheu , was uns~r Papyrus und BGU 1273, l. c. nur bestätigen, 
daß de~ P ächter dieses Defensionsrecht nur für den F all zugestanden wird, daß der 
Verpächter, ohne von Staats wegen (durch K onfiskation) dazu genötigt zu sein, die ße
ßaiwcr1c; nicht leistet. Nur dann kam diese Selbsthilfe für den Pächter in Frage. Vgl. 
rreb. 105, wo die Sanclio des ßEßaiwcr1c;-Abscbnittes von z. 34-37 reicht bis BEßmouµEVY]<;, 
wie in unserm Text von Z. 24-32, auch bis BEßmouµE.vl']<;. Vgl. auch BGU 1273, 
29-35. Etwas spä ter (S. 34) sagt PAR'l'SCH, daß dieser Angabe unseres Textes {nach 
seiner zu weiten Auffassung) «völlig » die F ormel entspricht, mit der in den demo
tische n Verträgen der Verpächter das «H errenrecht» des Pächters am Pachtgrundstück 
für die Zeit der Antichrese erklärt mit den Worten: «Dein sind die Grundstücke ». Vgl. 
SETHES Übersetzung von P . Cairo 31079, I a (S. '33) : «Dein sind die 2 Aruren Acker, 
die [oben] sind , vom Wuchse des Jahres 7 bis zum Jahre 13, welches ist gleich Jahr 10, 
[macht zusammen] 7 Jahre, 7 Wüchse wiederum. Und du nimmst den Baum (und) die 
F rucht die in ihnen entstehen wird in den Zeiten , die oben sind.» An andern Stellen ' ' 
heißt es kürzer: «Dein sind die Acker für den Wuchs des Jahres x ». So findet PAR'l'SCH 
auch hier wieder eine enge Ü bereinstimmung zwischen · den griechischen und den de
motischen Antichrese-Verträgen. Aber nach meinen · obigen Ausführungen wird man 
doch nicht sagen können, daß das Defensionsrecht des Pächters nach unserer SLelle 
völlig dem «H errenrecht», wie es die demotische Formel feststellt, entspreche, denn 
dies Defensionsrecht gilt doch nur für einen ganz bestimmten Fall, während jenes 
«Herrenrecht» für die Zeit der Antich rese gilt. Diese Beschränkung in den griech ischen 
Papyri entspricht dagegen völlig dem Grundgedanken des griechischen Rechts, d aß vie l
mehr -der Verpä chter für di e Zei t d e r Antich r ese das «Herrenrech t»- h at. 
Das ist merkwürdigerweise PAR'l'SCH entgangen, wiewohl P . Teb. 105, d€:Il er so viel be-

1) Das wäre ein M;mn, der das Etoß1dZ:w8m dauernd zu seinem Beruf macht, ein Einbrecher von 
P rofession. Vgl. dagegen E!oß1aZ:oµEvov und €Edrovra in den beiden Parallelen. 

6* 
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nutzt bat, es in Z. 46 ff. d.eutlich ausspricht: Kai Twv bE K[aprr]wv Kai Twv T[E]vriµ<hwv 

KaT' ETOc,; KUPlEUETW 'Qpiwv (det• Verpächter), l!wc; av TU EaUTOU EK<p6pta EK 7TA~pouc; KO

µiO"l']Tal Kai Tahx.a mivrn TU KaTu T~v µia-8wa1v a[ uv ]TEAE0"-8~1. Auch der P. Frankf. 1, 25 ff. 

sagt es schon: KuptEUETW bE , A 7TOAAWVtoc; TWV Kaprrwv l!wc; av TU auroG KOµtO"l']Tat. In
zwischen sind in BGU VI noch weitere Belege hinzugekommen, vgl. 1262, 15; 1264, 

25; 1266, 29; 1267, 16 (diese nur mit rwv Kaprrwv), 1271, 11 (mit Kaprrwv Kai "'fE:VrJ

µ<iTwv). Eine formale Ähnlichkeit zwischen der griechischen und der ägyptischen Formel 

ist nicht zu verkennen (vgl. Kaprrwv Kai "'fEVl']µarwv mit «Baum und Frucht» in ·jenem 

Cairener Text), aber es besteht der fundamentale Unterschied, daß nach griechischem 

Recht der Verpächter, nach ägyptischem Recht der Pächter dies Herren

recht bekommt. Wenn man etwa einwendet, daß im Griechischen nicht gesagt sei, 

daß der Verpächter auch Herr über das Grundstück selbst seiri soll, so ist doch klar, 

daß wenn er der ·Herr über die Früchte und den Wuchs ist, der Pächter nicht etwa 
' der Herr über den Boden sein kann, auch wird ja der Wuchs im Demotischen im 

Gegensatz zum Griechischen ausdrücklich dem Pächter zugeschrieben. Aber es läßt 

sich auch beweisen, was eigentlich selustverständlich ist, daß nach griechischer Auffas

sung der Verpächter zugleich Herr des Bodens ist, denn nur unter dieser Voraussetzung 

verstehen wir jetzt, daß der Pächter ~ und zwar während . der g~nzen Zeit der Anti

chrese, wie wir sahen l - abzugsberechtigt ist, wenn er urrEp Tov KMpou (Freib. 34, 21; 

Frankf. 1, 28) Steuern zahlen muß. Der Verpächter bleibt eben der Kvp1oc; des KA~poc; 

auch während der Antichrern. So sind wir wieder zu einem wesentlichen Unter

schied zwischen der griechischen und der ägypti·schen Rechtsauffassung 

gekommen. Das von PARTSCH angeregte Proble~ des Verhältnisses der beiden Rechte 

bedarf dringend weiterer juristischer Bearbeitung. 
Mit Z. 31 kehren wir nun zu dem zweiten Fall zurück, daß ein ßaO"tAtKOV KWAuµa 

vorliegt, und zwar dürfen wir nach der Frankfurter Parallele erwarten, daß jetzt der 

Spezialfall behandelt wird, daß der Verpächter Vorschuß und Schulden nicht zu dem 

in z. 30 festgesetzten Termin zurückzahlt. Zur Herstellung des Wortlautes dieses Pa

ragraphen hat mir BGU 1273, 29 verholfen, wo es genauer als im P. Frankf. 1 heißt1): 

arrornO"<iTW - TO µEv MvElOV [ TOUTO Tue; TETpaKOO"i]ac; bpaxµu~ ~µ10}..iouc;, TOV bE TOKOV -

foü[ oGv Kai] ~ [ rr lpafac; foTw - Karu To biawaµµa. Daraus ergab sich mein Text von 

z. 31 /2 im Neudruck. So ergibt uns die Abfolge der Sätze, die sich alle logisch an

einander anschließen, die Sicherheit, daß der Abschnitt über die Sanctio zur ßEßaiwa1c; 

von Z. 24-32 im wesentlichen richtig hergestellt ist. 

Es folgt nun in Z. 32, ebenso wie in Teb. 105, 37, ein Abschnitt, der mit BE

ßm]ouµE.vric; beginnt. Nach dem P. Teb. würde mau hinter µ10"-8WO"Ewc; gern KaT[Epra

O"a0"-8w herstellen. Aber das geht paläographisch nicht, da KaT ausgeschlossen ist. 

Ich sehe, Kai, dahinter eine Senkrechte. Es bleibt mir uuklar. Für das Verständnis des 

Folgenden ist wichtig, daß in P. BGU 1271, der, wie bemerkt, gleichfalls aus Phila

delphia stammt, in Z. 2 mit BEßatouµE.vric; bE T~c; µ1a-8uiO"Ewc; die Zahlupg des Pachtzinses 

im Pnyni eingeleitet wird (arrob6Tw - TU - EK<p6pia Kü.). Da diese Bestin1mnng in 

unserm 'fext erst in Z. 34 ff. steht (übrigens fast wörtlich übereinstimmend mit 1271), so 

1) Hier ist die Bestimmung allgemein für den Fall des µ~ ßEßatoüv gegeben. 
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ergibt sich, daß auch für den dazwischenstehenden Satz 'Eciv nva rrapa}..Eirr<ri>rm KTA. 

das BEßmouµE.vric; KTA. die Voraussetzung ist. Wir dürfen diesen Satz daher nicht, was 

an sich nahe liegen könnte, mit den Bestimmungen von Z. 30 in Bez~ehung setzen, 

denn diese galten unter der Voraussetzung, daß keine ßEßaiwcrtc; geleistet Fei. Jetzt 

befinden wir uns vielmehr in einem Abschnitt, der die Wirkungen der geleisteten ßE

ßaiwatc; behandelt (BEßmouµE.vric;). Darum ist bei den schuldigen Rückständen in Z. 32 

nicht etwa nur an die in Z. 30 erwähnten Extraschulden zu dellken (etwa weil in Z. 31 

nur von der Rückgabe des rrp6boµa und nicht auch jener Schulden gesprochen ist), 

sondern es handelt sich um eventuelle Rückstände sowohl vom rrp6boµa wie von jen.en 

eventuell außerdem kontrahierten Schulden des Verpächters (vgl. Frankf. 1, 37). Diese 

sollen auf dem Wege der E.mrEwpria beglichen werden, d. h. dadurch, daß, wie Frankf. 

1, 38-40 und Teb. 105, 50/1 genauer darlegen, der Pächter über die Pachtzeit hinaus 

zu denselben Pachtbedingungen den Kleros weiter bewirtschaften soll, bis er durch Ab

zug von den EK<p6pta zu seinem Gelde gekommen ist. Vgl. hierzu LEWALD, Heid. Sitz.-B., 

!. c., S. 8. Meine Ergänzungen von 32/3 wollen nicht den Wortlaut wiedergeben, da 

mir eine formale Parallele fehlt, sondern nur den Sinn. Der Satz 'Eav nva ist wohl 

nur durch ein Versehen asyndetisch angefügt. Daß jedenfalls ein neuer Satz mit diesen 

Worten beginnt, zeigt das große Spatium _davor. 
Mit ['Arrob6Tw bE in Z. 34 beginnt der Paragraph über die Zahlung ~es EK<p6pto~. 

Im Vergleich zu den Parallelen (z. B. F'rankf. 1, 15) steht dieser Abschnitt .sehr we.1t 

hinten. Vergleichbar ist aber außer 12 a, 9 (oben S. 48) der gleichfalls aus Plnladelphia 

stammende Text BGU 1271, sowie Teb. 105, 39, die auch beide diese Bestimmung nach 

dem BEßawuµE.vric;-Paragraphen ziemlich am Ende des Vertrages bringen, nur daß sie 

dann noch den Paragraphen 'Euv bE. n rrpax{}~1 folgen lassen. Zur Herstellung des Wort

lautes habe ich eine ausgezeichnete Hilfe in dem Philadelphia-Text 1271 gefunden, so 

daß mein 1'ext im Neudruck als so gut wie gesichert gelten kann. Auf PAR'l'SCHS ab

weichende Lesungen brauche ich hiernach nicht einzugehen. Meine Z. 36 hat er aus 

Versehen übersprungen. 
Das auvrnO"O"E in Z. 40, das sich an dieser Stelle in keiner Parallele findet, scheint 

darnuf hinzuweisen, daß hier noch ein weiterer Paragraph gefolgt ist. 



P. Freiburg 34. 

I. F r a g m e n t (Tafel 11 ). 

[BmJtAEUOVToc;; TTTo"AEµaiou TOU TTTOA ]Eµaiou Kai KX.rnmhpac;; {}Ewv 'Emq>avwv ET[ ouc;; orb6ou, Eq>' lEpEwc;;] 
[ 'HpaK"AEobwpou ToO 'Arro>..Aoq>civou~ 'AX.EEavb ]pou Kai {}Ewv :LwT~pwv Kai {}Ewv 'AbEX.q>[ wv Kai {}Ewv EvEp"fETwv] 
[Kai {}Ewv <t>1>..orraT6pwv (?) Kai {}Ewv ' Em<pavwvj, cföX.oq>6pou BEpEviKYJ<;; EvEp"fETtboc;; :Lap[amaboc;; TD<;; 'Arro>..Awviou] 
[ [[:Lapamaboc;; TD<;; 'Arro>..Awv ]], xavriqi6pou 'Ap<J1]v6ric;; <t>1X.abEX.q>ou 'Ap1<JTOKAEiac;; TD<;; D.ri[µl'JTpiou, tEpEiac;; 'Ap<Jt} 

5 [ v6ric;; <t>1>..orraTopoc;; Elp~yric;; TD<;; TT TOAEµai]ou µrivoc;; TT Ep1Tiou vouµrivim ME<JOPD [ vouµrivim EV <t>1X.abü ]- 5 
[q>dat TOU 'Ap<Jtvohou voµoO Eµi<J{}]wO"EV TTTOHµapxoc;; MaKEbwv TWV [Ml']Tpocpavouc;; TD<;; TWV 0w]- ' 
[<JaX.wv Kai TWV a>..Awv 'EA>..~vwv lrrrrapx (?)Jiac;; 0EOKAEl EvßouX.ibou MaKEbOVt TD<;; ElTl"f[ ovRc;; - - - - J 
[ - - - - - - - - - - Jv TOU 'Ap<J1vohou voµoO rRc;; apoupac;; TptciK[ OVTa - - - - J 

.[ - - - -- - - - - - - - Je;; EKq>opiou TDV apoupav EKciO"Tl']V rrupwv a[prnßwv - - - J 
10 [ - - - - , - - - aO"rrEpµo~ Kai aKivb]uvov Kai avurr6>..orov rrci<Jl']c;; qi{}opac;; lTA[DV aßp6xou, ~nc;; av "fEVl']Tat] 

[EV TDl "fDl TaVTl']l. TRc;; bi:. aßp6xou rR]c;; "fEVOµEVl']c;; µD cl7TOTIVETW 0EOKAD<;; TO E[A>..Etµµa . BpEXEl<Jl']c;; bE.] 
[ TD<;; rRc;; KUTaO"lTEtpUTW Kai Kapm<Ja<J{}w - TDV "f ]11v 0EOKAD<;; Ka{}' wpav Tote;; lbi0tc;; av[ a>..wµa0"1 <Jrr€pµarn EaUTWt] 
[rrap€xwv, - __.: - - - - - - - - ]. pov. ' Eav bi:. µ~ xaTa<JrrEipri1 T[~v rRv ~ E"fAI7Tl'Jt T~v µicr{}wcrtV] 
[rrpo TOU xp6vou - - - - - arro]m[<JaT]w U.lTOAO"f~Ciac;; np6TEpov, 0 av, TT:q~~[µapx (?) - _:_ - - ] 

15 ['ExEl bE. TTTOX.Eµapxoc;; rrapa 0EoKHo ]uc;; rrp6boµa Eie;; 1-a rrpo"fqpaµµ€va EKq>6p[ta xa>..lcoo voµi<JµaTOc;; Ta} 
16 [X.avrn Mo bpaxµac;; b1crx1>..iac;;, EKa<J]TOU haue;; T6Kwv btbpaxµwv Tlll µv[fü TOµ µRva EKa<JTOV. Taurn bE. arro]-
17 [ 0eoK:l.el . . .... . . . ... . . TI-ro>.eud]pxou, -rwv Mo w>..dv-rwv Kai hpaxµwv hwx1>.iwv 
18 [b6TW TTTOHµapxoc;;. 'Eav bi:. µ~ arrobwt, <J]urxwpEt TTTOHµapxoc;; ' 0EOKAEl UlTOAO"fE[iv urrE.p TOU rrpobüµaTOc;; Kai] 
19 [wv av a>..Awv rrpocroq>ElA~<Jl']l arro TWV EKq>op]iwv (JtTOV nµwv TWV €croµ€vwv Erri TD[c;; ä>..w Kai npo<JÖEXEcr{}w TTToH]-

10 

15 

20 [µapxoc;;. - - - - - - - - - ] 0EoKX.E.ouc; ~Toi KaT' EmcrT[ o ]Mc;; (?) ~ 'Ka[ T - - - 'Eav b€ n] 20 
[ rrpax{}R1 0EOKAD<;; urrE.p TOU KA~P ]ou ~ urrE.p TT TOAEµcipxou Eie;; TO ßacr{[X.1Kbv ~ aX.Ao Tl Ka{}' OVTIVOUV J 
[ Tp6rrov, EmbEifovn <JuµßoX.ov 6µ6>..o Jrov Kai TaUTa w<JauTwc;; EEE<JT[ w 0EOKAEl UTTOAO"fElV Eie;; Ta EKq>6 ]-
[ " " , ] , , , · " "' T " '" [ ] . p1a - - - - - - nµwv TWV E<Joµ EVWV Em Tl']<;; a/\W. ou uE .. . . - - - - - - -

II. Fragment (Tafel 11). 

Vorher fehlen Zeilen. 

24 [ - - - - - - 'Eav bi:. µD ßEß]mw[ <Jl']t KaTa Ta "fErpaµµ€va, arroTEt<JaTw TTToHµapxoc;; 0EoK"AEt Errin]-
25 [µov - - - - - Kai TÜ np6boµ;-] ~µ16>..wv Ka[i] ~ rrp[frEtc;; ECiTW 0EOKAEt EK TTTo"AEµapxou , Eav µ~] 

[ Kai µ11h€v fiaaov] fi µia3wai~ l\he Kupi[a fo-rw ] 
[Tl ßa<J1X.1Kov Kw"Auµa "fEVl'JTal, Kai EEE<JT]~ 0EOKAEt Kai Tote;; . rrap' auToO [ - - - - ·- - - - - - J 
[ - - aVTEZU"fElV TOV d<JßtaZ:6µEVOV El]c;; T~V <rRv> avurrrn3'uv01c;; OUCilV TiaVTO<;; Err[lTiµou Kai rrci<Jl']c;; Z:riµiac;;.] 

25 

26 
27 

27 

['Eav bE n ßacr1X.1Kov Kw"Auµa "fEVl']Tat, rrÜp'] ~ ou buv~crErn1 ßEßatoOv TTToHµapx~c;;-~~v [µicrawcr1v , arrob6Tw TTro} 
30 [Hµapxoc;; 0EOKAEl TO rrp6boµa Kai övn]v' av oq>EIAt\l ~TOl xaX.KOV ~ rrupov EV ~µ€pa[1c;; .... aq>' ~c;; av npOEllTl']l.] 30 

['Eav bE. µ~ arrobwt, TO µE.v rrp6boµa arrorn<J ]aT[ w J ~µ16[>.. ]1ov' TOV bE. T6KOV cllTAOUV' TD<;; [ rrpciEEwc;; OU<Jl']c;; 0EOKAEt] 
[Kai Tote;; nap' auToO KaTa To b1cirpaµµa. BEßm]ouµ€vric;; bi au_Twt TD<;; µ1<J{}w<JEwc;; Kai. [ - - - - - - - ] 

35 

. sie 
[- - - - - - - - - - - - -] TTTO>..Eµapxoc;;. 'Eav <M?> nva rrEp1X.EirrETat Ta [fo oq>E1X.6µEva, ElTl"fEwp} 
[rEhw 0EoK"ARc;; T~V rRv Kai Koµ1Z:€cr{}w (?) Erri(?)} T~ ElTl"fEWp"fiat Ta rrEptX.rnr6µeva TWV ~[n Üq>Et"AoµEvwv. 'Arrob6Tw] 
[bi:. T~ EKq>6pta Eµ µrivi 'ArrEA"Aaiw1, Alturr ]Tiwv bE. TT aOv1 ~ OTaV ~ aq>ECitc;; TWV "fEV[ l']µcXTWV bo{}R1 rrupov vE.ov] 
[Ka{}apov Kai aboX.ov - - - - - Kai µ~] µ€>..av[a] rrupov TOU "fEVoµE.vou [E]V- TDl ["fDl TaUTl']l µETPWl TWI bE} 
[ KaXOlVlKWl TWI EV TDl Eµ <t>1X.abEAq>Elat aropfü µ~Tp~]O"El Kai (JKUTcXAi;J b1Ka[iat Kai-arroKaTa<JTl']<JUTW (?) Eie;; - - ] 
[ - - :...._ -- OV av TTTOAEµapxoc;; (JUVTUZl'] l (?) Tote;; lb]i01c;; ava>.wµacr1v. 'Eav bE. [µ~ arrobwt, arrorncrciTW ' lTapaxpAµa] 

. [0EOKAD<;; TTTOAEµapxw1 - - - - - - - - Kai ~ rrpcfö]c;; EcrTW TTTOAEµapxw1 €[K 0EOKAEOU<;; Kai EK TWV urrapxov]-
40 [ TWV aUTWl - -- - - - - - · - - ~ - - - -= - - cr]uvTaO"(JE. [ -=- - - - - - - - - - J 

[ - ~ - - - - - - ...:_ - - - - - - - - - ] EI . . [:] .. [ - - - - - - - - - - - ] 
[--------- ,-_:_ ____ .:__ ___ ] .. . [ - - --------· - --] 

Hier bricht der Papyrus ab. ' 
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Zu Nr. 35 (Tafel 27). 

1 ff. PLAUMANN, Pauly-Wiss. VIII, 1425 führt als ältestes Beispiel für die Ersetzung 
<ler Priesternamen durch ToO ovTo<;; usw. P. Grenf. I, 10 vom 8. Jahre des Philometor an 
(= 17 4/3). Dieser Freiburger Papyrus, der dieselbe Erscheinung zeigt, muß älter sein, 
da Kleopatra I. noch an der Spitze des Datums steht. Aus demselben Grunde muß 
er auch älter sein als der Berliner Papyrus aus dem 5. Jahr des Philometor, aus dem 
ich in den Griech. Ostraka I, 782 das Doppeldatum mitteilte, der jetzt von KUNKEL als 
BGU VIII, 1742 herausgegeben wird, in dem gleichfalls die Priester nicht mit Namen 
genannt werden. Übrigens kennen wir jetzt solche Ersetzung der Priesternamen schon 
aus dem HI. Jahrhundert. Vgl. PSI V ö09 (30. J. des Philadelphos), Gurob 2 = Mitt. 
Chrest. 21 (22. J. des Euergetes I.) beide aus dem Faijum. Vgl. auch Cair. Zen. 59003 
(27. J. des Pbiladelphos), dies freilich aus Palästina. 

3. Bei PARTscn fehlt hinter ßacr1>.€w<;; ITTOAEµaiou: c:t>1>.oµ~rnpo<;;, cHl-Aocp6pou. Da der 
Platz nicht reicht, bat der Schreiber wieder, wie häufig bei diesen Priesterlisten, irgend

. welche Konfusionen gemacht. 
9. Ob das ungewöhnliche µrni K1v.Mvou (Lesung sichBr) nicht eine andere als 

PARTSCHS Ergänzung der vorhergehenden Lücke erfordert? - Am Ende der Zeile lese 
ich Tel bE r[ Ew PT' Kel !!pya mivrn. 

10/1. Statt ]pav lese ich Jwv (die 2. Rundung des w erhalten). Damit entfällt 
<lie ·Ergänzung der rrapcibE1Ei<;;. S. oben zu 34, 12-14. Auf eine Ergänzung des Jwv 
verzichte ich. - Am Schluß lese ich- BpEXEi[cr11<;; statt ßPEX[oµEVI']<;;. PARTscns Ergän
zungen sind zu beanstanden, sowohl ~ µ~ i«x&' übaTo<;; r1voµ€v11<;; als auch vor allem in 
l 1 µ~ arronvfrw TO EKcp6p10v. Abgesehen davon, daß die letztere Formel an sich ab
zulehnen ist (s. oben zu 34, 11), steht sie doch sonst überall im Falle der aßpoxfa, nicht 
aber der ßPEXElO'I']<;; T~<;;. Indem ich in 11 l:auniJ[1 statt Eap1[vel lese, ergibt, sich nach 
34, 11 ff. der folgende Text: BpEXEi[ 0'1']<;; bE T~<;; T~<;; KarnO'rrElpaT~ ·Kai Kapmcrcicr&w 'EppEßalo<;; 
T~V "f~V Ka&' ÜJpav TOt<;; ibfo1<;; ava>. Jwµa0'1V, 0'7!Epµarn EaUTW[l rrapEXWV. 

13. Der Name 'A]ß>.ou&fE1<;;, ist richtig gelesen. Die Spur. vor ß paßt sogar nur zu a. 
Dieser thrakische Name (vgl. 'Aß>.ouZ:€>.µ1<;;) begegnet mehrfach in den Graffiti von Abydos. 
Vgl. die Ausgabe von PERDRIZET und LEFEBURE (1919), Index, hier 'Aß>.ou&l11<;;. 

13/ 4. PARTS CH hat hier in dem rrp6boµa-Paragrapheu dieselben Ergänzungen ge
geben, die ich oben zu 34, 15ff: zurückgewiesen habe. So hat er auch hier wieder 
eine µicr&wcr1<;; -aVTi T6Kwv hergestellt. Nach 34, 15 ff. wird der Text vielmehr folgender
maßen zu deuten sein: "ExEI ÖE 'Aß>.ou&IEt<;; rrapel 'EppEß[ aiou rrp6boµa Ei<;; Tel rrpo"fE"fpaµ
µ€va EKcp6pia, und nun haben wir die Wahl, ob wir mit PARTSCH eine Naturalleistung 
(wie in Nr. 24) oder eine Geldzahlung als Vorschuß annehmen wollen. Die Größe der 
Lücken entscheidet, wie mir scheint, für das letztere. Denn in ersterem Falle. müßten 
wir hinter EKcpop1a mit rrupoO apTaßac;] fortfahren, womit Z. 13 etwa gefüllt wäre, und 
hätten noch die ganze große Lücke in 14 bloß für die Artabenzahl, die auf ]Kovrn enden 
würde. Also schreibe ich hinter EKcp6pta lieber: xa}.KoO voµicr.J (14) [µaTO<;; ocp&a>.µocpavoO<;; 
Ta>.avrn - - bpaxµel<;; - - x1Ma<;; - - ]Kovrn. Da keine Zinsen angegeben sind, ist 
es ein rrp6boµa aToKov (Frankf. 1, 31 ). Daim kann natürlich in 14 nicht µEµETp~cr&m 
ergänzt werden (s. zu 24, 12), sondern etwa EtAl']cpEvm o. dgl. 

-

Anhang. Zu P. Freihurg 35 und 36/ 7. 8~ 

15. Karncrrropa<;; Ei<;; b- ET!'] cr[ uVEXW<;; (?) steht nicht da. Der Schreiber hat zuerst 
KaTaO'rrapEiO'Et<;; bE T~<;;[ geschrieben. Daun bemerkte aber der Korrektor, denn die 
Korrekturen scheinen mir in diesem Text von 2. Hand zu sein, deu Irrtum, wollte ein 
11 in das zweite EI hineinsetzen (zu- KaTacJrrapEicr11<;;), setzte es aber aus Verschlafenheit in 
das erste EI, so daß nun dasteht: Karncrrrap~O'EI<;;. Auf eine weitere Ergänzung als ÖE 

T~<;; [ T~<;; verziehte ich. 
16. Statt xo]pTOV lese iclr >.]wTOV. Zur Verwendung des Lotos für die Brache 

vgl. BGU VI, 1266, 17: xopTou >.wTivou, auch PSI 432, 3. Vgl. B. ÜLSSON, Papyrusbriefe 
aus der frühesten Römerzeit (1925), S 158. 

18. Statt TYJ .. Epm lese ich ~µIO'dat. 
Unter 18 sind am Ende der Zeile noch Spuren von mehreren Buchstaben, die so 

eng ari 18 herangerückt sind, daß sie offenbar als Nachtrag zu 19 zwischengeschoben 
sind. Vielleicht könnte man sie lesen: . :EI~ TO E[. 

Zu Nr. 3617 (Tafel 19) . 
1 

· Auf PARTSCHS besonderen Wunsch gebe ich hier eine Neuedition der von ihm 
schon in der Lenel-Festschrift, S. 154ff. publizierten Urkunde. Vgl. Archiv VII, 298 j9. 
Mein Text unterscheidet sich, abgesehen von manchen neuen Lesungen, vor allem da
durch, daß ich in der Freiburger Sammlung_ ein kleines Fragment fand (Tafel 35K) 1) , 

das von Z. 5-14 die Lücken zwischen den beiden von PARTSCH vereinten Fragmenten 
zur Hälfte füllt . . Es ist unten im Textdruck (S. 99) durch senkrechte Striche markiert. 

Auch in dieser Gestalt ist der Text ein 'Unikum und bietet der Erklärung große 
Schwierigkeiten, aber sie sind anderer Art, als der von PAP.TSCH gegebene Text sie bot. 
Dieser .stellte uns, wie PARTSCH selbst sagte (S. 156), vor «eine' unlösbare Frage». Ich 
berichte am kürzesten und präzisesten über PARTSCH s D~utung seines T extes, den man 
in der Festschrift l. c. nachlesen möge, indem ich seirie Inhaltsangabe. (S. 154) hier 

wiedergebe: 
«Üben die 5 [8] letzten Zeilen einer Abschrift der Sechszeugenurkunde über eine 

Sicherungsübereignung eines Hauses und verschiedener Bauplätze derselben Eigentümer, 
die abgekürzt wiedergegeben ist. Es fehlt die ausführliche Haftungsklausel, es fehlen 
die Zeugennamen. Nur der Bürge ist noch genannt.2) Im übrigen wird auf das 
Original, das bei dem Hüter liegt, Bezug genommen. Darunter steht in derselben 
Schrift, in schöner Kanzleihand, der übliche Vermerk, den wir bei der Agoranomen
Urkunde an der Spitze der Urkunde in der ersten Kolonne zu sehen gewöhnt sind, das 
arrE.boTo - E!rpimo. Die kurze Summe ist, wie in den Vermerken der Registerbehörde 
üblich, mit der Nennung 1der Körpermerkmale gegeben, die ausgeschrieben sind. Am 
Ende steht das KEXp11µciT1Ka. » 

Darauf folgen seine Vermutungen über die tiefere Bedeutung dieser Urkunde, die 
ihn bei seinen Untersuchungen über die Publizität 'lebhaft bes9bäftigt hat (vgl. auch 
Festschrift, S.180, 184). , PARTSCHS Text ist dann auch von ARANGrn-Rurz in Aegyptus IV, 
309ff. abgedruckt und im wesentlichen übereinstimmend mit PARTSCH besprochen worden. 

- - lillie drei Fragmente sind jetzt von Herrn Dr. IsscHER auf Taf. 19 zusammengefügt. 
2) [Den las er in Z. 7. W.] 



Auch FrrnDRICH VON WoEss (Untersuchungen über das Urkundenwesen und den p br
zitätsschutz im römischen Ägypten 1924) hat_ PARTSCHS Gedanken übernommen un~r 
daß er noch bestimmter als er die untere Urkunde als. « Anagraphevermerb bezeichnet · 
(S. 10, ~t,,,,. 2;. S. 12, A~ · l). 1) Das wird nun alles hinfällig durch meinen Text, der eine 
neue Situat10n. schafft. Ehe ich ihn im einzelnen erkläre, sei die Frage behandelt, was 
er denn nun un ganzen bedeutet. 

Auf demselben Blatt folgen einander zwei völlig verschiedene Verträge, A (Z.1-8) 
u~d B ,(Z. ~--16! .. A, von d.em ·der Anfang fehlt, ist nur im Auszug gegeben, denn 
hmter E.V E.VtauTwt m Z. 8 bricht der Schreiber ab mit den Worten: TU b' · aAAa KaTu 
crunp~<pD~ TD[ v KE'.µEVYJV n~apu ßalnnw1 Twt nap' 'Ä"fa{}oKHouc;;. Eine ähnliche Wendung 
fand 10h rn P. Rem 42, emem Kontrakts-Register aus römischer Zeit wo in z. 15 . d 
26 't ' "" , ' ' d ' UD mi Ta Ul\l\U aKOl\ou{}wc;; as Exzerpt gleichfalls abgebrochen wird. Eine stehende 
Formel scheint dies in P. Michigan 622 (a. 41 /2) zu sein, diesem außerordentlich wert
vollen Dokument aus dem "fPO.cpE.lo\i von Tebtynis und Kerkesuchön Oros in dem die 
fü?f E~zerpte~ di~. soe.ben A. E. R. BoAK aus der Zahl der darin enthaltene~ 50 Exzerpte 
mitgeteilt hat ), samthch abbrechen mit den Worten TU aAAa aKoAou{}wc;;. Aus den an
geführten Worten unseres Textes geht hervor, daß das Schriftstück das vorher bis E 
Ev1avTw1 mitgeteilt ist, eine crvnpacp~ ist, die bei Daippos, dem' Untergebenen de: 
Agathokles,. deponiert ist. 3) Wenn PARTSCH in diesem Da1ppos einen Syngraphophylax 
sah, so wird das s?~on d.ad~rch unwahrscheinlich, daß Da1ppos durch 0 napu 
als Beamter charakterlSlert wird. ) Es wird sich weiterhin namentlich durch P. 38 er
ge.ben, daß Da1ppos vielmehr der Agoranomie-Vertreter in Philadelphia war, während 
sem Vörgesetzter, Agathokles.' der Agoranom, wahrscheinlich von Krokodilopolis, war. 

. Abgesehen vo~ dem. mit EV lv1avTw1 endigenden Satz, enthält der Vertragstext, 
soweit er erhalten ist, die außerordentlich genaue Vermessung 'nach Ellen, den so
g~nann.ten .1TYJXI0'µ6c;;, von Grundstücken, die aus vier crcppayibEc;; bestehen (Z. 1-6)," darauf 
d!e Orientierung nach den N~chbarn (Z. 7-8). Mit Recht spricht PARTSCH 1. c. von 
emem <<Haus und verschiedenen Bauplätzen», und ich glaube, daß diese Bauplätze 
(1.VtAoi T6no1) nach den vier Himmelsrichtungen um das Haus herum gelegen haben und 
daher zu den cruv6vw des Hauses gehörten (s. unten). Über den Charakter dieses Ver
trages läßt sich zunächst aus diesem fragmentarischen Auszug selbst nichts Be
stimmtes gewinnen. 

Gehen wir zu dem zweiten Vertrag, B, über. Dieser liegt in originaler Ausferti
gung vor, denn Z. 9 ist, was PARTSCH nicht bemerkt hat, von 2. Hand geschrieben, ist 
also eine selbständige Notiz für sieb, sagen wir einstw~ilen eine Überschrift, die eine 
kurze Inhaltsangabe des darauffolgenden Vertrages darzustellen scheint. Ebenso ist 
auch die Subskription, das KEXPYJ(µaTtKa) in Z. 16, von anderer Hand als A und der 
Kontext von B geschrieben. Doch ist es, da nur die oberen Spitzen de~ vier Buchstaben 

1) Zur &vaypacpij vgl. oben S. 52, 
2) .Tourn. Eg. Arch. XII, S. 100 ff. Hierzu s. oben S, 52 A. 1. 
3)' Das rrapa c. Dat. läßt kaum eine andere Ergänzung als KE1µ€vriv o. ä. zu. 
4) Jetzt begegnet freilich auch gelegentlich ein KwµoypaµµaTEU~ unter <len 6 Zeugen. Vgl: Cair-Zen. 

11 59173, 5\) 182. 
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erhalten sind, schwer zu sagen, ob das dieselbe 2. Hand ist, die Z. 9 geschrieben hat, 
oder eine 3. Hand. Was von dieser Original-Ausfertigung erhalten ist, läßt keinen 
Zweifel daran, daß wir einen agoranomischen Vertrag vor uns haben. Beweisend 
sind im besondern die Signalements (s. oben S. 4 7) und das KEXPYJ(µaTtKa). 

Sehr schwer ist aber zu sagen, was der Inhalt dieses Vertrages B gewesen ist, 
von dem links, wie wir sehen werden, ca. 50 Buchstaben in jeder Zeile fehlen (in Z. 15 
noch .etwas mehr). Klar ist zunächst nur, daß in Z. 13 auf ein Darlehen hingewiesen 
wird (U>avdcravrn), das die vorher genannten beiden Thraker von dem in Z. 12 genannten 
Epigenes im 3. Jahre (179/8) erhalten hatten, ferner daß sie hierfür ihr Haus (o!Kia, 
vgl. Z. 9) hypothekarisch verpfändet und eürnn Bürgen gestellt haben. Ungewöhnlich 
und ohne Parallele sind die Worte in Z. 15: ]E.ni D.ci'imrov TÜV nap' 'Ä"fa{}oKAfovc;;. Diese 
scheinen mir entscheidend zu sein für den Charakter jenes früheren Darlehensvertrages, 
auf den sehr wahrscheinlich in der vorhergehenden Lücke hingewiesen ist. Wenn hier 
E.rd mit dem Genitiv stünde (oder auch b1u), so würde es sich um einen agoranomischen 
Vertrag handeln. 1) Da aber Eni mit dem Akkusativ vorher ein Verbum wie E.rncpEpE.tV 
verlangt, so muß jener Vertrag ein privater Sechszeugenvertrag gewesen sein, denn 
nur von einem solchen, nicht von einem agoranomischen wird man . s.agen, daß er von 
den Parteien dem Agoranomen -vorgelegt worden ist. Bezöge man sich auf einen ago
nmomischen Vertrag, so hätte man, wie in den angeführten Parallelen, vielmehr gesagt, 
daß dieser Vertrag vor dem und dem Agoranomieamt errichtet sei. 

Von hier aus ergibt sich nun auch eine innere \T erbindung zwischen A und B. 
Daß eiue solche zu suchen ist, dürfte a priori wahrscheinlich sein, denn es wäre sehr 
merkwürdig, wenn hier zw,ei Verträge un tereinander geschrieben wären, von denen der 
eine ein Auszug, der andere eine originale Ausfertigung ist, und diese gar nichts mit
einander zu tun hätten. Vor dieser Originalurkunde kann doch nur etwas geschrieben 

'sein, möchte ich glauben, was irgendwie zu ihr in Beziehung steht. Die Verbindung 
ist gegeben, wenn wir annehmen, daß der Vertrag, von dem es in Z. lf> heißt, daß er 
dem Da1ppos vorgelegt sei, derselbe ist, von dem in· Z. 8 gesagt ist, daß er beim 
Da1ppos deponiert sei. Ist das richtig, so ergibt sich, daß uns in Z. 1-8 ein Auszug 
aus eben diesem früheren privaten Darlehensvertrag vorliegt. Und weiter er
gibt sich, daß die Grundstücke, die in A ausführlichst beschrieben sind, die Hypothek 
darstellen, die für jenes Darlehen bestellt war. Hier erhebt sich allerdings eine 
Schwierigkeit, insofern in z: 14 (danach_ auch in Z. 9) nur von einer o!Kia die Rede 
ist, während der 1TYJXt<Jµ6c;; in A, soweit er erhalten- ist, sich auf Bauplätze bezieht. 
Nun kann man freilich annehmeri, wie ich schon sagte, daß diese Plätze sich an die 
oiKia anschlossen und zu ihr gehörten, aber es bleibt jedenfalls -auffällig, daß diese 
l.jJtAoi T6no1 dann nicht auch in Z. 14 genannt sind. Ich komme unten darauf zurück. 

Nun erhebt sich aber die Frage, was das zu bedeuten bat, daß vor dem agora
nomischen V ertrage B, in dem auf diesen früheren Darlehensvertrag A hingewiesen 
wird, ein Auszug von A niedergeschrieben ist. Das ist ein Tathestand, den wir in 
unserer ganzen Literatur noch nicht angetroffen haben. Die Erklärung dafür wird man 
in dem leider fast nur zur Hälfte erhaltenen Vertrage B zu suchen haben. Die Haupt-

1) Vgl. z.B. P. Grenf. I 26, 5; ll 19, 12. 
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frage. ist da?er, was der Inhalt von B ist. Ich suchte die Lösung in der Annahme, 
da.ß m. B die Rückzahlung der Schuld an den Gläubiger Epigenes ausgesprochen sei. 
Hierbei wä:e es begr~i~lich, daß .die Parteien dem Agoranomen den Darlehensvertrag 
v~rgelegt ha:ten, . Fre1hch wäre mcht genügend erklärt, weshalb hier ein Auszug aus 
diesem an d1~ Spitze g~stell~ wäre. Dazu kamen Schwierigkeiten bezüglich dt-r Ergän
~ung v~n B, mso~~rn hier die Schuldner im Nominativ voranstehen und der Gläubiger 
im ~at1~ folgt, wahrend nach den Parallelen zu erwarten wäre, daß der Gläubiger, im 
Nommativ voranstehend , dem Schuldner erklärte, das Darlehen zurückerhalten zu haben. 
E~ gibt zwar ~uch eine Formel, nach der von dem voran stehenden Schuldner . g<>sagt 
~1rd, daß er d1~ Schuld zurückgezahlt habe, aber dann -folgt die Erklärung des Gläu
bigers, daß er die SchulJ erhalten habe 1), und die fehlt in unserem Text. Auch die 
Formel mit ErrEXucraTo 2) hilft nicht weiter. _ 

Wegen aller dieser Bedenken gebe ich mein~ Deutung auf zugunsten einer anderen 
die ~ir He~r Dr. KUNKEL vorgeschlagen hat. Nach seiner Vermutung haben sich di~ 
Parteien, die ursprünglich jenen privaten Sechszeugenvertrag über dies Darlehen ge
schlossen hatten, nachträglich .an den Agoranomie-Vertreter ihres Dorfes gewendet, um 
die~ s e 1 b e Darl~hen in einem notariellen Vertrage festlegen zu .lassen, weil die Hypo
thezierung von Liegenschaften ohne amtliche Mitwirkung unwirksam war. Für letzteres 
verwies er auf ERNST ScHöNBAUER, Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im 
A~tertum ( 1924), S. 9.5. Demnach würde also der agoranomische Vertrag geschlossen 
sem, um dem Gläubiger bezüglich der Hypothek Sicherheit zu geben. Die Singularität 
des Vorganges würde erklären, daß uns dieser Fall in der Literatur noch nicht be
gegnet ist. 

. St~llen wir uns auf den Boden dieser Hypothese 3) und prüfen wir ihre Zulässig
keit an ihren Konsequenzen, so ist es zunächst selbatverständlich, daß der Sechszeugen
vertrag dem Agoranomie-Vertreter vorgelegt wurde (Z. 15) und von diesem ins Depot 
genommen wurde (Z. 8). Mau kann von hier aus aber auch begreifen, daß er seinem 
Bureau den Auftrag gab, von diesem Privatvertrage einen Auszug an die Spitze zu 
setzen, der im besondern die exakte Beschreibung der Hypothek, auf die es ja in erster 
Reihe ankam, umfassen sollte, denn dadurch erreichte er, daß er sich in dem von ihm 
selbst aufzusetzenden Darlehensvertrage um so kürzer fassen konnte, wenn er hier durch 
einen entsprechenden Hiuweis auf den ihm überreichten Sechszeugenvertrag die Ver
bindung mit diesem Auszug herstellte. · Man muß nur bei der Ergänzung von Z. 15 
diesen Hinweis so formulieren, daß dadurch der Inhalt des Sechszeugenvertrages 
gewissermaßen in den agoranomischen Vertrag, der ihn ersetzen sollte 
mitaufgenommen wird. So konnte der Agoranomie-Vertreter sich darauf beschränken' 
in seinem Vertrage zu bestätigen, daß die Schuldner das Darlehen entsprechend de~ 
alten Privatvertrage empfangen hätten. 

Tatsächlich läßt sich von dieser Hypothese aus etwas Weiteres auch gar nicht in 
den Kontext von Z. 10-15 hineininterpretieren. Es fehlen auf alle Fälle wichtige Be
stimmungen des Darleheusvertrages, wie die über den 'Termin der Rückzahlung, über 

1J Vgl. Grenf. II 19, auch 22. - 2) Vgl. Grenf. I 26; II 30. 
3) Dr. KuNKEL betonte stark den hypothetischen Charakter seiner Deutung. 
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die Strafbestimmungeu im Falle der nicht rechtzeitigen Zurückzahlung, über die ßEßaiwcr1c; 
der Hypothek u. a. In diesem Zusammenhang kann mau wohl auch verstehen, daß 
der Agoranomie-Vertreter einfach von der olKia redet, statt auch auf die ljJiXoi T6rro1 
hinzuweiseu, denn das stand aufs genaueste oben in dem Auszuge. Das alles ist nur 
verständlich, wenn der neue Vertrag als eine Bestätigung des älteren Vertrages formu
liert war, und um dies noC'h kenntlicher zu macheu , war oben der Auszug an die Spitze 
gestellt. Gern wüßte man, ob nich't vor diesem Auszug irgendwelche einführenden oder 

erklärenden Worte gestanden haben. 
Es ist ein glücklicher Zufall, daß wir in P. Hamb. 28 einen gleichfalls hypothe

karischen Darlehensvertrag haben, der, aus demselben Dorf und derselben Zeit stammend, 
ein Formular zeigt, das - unter der Voraussetzung jener H ypothese - für unsern 
Fall vorzüglich paßt. Ich wies schon · oben darauf hin, daß schon PARTSCH die Zu
gehörigkeit dieses Textes zu den Freiburger Verträgen erkannt hat (S. 3). Nach meinen 
Ausführungen auf S. 52 ist nunmehr auch der Hamburger Papyrus als ein agorano
mischer Vertrag aufzufassen. Hier lautet das Formular nun folgendermaßen: -oµo>.o-rEI 
0 Mva TWl ÖElVl [EXElV MvElOV 1)] Summe [ Ecp' . urroB-~K11~] Tf\l urrapxoucr111 avTWl rrmbiO"Kl']l, 
worauf die ßEßaiwcr1c; folgt. Damit bricht der ,Text ab. Danach ergänze ich in Z. 10 
hinter drm Datum, das hier nur kurz mit Jahr x Monat y gegeben sein kann 2), ein 
oµo>.oyoOcnv, worauf die Namen der beiden Schuldner im Nominativ, dann der des Gläu
bigers im Dativ folgen. Das Sigualement. des letzteren muß in Z. 13 zu Ende geführt 
sein, worauf dann nach P. Hamb. EXELV TO MvEloh folgt. In Z. 14 wird dann hinter · 
dem Tagesdatum des Privatvert~ages die Schuldsumme gestandeu haben, die wir nach 
Z. 9 einsetzen können. Wenn hierauf nun Ecp' urro&~K]111 KTX. folgt, · so zeigt der P. 
Hamb., daß diese Worte nicht etwa auf EbavEicravTO, sondern auf EXEIV zu beziehen sind. 
So fehlt nur noch die Ergänzung von Z. 15. Wenn hier, wie oben bemerkt, die Über
einstimmung mit dem Privatvertrag stark betont worden sein muß, so möchte ich nicht 
das übliche und daher farblose KaTa crunpacp~v einsetzen, sondern dem singulären Fall 
entsprechend etwas Ungewöhnliches wie cho>.ou&wc; cru"f"fpacpf\1 €EaµapTupw1 3) Tf\t ETT
EvE.xB-Eicr111] Erri ~amrrov Tov rrap' 'Aya&oKXfo[ uc;]. Nach dem über Ecp' urroB-~Kl']t Gesagten 

. / 
ergibt sich, daß auch dieser Passus nicht mit EbavEicravTo, sondern mit EXEtV zu ver-
binden ist. Die Konstruktion des Vertrages ist also: oµo>.oyoOcr1v - EXEIV TO MVE!OV -
Ecp' urroB-~Kr)l K~h. - axo>.ou&wc; CJU"f"fpacp111 KTh. Indem hier unter Fortlassung aller 
sonstigen Bestimmungen nur die Haftung mit der H ypothek festgestellt wird, tritt klar 
hervor, daß oeren Sicherung der Zweck dieses Ersatzes df's Privatvertrages durch den 
notariellen Vertrag war. Für alles Detail wird auf- die Privaturkunde verwiesen, die, 
wie wir uns wohl vorzustellen haben, · nu~ nicht mehr beim cru"f"fpacpocpu>.af, sondern 
im Archiv des Agoranornie-Vertreters deponiert lag (Z. 8). Wenn diese Vor
stellung richtig ist, daß nicht irgend.eine Abschrift des Privatvertrages, sondern das 

1) Darauf folgt nach den Freiburger Papyri nicht <'wruplou, sondern xahou . • 
2) Die umständliche Datierung Bacrt:>..euc\vi:wv KTA. nebst dem Priesterdatum wird in der Sechszeugen-

urkunde gestanden haben. 
3) So nach Leid. A. Natürli<"h könnte aut:h einfad1 crun. baveiou gesagt sein, aber vielleicht ist hier 

doch der Gegensatz zu der agoranomischen Urkunde zum Ausdruck gekommen. Dies paßt auch besser für 
die Lücke: 52 Buchstaben passen genau zu dem Umfang,- den ich berechnet hatte. 
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Original, das vorher beim Syngraphophylax gelegen hatte, dem Agoranomie-Vertreter 

vorgelegt war - und ich glaube immer mehr, daß dies in Z. 8 und 15 gemeint ist -, 

so könnte man statt ErrEVEX{}Eicr111 vielleicht auch µETEVEX{}Elcr111 schreiben. 

Da der Vertrag nur auf ein Jahr lief (Z. 8), werden die Parteien bald nach Ab

schluß des Pri:atvertrages. die Umwandlung in den agoranomischen Vertrag beantragt 

haben, da es sich sonst .mcht me~r gelohnt hätte, und dem Antrag wird die Erfüllung 

auf dem Fuße gefolgt sem. Da sie den älteren Vertrag dem Dai:ppos überreicht haben 

(Z. 15), wird also auch er es . gewesen sein, der den gewünschten agoranomischen Ver

~rag errich.tet hat. Ich trag~ daher kein Bedenken, seinen Namen in die Subskription 

~n Z. 16 emzusetze~. D~ß m Z. 8 und 15 in dritter Person mit Namensnennung von 

ihm gesprochen wird, . hmdert das nicht: in Z. 8 spricht im Schlußsatz der Bureau

schreiber, und in Z. 15 en_tspri~ht diese Art seiner Nennung der objektiven Stilisierung 

des Vertrages. Letzteres ist mcht anders zu beurteilen, als wenn in subskribierten 

agoranomisch~n V ~rtr~gen im ~ingang foi roO bE'ivo~ dropav6µou gesagt wird. 

So ~chemt mir die prak~isch_e Durchführung der Konsequenzen von KUNKELs Hy

pothese sie zu empfehlen. Die Smgularität des Tatbestandes wird aber vielleicht auch 

noch andere Lösungsversuche hervorrufen. 

Ich wende mich jetzt zur Erklärung des Einzelnen. 

. 1--:-6. W:nn in.z. 9 und 14 auch nur von einem Hause als Hypothek gesprochen 

wi.rd, zeigen ~iese Zeilen, daß, wie häufig, auch noch gewisse Plätze dazu gehörten, die 

mit hypothez1ert waren. Daß es 1.jlt;\oi r6rro1 waren, ergibt sich daraus, daß sie nach 

n~XEt~ vermessen werden. _Wären sie Ackerland, so hätte man sie nach crxoivla ver

messen (crxo1v1crµ6~, vgl. z. B. W. Chrest. 37 4), auch hätte man sie nicht als cruv6vrn rfj 

o_lKlq. im. agoranomische~ - Ve~trag übergehen können. Da vier crcpparlbE~ (Parzellen)1) 

untersch1eden werden, ist die Hypothese erlaubt, daß sich die vier Plätze vielleicht 

rings um das Haus nach den vier Himmelsrichtungen anschlossen. Ich erinnere mich 

nicht, eine derartig detaillierte Vermessung von 1.j11;\oi r6no1 gelesen zu haben. Verwandt 

ist Teb. 164, die griechische Übersetzung einer. demotischen Kaufurkunde (Ende des 

2. Jahrhunderts v. Chr.). Da werden 1.jlt;\oi r6no1 (zwei crcppaiibE~) nach Ellen vermessen. 

Ihre n11x1crµol , wie_ es in Z. 23 heißt, die in Z. 13 und 14 stehen, sind in der de

skription übergangen, HuNT hatte aber auf meine Bitte die große Freundlichkeit, mir 

von diesen sehr schlecht erhaltenen Zeilen die folgende Kopie zu schicken: 

13 bo[~ vo(rou)üriJ ßo(ppa) nMx.) 1c;;, (;\1(ßo~lJ E.n' an11(;\1wrou) n(~x-) 1c;; [.?.J.[.?.J2) 

14 crcp(p)ar'ibo~ v6(rou) E.[ni ß[o(ppa)] n(~x.) c;;L, [;\1(ßo~) ~~' an11;\1wrou rr(~x.). 

Die Rekonstruktion des m1x1crµ6~ in unserem Text ist darum wichtig, weil wir 

danach die Größe des am Anfang , der Vertragsurkunde Z. 9-16 fehlenden Stückes 

bestimmen können. · Sie erweist sich als viel bedeutender, als PARTscn angenommen 

hatte .. In den scheinbaren Wirrwarr der Orientierungsnngaben kommt Ordnung, wenn 

man sich klar macht, daß von den vier Seiten. der Grundstücke die Nord- und Südseite 

(E.K rnO npo~ ßoppav resp. v6rov µEpou~) von West nach Ost gemessen werden (;\1ßo~ E.n' 

1) Wie in Teb. 164 (s. GRENFELL-HuNT) wird auch hier <Hpparl<; die einzelne Parzelle bezeichnen nicht 

den Flurbezirk, innerhalb ~essen die Torrot liegen. Zum Unterschied vgl. PREISIGKE, Fachwörter. ' 

2) Hier ist Tf)<; hE ~ zu erwarten, aber nicht sicher zu erkennen (HuNT). 
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anl'];\1wr11v), die West- und Ostseite (E.K roO npo~ ;\lßa resp. aTil'JhlWTl'JV µEpou~) von Nord 

nach Süd (ßoppa foi v6rov). 1) Bei meinem Rekonstruktionsversuch habe ich mich vor 

allem bemüht, die Größe der mannigfachen Lücken bei den Ergänzungen genau zu 

berücksichtigen. Es ergab sich mir, daß die 3. und 4. Sphragis genau übereinstimmend 

gemessen u!ld beschrieben sind: die Vern1essung erfolgt in beiden Fällen in der Reihen

folge SNOW, die die normale ist, wie F. LucKHARD, Das Privathaus im ptolemäischen 

und römischen Agypten (Bonn. Diss. 1914), S. 3 zeigt. Auch darin stimmen die Be

schreibungen überein, daß die Richtungen (NS und WO) immer hinter der Angabe der 

Seite stehen. Dagegen habe ich dieselben Grundsätze bei dem arg verstümmelten 

Bericht über die 2. Sphragis vergeblich gesucht. Hier folgen die beiden Richtungen 

WO nicht aufeinander wie dort, sondern werden in Z. 2 von NS unterbrochen. So 

ergab sich mit Berücksichtigung der Lückengröße die Reihenfolge SWNO, die nach 

LucKHARD, S. 5 f. zu den Seltenheiten gehört. Auch steht hier in Z. l /2 die Richtung 

WO vor der Angabe der Seite. Diese Verschiedenheiten dürften so zu erklären sein, 

daß die 2. Sphragis ·einst von einem anderen Feldmesser zu anderer Zeit als die 3. und 

4. vermessen und in den Kataster eingetragen war. Während von der 2. Sphragis nur 

die Länge der Nordseite mit 132 /s Ellen erhalten ist, läßt sich die 3. Sphragis als ein 

Rechteck erkennen, dessen West- und Ostseite je 82/s Ellen lang ist, dessen Nord- und 

Südseite unbekannt bleibt. Die 4. Sphragis mißt im Westen 44 1/2, im Osten 472/s, im 

Süden 301/2 Ellen; Nordseite unbekannt. Meine Ergänzungen ergeben im Durchschnitt 

von Z. 3 an etwa 50 Buchstaben für das links fehlende Stück. Nur in Z. 6 komme 

ich auf ca. 60 Buchstaben. ·Da meine Ergänzungen mir hier sachlich gesichert er

scheinen, mag der Schreiber irgend etwas ausgelassen haben. 2) 

Im einzelnen bemerke ich noch, daß in Z. 3 beim Beginn der 3. Sphragis die 

naheliegende Ergänzung ;\1ß[oi;; fo' an11;\1wr11v für die Lücke etwas zu groß wäre, auch 

nach obigem hinter der Nennung der Seite zu erwarten wäre, und daher von mir an 

den Anfang von Z. 4 gestellt .ist. -So wird hier hinter rphl']~ crcppar'ibo~, ebenso wie in 

Z. 5 hinter TEtapr11~ crcpparlboi;;, eine topographische Angabe üb1;Jr die Lage der Parzelle 

gestanden haben. Zumal nur wenige Buchstaben Platz haben, vermute ich ;\1ß[o~ fi 
olKia, d. h. im Westen liegt das Haus der Schuldner. Wenn meine Vermutung richtig 

ist, daß diese vier J?arzellen an das Haus grenzten, so könnte in Z. 5 hinter crcppar'ibo~: 

an11;\1wrou fi olKla. gestanden haben. Dann würde vielleicht die 1. Sphragis im Süden, die 

2. im Norden, die 3. im Westen und die 4. im Osten an das Haus gegrenzt haben. 

Aber ich weiß, daß das ganz unsicher ist: 

3. Daß die_ gleich lange Süd- und Nordseite hier zusammengefaßt sein müssen 

(anders als in Z. 4 bei der Ost- und Westseite), hat schon PARTSCH ' erkannt. 

4. Hier setze ich in die erste große Lücke aTil']hlWTl']V, nicht ;\lßa (PARTSCH) und 

daher ;\lßa in die zweite Lücke, wegen der Raumverhältnisse, anch paßt diPse Anord

nung zu der der 4. Sphragis. 

1) In Teb. 164 steht der SüJen voran. 

2) Z. B. (rr' O.rrri>.1wTT]V. Dann wäre die Länge der Zeile normal. Di~se Möglichkeit deute ich im 

Neudruck mit den spitzen Klammern an . 
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5. Das rrapaKEtµEvq rrpo~ arr11X1wrr1v («das und das liegt daneben nach Osten zu») 

zeigt, daß nach der vermuteten Orientierung nach dem Hause noch weitere topogra

phische Angaben folgten, vor dem m1x1crµ6~, denn dieser beginnt erst mit EK [rnO rrpo~ 

v6T ]ov µEpous, wie das K beweist, denn wäre dies schon das zweite Glied, so wäre Er 
[bE. mit T geschrieben. 

Mit 7 beginnen die rmvim. Ich bemerke, daß Z. 7 und 8 wohl von derselben 

Hand, aber merkbar enger geschrieben sind als Z. 1-6, wie auch die Auszählung der 

Buchstaben, die hier viel zahlreicher sind, bestätigt. Der Schreiber hat also zuerst nur 

den m1x1crµ6~ gegeben, fügte dann aber nachträglich noch die "fEtTvim und den Schluß

passus hinzu. Oder sollen wir annehmen, daß zunächst der notarielle Vertrag (Z. 9-16) 

geschrieben war, während für den Auszug aus dem früheren Vertrage darüber ein Blanko 

gelassen war? In solchen Fällen verengert der Schreiber die Schrift, um mit dem Platz 

auszukommen. Freilich war hier Platz genug, aber er könnte, als er Z. 7 anfing, noch 

mehr von dem Vertrage mitzuteilen beabsichtigt haben. Wenn meine Vermutung zu

trifft, daß die lj.ltA.oi T6rro1 das Haus umgeben, das Haus selbst also inmitten liegt, so 

wird man TEhovE~ ToO rravT6~ oder Twv crcpparibwv, wie in Teb. 164, nicht T~S olKia~ 

ergänzen. Bei dieser Hypothese würde sich erklären, da die umschließenden T6rro1 

mitsamt dem Hause eine größere Fläche darstellen, daß als Nachbar im Norden drei 

Häuser genannt werden, im Süden gar vier. 

8. Schwierigkeiten macht die Ergänzung der ersten grollen Lücke. Zu vermuten 

sind noch die Nachbarn im Westen und Osten. Andererseits zeigt das €v €vtauTw1, daß 

der Schreiber mit seiner Abschrift über den rr11x1crµ6~ hinausgegangen ist und offenbar 

noch den Termin für die :Sückzahlung der Schuld angibt. Auch PARTSCH hatte diese 

Zeitangabe so aufgefaßt und hatte ergänzt: €cp' w1 arrobwcro]uCJt €v €vtauTwt, was mit dem 

in Z. 7 von ihm ergänzten ["Enuo~ Et~ EKTEtCJtV J zusammenhing. Aber uCJ1 können die 

ersten Zeichen in Z. 8 nicht gelesen werden. 1) Sie sind schwer zu deuten. Ich komme 

immer wieder auf 111, davor ein Ligaturstrich. Dieser könnte wohl von einem v herüber

kommen. Dann hätten wir 'EmrEv]111, also etwa 'ArroMTwCJav bE. 'EmrEv]111 €v €v1auTw1. 

Freilich müßten wir hinter 'ArroMTwCJav die Namen der beiden Schuldner erwarten, für 

die aber kein Platz ist. Der Schreiber müßte also bei diesen letzten Worten, mit denen 

er dann ja auch abbricht, etwas gekürzt haben. _vielleicht wollte er den Rest des 

Vertrages nur im Exzerpt geben, entschloß sich dann aber zu der noch bequemeren 

Hinweisung auf den deponierten Vertrag. Für A.1ßo~ und am1X1wrnu ist der Platz nun 

aber so eng, daß nur noch ein kurzes Wort für sie beide gegolten haben kann, wie 

öM~ o. ä. So könnte man die Zeile etwa so ergänzen, wie ich es im Neudruck getan 

habe. Aber ich gebe diese Ergänzung unter allem Vorbehalt, nur um einen möglichen 

Sinn anzudeuten. · 

Wir kommrn zu dem notariellen Vertrage Z. 9-16. Durch die Herstellung 

des rr11x1crµ6s haben sich etwa 50 Buchstaben für die linke Lücke ergeben. Der linke 

. Rand des Papyrus geht schon von Z. 5 an in gerader Linie nach unten bis auf Z. 15, 

die um etwa zwei Buchstaben vorspringt. ' 

1J Das v E<pEAKu<JnKov würde hie1; auch kaum fehlen. 
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Z. 9, von 2. Hand in etwas gezierter, durchaus nicht flüchtiger Schrift geschrieben, 

ist eine kurze Notiz, von der nur der Hinweis auf das Haus erhalten ist, das in Z. 14 

als Hypothek erwähnt wird, und eine Summe, die wohl sicher die Schuldsumme dar

stellt. Der Zweck dieser Zeile ist schwer zu bestimmen. An jene Exzerpte, die (bisher 

seit 129 v. Chr.) bei den agoranomischen Verträgen über Bodengeschäfte, einstweilen 

nur aus der Thebais, am linken Rande versiegelt erscheinen, ist hier, von vielem an

dern abgesehen, schon darum nicht zu denken, weil an unserer Stelle eine Versiegelung 

technisch · unausführbar wäre. Dagegen könnte man an jene agoranomischen Urkunden 

denken; in denen die Wiederholung des bloßen Tagesdatums am oberen Rande, wie sie 

in den von PARTSCH oben behandeHen . Verträgen begegnet (vgl. S. 4), erweitert ist 

durch Hinzufügung einer kürzeren oder längeren Inhaltsangabe. Vgl. Petr. III, 

19c, 8: =av61KoO I [ .. . . · 11~ 'ApTE]µ1bwpm, vgl. auch Petr. I, 19, 15 (3. Jahrhundert). 

Vgl. auch BGU VI, 1285, 1 aus dem 1. Jahrhundert v. Chr„ und weitere Beispiele aus 

dem 1. Jahrhuudert bringen Berliner Papyri, die KuNKEL herausgeben wird. Nach diesen 

Analogien möchte ich jetzt auch die Überschrift in ~· 5 des Berliner Papyrus über die 

Puntfahrt (2. Jahrhundert v. Chr.) deuten, den ich . in Äg. Z. 60, S. 90 ediert habe 

(Abschriftenrolle), wo es heißt: <; (den in der Edition davor vermuteten Monatsnamen 

streiche ich) €MvEto"EV "Apxm[rr]o~ 611[µ11Tpiw1 . . ...... .. . . ... ]. Nach diesell! letzten 

Muster könnte man an unserer Stelle an eine Ergänzung denken wie: [ x €bavEi

CJavTo o bE\va Kai o ÖEtVU rrap' 'EmTEVOU~ urro{}EVTE]~ OtKiav X(ct)A(Ko0) vo(µiCJµaTO~) (T<lAUVrn) 

.ß (bpaxµa~) ' rx. Da 50 Buchstaben zur Ergänzung zur Verfügung stehen, würde dies 

räumlich möglich sein, wenn die Namen der Srhulduer nicht gar zu lang sind. Daß 

selbst hier in dieser Überschrift die Hypothek hervorgehoben ist, würde zu der obigen 

Hypothese KUNKELS (S. 92) gut passen. Doch gebe ich diesen Vorschlag nur unter 

allem Vorbehalt. Über den Zweck solcher Überschriften mit Tagesdatum möchte ich 

vorläufig nur sagen, daß wohl praktische Bedürfnisse der Archivverwaltung der Agora

nomie dazu geführ.t haben. 

10. Für den Historiker ist von großem Interesse die hier zum erstenmal er

scheinende Hipparchie: ~ TWV 0ECJCJUAWV Kal TWV ah.Awv 'EAX~vwv lTITiapxia. Hiernach 

dürfte sie zu ergänzen sein in Teb. 137: T~~ Twv 0ECJCJaA.wv Kai [TuJV ah.Awv 'EXMvwv 

\rrrrapxia~ (Zeit Euergetes' II.), wohl auch oben in P. 34, 6 (in meinem Neudruck). Ob 

0ECJcraXwv \rrrrapxia in Petr. III, 112f, 8 nur eine Abkürzung des vollen Titels ist? Das 

Auffallende an dem neuen Titel ist, daß die Thessaler als Exponeut der gesamten 

Hellenen an die Spitze gestellt und allein mit Namen genannt sind. Aus den völkisr.hen 

Verhältnissen der ptolemäischen Armee allein ist das schwer zu begreifen. Dagegen 

erinnert dies an die bevorzugte Stellung, die die thessalischen Reiter im griechischen 

Bundesgenossenheer Alex.anders wegen ihrer hervorragenden Qualität und auch wegen 

ihres Verhältnisses zu Alexander eingenommen haben, der für sie nicht nur der ~"fEµwv, 

sondern auch Ihr speziell thessalischer Archon war. So lesen wir ~· B. in einer Stelle, 

die aufKallisthenes zurückgeht (Plut. Alex. 33): TOt~ 0ECJCJ aA.ot~ TIAEICJTU ÖtaAEX&Ei~ Kal 

Tols aUot~ "EU11cr1v, was direkt an unsern Titel erinnert. Vgl. auch ARRIAN, Anab. 

III, 19, 5. V, 27, 5. Nun sind zwar die Hipparchien erst 329 von Alexander eingeführt 1) 

1) Vgl. jetzt H. BERVE in seinem vortrefflichen Buch: Das Alexanderreich I, S. 107 f. 141. 

Abhandlungen der Heidelb . Akademie, philos.-hist. KI. 7. Abb , 
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worden, nachdem die Thessaler und die andern . Griechen schon in Ekbatana (330) ent

lassen waren, und auch die freiwillig weiterdienentien , Thessaler sind dann aru Oxus 

330/29 zurückgeschickt worden . Man darf also keitie Hipparchie mit dem obigen 

Titel für Alexanders Heer konstruieren. Daß aber Ptolemaios I„ der bei seiner Heeres

organisation die Hipparchien von Alexander übernahm (s. LEsQUIER, Inst. Mil., S. 88), 

an die von früher ihm wohl vertrauten Stammesverhältnisse im Alexanderheer gedacht 

hat, als er eine bmapxia Twv 0eO'O'aXwv Kai Twv aXXwv 'EXX~vwv schuf', das ist mir 

allerdings sehr wahrscheinlich, wiewohl im Heere Alexanders das Kommando über die 

. Thessaler und das über die andern tTtTtEI<; O'uµµaxo1 getrennt war (BERVE 1. c., S. 141). 

Natürlich setzt das voraus, daß die thess!}lischen Reiter in seiner Kavallerie tatsächlich 
eine Rolle spielten. 

· 11. Die Lesung ].uEt<; scheipt mi.r sicher, . aber ich verstehe sie nicht. Das Wort 

gehört zum Signalement. - Ich lasse unentschieden, ob der Name des 2. Schuldners 

mit 0w[ oder mit . v[ beginnt. Auch den Vatersnamen dieses Thrakers kann ich nicht 

lesen. Über der Zeile scheint bo oder Xo hinzugefügt zu sein. 

12. Zu diesem raXEO'Tl']<; vgl. meine Bemerkungen im Archiv VIII, 76/7, wo ich 

bereits ,diesen Passus von 'Em'fEVl']t an zitiert habe. 

J 3. Vor o schwankte ich- anfangs zwischen v und <;, aber nach erneuter Prüfung 

des Originals halte ich v für richtig. Fiür <; ist der Strich unten zu spitz. 

14. Wie schon oben S. 93 bemerkt wurde, wird hier zwischen dem Tagesdaturp 

und Ecp' die in Z. 9 gegebene Schuldsumme einzusetzen sein, im Akk~sativ als Apposi

tion zu To MvE1o]v (Z. 13). In welcher Weise hierbei Abkürzungen gebraucht sind, 

läßt sich nicht sagen. - Hinter olKim hat PARTSCH ergänzt [Kai ET!' E'f'fVWL . Mit Hilfe 

des neuen Fragments ist ~9f1 noch zu sehen. Das Pünktchen dahinter würde zu E 

passen. So wird PARTSCHS Vorschlag wohl richtig sein. 
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Zu Nr. ,38 (Tafel 10). 

Die Lesungen PARTscus sind hier im wesentlichen richtig, bis auf das Kai in z. 10 
(statt KAYJ[pouxou). Dies Kai hat ihm die Vermutung nahegelegt, daß hier am Schluß 
des Schreibens eine Ermächtigung an den «Grapheionbeamten» 1) gefolgt sei (so auch 
in der Lenel-Festschrift, S. 184). Er stützte sich hierbei auf die römischen Texte Oxy. II, 
242, 24? (vgl. Oxy. I, 49, 50), wiewohl die «Ermächtigung» dort nicht in der unserem 
Text entsprechenden Mitteilung des Trapeziten über gezahlte Umsatzsteuer, sondern in 
dem dieser voraufgehenden Schreiben eines andern Beamten enthalten ist. Durch die 
Lesung KXYJ[pouxou wird jener Vermutung nun auch materiell der Boden entzogen, da 
dahinter kein Platz für eine entsprechende Ermächtigungsformel vorhanden ist. In 
Konsequenz dieser Vermutung sah PARTscu in dem Nikomachos, dem Schreiber unseres 

. Briefes, einen Enky klionpächter, da nach der herrschenden, neuerdings nicht unbestrittenen 
Annahme jene Ermächtigungsschreiben vom Enkyklionpächter verfaßt sein sollen. 2) Da 
aber unsere Urkunde nicht dem Ermächtigungsschreiben entspricht, sondern jenen Mit
teilungen über gezahlte Umsatzsteuer, und in Oxy. 243, 45 der Verfasser dieser aus
drücklich als Trapezit bezeichnet wird, so kann kein Zweifel sein, daß Nikomachos ein 
'l'rapezit war. 3) Dies wurde mir nachträglich bestätigt, als ich glücklicherweise auf den 
1920 von PRE-ISIGKE herausgegebenen P . Straßb. II, 110 stieß, der mir auch sonst die 
wertvollsten Aufschlüsse über unsern Text brachte, denn er ist ein ganz ent
sprechendes Schreiben desselben Nikomachos, der hier als Trapezit funk
tioniert. Dank der ausgezeichneten Publikationsmethode PREISIGKES, mit der er jedem 
Text Schriftproben beifügte, war es möglich, von diesem in Straßburg liegenden Text 
mit Sicherheit festzustellen, daß er von derseiben Hand geschrieben ist wie .unsere 
Freiburger Urkunde. Beide sind transversa charta geschrieben.4) Dank dem Faksimile -
glaube ich in einem Punkt PREISIGKES Lesung verbessern zu können. In z. 2 nennt 
er die Bank T~v E.v Kpo(KobiXwv) rr(6XEL) Tp(amz:av). Ich kann in der Abbreviatur hinter 
E.v ein Kp0 und TI nicht erkennen, wohl aber scheint mir möglich, cpt und darüber ein 
flach hingestrecktes X zu erkennen; nur scheint der Schreiber beim Jota zweimal an
gesetzt oder sonstwie korrigiert zu haben. Das ergibt also <t>1X(abEXcpEia1). Dieses 
Dorf wird auch nachher in Z. 9 genannt, und von unserm Freiburger Papyrus sagt 
PARTSCII ausdrücklich, daß er zusammen mit den Urkunden aus Philadelphia erworben 
sei. Ich setze zunächst den Straßburger Papyrus mit dieser Korrektur hierher 5): 

1) Daß ich für diese Zeit noch nicht mit dem rpmpdov rechnete, habe ich oben S. 50 kurz angedeutet. 
2) Für die herrschende Annahme trat zuletzt FRIEDR. v. WoE:ss ein (Unt. über d. Urk., S. 141). Anders 

ScaöNBAUER, Liegenschaftsrecht, S. 46 ff. Vgl. zu der Frage RABEL, Z. d. Sav.-St. Rom. 1925, S. 525. 
8) Das Manuskript zeigt, daß PART~CH anfangs ganz richtig den Nikomachos als Trapeziten betrachtet 

hat, dann aber den • Trapeziten» in <<Enkyklionpächten korrigiert hat (s. meine redaktionellen Anmerkungen 
S. 45). Als er S. 184 der Lenel-Feslschrift schrieb, war er wohl noch im Schwanken (vgl. Z. 9: «Die Enky
klionpächter oder die vereinnahmende Bank)>. 

4) PARTSGHS Angabe, S. 3, daß manche Stücke der ,Abschriftenrolle" •auf einer Faser, welche zur Schrift · 
senkrecht steht», d. h . transversa charta geschrieben seien, habe ich nicht bestätigt gefunden. Das gilt nur 
von Nr. 38, weil dies bei Briefen üblich war. 

5) Zur Erklärung des Textes vgl. auch PREISIGKE, Hermes 54 (1919), S. 423. 

+ 
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NtK6µaxoc.; ßairrnwt xa ipElV. 
H.TaKTal E.rri T~V E.v <t>1X(abEXcpdm) Tp(amz:av) 
'AcrKXr17nac.; n O<JEtÖlTITIOU 
0ECJ<JaA~ µrnx Kupiou n o-

5 <JEtbirrrrou TOO fouT~c.; rra
Tpoc.; TEXoc.; m'.!prou r <JTE
rric.; ß Kai T~V rrpo<Jo0-
<Jav auMv, Etc; ~v olK~µarn, 
TWV ov[ TW ]v EV <t>tXaOEA-

10 cpEim, Twv E.rrpiaTo rrapa 
[ . . . . . bpaxµwv b ]~~Koql~v 

Hier bricht der Papyrus ab. 
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Während auf dem Verso des Straßburger Textes, abgesehen von zahlreichen , nach 
PitEISIGKES Ansicht älteren, unvollkommen abgewaschenen Schriftzügen, die Adresse 
ßairrrrwt erhalten ist, ist diese bei dem Freiburger, Fragment mit wegg,ebrochen. A her 
auch dessen Verso ist von verschiedenen Händen beschrieben. Neben anderen Skripturen 
fand ich hier den Empfangsvermerk, wie wir . ihn aus den Zenonpapyri und sonst 
zur Genüge kennen, der im Bureau des Empfängers nach Öffnung des Briefes auf die 
Rückseite geschrieben wird, um das Datum des Empfanges festzustellen . Mit Be
nutzung der Straßburger Parallele stelle frh den Freiburger Text nun fo lgendermaßen her : 

Recto. 

NtKÖµaxo[ c.; ß aiTITIWI xaipEtv.J 
H.rnKTat E.rri T[~v E.v <t>1X(abEXcpEim) Tp(arrEZ:Uv)] 
"Qpoc.; 'A{}oµµE~[ c.; ßa<J1X1Koc.; (?)] 
'fEWproc.; TEAoc.; [ .. . ... w1]-

f> KOOOµY]µEVOU - [EK TOU rrpoc_;J 
UTIY]AtWTYJV µ[ Epouc.;, TOD] 
ovTOc.; EV T~ bt~[ ..... . .. . ] 
OV E.rrpiaTO rrap[ a .. . . .. . J 

, KpriToc.; Twv Ap[ . .. . .. .. ] 
10 rnKToµi<J{}ou KAYJ[pouxou 1- ' A.] 

(UI.) vEppw<Jo. LKb -M[ ECJop~ .. ] 

(3.H.) LKb Mwop~ xe 
{"IQpou K- k· 

Verso 

Der Brief ist nicht eiue «Quittung>>, sondern eine Mitteilung des Trapeziten von 
Philadelphia über eingegangene Umsatz.steuer. Nikomacho"s ist der Vorsteher der in 
Z. 2 genannten Bank, die natürlich die königliche Bank ist.1) Dai:ppos, den wir in 36/7 

lJ Da PARTSCH den Nikomachos für den Enkyklionpächter hielt, ' hat er mit der bekannten Formel 

€cp' ~~ einen anderen zum Trapeziten 15emacht. 



102 ULRICH WILCKEN. 

als den U utergehenen eiues . 'Ara{}oKA~<; kennen lernten - an der Identität wird niemand 

zweifeln -, muß gleichfalls in Philadelphia beamtet gewesen sein, nicht etwa in Kro

kodilopolis. Dar<1uf läßt der Fundort schließen, zusammen mit dem Empfangsvermerk, 

der im Bur~au des Dai:ppos aufgesetzt ist. Da nach den römischen Parallele,u solche 

Anzeigen an de'u Agoranomen erfolgten, ist dies eine Stütze für meine obige Annahme 

(S. 90), daß Da!ppos der Verti;eter des wahrscheinlich in Krokodilopolis amtierenden 

Agoranomen in Philadelphia ' war. Zn welchem Zweck die Trapeziten den Agoranomen 

Anzeige über die eingelaufenen Enkyklionsteuern erstatteten, ist eine Frage, die mit 

vielen anderen zusammenhängt und gründlic!rnr Prüfung bedarf .. 

Im einzelnen bemerke ich noch folgendes. 

3. Der Name 'AMµµ1c; oder 'A{}oµµEt'ic; ist nicht belegt. PARTSCII war mit 'A{}Eµ

µ[€wc; dem Richtigen näher gekommen als GERHARD. 

4. Die Ergänzung [rruprou (nach P. Straßb.) würde zum Raume passen. Doch 

wäre auch anderes möglich. Mit w1Koboµ11µ€vou ist gesagt, daß das Gebäude massiv 

aufgeführt war. Vgl. PREISIGKE, Wörterbuch. 

6. Hinter µ€pouc; ist kein Platz für ein Wort, das davon abhinge (TOO ovTOc; geht 

auf das Gebäude zurück). Der Schreiber scheint hier bei der Beschreibung des Kauf

objektes die Angaben der b1arpacp~, der er seinen Stoff entnahm, gekürzt zu , haben. 

Vielleicht stand dort hinter w1Koboµ11µ€vou wie so häufig noch TEfüJpwµ€vou, denn hiermit 

würde sich das EK ToO rrpoc;J UTrt]AtWTt]V µ[€pouc; besser verbinden. Das wäre: ein Gebäude, 

«dessen Tür an der Ostseite liegt» . Vgl. z. B. WEssELY, Wien. Kais-. 2, 3. Sonst müßte 

man annehmen, daß das Gebäude nur an der Ostseite in Stein aufgeführt wäre. 

7. Ich lese nicht b11[, · sondern b1, dahinter Anfang eines rr, also b1~[. Der Schwung 

der großen Hasta nach links (unten) scheint mi1· nicht zu den anderen 11 des Textes 

zu passen. 

9. Ein Ap (etwa 'Ap[TEµ1bwpou o. ä.J ist unter den Eponymen bei LJ<JsQUIER, Inst. 

Mil. nicht aufgezählt. 

10: Am Schluß ist nur Platz für die Steuersumme von 1000- Drachmen, die ich 

dem . Verso entnehme. Im Straßb. Pap. ist vorher auch die Kaufsumme genannt 

(Genitiv btaKocrlwv). 

11. Der Brief ist von · 2. Hand, also von Nikomachos persönlich ·unterzeichnet, 

wie üblich mit der Grußformel und dem Datum. - Das 24. Jahr k~nn m. E. nur auf 

Epiphanes bezogen werden. Der Brief stammt demnach aus dem Mesore seines 

letzten Jahres und rückt damit, was wegen des Dai:ppos zu erwarten ist, in nächste Nähe 

von Nr. 36/7 vom Jahre 179/8. Das 24. Jahr des Epiphanes begegnet z. B . auch in 

BGU VI, 1216, 30; PREISIGKE, Sammelbuch 4~32. Diese Daten sind wichtig für die 

Frage nach dem Anfang der Regierung des Epiphanes und auch des Philometor, worauf 

hier aber nicht eingegangen werden kann. __.. 

Verso 2. Die Empfangsvermerke skizzieren den Inhalt immer durch einzelne 

Stichworte, oft ohne grammatische Verbindung. Das K- bedeutet (EtKOCJT~c;). Na<'h 

meinen Ausführungen über die wechselnde Höhe der Umsatzsteuer in UPZ I, 511 ist 

für diese Zeit die fünfprozentige Abgabe ·in der Tat zu erwarten. Dahinter glaube ich 

103 Anhang. Zu P. Freiburg 38, 7 und 8. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

· eben das von einem langen Jota von oben nach unten durchstrichen wird. 
em X zu s , . . "h r h 
Das kann hier wohl nur xi(A1m) (seil. Drachmen) aufgelöst werden, ist aber ungewo ~ 1~ · 

Das Gebäude hatte danach einen Kaufpreis von 3 Talenten 2000 Drachmen (naturhch 

in Kupfer) erzielt. 

Nachträge zu den früheren Publikationen Freiburger Papyri. 

Ich entspreche einem Wunsche PARTSCHs, wenn ich hie1: auch noch die E~~ebnisse 

meiner Revision der früheren Ausgaben von Freiburger Papyri folgen lasse. Ich uberge~e 

meine nicht sehr ergiebigen , Notizen zu dem sogenannten Alexander-Papyrus, um m 

diese Urkundenpublikation nichts Literarisches hineinzumischen. 

Zu Freib. l· 
Ediert von M. GELZER in den Sitzungsber. Heid. Ak. 1914, 2. Abh., S. 62f. 

4. Am Ende steht Xoiax (x korrigiert aus K} statt XoiaK. 

5. Am Schluß sah ich . hinter lmµEAl']{}~vm noch deutlich die .Reste der oberen Teile 

von mrrE. Also ist [ rr rr € [ w v zu lesen, in B.estätiguug von GELZERS Ergänzung 

[lrrrrE.wv. . _ , ~ ~ . 

6. Hinter CJrrEipECT{}m Elc; las ich: T [ o] E Kai AL (35. Jahr) [ w c;] ~rn cr ~ CJrrap1'J'.· Die 

Konjunktion, die ich hinter lmµEAl']{}~vm erwartet hatte, fügt sich als wc; hier gu~ m. die 

Lücke ein. Am Schluß der Zeile ist hinter lmCJmTEtm · noch der untere Teil em~s 

Striches erhalten, der auch in seinem Verhältnis. zu dem vorh~rge~ende~ Jota .~~t, Ja 

eigentlich nur zu einem hochgezogenen Ny paßt. So lese ich ~L Eav1CJK01] m Bestat1gung 

m~iner früheren Vermutung. So schon im Archiv VIII 68. . 

- 8. Am Schluß lese ich, wie ich früher vermutet habe, ErrEi bE CJ~[v]~[crrn] Jrn1. 

Zu Freib. 8 (Tafel 15). , 

Ediert von PARTSCH, in den Sitzungsber. Heid. Ak. 1916, 10. Abb. , S. 4. Vgl. Br-

LABEL, SB 6291. . . . . 

PARTSCHS Lesungen haben sich vor dem Origina l als fast völlig, richtig erwiesen. 

Nur in Z. 2 steht, wie zu erwarten, KEKoCJµl']T~~K6Twv statt KEK0~µ11TryK0Twv, wo PARTSCH 

das 11 durch den Punkt schon als unsicher beze~chnet .hatte. Ern Irrtum w~r ~s, ':enn 

PARTSCH in z. 5 hinter ErrEi einen «lnterpunkt10nsstrich» annahm, d~n wir m dieser 

Weise gar nicht kennen, denn was er dafür hielt, ist die unterste Sp1~ze von dem a 

· ' ~ · z 4 Außerdem lautet das Datum in Z. 32 nicht MEXElp J;tt;, sondern 
m auTJ;i m . . . 

M~p~ . . 

Wichtiger ist, daß die Subskription 'Arronwvio(c;) KamKEXWPl(Ka). mch~ von emer 

andern sondern von derselben Hand wie die Gesamturkunde geschrieben ist. So be

zieht sich das Wort 'AvTiypacpov, das oben am linken Rande von anderer H and (besser 
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2. ab L. zu nenuen) geschrieben ist, auf die Urkunde mitsamt der Subskription, währt nd 
in Oxy. II, 268, 20 das Wort avrl"(pacpov vor dem entsprechenden Hinterlegungsvermerk 
wiederholt ist. Wenn dort übrigens 'Arronwv10i;;. KarnKEXwpwrm steht (so möchte ich 
trennen), so wird auch an unserer Stelle so aufzulösen sein. Die Beobachtung, daß 
hier also keine originale Subskription vorliegt, ist nicht ohne Interesse für die strittige 
Frage, ob diese in Alexandrien aufgesetzte crurxwpricr1i;; im Gau einregistriert ist (so 
PARTSCH, vgl. auch v. WoEss, Unt. Urk., S. 58f.) oder in einem alexandrinischen 
Archiv (so ScHöNBAUER, Liegenscbaftsrecht, S. 57; auch PREISIGKE, Wb. s. v. Kara
xwplZ:w, Sp. 771 ). Der neue Tatbestand ist zwar nicht absolut entscheidend, paßt aber, 
wie mir scheint, besonders gut zu der letzteren Ansicht. Doch mögen das die Juristen 
entscheiden. 

Erst bei meiner letzten Revision ( 1926) bemerkte ich, daß auf dem Verso sich eine 
Inhaltsangabe befindet (von 3. Hand). Sie ist parallel der Paginahöhe geschrieben·. Das 
Spatium von ca. 5 cm, das in der Mitte der Zeilen freigelassen ist, zeigt, daß das Stück 
gefaltet, verschnürt und versiegelt geweseu ist, so daß die Schrift, wie üblich, links und 
rechts von der Schnur zu stehen kam. Die Schrift ist z. T. stark verblaßt. Bei längerem 
Studium wird sich wohl noch größere Sicherheit gewinnen lassen. Ich las einstweilen 
folgendes: 

1 '6~!~rpacpov wv~[s cr]~µ[a]::rwv ' louAfai;; (Spatium) ~[riµJ~[plou] i:rp[o]i;;(?) 
2 . (;] -.. abEXcpoui;; . .. [ .. ~] .. [.] .. [ J (Spatium) 9[ - - - - - J 
Völlig sicher ist mir nur die 1. Hälfte der 1. Zeile, die 2. Hälfte ist nicht ganz 

so sicher. Das zu erwartende roui;; in z. 2 vor abEXcpoui;; konnte ich nicht mit den Spuren 
vereinbaren. Die Lesung des Dorfnamens Philadelphia, die ich aus sachlichen Gründen 
prüfte, schien mir durch ßie Endung ausgeschlossen. Das ~ nach dem SpaÜum in 
Z. 2 steht genau unter dem ~ in Z. 1. 

Auf diesen Text in Nr. 8 verweist PARTSCH in der Lenel-Festschrift, S. 144, wo 
versehentlich Freib. 9 gedruckt ist. So auch bei FR. v. WoEss, Unt. Urk„ S. 14, A. 1, 
unter Hinweis auf PARTSCH, S. 144. 1) 

Zu Freib. 9. 
Ediert ·von PARTSCH 1. c„ S. 33 ff. Vgl. BrLABEL, SB 6292. 

Der Anblick des Originals überrascht gegenüber PARTSCHS Edition, insofern die 
Zeilenanfänge des Fragments alle genau untereinander stehen, der linke Rand also eine 
gerade Linie bildet, während bei PAR'l'SCH eine Zickzacklinie ist. Das ist wichtig für 
die Ergänzungen. 

In 7 sah ich arr]o vor 'louXiai;; und- am Schluß EXriXu&6- statt EAYJXur6-. 

1) Wenn v. WoEss darauf in den Verfassern von Leid. F Enkyklionpächter sieht, und hiermit S. 21/2 
seine irrige Hypothese stützt, daß in der xwpa auch die Enkyklionpächter (außer dem "fPUcpEiov) eine Registrie
rung der Verträge vorgenommen hätten, so fälll dies damit, daß er in Leid. F, 3 n0th [w)VYJTtKov liest 
(vgl. S. 141, A. 1), was übrigens nicht einmal eine Lesung, sondern nur eine Konjektur von LEEMANS für 
seine Lesung (w]vYJTptKov war. Aber schon in den Griech. Ostraka I, 302 (1899) habe ich dafür <lie richtige . 
Lesung cr[u ]VYJ"fOptKov mitgeteilt. 

Anhang. Zu P. Freiburg 8, 9 und 10. 105 

In 9 ist ]ETporrov richtig gelesen. Daß das aber für Errhporrov stehe, ist mir sehr 
zweifelhaft. Nicht nur wäre diese Verschreibung sehr unwahrscheinlich, sondern man 
müßte auch fo(l)rporrov T w v urrapx6vrwv erwarten. PARTSCH sieht es zwar gerade durch 
das Fehlen des Artikels für gesichert an, daß der Bevollmächtigte nicht nur Verwalter 
bestimmter Gegenstände, Grundstücke war wie in Oxy. IV, 727, BGU I, 300. Aber die 
Beschränkung kommt dort nur durch die hinzugefügten Zusätze heraus. Gerade der 
fohporroi;; TW V urrapx6vrwv wäre m. E. der procurator omnium bonorum. Ich denke an 
eine_Ergänz~ng wie TWV KU&' ö~ TlVU b~ lTOT l E Tp6rrov urrapx6vrwv, vorher etwa cppovnoOvra 
oder dgl. Über das Weitere wage ich keine Vermutungen. 

In . 12 soll Em&oOvra ein hybrides Futurum statt Em&~crovra sein. Das ist doch 
wohl nicht denkbar. Ich las vielmehr am&oOvra-= arrEt&oOvra. 

13/4. P ARTSCH e~gänzt EK TOU avr~s arr6vroi;; r apruplou und sieht darin einen Hin
weis auf das dem procurator gewährte En1gelt. Nach Parallelen wie MrrT„ Chrest.. 348, 
31 : EKUCJ'1U ElTITEAOUVTI E K T 0 0 E µ 0 D a rr 0 u er YJ s 6 V 6 µ a T 0 s Ka&a Kai Eµoi napoucri;i EE~v, 

EvboKw "f'CTP KTA. (vgl. BGU I , 300, 6ff.) ist es mir wahrscheinlich, daß hier zu emen
dieren ist: EK TOU Ul.IT~S arrOUO'fJS (für arr6vros) ' [6v6µaTO~, zumal dann auch hier folgt 
EvboKE'iv yap ( a vr~v (nicht die Zustimmung des Vertreters): die Bevollmächtigende gibt 
im voraus ihre Zustimmung zu dem, was der Vertreter in ihrem Namen in ihrer Ab
wesenheit tut. Vgl. auch MrTT., Chrest. 34 7, 18. 

Zu Freib. 10 (Tafel 16). 

Ediert vou PARTSCH 1. c„ S. 3öff.; P. M. MEYER, Jurist. Pap., Nr. 7. Vgl. PREISIGKE 
zu P. Straßb. II, 122, 11. BrLABEL, SB 6293. 

Hierzu habe ich einige Korrekturen gefunden, die auch juristisch v,on Interesse sind. 

1. Oberhalb di'eser Freilassungs-Urkunde vom J. 195/6 steht von 1. Hand (wie . 
PARTSCH zählt; von 5. Hand, wie ich lieber zähle, da dies zuletzt geschrieben ist) nicht 
K~x~pa~(rm) TTaOv1 ~' sondern Ka[T] Exw{plcr&ri) bL TTauv1 L-tj. Ahnlich steh~ z.B. über 
P. Teb. 397 = MrTT., Chrest. 321, der am selben Ort und nur zwei Jahre später {198) 
aufgesetzt, in den Formalien große Ähnlichkeiten zeigt: KarExw(picr&ri} c;;L MEXEip K& KTA. 
Mit dieser neuen Lesung fallen nun auch die weitgehenden Schlußfolgerungen fort, die 
PARTSCH auf S. 36 aus der Überschrift KExapaK(rm), die sich sonst, wie er selbst hervor
hob, nirgends findet, gezogen hat. Ihm schloß sich P . M. MEYER 1. c„ S. 16 an und 
FR. v. WoEss,- Unt. Urk„ S. 46; auch E. WEiss, Griech. Privatrecht l, S. 419, A. 228a. 
Vgl. jetzt dagegen SEGRE, Aegyptus VII, 100, A. 1. PAitTscn war bei seiner Lesung 
vielleicht durch die Tatsache mitbeeinflußt, daß der Papyrus auf der Rückseite vier 
Stempelabdrücke (xaparµarn) zeigt. Für die Frage, wer nun das Karaxwpll:Etv vorgenommen 
hat, ist zu beachten, daß sowohl PARTSCH wie ich diese Hand in Z. 1 unterschieden 
haben von der des Agoranomen in Z. 14. A her wenn der Agoranom hiernach auch 
nicht selbst das KUTUXWPl~EIV besorgt hat, SO kommt hier doch Wohl nur irgendeiner Seiner 
Unterbeamten in Betracht, etwa der Vorsteher seines Archivs, denn ich glaube, daß es 
sich hier bei diesem Karnxwpll:Etv nicht etwa um ein Hinterlegen in der ß1ßX10&ftKfl 
E"f'KT~CJ'Ewv, sondern nu·r um ein solches im Archiv des Agoranomen selbst handelt . 
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Gerade daß hier kein Norne oder Titel hinzugefügt ist, paßt gut zu dieser Annahme. 

Wir haben eben das Amtsexemplar vor uns, <las in dem Archiv des Agoranomen 

verblieb. Ich denke auch an das K<XTEXWPtO'a des urr11pfr11i;; in Par. 69, das auch nur 

bedeutet, daß das Aktenstück in dem Archiv des betreffenden Beamten (hier des 

Strategen) hinterlegt worden ist (vgl. Archiv IV, 425). 

3/-1. Das Ciµcpobov heißt nicht Mu~[pEwi;;, sondern MEv[b11criou. Es wäre auch 

merkwürdig, wenr hier die alte Wortform Mu~pti;; dicht neben der jüngeren Mo~pti;; 

(Z. 4) stün<le. 

ö. Da es von neueren Benutzern des Textes übersehen wird, sti darauf aufmerksam 

gemacht, daß PREISIGKE ( 1920) mit Hilfe von P. Straßb. II, 12~, 11 (aus der Zeit des 

Marcus und Verus) diese Zeile, wie folgt, evident hergestellt hat: (rrrno~<rlhn) - [E>1.rn

{}€pwcr1v urro .6..ia r~v ''HA.tov] ~ai (bt'> E'fKUKAEiou 1) Kat wv CiAA.wv [Ka3~KEt].2} Während 

PARTSCH sich bemüht hatte, gerade den Gegensatz der sakralen Freilassung (urro .6..la KTA.) 

und der durch Heroldsruf herauszuarbeiten (S. 39ff.), sehen wir jetzt, daß in de!Jl Straß

burger wie in dem Freiburger Papyrus beide Arten miteinander vereinigt sind„ und zwar 

so, daß auf den sakralen Akt, nach weiteren Maßnahmen verschiedener Instanzen, 

schließlich der Heroldsruf folgt. Wenn PARTSCH S. 44f. auf den Freiburger Papyrus 

hin die manumissio in ecclesia an die Freilassung durch Heroldsruf ~nknüpft, indem 

er betont, daß die Gemeinde in der Kirche der griechischen Volksversammlung ent

spricht, uud aus einer bisher übersehenen, aus seinen erstaunlichen Wi_ssensschätzen 

hervorgeholten Quelle zeigt, daß in den Kirchen wirklich eine Ausrufung stattgefunden 

hat, so werden wir nach obigem neben diesem Akt doch auch aas sak_ra le Moment, 

das in der Vornahme des Aktes in der Kirche liegt, betonen und in der mamimissio 

in ecclesia eine ähnliche Vereinigung von sakraler und weltlicher Freilassu11g finden, 

wie sie durch den Straßburger und den Freiburger Papyrus für das 2. Jahrl;mndert 

eqviesen wird. 

Da PARTSCH in Z. 6 T~ y1[vo]µ[€v]i;i - avaKt]puEt las, mußte er annehmen, 

daß ·die Ausrufung, der die Freilasserin zustimmt (EuboKE'iv), noch in der · Zukunft 

liege. Ich las statt y1[ vo ]µ[ E.v Ji;i aber yqo ~~ ii;i. Die Lesung ist mir völlig sicher, 

wiewohl z. T . nur geringe. Überreste vorhanden s1nd. Die Freilasserin erklärt also 

nachträglich in diesem Vertrnge .ihr Einverständnis mit dem Heroldsruf, rler berei~ 

erfolgt ist 3), ebenso wie in dc11 ptolemäischen rrapaxwp11cr1i;;-Urkunden, die KUNKEL 

jetzt herausgibt, der Veräußerer immer erklärt: EuboKE'iv Tfj '(Eyovui~ µETEmypacpfj. Ich 

verweise auf die interessanten Ausführungen von KUNKEL, der die Parallelität dieser 

Freiburger Urkunde bemerkt un_d für die scharfe Erfassung des EVÖOKE'iv · mit Erfolg 

verwertet hat. 

6. Am Schluß las ich arrobE_§_qµ€vou statt arroÖE(ÖE)l'fµEV~U. Das Jota in bt ist 

an b unten angeschlossen. 

I) Ich sehe Ev'KuK>..Eiou. 
2) Aufgenommen von BiLABEL 1. c. 
3) In dem Straßburger J;>apyrus -heißt e8 natür\ieh Eul'loKElV Ti;l € cr o µ € v 1;J - [avaKY)puEEt], weil hier, iu 

einer Vergabung auf den Todesfall, die Freilassung ja erst in der Zukunft liegt. 

Anhang. Zu P. Freiburg 10 und 11. 107 

7. Das µt]bf.v, das ich am Schluß der Zeile las (statt µt]bf.), wird verschrieben sein 

für µt]ÖE. - In 8 steht hinter Zwcriµ11v: µt]ÖE. Vor 'Eav bi: daselbst ist ein größeres 

Spatium. - In 9 ist statt fo bf. vielleicht besser Eq>' wt EK]TEicri zu ergänzen. 

12/3. Statt oubElvoi;; las ich qubEI [voi;; rrpayµ a]Toi;;. Statt 'fVWplZ:w in 13 steht 

yvwpicrZ:w da. Am Ende der Zeile ein langer Füllstrich. 
14. Am Anfang ist statt (EAEu{}€pwcr1v> herzustellen: [€AEU{}€pwcriv wi;; rrp6]KE!Tat. 

14. Die eigenhändige Unterschrift des Agoranomen las PARTSCH: 'ArroA.A.wvtoi;; 

ayopav6µoi;; ... KEXP(11µanKa) ~7:'' a ... «folgen verwischte Buchstabenspuren» («lies ~i:' 

apx[Eiou?] » in der Note). Ich las (1923), was meine Abzeichnung mir bestätigte: . E. a c;; 

(nicht M€A.ai;;)' ayop b11µocr1w KEXPYJ· Die darauf folgenden Spuren habe ich nach 

. meiner Abzeichnung erst später nach der Parallele in MrTT., Chrest. 321, 34 erraten 

können. Gemeint ist jedenfalls wie dort Xp6voi;; 6 rrpoKEiµEvoi;; (ebenso wird auch in 

P. Thead. 2 herzustellen sein). Nach der Zeichnung sieht es aus, als wenn das x vom 

p durchzogen wäre, -J., was allein schon xp(6voc;;) bede_uten würde, und trotzdem noch 

vo dahinter stünde, was paläographisch sehr ,merkwürdig wäre. Am Original sah ich 

jetzt (1926} das vom p durchstricheue x ganz deutlich. Unklar bieibt mir, was zwischen 

diesem xp(6voi;;) und 6 zu sehen ist (nicht vo). Die Subskription lautet danach also: . E. ac;; 

&yopa(v6µoi;;) b11µocriw(i;;) KEXP11(µanrn). Xp(6voi;;}.(?) 6 rrpg~(EiµEvo i;;) . Überraschend 

ist das völlig deutlich geschriebene b11µocriw(i;;) 1), das an dieser Stelle m. W. noch nie 

_begegnet ist. Damit ist betont, daß der Agora1wm öffentlich seines Amtes gewaltet, 

im besondern diese Urkunde errichtet hat. Soll damit der Charakter dieser 6µoA.oyia 

.als einer öffentlichen Urkunde uuterstrichen werden? 
PARTSCHS Bemerkung in der F ußnote, daß vielleicht über der Zeile 13- TiaOv1 stehe, 

fällt durch meine Lesung. Sachlich wäre dies Datum ja auch nach der ohigen Kor· 

rektur von Z. 1 ausgeschlossen: am 18. Payni ist der Vertrag errichtet (Z. 2) und vom 

Agoranomen unterzeichnet worden (xp6:voi;; 6 rrpoKEiµEvoi;;), und noch am selben Tage ist 

die Hinterlegung (der Karnxwp1d"µ6i;;) erfolgt (Z. 1 ). Auch diese schnelle Erledigung paßt 

zu der obigen Annahme, daß es sich um einen Karnxwp1crµ6i;; im Archiv des Agora

nomen selbst handelt. 

Zu Freib. 11. 
Ediert von PARTSCH 1. c., S. 45ff. Neudruck von BrLABEL, SB III, 6294 nach 

Revision des Originals. 
1. Auch BrLABEL schreibt wieder den Konsulnamen Ou[1]ß[iou, wenn auch mit 

ein(:'m Punkt unter dem ß. Aber wir wfssen jetzt durch VrTELLI- (in der Einleitung zu 

PSI VII, 804, 14}, daß der Name, wie VrTELLI schon zu Flor. 3; 24 (= W. Cbrest. 391) 

vom J. 301 und zu Flor. 96, 6 und 13 vom J. 336 vermutet hatte, vielmehr Ouip1oi;; 

Nrnwnav6i;; lautet. So.ist auch im P. Freib. zu schreiben. Wie ich mich jetzt (1926) über

zeugte, ist hinter ou überhaupt kaum etwas zu · sehen. Will man ein Pünktchen deuten, 

so paßt es zu 'ou [t]p[iou. Vielleicht käme durch Umklappen eines winzigen Fragmentes 
noch etwas heraus. -

1) b1iµocr1w (cras) ist natürlich ausgeschlossen, zumal die Urkunde sonst hinterher ausgestellt wäre 
( KEXPriµdnKa). 
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2. Hinter der Ordinalzahl Kll stehen zwei schräge Striche /J, wie damals oft. 

3. Zu dem Flavius Hermeias ist jetzt auch PSI VII, 767 heranzuziehen (vom 

J. 331), wo er curator (>.or1crT~c;;) ist. 

4. [.]potToc;; ist ohne Trema geschriebe11. 

5. Die Schleife über der Zahl E bedeutet den Querstrich Jer Ordinalzahl, also 

E Trcl"fOU. 
7. ÜrcoµE.vw mit Trema. 

10. BELLS Vermutung 1), daß vielleicht rrpocrcpwv~cr1 TOO statt rrpocrcpwvfj Tn6ou zu 

lesen sei, war sehr richtig gedacht, wird aber, wie auch BILABEL bemerkt, durch das 

Original nicht bestätigt, das wirklich rrpocrcpwv11nToou bietet. BILABEL druckt wie 

PARTSCH: rrpocrcpwvfj Tn6ou "fpaµµatE.wc;; ToO TTU"fOU. Aber bei diesem Text können wir 

uns doch nich.t beruhigen. Hier müssen Korruptelen vorliege11, denn rrpocrcpwv~ statt des 

t. t. rrpocrcpwv11cr1c;; ist doch nicht möglich, und der Name Tn6ou klingt sehr unwahr
scheinlich. Man wird doch im Anschluß an .BELL emendieren müssen: aKo>.ou&wc;; (Tfj?) 

rrpocrcpwv~(cr)1 TO 0 "fpaµµan~wc;; KTA. Auch die folgenden Titel2) sind ohne Namen 

gegeben. 

12. Statt des unmöglichen EKµ1cr{}owµE.v11 "fEWP"fOt<;; hatte ich im Archiv VI, 411 vor

gesrhlagen : EKµ1cr{}w µE.v 11 "fEwpro!c;;. Am Original sah ich, daß vielmehr EKµ w{}w cra -

µE.v11 "fEwpro'ic;; dasteht, wie PARTSCH in der Note hatte emendieren wollen. Mein Ein

wand 1. c„ daß hier nicht vom Pächter, soudern vom Verpächter die Rede sei, bleibt 

auch der jetzigen Lesung gegenüber bestehen. Wir müssen emendieren. Zumal ein 

Verbum finitum fehlt, möchte ich jetzt vorschlagen: €((K))µi cr{}wcra µE.v 11 "fEwpro'ic;; 

(nachher ol bE., wie . ich schoa 1. c. vorschlug). Das Präsens meines früheren Vorschlages 
war fehlerhaft. Dies -spricht auch gegen BrLABEL s Text, der Ta statt cra liest und 

schreibt: €Kµ1cr3w Ta µE.v 11 "fEwpro'ic;;. Auch folgt kein Ta bE.. 

13. Meine im Archiv 1. c. vorgeschlagene Konjektur, €Tri ToO rrap6vTOc;; EVEtauToO 

zu lesen statt €rri ToO rrarov To TEAEI m1To0, fand ich am Original bestätigt, nur daß 

€v1auToO dasteht, wie mir auch schon PARTSCH mitgeteilt hatte (S. 411, A. 2) und jetzt 

auch BrLABEL liest. 

14. Das zweimalige TiapaiC>.fl, das mir 1. c. bedenklich war, steht da. Statt des 

unmöglichen Eigennamens foµpcicrrnu hatte ich vern.utet 0a~cr1oc;; raµiac;; ToO TiapaK>.fl. 

Am Original sah ich aber, daß PARTSCH raµpa<rTou völlig richtig gelesen hat. Dies 

bestätigt jetzt auch BrLABEL. Aber während dieser nach meinem früheren Vorschlag 

raµ(i)ac;; emendiert, möchte ich annehmen, da das p mit einem großen Kopf absolut 
sicher ist, daß r a µ p a c;; mit Wegfall des Laqials, was nach µ nicht ohne Beispiel ist, 

für "faµßpac;; steht. Dies Femininum, das die Lexika früher nicht kannten, führen jetzt 
PREISIGKES Wörterbuch und H. St. JoNEs' Neuansgabe von LIDDELL and ScoTT mit zwei 

Belegen auf: BGU 827, 29 und Lond. II, 403, 3. 24. Der Artikel TOU weist darauf hin, 

daß Tiapa>.flc;; scl1on vorher genannt ist. 

'i Journ. Eg. Arch. Vl (1920) S 1:l1. 
2J BELL s Vorschlag, P[m]ap[iwv in Z. 11 hinter TÜJv zu lesen, fand ich durch tlas Original nicht be

släl igt: der erste ßuch,t-ibe ist sieher kein p. 

Anhang. Zu P. Freiburg 11. 109 

15. Statt n arcri NE[ v ]vwcpptoc;; vermutete ich 1. c. rrmcriv (für rralbwv) 'O[ v ]vwcpp1oc;;. 

Dies fand ich (1923) am Original bestätigt, nur hat der Schreiber zuerst wirklich rra"f<r1v 
geschrieben, hat es aber durch ein über 'f gesetztes 1 zu rr a wi v korrigiert. BrLABEL 
hat dies Jota für das Häkchen zwischen Doppelkonsonanz gehalten und schreibt: Tiar'

(oder T')crivo[u 'O]vwcpp1oc;;. In der Tat könnte, was ich für Jota hielt, das Häkchen 

sein, freilich wäre es länger als das Häkchen in Z. 1 und, 3. Aber für [ uo] ist kein 

Platz. Man müßte dann lesen: nar' criv 'O[ V ]vwcpptoc;; (T' ist ausgeschlossen). Dies na/-
0"\V wäre als Name doch sehr merkwürdig. Ob nicht doch rrmcriv gemeint ist? 

1 7. , Es steht irrtümlich der Singular KaTEKO\jJEV. 

23. Unte1· Z. 22 notierte PARTsCH : Schnörkel. Das ist vielmehr ein langgezogenes 

u mit einem Halbkreis dahinter : u), das ich auflösen möchte: 'Yrr (orp acpEuc;;). 

25/6. Ich lese: El lbuEi11c;; statt ll buEi11c;;. Das vorhergeheude ÜrrEp ist korrigiert, da 

der Schreiber zuerst die Abbreviatur u) geschrieben hatte. 

Nachtrag zu S. 43. 
Erst nach Abschluß des Druckes meines Anhanges erhielt ich Einblick in frühere 

Transkriptionen PARTSCH's von mehreren ,der obigen Texte. Hieraus ist mitteilenswert, 

daß PARTSCH hier die Z. 2\J von P. Freib. 34, die er in dem definitiven Manuskript 

seiner Erläuterungen (S: 43) übersprungPn hat, folgendermaßen gedeutet hat: 28 (hinter 

rca<r11<;; Z:11µiac;;): Kai ßEßatOUTW TirnHµapxoc;;J 29 [0EOKAEt Kai Tote;; rrap' UIJTOU, clAAOI<;; bE.J OV 

buv~O"ETm ßE;3atoOv n TOAEµapxoc;; T~[ V "f~V . OUTE µETaµ1cr3o0v oul €rßa>.AEIV TOV 0EOKAEa J 
30 [ rrpo TOU xp6vou. Darauf 'Arroö1b6Tw KTA. 

Nachtrag zu S. 66 A. 1. 
Nachdem ich durch die freundliche Vcrmittelung von ÜTTO GRADENWITZ die Disser

tation von GALM kennen gelernt h abe, sehe ich, daß Scheidungsurkunden aus der Ptole

mäerzeit noch seltener sind, als ich gedacht hatte. Unter den 9 eherechtlichen grie

chischen Papyri, die GALM aus der Ptolemäerzeit zusamrnengestellt hat, befindet sich nicht 

eine einzige derartige Urkunde. Also ist BGU VI 1 ~84, auf die ich 1. c. hinwies, über

haupt die erste, die uns pekannt geworden ist. Ihr schließt sich nun P. Freib. 29~ an . 
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